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0 VORBEMERKUNGEN 
 
 
0.1 Präambel 
 
 Der Kreis Lippe ist für die Durchführung und Umsetzung der Landschaftsplanung zuständig. Das 

vorliegende fachliche Konzept (Satzung) zum Erhalt und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft soll mit den Bürgern umgesetzt werden. Durch die Landschaftsplanung wird den Betroffe-
nen weder Handlungs- noch Gestaltungsraum genommen. 

 
 Der Kreis Lippe möchte die Bürger für die Planung gewinnen. Deshalb hat der Kreistag am 

19.03.1987 mit Beschluss festgelegt, dass die Umsetzung der Landschaftsplanung ausschließlich 
auf freiwilliger Basis zu erfolgen hat. Diese Regelung gilt uneingeschränkt für alle im Landschafts-
plan festgesetzten Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen. 
 

 Es ist ein Anliegen des Kreises Lippe, den bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben die Zu-
kunft zu sichern; dabei soll insbesondere auch betriebliches Wachstum ermöglicht werden. 

 
 Daher wird hervorgehoben, dass für die im Außenbereich vorhandenen Hof- und Gebäudeflä-

chen und landwirtschaftlichen, gewerblichen und anderen Betriebsstätten durch den Landschafts-
plan keine über die Regelungen des Baugesetzbuches (BauGB) hinausgehenden Erschwernisse 
und Einschränkungen festgesetzt werden. Dieses gilt auch für die Sicherung der dauerhaften Er-
schließung und Ver- und Entsorgung dieser Bereiche.  

 
 Für bestehende Vollerwerbsbetriebe, die am Rande von Naturschutzgebieten (NSG) und Land-

schaftsschutzgebieten mit besonderen Festsetzungen (LSGmbF) liegen, führt die Schutzauswei-
sung nicht zu erhöhten Anforderungen in Bezug auf Emissionen, die über den in der Emissions-
schutzverordnung gesetzten rechtlichen Rahmen hinausgehen.  

 
 Die nachhaltige land- und forstwirtschaftliche Nutzung ist wesentliches Ziel der Landschaftspla-

nung. In den Naturschutzgebieten wird zur Entflechtung der unterschiedlichen Interessenlage ne-
ben der freiwilligen vertraglichen Regelung auch Grunderwerb als Instrument angeboten. 

 
 

0.2 Inhalt und Verfahren des Landschaftsplanes 
 
 Der Landschaftsplan bildet die Grundlage für die Entwicklung, den Schutz und die Pflege der 

Landschaft und ihrer Bestandteile außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des 
Geltungsbereiches der Bebauungspläne. 

 

 Er dient damit den folgenden im Gesetz zur Sicherung des Naturhaushaltes und zur Entwicklung 
der Landschaft - Landschaftsgesetz (LG) - dargelegten Zielen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege: 
 

 Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Men-
schen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, 
dass 

 

 - die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, 
 - die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
 - die Pflanzen- und Tierwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie 
 - die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 
 
 auf Dauer gesichert sind. 
 
 Inhalt und Verfahren des Landschaftsplanes sind nach den entsprechenden gesetzlichen Bestim-

mungen des Landschaftsgesetzes (LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 
(GV. NRW. S. 568), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Dezember 2005 (GV. NRW. 
2006, S.35) sowie der Verordnung zur Durchführung des Landschaftsgesetzes (DVO LG) vom 
22. Oktober 1986 (GV. NRW. S. 683), zuletzt geändert durch Artikel V des Gesetzes vom  
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 03.05.2005 (GV. NRW. S. 522) und dem Runderlass des MURL zur Landschaftsplanung vom 9. 
September 1988 (MBl. NRW. S. 1439) geregelt.  

 
Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Einführung einer Strategischen Umweltprüfung und zur Umset-
zung der Richtlinie 2001/42/EG (SUPG) am 25. Juni 2005 ist vor Rechtskraft von Plänen und Pro-
grammen - auch für die Landschaftsplanung - eine vertiefte Prüfung ihrer Auswirkungen auf die 
Umwelt vorgeschrieben. Diese werden in einem Umweltbericht dargestellt. Dieser Umweltbericht 
enthält alle Angaben, die mit zumutbarem Aufwand ermittelt werden können und berücksichtigt 
das Wissen anderer Behörden und der Öffentlichkeit. Ziel ist es, nachteilige Umweltfolgen einer 
Planung bereits frühzeitig im Planungsprozess zu erkennen und zu beachten. 
 
Für die Landschaftsplanung gelten weiterhin die Bestimmungen der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen - Kreisordnung (KrO NW) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.Juli1994 (GV. NRW. 1994, S. 646/SGV. NRW. 2021), zuletzt geändert durch Artikel 19 des 

Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306) 

 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des Landschaftsgesetzes und der Kreisord-
nung kann gegen diesen Landschaftsplan nach Ablauf eines Jahres nach seiner Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, dass der Landschaftsplan nicht ordnungsgemäß 
verkündet wurde oder dass der Form- oder Verfahrensmangel vorher gegenüber dem Kreis Lippe 
gerügt und die dabei verletzte Rechtsvorschrift oder die den Mangel ergebende Tatsache bezeich-
net wurde. Mängel des Abwägungsergebnisses können nach Ablauf von sieben Jahren nach Be-
kanntmachung des Landschaftsplanes nicht mehr geltend gemacht werden. 

 

 Der Geltungsbereich des Landschaftsplanes erstreckt sich auf den baulichen Außenbereich im 
Sinne des Bauplanungsrechtes. Soweit ein Bebauungsplan Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nrn. 
11, 14 bis 18, 20, 24 bis 26 des Baugesetzbuches (BauGB) trifft und diese im Zusammenhang 
mit dem baulichen Außenbereich stehen, kann sich der Landschaftsplan unbeschadet der bau-
rechtlichen Festsetzungen auch auf diese Flächen erstrecken. Dies gilt entsprechend für Satzun-
gen gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 des BauGB. 

 

 Soweit im Landschaftsplan Flächen als "im Zusammenhang bebaute Ortsteile" ausgespart wor-
den sind, liegt hierin jedoch keine Entscheidung baurechtlicher Art. Ob die Flächen tatsächlich 
unter § 34 Baugesetzbuch fallen, ist in den hierfür geltenden Verfahren nach den baurechtlichen 
Vorschriften zu klären. 

 

 Die Aufstellung des Landschaftsplanes Nr. 5 "Extertal" wurde vom Kreistag des Kreises Lippe  am 
28.06.04 beschlossen. 

   
 Der räumliche Geltungsbereich des Landschaftsplanes erstreckt sich auf den baulichen Außen-

bereich des Gemeindegebietes von Extertal.  
 
 Der Landschaftsplan besteht aus Karten, Text, Erläuterungsbericht und Umweltbericht (Anlage 
1). 
  Er enthält: 
 

 - die Darstellung der Entwicklungsziele für die Landschaft 
 - die Festsetzungen besonders geschützter Teile von Natur und Landschaft 
 - besondere Festsetzungen für die forstliche Nutzung 
 - die Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen. 
 

 Grundlage des Landschaftsplanes ist die umfassende Analyse der natürlichen räumlichen Gege- 
 benheiten. Zur Vorbereitung des Landschaftsplanes wurden darüber hinaus folgende Fachbei-

träge erarbeitet: 
 

- der ökologische Fachbeitrag für die ökologischen Grundlagen durch das Planungsbüro 
Brinkschmidt und Partner, Herford, 

- Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege (FBLN) gem. § 15a LG durch die 
LÖBF, 

 - der forstliche Fachbeitrag für die Waldflächen durch das Forstamt Lage. 
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 Die Aufstellung des Landschaftsplanes erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Landesanstalt 
für Ökologie, Bodenordnung und Forsten Nordrhein-Westfalen (LÖBF), der unteren Forstbe-
hörde, der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, dem Beirat bei der unteren Landschaftsbe-
hörde und der Gemeinde Extertal. 

 Bei seinen Darstellungen und Festsetzungen hat der Landschaftsplan die Ziele und Erfordernisse 
der Raumordnung und Landesplanung, der Bauleitplanung sowie die bestehenden planerischen 
Festsetzungen anderer Fachbehörden zu beachten. 

 
 Der Landschaftsplan wird als Satzung vom Kreistag beschlossen. Damit erlangen die Festsetzun-

gen gegenüber jedermann Rechtskraft. Die Entwicklungsziele sind ausschließlich behördenver-
bindlich und bei allen behördlichen Maßnahmen im Rahmen der dafür geltenden Vorschriften zu 
berücksichtigen. Die in den Arbeitskarten dargestellten Grundlagen erlangen keine rechtliche 
Verbindlichkeit. Die Vorschriften des § 62 Landschaftsgesetz gelten unmittelbar. 

  
Im Rahmen des Landschaftsplanverfahrens wird der Schutz von Flächen gem. § 62 LG nicht be-
handelt. Die nach § 62 LG geschützten Biotope sind von der Landesanstalt für Ökologie, Boden-
ordnung und Forsten erfasst und im Einvernehmen mit der unteren Landschaftsbehörde eindeutig 
in Karten abgegrenzt worden. Die Eigentümer der Biotope sind vor der Abgrenzung in geeigneter 
Form unterrichtet worden. Die geschützten Biotope werden nachrichtlich in den Landschaftsplan 
übernommen. 

 
 
0.3 Situation der Landwirtschaft im Plangebiet 
 

Das Gebiet der Gemeinde Extertal ist in wesentlichen Teilbereichen ein zukunftsträchtiger Agrar-
standort, gekennzeichnet durch Böden mittleren bis hohen Ertragspotentials und gut strukturierte 
Ackerlagen. Es haben sich spezialisierte Betriebe in der Bodenproduktion und Viehhaltung entwi-
ckelt mit Betriebsstandorten vorwiegend in entwicklungsfähigen Einzelhoflagen. 
 
Die Landwirtschaft im Plangebiet ist wegen ihrer Bedeutung für die Produktion von Nahrungsmit-
teln, Saatgut und nachwachsenden Rohstoffen, für die Wirtschafts- und Sozialstruktur des ländli-
chen Raumes und zur Erhaltung einer naturnahen Kultur- und Erholungslandschaft in ihrem Be-
stand zu sichern und zu entwickeln. 
 
Grundlagen mit dem Ziel der Sicherung einer existenz- und entwicklungsfähigen Landwirtschaft 
sind insbesondere 
 

 der Erhalt und die Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten auf landwirtschaftlichen Betriebs-
standorten in Einzel-, Weiler- und Dorflagen, 

 

 die Sicherung und Verbesserung der Flächengrundlage sowie der Flächenstruktur der land-
wirtschaftlichen Betriebe durch Erhaltung des Umfangs, der Qualität und Eignung landwirt-
schaftlicher Flächen und ihrer Nutzungsmöglichkeiten; die im Rahmen des Strukturwandels 
und durch den technischen Fortschritt notwendig werdenden Anpassungsmaßnahmen sind 
hierbei ein wesentlicher Bestandteil, 

 

 die Sicherstellung der Funktion der Drainagesysteme und ihrer Vorflut. 
 

Der Kreis Lippe weist im Rahmen seiner Landschaftsplanung großflächig Schutzgebiete aus. Da-
bei erfolgen Regelungen zur land- und forstwirtschaftlichen Nutzung auf der Grundlage der derzei-
tigen gesetzlichen Regelungen aus dem Bundes- und Landesrecht. Sollten sich im Zuge verän-
derter gesetzlicher Regelungen, z.B. durch unmittelbar wirkende Richtlinien und Verordnungen 
der Europäischen Union sowie durch Gesetze und Verordnungen des Bundes und Landes, spezi-
elle Regelungen zur land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung in Schutzgebieten ergeben, 
sichert der Kreis Lippe kurzfristiges Handeln durch einvernehmliche Regelungen (z.B. in Form von 
Ausnahme oder Befreiungen, Überprüfung der Abgrenzung usw.) zu. 
  
Soweit im folgenden Text der Begriff der "ordnungsgemäßen Landwirtschaft" gebraucht wird, ist 
dies gleichbedeutend mit den unter § 2c (4) LG formulierten Grundsätzen zur guten fachlichen 
Praxis in der Landwirtschaft. 
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04. Kartenunterlagen 
 
 Dem Landschaftsplan sind als Planbestandteile die Karte der Entwicklungsziele und die Festset-

zungskarte beigefügt. Beide Karten wurden im Maßstab 1 : 10.000 auf der Basis der verkleiner-
ten Deutschen Grundkarte (DGK) erstellt. Zur besseren Handhabbarkeit wurden beide Karten je-
weils in 4 Blätter unterteilt. 

 

 Zusätzlich wurden beide Karten mit dem Raster der Deutschen Grundkartenblätter überzogen. 
Die im Kreis Lippe eingeführte interne Nummerierung der Deutschen Grundkarten wurde zur bes-
seren Orientierung auch für den Landschaftsplan übernommen. Die Lage der einzelnen Grund-
karten sowie der Blattschnitt der Entwicklungs- und der Festsetzungskarte ist der nachfolgenden 
Übersicht zu entnehmen. 

 

 Die Nummern der einzelnen Grundkarten sind auch auf der Entwicklungs- und der Festsetzungs-
karte jeweils in der linken oberen Ecke der einzelnen Grundkartenrasterfelder verzeichnet. Um 
die Auffindbarkeit der einzelnen Festsetzungen des Landschaftsplanes in der Karte zu erleich-
tern, ist jeder textlichen Festsetzung und der ihr zugeordneten Gliederungsnummer die Angabe 
der jeweiligen Grundkartennummer beigefügt. 

  
 Die Festsetzungskarte enthält nach Lage und Umfang die im Text getroffenen Festsetzungen ein-

schließlich der auch dort verzeichneten Gliederungsnummern. Da aufgrund des Kartenmaßstabs 
die Kartenangaben nicht immer zweifelsfrei parzellenscharf zugeordnet sein können, wurden zur 
rechtlichen Eindeutigkeit für die festgesetzten Naturschutzgebiete, Naturdenkmale und Land-
schaftsschutzgebiete mit besonderen Festsetzungen weitere Detailkarten auf Flurkartenbasis 
bzw. auf Basis der Deutschen Grundkarte (DGK) erstellt. 

 

 Die rechtsverbindlichen Originale liegen zur Einsichtnahme bei der unteren Landschaftsbehörde 
des Kreises Lippe bereit.  

 

 Sämtliche Karten sind im Kartenverzeichnis unter Gliederungs-Nr. 6 dieses Landschaftsplanes 
aufgeführt. Sie sind Bestandteil des Landschaftsplanes und wurden mit diesem offengelegt und 
schließlich als Satzung beschlossen. 

 
 Im Genehmigungsexemplar sind dem Landschaftsplan die Karten "Gesetzlich geschützte Biotope 

nach § 62 LG" (Anlage 2), "Gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile nach § 47 LG" (An-
lage 3) und "Geologische Aufschlussbereiche und geomorphologische Einzelelemente in Natur-
schutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit besonderen Festsetzungen" (Anlage 4) als 
nachrichtliche Darstellung beigefügt worden. 
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

    1. ENTWICKLUNGSZIELE FÜR DIE LAND-
SCHAFT 
  

 

 Die folgenden Entwicklungsziele werden 
gem. § 18 (1) LG sowie des § 6 der Verord-
nung zur Durchführung des Landschaftsge-
setzes in der Entwicklungskarte und im Text 
dargestellt. 
 
Die Entwicklungsziele dienen der Verbesse-
rung und Sicherung der Leistungs- und Funk-
tionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des 

Die Entwicklungsziele sollen über das 
Schwergewicht der im Plangebiet zu erfüllen-
den Aufgaben der Landschaftsentwicklung 
Auskunft geben. Innerhalb der einzelnen Ent-
wicklungsziele werden je nach natürlicher 
Ausstattung oder planerischer Zielsetzung 
Entwicklungsräume abgegrenzt. 
 

 Landschaftsbildes, der Pflege und Entwick-
lung eines Biotopverbundes sowie der Kultur-
landschaft und des Erholungswertes von Na-
tur und Landschaft. 
 
Zu den Prioritäten der Landschaftsentwick-
lung 

Bei der Darstellung der Entwicklungsziele für 
die Landschaft wurden die im Plangebiet zu 
erfüllenden öffentlichen Aufgaben und die  
wirtschaftlichen Funktionen und Zweckbestim-
mungen der Grundstücke berücksichtigt. 
 

 gehört auch die Umsetzung der Wasserrah-
menrichtlinie und der Erhalt schutzwürdiger 
Böden gem. Bodenschutzgesetz. 
 

Die Entwicklungsziele richten sich an Behör-
den und nicht direkt an die Grundstückseigen-
tümer oder Nutzungsberechtigten. 

 Die Entwicklungsziele werden flächende-
ckend dargestellt. Mit ihrer Darstellung wer-
den Prioritäten für die Landschaftsentwick-
lung festgelegt. 

Gem. § 33 (1) LG sollen die dargestellten Ent-
wicklungsziele bei allen behördlichen Maß-
nahmen im Rahmen der dafür geltenden ge-
setzlichen Vorschriften berücksichtigt werden. 

  
Bei der Beurteilung von Eingriffen gem. §§ 4 - 
6 LG sowie im Rahmen der Prüfung der Um-
weltverträglichkeit ist das jeweilige Entwick-
lungsziel zu berücksichtigen. 

 
Entschädigungsansprüche nach § 7 LG las-
sen sich aus der Darstellung nicht ableiten. 
 
U.a. werden zur Erfüllung der Entwicklungs- 

  
Maßnahmen zum qualitativen und quantitati-
ven Ausgleich oder Ersatz von Beeinträchti-
gungen sind im Einklang mit den Entwick-
lungszielen zu bestimmen. Diese Maßnah-
men werden in erster Priorität auf geeigneten 
Flächen im Entwicklungsraum 1.6 (Natur-
schutzgebiete) und im Entwicklungsraum 1.9 
(Landschaftsschutzgebiete mit besonderen 
Festsetzungen) realisiert. Kompensations-
maßnah- 

ziele in der Festsetzungskarte Schutzauswei-
sungen nach den §§ 19 bis 22 LG, besondere 
Festsetzungen für die forstliche Nutzung nach 
§ 25 LG und Pflege- und Entwicklungsmaß-
nahmen nach § 26 LG festgesetzt. 

 men im Wald können - sofern ein räumlich 
funktionaler Bezug besteht - in erster Priorität 
in FFH-Gebieten außerhalb der Lebensraum-
typen und in zweiter Priorität in den Land-
schaftsschutzgebieten mit besonderen Fest-
setzungen realisiert werden. 
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

      
   
1.1 ENTWICKLUNGSZIEL 1  

  
- Erhaltung - 
 

 

 Erhaltung einer mit naturnahen Lebens-
räumen oder sonstigen natürlichen Land-
schaftselementen reich oder vielfältig aus-
gestatteten Landschaft 

Das Entwicklungsziel 1 wird insbesondere 
dar-gestellt für reich oder vielfältig mit natur-
nahen Lebensräumen oder sonstigen natürli-
chen Landschaftselementen ausgestattete 
Räume sowie für Bereiche mit hohem Wald-
anteil zur Sicherung der Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushaltes - insbesondere der Was-
ser-, Boden- und Klimafunktionen - und we-
gen seiner Bedeutung für die landschaftsbe-
zogene Erholung. 

 Das Entwicklungsziel Erhaltung wird schwer-
punktmäßig in folgenden Entwicklungsräu-
men dargestellt: 

 

   
   

 - mäßig bis stark geneigte Hänge, Kuppen 
und Kammlagen der Heidelbecker Höhen  

Hierbei handelt es sich um einen vorwiegend 
in Nord-Süd-Richtung verlaufenden, von Os-
ten allmählich bis zu 280 bis 300 m ansteigen-
den Keuper-Sandsteinrücken, der auf seiner 
Westseite zunächst steil in Steinmergelkeuper 
abfällt, dann von meist etwas niedrigen 
Schilfsandsteinkuppen begleitet wird und 
schließlich mit dem unteren Gipskeuper etwas 
sanfter in das westlich benachbarte Hohen-
hausener Bergland übergeht. Dieser langge-
zogene, fast ausschließlich bewaldete Höhen-
zug bildet eine weithin sichtbare Scheide 

  zwischen dem Hohenhausener Bergland und 
dem Bösingfelder Becken. Seine natürlichen 
Buchen-Traubeneichenwälder (Sandstein), 
Luzula-Eichen-Hainbuchenwälder (lößüber-
deckte Mulden- und Hangflusslagen) und an-
spruchsvolleren Eichen-Hainbuchenwälder 
(Mergelböden) sowie einzelne Buchenwälder 
in den höheren, niederschlagsreicheren La-
gen sind heute z.T. durch künstliche Nadel-
forsten ersetzt worden. 

   
   

 - Täler und mäßig bis stark geneigte 
Hänge, Kuppen und Kammlagen im Bö-
singfelder Becken  

Hierbei handelt es sich um das mannigfaltig 
durch Bäche gegliederte Keuper- Hügel- und -
Bergland des Bösingfelder Beckens. Es zeich-
net sich aus durch ziemlich breite Höhenrü-
cken, die ähnlich wie die Heidelbecker Höhen 
von Osten her sanft ansteigen und dort meist 
Ackerland tragen, dagegen nach Westen im 
Steinmergelkeuper steil abfallen und bewaldet 
sind, und dazwischenliegende weite 

  Talmulden, die meist Geschiebelehm und Löß 
enthalten und entsprechend der Form der Hö-
hen ebenfalls asymmetrisch sind. 
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

      
1.1  Wenn auch das Gebiet vorwiegend landwirt-

schaftlich genutzt wird, so verleihen ihm doch 
die häufigen kleinen Waldparzellen an den 
Steilhängen oder auf staufeuchten, ackerun-
würdigen Standorten ein waldreiches Ausse-
hen. Im Süden, wo stellenweise Liastone an-
stehen, auf denen sich weite Quellhorizonte 
ausbreiten, nehmen Wald und Grünland fast 
ebenso viel Raum ein wie die Äcker. Im Sü-
den findet dieses unübersichtliche Berg- und 
Hügelland seinen Abschluss in dem Querrie-
gel der Alverdissener Höhen, der von der Ex-
ter durchbrochen wird. 

   
 - mäßig bis stark geneigte Hänge, Kuppen 

und Kammlagen der Alverdissener Höhen  
Hierbei handelt es sich um breite, wenig zer-
talte Rücken und Hochflächen (meist über 
300 m) aus Keupersandstein und -mergel mit 
wenigen schwach eingesenkten flachen Mul-
den. Auf den Hochflächen liegen Ackerflächen 
und einzelne Siedlungen, die steileren Hänge 
und Kuppen sind von Wald bedeckt. Im Wes-
ten laufen die Höhen in stärker zertalte, be-
waldete Flächen aus, welche sich geologisch 
durch häufige, von Verwerfungen hervorgeru-
fene, Wechsel von Muschelkalk und Keuper 
auszeichnen.  

   
 - Täler und mäßig bis stark geneigte 

Hänge, Kuppen und Kammlagen der 
Rumbecker Höhen  

Hierbei handelt es sich um bewaldete Hoch-
flächen, Rücken und Kuppen aus Sandstei-
nen, Mergeln und Tonen des Keupers, die 
ähnlich wie die Heidelbecker Höhen ein sich 
vorwiegend in Nord-Süd-Richtung erstrecken-
des Bergland bilden, welches die Wasser-
scheide zwischen Bösingfelder Becken, Aer-
zener Talmulde und dem Wesertal darstellt.  

  Die Hochflächen und breiten Rücken, die nur 
randlich etwas stärker zertalt sind, überwie-
gen im größten Teil des Gebietes; sie beste-
hen vorwiegend aus Sandsteinen, die stellen-
weise 

  unter dünner Lößdecke liegen. Nur im Zent-
rum, und in den meist tief eingeschnittenen  

  Tälern stehen Keupermergel und -tone an. Im 
Nordwesten dagegen rufen zahlreiche Ver-
werfungen ein äußerst stark gegliedertes 
Bruchschollenland hervor, dessen zahlreiche 
Kuppen, Kämme und Rücken durch einen leb-
haften Gesteinswechsel ausgezeichnet und 
von  

  zahlreichen Tälern zerschnitten sind. In den 
größeren Tälern des ganzen Gebietes greifen 
Lößbecken die Hänge hinauf, stellenweise 
sind hier auch inselhaft Eiszeitablagerungen 
zu finden. Die Siedlungen und landwirtschaft-
lich genutzten Flächen liegen zum großen Teil 
in den Niederungen.  
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

      
1.1 Das Entwicklungsziel Erhaltung dient insbe-

sondere 
 
- der Erhaltung und Sicherung der derzeiti-

gen Landschaftsstruktur in ihrer Vielfalt, 

 
 
 
Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
wird bestimmt von den Faktoren Boden,  

  Eigenart und Schönheit als Grundlage für 
die landschaftsbezogene Erholung sowie 
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushal-
tes und der Nutzungsfähigkeit der Natur-
güter, 

 
- der Erhaltung und Verbesserung des Bio- 

Wasser, Klima, Vegetation und Tierwelt sowie 
ihren vielfältigen ökologischen Funktionen. 
 
Die Vielfalt und Eigenart der Landschaft wird 
entscheidend mitbestimmt von den morpholo-
gischen Verhältnissen sowie den prägenden  

  topverbundes zur nachhaltigen Sicherung 
von heimischen Tier- und Pflanzenarten 
und deren Populationen einschl. ihrer Le- 

Landschaftsteilen und den gliedernden und 
belebenden Elementen. 

  bensräume und Lebensgemeinschaften. Mit dem Entwicklungsziel 1 soll vor allem die 
derzeitige Landschafts- und Biotopstruktur in 
ihrer Gesamtausprägung erhalten und geför-
dert werden. 
 
Die Darstellung des Entwicklungszieles Erhal-
tung bedeutet nicht, dass die Zielsetzung 
ausschließlich auf eine Konservierung der 
Landschaft im jetzigen Zustand ausgerichtet 
ist. Es können auch Entwicklungs-, Pflege-  

  und Erschließungsmaßnahmen im Sinne von 
§ 26 LG erforderlich werden, die zu einer Ver-
besserung des Zustandes von Biotopen oder 
ihrer Vernetzung führen. 

   
   
 ZuZur Erfüllung des Entwicklungszieles Erhal-

tung gilt es insbesondere 
 

   
  - naturnahe Biotope insbesondere auch Bi-

otope gem. § 62 LG als Lebensräume für 
Tier- und Pflanzenarten zu erhalten, zu 
pflegen und zu entwickeln und ihre Funk-
tion im Biotopverbund sicherzustellen, 

 

   
 - Gewässerregulierungen und nicht natur-

nahe Gewässerausbauten zu vermeiden 
und naturferne Gewässerabschnitte zu re-
naturieren,  

 

   
 - flankierende Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Gewässergüte vorzunehmen, 
Hierzu gehört vor allem die Anlage von Ufer-
streifen. 

   
 - natürliche Quellbereiche zu erhalten sowie 

zugeschüttete und eingefasste Quellen 
nach Möglichkeit zu renaturieren, 

 

   
 - Hecken und Gehölze mit einem entspre-

chenden Saum zu erhalten, zu pflegen 
und zu entwickeln, 

 

   



- 13 - 

Gliede-
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Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

    - Veränderungen der morphologischen 
Struktur zu vermeiden und vorhandene 
Beeinträchtigungen zu beseitigen, 

 

1.1 - Zersiedlungen zu vermeiden,  
   
 - Orts- und Landschaftsbilder und wichtige 

Sichtbeziehungen zu erhalten, zu pflegen 
und zu optimieren, 

 

   
 - Obstwiesen insbesondere in der Umge-

bung von landschaftsprägenden Ortschaf-
ten zu erhalten, zu pflegen und zu entwi-
ckeln, 

 

   
 - landschaftstypische Bauformen zu erhal-

ten und bei Neu- oder Umbauvorhaben zu 
beachten. 

 

   
   
   
 1.2 ENTWICKLUNGSZIEL 2 

 
 

 - Anreicherung -  
   
 Anreicherung einer Landschaft mit natur-

nahen Lebensräumen und mit gliedernden 
und belebenden Elementen 

Das Entwicklungsziel 2 wird insbesondere  
dargestellt für Landschaftsräume mit relativ 
geringer Ausstattung mit naturnahen Lebens-
räumen und gliedernden und belebenden  
Elementen. Es handelt sich dabei meist um 
intensiv genutzte Räume mit hohem Ackeran-
teil. 

   
 Das Entwicklungsziel Anreicherung wird 

schwerpunktmäßig in folgenden Entwick-
lungsräumen dargestellt: 

 

   
 - Flach geneigte Hänge des oberen Keu-

pers  
Hierbei handelt es sich um flach geneigte 
Hänge aller Expositionen mit einer Hangnei-
gung zwischen 2° und 6°, die sich in besonde-
rem Maße für eine intensive Landbewirtschaf-
tung eignen und daher vergleichsweise nur 
gering mit gliedernden und belebenden Ele-
menten ausgestattet sind. 

   
  Der Entwicklungsraum ist aufgrund der mor-

phologischen Verhältnisse potentiell von Be-
deutung für die extensive Erholung. Durch An-
reicherung mit gliedernden und belebenden 
Elementen kann das Landschaftsbild in seiner 
Erlebnisvielfalt jedoch gesteigert werden. 

   
   
 Das Entwicklungsziel Anreicherung dient 

insbesondere 
 

   
 - der Sicherung und Entwicklung der Leis-

tungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes,  
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Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

      
   
1.2  - der Einbindung bebauter Bereiche in die 

freie Landschaft zur Pflege des Land-
schaftsbildes, 

 

   
 - der Steigerung der Vielfalt und Eigenart 

des Landschaftsbildes. 
 

 

 Zur Erfüllung des Entwicklungsziels Anrei-
cherung gilt es insbesondere 
 
 
 
 

Das Entwicklungsziel Anreicherung schließt 
die Erhaltung der vorhandenen naturnahen 
Strukturen mit ein. Zur Verbesserung der 
Struktur und des Wirkungsgefüges in diesem 
Entwicklungsraum sind Maßnahmen nach  
§ 26 LG erforderlich. 

   
  Bei der Durchführung dieser Maßnahmen sol-

len Beeinträchtigungen der landwirtschaftli-
chen Nutzung vermieden werden.  

   
 - vorhandene Biotopstrukturen zu ergän-

zen, zu entwickeln und untereinander zu 
vernetzen, 

 

   
 - Biotope gem. § 62 LG zu pflegen und zu 

entwickeln, 
 

   
 - naturferne Gewässerabschnitte zu renatu-

rieren, 
Hierzu gehört auch die Anlage von Uferstrei-
fen. 

   
 - den Gehölzbestand zu vermehren durch 

Anpflanzungen mit bodenständig, einhei-
misch, standortgerechten Arten; dazu ge-
hören z. B. Einzelbäume, Baumreihen, Al-
leen an Straßen und Wegen sowie Ufer-
gehölze, 

 

   
   
   
 1.3 ENTWICKLUNGSZIEL 3 

 
 

 - Wiederherstellung -  
   
 Wiederherstellung einer in ihrem Wir-

kungsgefüge, ihrem Erscheinungsbild o-
der ihrer Oberflächenstruktur geschädig-
ten oder stark vernachlässigten Land-
schaft 

Das Entwicklungsziel 3 wird insbesondere  
dargestellt für Bereiche, deren Oberflächen-
struktur, Wirkungsgefüge oder Erscheinungs-
bild geschädigt ist, um sie durch entsprechen-
de Relief- und Biotopgestaltungsmaßnahmen 
in ihrem Erscheinungsbild und ihrer ökologi-
schen Funktion zu verbessern bzw. wieder-
herzustellen. 
 

 Das Entwicklungsziel Wiederherstellung 
wird schwerpunktmäßig in folgenden Ent-
wicklungsräumen dargestellt: 
 

 

 - Wasserläufe, die durch Ausbaumaßnah-
men in hohem Maße in ihrer ökologischen 
Funktionsfähigkeit eingeschränkt sind, 

Hierbei handelt es sich im Plangebiet um den 
Kindkenbach. 



- 15 - 

Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

      
1.3 - Abgrabungen, die in Betrieb befindlich 

bzw. noch nicht abschließend rekultiviert 
sind, 

Hierbei handelt es sich um folgende im Plan-
gebiet betriebene Abgrabungen: 
 
- Abgrabung nördlich Silixen 
- Abgrabung Rohbraken 

   
   
 Das Entwicklungsziel Wiederherstellung 

dient insbesondere 
 

   
 - der Wiederherstellung der Leistungsfähig-

keit des Naturhaushaltes mit seinen Funkti-
onen Bodenfruchtbarkeit, Wasserreinhal-
tung, Klimaverbesserung und Lebensraum 
für die Pflanzen- und Tierwelt, 

 

   
 - der Wiederherstellung des Landschaftsbil-

des zur Sicherung und Förderung der land-
schaftsbezogenen Erholung, 

 

   
 - zur Abwehr schädlicher Einwirkungen. 

 
 

 

 Zur Erfüllung des Entwicklungszieles   
 Wiederherstellung gilt es insbesondere  
   
 - im Bereich von Wasserläufen  
   
 - Entnahme von Verrohrungen, 

- Entfernung von künstlichen Sohlabstür-
zen, Sohlverbau, Uferbefestigungen 
und Wehranlagen, 

- Erhöhung der Sohle, 
- Einbau von Sohlgleiten, 
- Entfernung von Teichen aus dem 

Hauptanschluss durch Verlandung bzw. 
Schaffung einer Umgehung, 

- Verlegung von Gewässern bei beeng-
ten  

 Platzverhältnissen, z.B. an Strassen, 
- Beseitigung von Quellfassungen, 
- Herstellung der natürlichen Ufermor-

phologie, 
- Anlage von Uferstreifen. 

 

 

   
 - im Bereich von Abgrabungen Dies gilt für Bereiche, in denen bestehende 

Rekultivierungspläne aufgrund von eingetrete-
nen Entwicklungen überarbeitet werden müs-
sen. 

   
 - mindestens 50% der Fläche für Zwecke 

des Biotop- und Artenschutzes bereitzu-
stellen, 

 

   
   - vorhandene Biotopstrukturen zu si-

 chern und zu entwickeln, 
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Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

      
1.3  - Anpflanzungen mit bodenständigen, 

 einheimischen sowie standortgerech-
 ten Gehölzarten vorzunehmen, 

 

   
  - offene Sukzessionsflächen an geeig-

 neten Standorten anzulegen oder zu 
 erhalten, 

 

   
  - Artenschutzgewässer an geeigneten 

 Standorten anzulegen oder zu erhal-
 ten. 

 

   
   
   
 1.4 ENTWICKLUNGSZIEL 4  
   
 - Ausbau -  
   
 Ausbau der Landschaft für die Erholung Für dieses Entwicklungsziel erfolgt keine Dar-

stellung innerhalb des Geltungsbereiches die-
ses Landschaftsplanes. 

   
   
   
 1.5 ENTWICKLUNGSZIEL 5 

 
 

 - Ausstattung -  
   
 Ausstattung der Landschaft für Zwecke 

des Immissionsschutzes und des Boden-
schutzes oder zur Verbesserung des Kli-
mas 

Für dieses Entwicklungsziel erfolgt keine Dar-
stellung innerhalb des Geltungsbereiches die-
ses Landschaftsplanes.  

   
   
   
 1.6 ENTWICKLUNGSZIEL 6  
   
 - Sicherung und Entwicklung -  
   
 Sicherung und Entwicklung besonders 

schutzwürdiger Teile von Natur und Land-

schaft 

Das Entwicklungsziel 6 wird insbesondere für 
Räume mit besonderer Biotopschutzfunktion 
ausgewiesen, in denen Lebensgemeinschaf-
ten und Lebensstätten bestimmter wildleben-
der Pflanzen- und Tierarten erhalten, entwi-
ckelt bzw. wiederhergestellt werden sollen so-
wie für Räume, die gem. § 2b LG als Kernzo-
nen eine besondere Bedeutung im Biotopver-
bund besitzen. 

   

 Das Entwicklungsziel Sicherung und Ent-

wicklung wird in folgenden Entwicklungsräu-

men dargestellt: 

 

- Tal der Exter 

- Rinnenberg 

 

Hierbei handelt es sich um Bereiche, die be-
reits derzeit besonders vielfältige Land-
schaftsstrukturen von besonderer Seltenheit 
oder Eigenart (wie z.B. naturnahe Tal- oder 
Waldbereiche) mit entsprechender Artenviel-
falt aufweisen. 
Ebenso sind hierunter Bereiche, deren beson-
derer Wert für den Biotop- und Artenschutz  
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Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

      

 1.6 
- Bremker Bachtal 

- Almetal 

- Jürgensberg 

- Siekbachtalsystem 

- Schwarzer Bach/Sellenbach 

- Wettsteinsiek 

- Hainbachtal  

- Hummerbachtal 

 

durch gezielte Maßnahmen wiederhergestellt 
oder erheblich gesteigert werden kann, er-
fasst. Darüber hinaus gilt das Entwicklungs-
ziel für Flächen, die aus landeskundlichen o-
der erdgeschichtlichen Gründen besonders 
bedeutsam oder von hervorragender Schön-
heit sind. 

 - Steinbruch im Silixer Hagen  

 

- Mergelkuhle mit umgebenden Feldgehölz, 

 Gemarkung Göstrup/Laßbruch 

 

- Geotopkomplex am Hilkerberg 

 

- Bent nordwestlich Linderbruch 

 

- Steinbruch östlich Schwelentrup 

 

 

 

 Das Entwicklungsziel dient insbesondere  

   

 - der Erhaltung, Entwicklung, Herstellung o-

der Wiederherstellung von Lebensgemein-

schaften oder Biotopen bestimmter wildle-

bender Tier- und Pflanzenarten, 

 

   

 - der Sicherung und Entwicklung von Kern-

flächen des Biotopverbundes gem. § 2b 

LG, 

 

   

 - der Erhaltung und Entwicklung von Bioto-

pen gem. § 62 LG als Refugialflächen für 

wildlebende Tier- und Pflanzenarten, 

 

   

 - der Sicherung von Gebieten aus wissen-

schaftlichen, naturgeschichtlichen, landes-

kundlichen oder erdgeschichtlichen Grün-

den, 

 

   

 - der Sicherung von Flächen oder Land-

schaftsbestandteilen wegen ihrer Selten-

heit, besonderen Eigenart oder hervorra-

genden Schönheit. 

 

   

 Zur Erfüllung des Entwicklungszieles Siche-

rung und Entwicklung gilt es insbesondere 
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    - Die Bewirtschaftung durch Düngeverzicht, 

 Biozidanwendungsverzicht, Mahd- und 

Be- 

Zur Erhaltung, Sicherung und Entwicklung  
der unter diesem Entwicklungsziel dargestell- 

   

 1.6  weidungsbeschränkungen zu extensivie--

 ren, 

ten Landschaftsteile sind umfassende land- 
schaftspflegerische Maßnahmen erforderlich. 

  

- Teilflächen aus der Bewirtschaftung zu 

nehmen, zu pflegen und/oder der natürli-

chen Entwicklung zu überlassen, 

 

- Acker in Grünland umzuwandeln, 

 

- die Anpflanzungen mit bodenständigen, 

einheimischen, standortgerechten Arten 

vorzunehmen,  

Über den Landschaftsplan hinausgehend wer-
den detaillierte Pflege- und Entwicklungspläne 
(Biotopmanagementpläne) zur Erhaltung, Si-
cherung, Pflege, Gestaltung und Entwicklung 
der Landschaft aufgestellt und durchgeführt.  

   

 - die naturnahe Gewässer- und Überflu-

tungsdynamik zu erhalten und wiederher-

zustellen einschließlich der natürlichen 

und naturnahen Lebensräume im Gewäs-

ser und auf der gesamten Fläche der Aue, 

 

   

 - die Durchgängigkeit von Fließgewässern 

und die Fließgewässerdynamik zu fördern 

und zu erhalten sowie Ufer- und Sohlbe-

festigungen rückzubauen, 

 

   

 - die Gewässergüte zu erhalten bzw. zu 

verbessern, 

Angestrebt werden eine Strukturgüte der 
Stufe 1-2 und eine Gewässergüte der Stufe 
gering belastet (Stufe I-II). 

   

 - Uferstreifen anzulegen, zu pflegen und/o-

der der natürlichen Entwicklung zu über-

lassen, 

 

   

 - lebensraumtypische Grundwasser- und/o-

der Überflutungsverhältnisse zu erhalten 

oder zu entwickeln, 

 

   

 - Kleingewässer an geeigneten Stellen an-

zulegen, 

 

   

 - Quellbereiche wiederherzustellen,  

   

 - Fischteiche zu extensivieren, zu beseiti-

gen und/oder in Artenschutzgewässer um-

zuwandeln, 

 

   

 - geomorphologische Strukturen zu erhal-

ten, zu pflegen bzw. wiederherzustellen, 

 

   

 - eine naturnahe Waldbewirtschaftung unter 

dem vorrangigen Ziel des Naturschutzes 

Hierzu gehören u.a.: 
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     zu betreiben. - Wiederaufforstungen mit bodenständigen, 
heimischen, standortgerechten Baumarten 
vorzunehmen, 

 
- Vermeidung von Kahlschlägen und Durch-

führung von Femel- oder Schirmschlag 
bzw. Einzelstammentnahme, 

1.6  - Erhaltung von Alt-/Totholzgruppen über 
das forstliche Umtriebsalter hinaus, 

   

  - Förderung der Naturverjüngung, 

   

  - Förderung angeflogener Weichhölzer in 
den bestehenden Fichtenreinbeständen, 
soweit möglich, 

   

  - Vermeidung von Biozideinsatz, 

   

  - Verbesserung strukturarmer Waldränder 
durch Förderung naturnaher Mantel- und 
Saumgesellschaften, 

   

  - Entnahme nicht bodenständiger Gehölze, 
insbesondere in Quell- und Auenberei-
chen. 

   

   Bei Waldinnenrändern entlang von Forstwe-
gen sollten Neuanpflanzungen einen weiteren 
Abstand zu den Wegen einhalten, um durch 
die natürliche Sukzession einen breiten und 
gestuften Bestandesrand auszubilden. 

  Bei bereits vollzogenen Anpflanzungen sollte 
der Rand der Pflanzung stark aufgelockert 
werden. 

  Soweit es aus forstfachlicher Sicht möglich ist, 
sollte bei Waldaußenrändern angestrebt wer-
den, durch häufige Durchforstung auf der 
Breite von ca. einer Baumlänge die potentielle 
natürliche Vegetation zu fördern. Bei Auffors-
tungen von Waldrandflächen sollte für den 
künftigen Waldmantel und Waldsaum ausrei-
chend 

   bemessener Raum eingeplant werden. 

   

 - naturnahe großflächig zusammenhän-

gende Buchenwälder oder deren Über-

gangsformen mit ihrer typischen standört-

lichen Variationsbreite, inclusive ihrer Vor-

wälder, Gebüsche und Staudenfluren so-

wie ihrer Waldränder zu erhalten und zu 

entwickeln, 

 

   

 - Waldflächen in Teilbereichen forstlich 

nicht mehr zu nutzen. 
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 1.7 ENTWICKLUNGSZIEL 7 

 

- Erhaltung bis zur baulichen Inanspruch-

nahme - 

 

   

 Erhaltung der Landschaft bis zur bauli-

chen Inanspruchnahme 

 

 

   

1.7 Das Entwicklungsziel bezieht sich auf Flä-

chen, die für eine bauliche Nutzung vorgese-

hen sind. 

Das Entwicklungsziel 7 wird für Räume darge-
stellt, die eine erhaltenswerte Struktur aufwei-
sen, jedoch gemäß den Zielen der Raumord-
nung und Landesplanung bzw. der Flächen-
nutzungsplanung für eine spätere bauliche 
Nutzung vorgesehen sind. 

   

 Das Entwicklungsziel Erhaltung bis zur bau-

lichen Inanspruchnahme wird in folgenden 

Entwicklungsräumen dargestellt: 

 

   

 - im Gebietsentwicklungsplan und Flächen-

nutzungsplan zur Bebauung vorgesehene 

Gebiete. 

 

  

Das Entwicklungsziel dient insbesondere 

 

   

 - der Sicherung der Funktion des Natur-

haushaltes bis zur baulichen Inanspruch-

nahme, 

 

   

 - der vorläufigen Sicherung der vorhande-

nen prägenden bzw. gliedernden und be-

lebenden Landschaftsteile bzw. -elemente 

bis zur eventuellen Festsetzung im Be-

bauungsplan. 

Die Sicherung dieser Bestandteile durch die 
Bauleitplanung ist dann anzustreben, wenn 
dies aus ökologischen, gestalterischen bzw. 
immissionsschutzbedingten Gründen not-
wendig erscheint. 

   

 Zur Erfüllung des Entwicklungszieles Erhal-

tung bis zur baulichen Inanspruchnahme 

gilt es insbesondere bei der Aufstellung der 

Bauleitpläne 

 

 

 - die vorhandene Landschaftsstruktur zu er-

fassen sowie unter besonderer Beachtung 

der Biotopfunktion Aussagen zu ihrer Si-

cherung, Pflege und Entwicklung zu tref-

fen, 

 

 

 - Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung der Natur als Ausgleich

oder Ersatz von Eingriffen auf geeigneten 

Flächen darzustellen bzw. festzusetzen, 
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    - Bauvorhaben bzw. Ortsrandlagen in die 

umgebende Landschaft je nach Aus- 

 

  dehnung mit einer mindestens 3 m breiten  

   Anpflanzung aus bodenständigen einhei-

mischen, standortgerechten Arten einzu-

binden, 

 

 

 - bei Festsetzung emittierender Anlagen, 

soweit möglich, Anpflanzungen zum Zwe-

cke des Immissionsschutzes und zur Ver-

besserung des Kleinklimas zu treffen. 

 

   

   

 1.8 ENTWICKLUNGSZIEL 8 

 

- Beibehaltung der Funktion - 

 

Beibehaltung der Funktion von Grundstü-

cken zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 

 
 
 
 
Das Entwicklungsziel 8 wird dargestellt für 
Grundstücke, die im räumlichen Geltungsbe-
reich des Landschaftsplanes z.Zt. besondere 
öffentliche Aufgaben erfüllen und/oder z.T. im 
Flächennutzungsplan dargestellt sind. Das 
Entwicklungsziel ermöglicht die Beibehaltung 
der Funktion von Grundstücken. 

   

 Das Entwicklungsziel Beibehaltung der 

Funktion wird schwerpunktmäßig in folgen-

den Entwicklungsräumen dargestellt: 

 

 

 - Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen,  

   

 - Grünflächen mit besonderer Zweckbestim-

mung. 

 

  

Das Entwicklungsziel dient insbesondere 

 

   

 - der Erhaltung oder Verbesserung der ge-

stalterischen und/oder ökologischen Situa-

tion unter Beachtung der Funktion. 

 

   

 Zur Erfüllung des Entwicklungszieles gilt es 

insbesondere 

 

   

 - Naturnahe Landschaftselemente und Le-

bensräume auch bei eventuell notwendi-

gen, der Funktion dienenden Veränderun-

gen soweit wie möglich zu erhalten und/o-

der zu entwickeln, 

Ggf. notwendige, der Funktion dienende  
Veränderungen sind im Einzelfall mit den Be-
langen des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes abzuwägen. Die §§ 4 - 6 LG  
gelten entsprechend. 

   

 - die Einbindung der Anlagen in das Land-

schaftsbild durch Anpflanzung von boden-

ständigen, einheimischen, standortgerech-

ten Gehölzarten vorzunehmen bzw. zu 

verbessern. 

Bei Wegfall der Funktion soll die Wiederher-
stellung der Grundstücke im Rahmen der na-
turräumlichen Gegebenheiten erfolgen. 
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1.9 ENTWICKLUNGSZIEL 9  

   

 - Sicherung und Verbindung -  

   

 Sicherung und Verbindung von Biotopen 

zur Erhaltung von heimischen Tier- und 

Pflanzenarten und deren Populationen 

einschließlich ihrer Lebensräume 

Das Entwicklungsziel 9 wird insbesondere 
dargestellt für reich oder vielfältig mit naturna-
hen Lebensräumen oder sonstigen natürli-
chen Landschaftselementen ausgestatteten 
Räumen, die gem. § 2b LG als Verbindungs-
flächen Bestandteil des Biotopverbundes sind. 

   

   

   

1.9 Das Entwicklungsziel Sicherung und Ver-

bindung wird in folgenden Entwicklungsräu-

men dargestellt: 

Hierbei handelt es sich um Bereiche, die be-
reits derzeit besonders vielfältige Land-
schaftsstrukturen (wie z.B. naturnahe Tal- 
räume oder kulturhistorisch bedeutsame Ter-
rassenlandschaften) mit entsprechender Ar-
tenvielfalt aufweisen und die ein wichtiges  
Element im Biotopverbund darstellen. 

  
 - Wemkebachtal 
  
 - Silixer Bachtal 
   

 - Grünland-Gehölzkomplex bei Kükenbruch  

   

 - Laßbachtal  

   

 - Hamsterbachtal  

   

 - Magergrünland am Habichtsberg  

   

 - Hanggrünland am Salberg  

   

 - Hanggrünland östlich Rott  

   

 - Nösingfelder Bachtal  

   

 - Rickbachtal  

   

 - Siek zwischem Wiemke und Fütig  

   

 - Zuläufe zur Alme  

   

 - Bachtal bei Vogelsang  

   

 - Kollerbachtal  

   

 - Wald-Grünlandkomplex westlich Nalhof  

   

 - Bachtal mit Hanggrünland zwischen Siek-

feld und Vallentrup 

 

   

 - Beberbachtal östlich Schönhagen  

   

 - Wald-Grünlandkomplex am Grennerberg  
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 - Bekebachtal  

   

 - Schapker Bachtal  

   

 - Nordhagenbachtal  

   

 - Bachtal und Talhänge zwischen Winter-

berg und Eimke 

 

   

 - Heckenlandschaft südlich Bösingfeld  

   

 - Böhmerbachtal  

   

 - Bachtal östlich grüner Anger  

   

1.9 - Terrassenkulturlandschaft nördlich Hohe 

Asch 

 

   

 - Humme-Bachtal mit Dewesiek  

   

 - Bachtal mit Grünland-Gehölzkomplex bei 

Hohensonne 

 

   

 - Wald-Grünlandkomplex südlich Laßbruch.  

   

 Das Entwicklungsziel dient insbesondere  

   

 - der Erhaltung, Entwicklung und Wieder-

herstellung der Leistungs- und Funktions-

fähigkeit des Naturhaushaltes,  

 

   

 - der Sicherung und Entwicklung von Ver-

bindungsflächen des Biotopverbundes 

gem. § 2b LG, 

 

   

 - Erhaltung und Entwicklung von Biotopen 

gem. § 62 LG als Refugialflächen für wild-

lebende Tier- und Pflanzenarten, 

 

   

 - Sicherung von Flächen zur Erhaltung der 

Vielfalt, Eigenart oder Schönheit des 

Landschaftsbildes oder der besonderen 

kulturhistorischen Bedeutung der Land-

schaft. 

 

   

 Zur Erfüllung des Entwicklungszieles Verbin-

dung und Sicherung gilt es insbesondere 

 

   

 - naturnahe Biotope als Lebensräume für 

Tier- und Pflanzenarten zu erhalten, zu 

pflegen und zu entwickeln und ihre Funk-

tion im Biotopverbund sicherzustellen, 
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    - den Grünlandanteil insgesamt zu erhalten 

bzw. nach Möglichkeit zu erhöhen und die 

landwirtschaftliche Bewirtschaftung zu ex-

tensivieren, 

Unter extensiver Bewirtschaftung wird der 
Verzicht auf Biozide, die Einschränkung von 
Düngestoffen sowie die Verringerung der 
Mahd und Beweidungsintensität und/oder die 
Anlage von Ackerrandstreifen verstanden. 

 - die naturnahe Gewässer- und Überflu-

tungsdynamik zu erhalten und wiederher-

zustellen, einschl. der natürlichen und na-

turnahen Lebensräume im Gewässer und 

auf der gesamten Fläche der Aue, 

 

   

 - die Gewässergüte zu erhalten bzw. zu 

verbessern, 

Angestrebt werden eine Strukturgüte der 
Stufe 1-2 und eine Gewässergüte der Stufe 
gering belastet (Stufe I-II). 

   

 - naturferne Gewässerabschnitte zu renatu-

rieren,  

Hierzu gehört auch die Anlage von Uferstrei-
fen. 

   

   

1.9 - Fischteiche zu beseitigen, zu extensivie-

ren und/oder in Artenschutzgewässer um-

zuwandeln, 

 

   

 - natürliche Quellbereiche zu erhalten sowie 

zugeschüttete oder eingefasste Quellen 

nach Möglichkeit zu renaturieren, 

 

   

 - bei Erst- und Wiederaufforstungen boden-

ständige, einheimische, standortgerechte 

Baum- bzw. Gehölzarten vorrangig zu ver-

wenden, 

 

   

 - in Talbereichen Erstaufforstungen zu ver-

meiden bzw. vorhandene nicht bodenstän-

dige Anpflanzungen zu beseitigen, 

 

   

 - bei Anpflanzungen außerhalb des Waldes 

bodenständige, einheimische, standortge-

rechte Arten zu verwenden, 

 

   

 - Hecken und Gehölze mit einem entspre-

chenden Saum zu erhalten, zu pflegen 

und zu entwickeln. 
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 2. BESONDERS GESCHÜTZTE TEILE VON 

NATUR UND LANDSCHAFT 

 

   

 Gemäß der §§ 19 – 22 LG werden die beson-

ders geschützten Teile von Natur und Land-

schaft unter den Gliederungs-Nrn. 2.1 bis 2.3 

mit den jeweiligen zur Erreichung des 

Schutzzweckes notwendigen Geboten und 

Verboten festgesetzt. 

Die festgesetzten Verbote gelten auch dann, 
wenn eine privatrechtliche Befugnis, wie bei-
spielsweise die Einwilligung des Grundstücks-
eigentümers, vorliegt. 

  

 

 

 A) UNBERÜHRTHEIT  

   

 Unberührt von diesen Geboten und Verbo-

ten bleiben 

 

   

 - Maßnahmen im Rahmen der Aufgaben 

des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege, die von der zuständigen Land-

schaftsbehörde angeordnet oder geneh-

migt sind oder von ihr selbst durchgeführt 

werden sowie Maßnahmen des Landes-

amtes für Natur, Umwelt und Verbrau-

cherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) 

im Rahmen ihrer Aufgaben nach § 14 LG, 

  

   

 - Maßnahmen, die der Abwendung einer 

unmittelbar drohenden Gefahr für die öf-

fentliche Sicherheit und Ordnung dienen 

(Verkehrssicherungsmaßnahmen), soweit 

die untere Landschaftsbehörde unverzüg-

lich durch den Träger der Maßnahme un-

terrichtet wird, 

 

   

 - die rechtmäßig ausgeübte Nutzung in der 

bisherigen Art und im bisherigen Umfang, 

soweit sie dem jeweiligen Schutzzweck 

nicht zuwiderläuft und im Einzelnen nichts 

anderes festgesetzt ist, 

 

   

 - die Umwandlung von Grünland, Brachland 

oder nicht kultivierter Flächen, sofern 

diese infolge staatlicher Stillegungspro-

gramme stillgelegt worden sind, 

 

   

 - die Umwandlung von Grünland in die vor 

Vertragsabschluss vorhandene Nutzung 

im Rahmen der vertraglichen Vereinba-

rungen des Kulturlandschaftsprogrammes 

des Kreises Lippe sowie der übrigen 

staatlichen Förderprogramme. 
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 2. 
 
 
 

 

- vor Inkrafttreten dieses Landschaftsplanes 

bereits rechtsverbindlich genehmigte, fest-

gestellte oder festgesetzte Vorhaben oder 

Maßnahmen sowie 

 

 

  - unaufschiebbare Maßnahmen zur Auf-

rechterhaltung bzw. Wiederherstellung der 

Ver- und Entsorgung sowie Erschlie-

ßungsanlagen und Instandhaltungsmaß-

nahmen an oberirdischen Versorgungsan-

lagen in den nach §§ 20 und 22 LG fest-

gesetzten Gebieten sowie in den nach § 

21 LG ausgewiesenen Landschaftsschutz-

gebieten mit besonderen Festsetzungen. 

Der Gehölzschnitt wird unter Gliederungs-Nr. 
2.1 bis 2.3 unabhängig von Instandhaltungs-
maßnahmen behandelt. 

   

   

 B) BEFREIUNGEN 

 

 

 Von den Ge- und Verboten dieses Land-

schaftsplanes kann nach § 69 Abs. 1 LG auf 

Antrag Befreiung erteilt werden, wenn 

Die §§ 4 bis 6 LG finden entsprechend An-
wendung. 

   

 a) die Durchführung der Vorschrift im Ein-

zelfall 

 

aa) zu einer nicht beabsichtigten Härte füh-

ren würde und die Abweichung mit den 

Belangen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege zu vereinbaren ist o-

der 

 

ab) zu einer nicht gewollten Beeinträchti-

gung von Natur und Landschaft führen 

würde oder 

 

b) überwiegende Gründe des Wohls der 

Allgemeinheit die Befreiung erfordern. 

Der Beirat bei der unteren Landschaftsbehör-
de kann einer beabsichtigten Befreiung mit 
der Folge widersprechen, dass die Vertre-
tungskörperschaften des Kreises oder ein von 
ihr beauftragter Ausschuss über den Wider-
spruch zu unterrichten ist. Hält die Vertre-
tungskörperschaft oder der Ausschuss den 
Widerspruch für berechtigt, muss die untere 
Landschaftsbehörde die Befreiung versagen. 
Wird der Widerspruch für unberechtigt gehal-
ten, darf die Befreiung nur mit Zustimmung 
der höheren Landschaftsbehörde erteilt wer-
den. 

   

   

 C) AUSNAHMEN 

 

Über die im Landschaftsgesetz formulierten 

Ausnahmeregelungen hinaus können von 

den 

 
 
Sofern eine Ausnahme zulässig ist, wird dies 
im Rahmen des entsprechenden Verbotes 

 einzelnen Verboten des Landschaftsplanes 

gem. § 34 (4a) LG Ausnahmen von der un-

teren Landschaftsbehörde erteilt werden. 

einschließlich der hierfür notwendigen Vor-
aussetzungen festgesetzt. 
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    Mit der Erteilung von Ausnahmen können 

Nebenbestimmungen einschließlich Bedin-

gungen oder Sicherheiten verbunden wer-

den. 

 

   

 Eine unbefristete sowie eine unbefristet ver-

längerte Ausnahme verliert ihre Gültigkeit, 

wenn nicht innerhalb von 2 Jahren mit dem 

genehmigten Vorhaben begonnen oder das 

begonnene Vorhaben länger als 1 Jahr 

 

 2. unterbrochen worden ist. Diese Fristen kön-

nen auf Antrag verlängert werden. 

 

   

   

  D) ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 

 

 

 Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhand-

lungen gegen die festgesetzten Ge- und Ver-

bote sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne 

von § 70 Abs. 1 Ziff. 2 LG, die mit einer Geld-

buße nach § 71 LG geahndet werden kön-

nen. 

 

   

 Darüber hinaus können die §§ 304, 329 und 

330 Strafgesetzbuch (StGB) für Straftaten 

Anwendung finden. 

 

   

   

  E) ANPASSUNGSKLAUSEL 

 

 

 Bei der Aufstellung, Änderung und Ergän-

zung eines Bebauungsplanes treten mit des-

sen Rechtsverbindlichkeit widersprechende 

Festsetzungen des Landschaftsplanes außer 

Kraft, soweit der Träger der Landschaftspla-

nung im Beteiligungsverfahren diesem Plan 

nicht widersprochen hat. Entsprechendes gilt 

für Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 

BauGB. 

Als Stellungnahme des Trägers der Land-
schaftsplanung gilt die Stellungnahme der 
Verwaltung zum jeweiligen Vorhaben. 
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2.1-1 
bis 

2.1-10 

NATURSCHUTZGEBIETE  

 I. SCHUTZGEGENSTAND  

   

 Aufgrund der §§ 19 und 20 LG werden die  

unter den Glied.-Nr. 2.1-1 bis 2.1-10 bezeich-

neten und in die Festsetzungskarte einge-tra-

genen Flächen als Naturschutzgebiete fest-

gesetzt: 

Nach § 20 LG werden Naturschutzgebiete 
festgesetzt, soweit dies 
 
a) zur Erhaltung von Lebensgemeinschaften 
oder Biotopen bestimmter wildlebender Tier- 
und Pflanzenarten, 

   

 2.1-1 Tal der Exter 

2.1-2 Rinnenberg 

2.1-3 Bremker Bachtal 

2.1-4 Almetal 

2.1-5 Jürgensberg 

2.1-6 Siekbachtal 

b) aus wissenschaftlichen, naturgeschicht-li-
chen, landeskundlichen  oder erdge-
schichtlichen Gründen 

 
 oder 

 2.1-7 Schwarzer Bach/Sellenbach 

2.1-8 Wettsteinsiek 

2.1-9 Heimbachtal 

2.1-10 Hummerbachtal  

c) wegen der Seltenheit, besonderen Eigen-
art oder hervorragenden Schönheit einer 
Fläche oder eines Landschaftsbestandteils 
erforderlich ist. 

   

 Für alle Naturschutzgebiete, die unter den 

Glied.-Nr. 2.1-1 bis 2.1-10 im Text und in der 

Festsetzungskarte festgesetzt sind, gelten 

die unter den Glied.-Nr. 2.1-1 bis 2.1-10/III 

und 2.1-1 bis 2.1-10/IV genannten Festset-

zungen. 

Die Festsetzung ist auch zulässig zur Ent-
wicklung, Herstellung oder Wiederherstellung 
einer Lebensgemeinschaft oder Lebensstätte 
i.S. von Buchstabe a. 

   

 Die in den Naturschutzgebieten gelegenen 

"Gesetzlich geschützten Biotope nach § 62 

LG" sind in Anlage 2 und "Geologische Auf-

schlussbereiche und geomorphologische Ein-

zelelemente" sind in Anlage 4 nachrichtlich 

dargestellt.  

 

   

   

 II. SCHUTZZWECK  

   

 Der Schutzzweck wird für jedes Natur-

schutzgebiet einzeln unter dem Punkt II der 

Glied.-Nr. 2.1-1 bis 2.1-10 festgesetzt. 
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    III. VERBOTE 

 

Zum Schutz der unter Naturschutz stehen-
den Flächen sind nach § 34 (1) LG nach Maß-
gabe der nachstehenden Bestimmungen alle 
Handlungen verboten, die zu einer Zerstö-
rung, Beschädigung oder Veränderung des 
geschützten Gebietes oder seiner Bestand-
teile oder zu einer nachhaltigen Störung füh-
ren können. 

   

   

   

   

   

2.1-1 
bis 

2.1-10 

Es ist verboten: Zur Erreichung des jeweiligen Schutzzweckes 
sind die festgesetzten Verbote notwendig. 

   

 1. Gehölze oder wildwachsende Pflanzen 

ganz oder in Teilen zu beseitigen, zu 

beschädigen, auszureißen, auszugra-

ben, Teile davon abzutrennen oder sie 

auf andere Weise in ihrem Wachstum, 

ihrem Weiterbestand oder ihrer Funk-

tion zu beeinträchtigen, 

Mit dem Begriff Gehölze werden hier defi-
niert: 
 
Bäume, Sträucher, Feldgehölze, Gebüsche, 
Wallhecken, ebenerdige Hecken, Ufergehölze 
sowie Obstbäume. 

  Eine Wachstumsgefährdung von Gehölzen 

 unberührt von diesem Verbot bleiben: kann insbesondere auch erfolgen durch: 

   

 - die ordnungsgemäße Bewirtschaftung 

der land-, forst-, fischereiwirtschaftlich, 

jagdlich oder gärtnerisch genutzten 

Flächen sowie das Freischneiden von 

Hochsitzen/Jagdkanzeln,  

 

- die ordnungsgemäße Erhaltung und 

Pflege von Gehölzen, 

 

 - Unterhaltungsmaßnahmen an Ver- und 

Entsorgungsanlagen und Erschlie-

ßungsanlagen, soweit diese vorher ein-

vernehmlich mit der unteren Land-

schaftsbehörde abgestimmt wurden, 

- Beschädigung des Wurzelwerkes, 
 
- Verdichten des Bodens im Wurzelbereich 

von Bäumen, 
 
- Rinden- und Stammverletzungen an Bäu-

men, 
 
- Verwendung von Herbiziden. 
 
Als Wurzelbereich gilt die Bodenfläche unter 
der Krone von Bäumen zuzüglich 1,5 m nach 
allen Seiten. 
 
Bei der Beseitigung von Impatiens glanduli- 

  fera (drüsiges oder indisches Springkraut), 

 - die Entnahme von Nadel- und Zierge-

hölzen, 

 

- Maßnahmen im Rahmen der ord-

nungsgemäßen Gewässerunterhal-

tung, soweit diese vorher mit der unte-

ren Landschaftsbehörde abgestimmt 

wurden, 

Solidago gigantea und Solidago canadensis 
(Riesengoldrute und Kanadische Goldrute), 
Heracleum mantegazzianum (Her-
culesstaude), Prunus serotina (Spätblühende 
Traubenkirsche) sowie Reynoutria sachali-
nense (Staudenknöterich) handelt es sich um 
Maßnahmen, die der Glied.-Nr. 2.A) Unbe-
rührtheitsklausel entsprechen und als Pflege-
maßnahmen im Sinne des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege gelten. 

   

  - die Mahd von Brachflächen im Turnus 

von 3 - 5 Jahren, 

Ausgenommen sind Flächen, für die unter 
Glied.-Nr. 5 die natürliche Entwicklung festge-
setzt ist. 
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     ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-

widerhandelt; 

 

   

 2. wildlebende Tiere zu fangen, zu töten, 

zu verletzen oder mutwillig zu beunru-

higen, ihnen nachzustellen oder zu ih-

rem Fang geeignete Vorrichtungen an-

zubringen, ihre Puppen, Larven, Eier o-

der sonstigen Entwicklungsformenzu 

sammeln oder zu beschädigen oder 

ihre Bauten, Brut- oder Wohnstätten 

fortzu- 

 

2.1-1 
bis 

2.1-10 

nehmen oder zu beschädigen,  

  unberührt von diesem Verbot bleiben:   

   

 - die ordnungsgemäße Bewirtschaftung 

der land-, forst-, fischereiwirtschaftlich, 

jagdlich oder gärtnerisch genutzten 

Flächen, 

 

   

 - Unterhaltungsmaßnahmen an Ver- und 

Entsorgungsanlagen sowie Erschlie-

ßungsanlagen, soweit diese vorher ein-

vernehmlich mit der unteren Land-

schaftsbehörde abgestimmt wurden, 

 

 

 - Maßnahmen im Rahmen der ordnungs-

gemäßen Gewässerunterhaltung, so-

weit diese vorher mit der unteren Land-

schaftsbehörde abgestimmt wurden, 

 

 

 - Maßnahmen der ordnungsgemäßen 

Schädlingsbekämpfung, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot  zu-

widerhandelt; 

 

   

 3. gebietsfremde Gehölze, sonstige Pflan-

zen oder entwicklungsfähige Teile hier-

von anzusiedeln oder Tiere in das Ge-

biet einzubringen, 

Die Anpflanzung von Gehölzen in der freien 
Landschaft mit bodenständigen, einheimi-
schen, standortgerechten Arten sowie die An-
lage von Obstwiesen ist gemäß Glied.-Nr. 2 

  eine Maßnahme im Rahmen der Aufgaben 

  des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege. 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - die ordnungsgemäße Bewirtschaftung 

 land- und forstwirtschaftlicher Flächen, 
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    - das Aussetzen einheimischer und ge-

wässertypischer Fischarten im Rah-

men der ordnungsgemäßen fischereili-

chen Hege, 

Der  Fischbesatz erfolgt auch in Privatgewäs-
sern auf der Grundlage einer Bestandskon-
trolle. Der Fischbesatz richtet sich nach § 3 
(2) Landesfischereigesetz. 

  Bei der Erstellung von Hegeplänen ist eine 
Abstimmung zwischen unterer Landschaftsbe-
hörde und Fischerei erforderlich. Auf den 
Runderlass des MURL vom 14.11.1997 "Aus-
übung der Fischerei in Naturschutzgebieten" 
wird verwiesen. 

   

  - Wiederansiedlung von ehemals heimi-

schen Tierarten im Einvernehmen mit 

der unteren Landschaftsbehörde, 

 

   

   

2.1-1 
bis 

2.1-10 

- das Aussetzen jagdbaren, standortge-

rechten, heimischen Wildes und die 

Imkerei in Abstimmung mit der unteren 

Landschaftsbehörde, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot  zu-

widerhandelt; 

 

   

 4. Erstaufforstungen vorzunehmen oder 

Schmuckreisigkulturen, Weihnachts-

baumkulturen oder Baumschulen anzu-

legen, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 5. Wald-, Gehölz-, Brachflächen oder an-

dere landwirtschaftlich nicht genutzte 

Flächen zu düngen, zu kälken oder auf 

ihnen Gülle, Klärschlamm, Bioabfälle o-

der Biozide auszubringen, Brachland 

zu bewirtschaften sowie Holz chemisch 

zu behandeln, 

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:   

   

 - Maßnahmen der Gefahrenabwehr im 

Rahmen der ordnungsgemäßen Forst-

wirtschaft auf Anordnung der unteren 

Forstbehörde, soweit diese vorher mit 

der unteren Landschaftsbehörde abge-

stimmt wurden, 

 

   

 - Maßnahmen zum vorbeugenden Ver-

biss- und Schälschutz und Schutz vor 

Borkenkäfern, einschließlich des 

Schutzes für liegendes Holz,  
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    - Kompensationskalkung auf Waldflä-

chen, soweit dies vorher mit der unte-

ren Landschaftsbehörde abgestimmt 

wurde, 

Auf den Erlass des MURL vom 18.04.1986, 
Az.: IV A 1 31-03-31-03-00.00 zur Richtlinie 
zum Schutz der Waldböden in ihrer Fruchtbar-
keit durch Kompensationsdüngung in NRW 
wird verwiesen. 

 ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 6. Grün- oder Brachland in eine andere 

Nutzungsart umzuwandeln, umzubre-

chen oder die Vegetationsdecke zu zer-

stören, 

Das Umwandlungsverbot für Grünland gilt für 
die Flächen, die zum Zeitpunkt der Bekannt-
machung der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
zum Landschaftsplan als Grünland genutzt 
wurden mit Ausnahme der in Glied.-Nr. 2 auf-
geführten Sonderfälle. 

   

   

2.1-1 
bis 

2.1-10 

ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 7. Flächen außerhalb der befestigten Stra-

ßen, Wege, Park- und Stellplätze zu be-

treten oder zu befahren, 

Als befestigt sind alle Wege anzusehen, die 
durch Einbringung von Wegebaumaterial her-
gerichtet sind; hierzu gehören auch alle 
Wege, deren Oberfläche nicht versiegelt ist, 
sondern durch wassergebundene Decke oder 
festes sowie verfestigtes anstehendes Mate- 
rial gebildet wird. 

  unberührt von diesem Verbot bleiben:   

   

 - die ordnungsgemäße Bewirtschaftung 

der land-, forst-, fischerei- und wasser-

wirtschaftlich genutzten Flächen oder 

die Ausübung jagdlicher Tätigkeiten, 

 

   

 - das Betreten und Befahren des Gebie-

tes zum Zwecke der Überwachung und 

Unterhaltung von Ver- und Entsor-

gungsanlagen sowie Erschließungsan-

lagen,  

 

   

 - das Betreten des Gebietes durch den 

Eigentümer oder Nutzungsberechtig-

ten, 

Unter den Begriff des Eigentümers fallen auch 
Familienangehörige. 

   

 - das Befahren des Gebietes durch den 

Eigentümer im Rahmen seiner Auf-

sichtspflicht, 

 

   

 - das Betreten von ausgewiesenen Wan-

derwegen sowie von Flächen im Rah-

men des Wintersports entsprechend 

der bisherigen Nutzung,  

 

   

 ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot  zu-

widerhandelt; 
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 8. im Gebiet Motorsport zu betreiben oder 

dort Sportveranstaltungen aller Art 

durchzuführen, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 9. Einrichtungen für den Wasser-, Eis- 

und Luftsport sowie für den entspre-

chenden Modellsport bereitzustellen, 

anzulegen, zur Verfügung zu stellen o-

der zu ändern und/oder diese Sportar-

ten zu betreiben, 

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

2.1-1 
bis 

2.1-10 

- unvorausbestimmbare Landungen von 

Modellflugzeugen, Flugdrachen, Ultra-

leichtflugzeugen, Gleitschirmen und 

Ballons, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 10. im Gebiet zu reiten,  

   

  unberührt von diesem Verbot bleibt:   

   

 - das Reiten auf den vorhandenen We-

gen und Straßen, soweit die Freistel-

lungsregelung des Kreises Lippe für 

das Reiten in der freien Landschaft und 

im Wald nichts anderes vorsieht. 

Aufgrund der §§ 50 ff LG werden im Kreis 
Lippe Waldbereiche ausgewiesen, in denen 
das Reiten nur auf rechtsverbindlich gekenn-
zeichneten Reitwegen gestattet ist oder für 
die ein Reitverbot unabhängig von den Fest-
setzungen des Landschaftsplanes gilt. In den 
übrigen Gebieten ist das Reiten in dem nach 
§§ 50 und 54a LG definierten Umfang freige-
stellt. 

  Ausnahme: 
 

 Eine allgemeine Ausnahme von diesem 

Verbot gilt für:  

 

   

 - das Reiten über Stoppelfelder,  Hierfür ist die Zustimmung des Grundstücks-
eigentümers erforderlich. 

   

 - das Reiten durch den Eigentümer, Erb-

bauberechtigten und Nießbraucher, 

Unter den Begriff des Eigentümers fallen auch 
die Familienangehörigen. 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 
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    11. Hunde außerhalb von Wegen frei lau-

fen zu lassen sowie Hundesportübun-

gen durchzuführen,  

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:   

   

 - die ordnungsgemäße Jagd, 

 

- die Ausbildung und Prüfung von Jagd-

hunden, 

 

- der Einsatz von Hunden im Rahmen 

der ordnungsgemäßen Beweidung, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

   

   

2.1-1 
bis 

2.1-10 

12. zu lagern, Feuer zu machen oder in 

Wasserflächen zu baden, 

 

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - das Verbrennen von Schlagabraum im 

Rahmen der ordnungsgemäßen forst-

wirtschaftlichen Nutzung, sofern dies 

 

  von der zuständigen Behörde zugelas-

sen ist, 

 

   

 - das Verbrennen von im Gebiet anfal-

lenden pflanzlichen Abfällen auf land-

wirtschaftlich genutzten Flächen außer-

halb der Hecken- und Gehölzflächen, 

sofern dies von der zuständigen Be-

hörde zugelassen ist, 

Grünabfälle und Strauchschnitt sind vor-ran-
gig einer stofflichen Verwertung zu zu-führen. 
Hierzu sollten die anfallenden Grünabfälle am 
Entstehungsort zerkleinert und einer öffentli-
chen Kompostierungsanlage zugeführt wer-
den.  

   

 - die Unterhaltung eines Feuers im Wald 

von Waldbesitzern und Personen, die 

im Wald beschäftigt werden, von Per-

sonen, die aufgrund sonstiger Vor-

schriften zulässige oder behördlich an-

geordnete oder genehmigte Maßnah-

men durchführen und die zur Jagdaus-

übung Berechtigten sowie die Imker 

während der Ausübung ihrer Tätigkeit, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 13. Werbeanlagen oder -mittel, Schilder, 

Beschriftungen o.ä. zu errichten, anzu-

bringen oder zu ändern, 
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     unberührt von diesem Verbot bleiben:   

   

 - die Errichtung oder das Anbringen von 

Schildern oder Beschriftungen durch 

Behörden, soweit sie ausschließlich auf 

den Schutzzweck des Gebietes hinwei-

sen oder als Orts- und Verkehrshinwei-

se, Wegemarkierungen oder Warnta-

feln dienen, 

 

   

 - die notwendige Beschilderung im Stre-

ckenverlauf vorhandener Ver- und Ent-

sorgungsanlagen, 

 

   

 - Aufklärungstafeln im Rahmen der Land-

, Forst- und Fischereiwirtschaft, des 

Naturschutzes und der Jagd, soweit 

diese vorher mit der unteren Land-

schaftsbehörde abgestimmt wurden, 

 

   

2.1-1 
bis 

2.1-10 

 ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 14. Verkaufsbuden, Verkaufsstände oder 

Verkaufswagen, Zelte, Wohnwagen, 

Wohnmobile, Mobilheime, Wohncontai-

ner oder ähnliche dem zeitweise Auf-

enthalt von Menschen dienende Anla-

gen aufzustellen, 

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:   

   

 - das zeitweilige Aufstellen von forstli-

chen Arbeitswagen innerhalb des 

Durchführungszeitraumes von im Rah-

men der ordnungsgemäßen Waldbe-

wirtschaftung anfallenden Arbeiten, 

 

   

 - das zeitweise Aufstellen von Schäfer-

wagen und -karren im Rahmen der 

Wanderschäferei, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 15. oberirdische oder unterirdische Ver-

sorgungs- oder Entsorgungsleitungen 

einschließlich Fernmeldeeinrichtungen 

zu verlegen oder zu ändern, 

Als wesentliche Änderung gelten nicht Maß-
nahmen wie Fundamentsanierung, Isolatoren-
auswechselung, Auswechselung einzelner 
Eisenteile und gleichartiger Masten, Seilaus-
wechselungen sowie Anstriche. 

  unberührt von diesem Verbot bleiben:   
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- die Verlegung von Leitungen für die 

Anlage und den Betrieb von Viehträn-

ken und elektrischen Weidezäunen im 

Rahmen der ordnungsgemäßen land-

wirtschaftlichen Nutzung, 

 

   

 - das Verlegen von Leitungen in der 

Fahrbahn von Straßen und Wegen, 

 

   

 - das Verlegen von Leitungen in den 

Seitenräumen von Straßen und We-

gen, soweit dies vorher einvernehmlich 

mit der unteren Landschaftsbehörde, 

abgestimmt wurde, 

Diese Regelung bezieht sich auf kleinere Ver- 
und Entsorgungsleitungen zu Erschließung 
von Hof- und Gebäudeflächen im Außenbe-
reich. Das Einvernehmen wird dann erteilt, so-
fern die Leitungen im Seitentrennstreifen, in 
der Bankette, in den Böschungen oder in den 
unmittelbar angrenzenden landwirtschaftli-
chen Flächen verlaufen und dadurch schüt-
zenswerte Landschaftselemente nicht betrof-
fen sind. 

   

   

   

   

2.1-1 
bis 2.1-

10 

- Unterhaltungsmaßnahmen an Ver- und 

Entsorgungsanlagen und Erschlie-

ßungsanlagen, soweit diese vorher mit 

der unteren Landschaftsbehörde abge-

stimmt wurden, 

Sofern eine Leitung ersetzt werden muss, 
handelt es sich um eine Neuverlegung. Diese 
stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft 
dar und bedarf der Befreiung gem. § 69 LG. 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 16. Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgra-

bungen, Ausschachtungen, Sprengun-

gen oder andere die Oberflächengestalt 

des Bodens verändernde Maßnahmen 

vorzunehmen, 

Hierzu gehören auch die Beschädigung von 
Boden- und Kulturdenkmälern wie Hügelgrä-
ber, Wallanlagen, Landwehren sowie geo-wis-
senschaftlichen Aufschlüssen und die Verän-
derung von nicht befestigten (grünen) Wegen. 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben: 

 

 

 - Bodeneinschläge der zuständigen 

Forstbehörde, die der Untersuchung 

der Waldböden anlässlich der Wald-

schadensaufnahme oder der forstlichen 

Standortkartierung dienen, 

 

   

   

 - die Entnahme von Materialien in gerin-

gem Umfang für den Eigenbedarf, so-

weit dies vorher einvernehmlich mit der 

unteren Landschaftsbehörde abge-

stimmt wurde, 
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    - Unterhaltungsmaßnahmen an unterirdi-

schen Ver- und Entsorgungsanlagen 

und Erschließungsanlagen, soweit 

diese vorher einvernehmlich mit der un-

teren Landschaftsbehörde abgestimmt 

wurden, 

Sofern eine Leitung ersetzt werden muss, 
handelt es sich um eine Neuverlegung. Diese 
stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft 
dar und bedarf der Befreiung gem. § 69 LG. 
 
Die Ausbesserung von vorhandenen Wirt-
schaftswegen soll mit ortsüblichem Material 
erfolgen.  

 - Maßnahmen im Rahmen der ordnungs-

gemäßen Gewässerunterhaltung, so-

weit diese vorher mit der unteren Land-

schaftsbehörde abgestimmt wurden, 

 

   

  - das Entfernen von Lesesteinen auf 

Ackerflächen, 

 

     

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

   

   

   

   

2.1-1 
bis 

2.1-10 

17. Boden, Stoffe oder Gegenstände zu la-

gern, abzulagern oder einzuleiten, 

Zu Stoffen zählen auch Gülle, Klärschlamm, 
Bioabfälle und Biozide.  

  Die erlaubte Lagerung ist nur außerhalb von § 
62-Biotopen zulässig. 

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - die Lagerung von Holz im Rahmen der 

ordnungsgemäßen Forstwirtschaft auf 

  

  vorhandenen Plätzen und längs der 

Forstwirtschaftswege,  

 

   

 - Maßnahmen im Rahmen der ord-

nungsgemäßen Gewässerunterhal-

tung, soweit diese vorher mit der unte-

ren Landschaftsbehörde abgestimmt 

wurden, 

 

   

 - die Anlage von Silage- und Futtermie-

ten auf Ackerflächen, 

Die Grundlagen für das Aufbringen von Klär-
schlamm auf Ackerflächen in Naturschutzge-
bieten ergeben sich aus § 5 der Klärschlamm-
verordnung. 

 - die Lagerung von Rundballen auf 

Acker- und Grünlandflächen, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 
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    18. Wasserflächen einschließlich Fischtei-

che bzw. Netzgehegeanlagen herzustel-

len oder die Gestalt bestehender Was-

serflächen einschließlich ihrer Ufer o-

der ihren Wasserchemismus zu verän-

dern, den Grundwasserstand zu ändern 

sowie andere den Wasserhaushalt des 

Gebiets verändernde Maßnahmen vor-

zunehmen, 

Maßnahmen der Gewässerunterhaltung sind 
von dem Verbot nicht erfasst. Es wird auf das 
diesbezügliche Beteiligungsgebot verwiesen. 
 
Zu den den Wasserhaushalt verändernden 
Maßnahmen zählt auch das Verlegen oder 
Ändern von Drainagen. 

   

  unberührt von diesem Verbot bleibt:  

   

 - die Unterhaltung von Drainagen und 

der Ersatz bestehender Drainagen 

durch solche gleicher Leistungsfähig-

keit, 

Wartung, Instandsetzung und Unterhaltung 
des Drainagesystems sowie der Vorfluter wer-
den gewährleistet. Im Rahmen des Ersatzes 
bestehender Drainagen durch solche  

  gleicher Leistungsfähigkeit ist die Verwen-
dung von PVC-Rohren mit dem kleinsten 

  für diese Leitung technisch üblichen Durch-
messer gestattet. Die genaue Ausführung 
wird im Einzelfall im Rahmen eines Ortster-
mins zwischen der unteren Landschaftsbe-
hörde und dem Bewirtschafter einvernehmlich 
festgelegt. Diese Abstimmung erfolgt auch bei 
notwendigen Durchleitungen, durch das NSG 
in Folge der Verlegung von Drainagen auf 
Flächen angrenzend an das NSG. 

   

   

2.1-1 
bis 

2-110 

 Wartung, Instandsetzung und Unterhaltung 
des Drainagesystems wird am Eigentums 
recht des Kreises nicht scheitern. 

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 19. jagdliche Einrichtungen einschließlich 

Hochsitzen, Wildfütterungsplätzen und 

Wildfütterungsanlagen zu errichten, zu 

ändern oder zu unterhalten sowie Wil-

däcker, Wildäsungsflächen anzulegen 

oder Wild zu füttern,  

Für vorhandene Anlagen besteht Bestands-
schutz. 
 
Das Fütterungsverbot bezieht sich nicht auf 
die Hegefütterung von Fasanen aus Futter-
rohren und die Fütterung von Rebhühnern. 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

 

 

 - die Fütterung innerhalb von Notzeiten 

gemäß § 25 Abs. 1 Landesjagdgesetz 

(LJG) und die Gewöhnungsfütterung 

mit kräuterreichem Grasheu gemäß § 

1 Abs. 2 der Fütterungsverordnung an 

den dazu vorgesehenen Stellen, so-

weit dies mit der unteren Jagd- und un-

teren Landschaftsbehörde abgestimmt 

wurde, 

 

   



- 39 - 

Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

    - das Aufstellen, Errichten und die Un-

terhaltung von Ansitzleitern im Rah-

men der ordnungsgemäßen Jagd, 

 

   

 - das Aufstellen, Errichten und die Un-

terhaltung von Jagdkanzeln in land-

schaftsangepasster Holzbauweise im 

Wald und am Waldrand,  

 

   

 - die Unterhaltung vorhandener 

Wildäsungsflächen,   

 

   

 - die Anlage von Kirrungen, soweit diese 

vorher einvernehmlich mit der unteren 

Jagd- und Landschaftsbehörde abge-

stimmt wurde, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 20. bauliche Anlagen im Sinne der Bau-

ordnung für das Land Nordrhein-West-

falen außerhalb von Gebäuden sowie 

Verkehrswege, Plätze, Wege und deren 

Nebenanlagen zu errichten, zu ändern 

oder deren Nutzung zu ändern, auch 

wenn sie keiner bauaufsichtlichen Ge-

nehmigung oder Anzeige bedürfen, 

 

   

2.1-1 
bis 

2.1-10 

 unberührt von diesem Verbot bleiben: 

 

 - die Errichtung von nach Art und Bau 

 

   weise ortsüblichen Forstkultur- und 

Weidezäunen, 

 

   

 - der Bau von forstwirtschaftlichen We-

gen, die keinen Straßencharakter ha-

ben und für deren Anlage weder As-

phalt noch Beton verwendet wird und 

für die keine erheblichen Aufschüttun-

gen oder Abgrabungen oder andere 

nachteilige oder erhebliche Verände-

rungen der Bodengestalt erforderlich 

werden, 

Auf die Bestimmungen des Runderlasses des 
MURL "Leitbild für den nachhaltigkeitsgerech-
ten forstlichen Wegebau in Nordrhein-Westfa-
len" vom 01.09.1999 – III A 35-00-00.00 – 
wird verwiesen. 
 
Bei der Verwendung von Recycling-Baustof-
fen ist der Verwertererlass des Landes NRW 
einhalten. 

   

 - das vorübergehende Aufstellen von 

Brutboxen im Rahmen der ordnungs-

gemäßen Fischereiwirtschaft. 

 

   

  Ausnahme:  

   

  Eine Ausnahme von diesem Verbot ist 

nach Maßgabe von Glied.-Nr. 2 zulässig 

für 
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    - die Errichtung von nach Art und Bau-

weise üblichen offenen Melkständen 

und Viehunterständen zum Zwecke der 

ordnungsgemäßen Landwirtschaft so-

fern die Notwendigkeit der Maßnahme 

im Schutzgebiet gegeben, diese nach 

Standort und Gestaltung der Land-

schaft angepasst ist und der jeweilige 

Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 21. Findlinge zu beschädigen, zu transpor-

tieren bzw. in ihrer natürlichen Lage zu 

verändern oder ihr Aussehen zu verän-

dern, 

Das Verbot bezieht sich auf Findlinge, die von 

der LANUV als geowissenschaftliches Objekt 

geführt werden (s. Glied.-Nr. 2.1-1 bis 2.1-10, 

II. Schutzzweck). 
   

  Zu Veränderungen des Aussehens zählt auch 
das Anbringen von Gedenktafeln oder das 
Aufbringen von Farbe. 

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 22. sonstige Handlungen auszuüben, die 

zu einer Zerstörung, Beschädigung o-

der Veränderung des Gebietes oder 

seiner Bestandteile oder zu einer nach-

haltigen Störung führen können. 

 

   

2.1-1 
bis 

2.1-10 

IV: Gebote  

 Zur Erreichung des Schutzzweckes ist  

folgendes Gebot durchzuführen: 

Das festgesetzte Gebot ist zur Erreichung des 
Schutzzweckes notwendig. 

   

 1. Maßnahmen der Gewässerunterhaltung 

sind im Einzelfall vor Beginn der Arbei-

ten mit der unteren Landschaftsbe-

hörde abzustimmen, 

Das festgesetzte Gebot 1 bezieht sich auf 
Maßnahmen im Rahmen von Unterhaltungs-
plänen an Fließgewässern . 

  Die genannten Maßnahmen können im Ein-
zelfall einen Eingriff nach § 4 LG darstellen. 
Aus diesem Grunde sind im Einzelfall Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen notwendig. 

  Die Maßnahme kann untersagt werden, wenn 
die Belange von Naturschutz und Land-
schaftspflege im Range vorgehen. 

   

  Außerdem ist der Runderlass des Ministers 
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft 
vom 01.09.1989  (Ministerialblatt Nr.39 vom 
18.06.1999) "Richtlinie für naturnahen Ausbau 
und Unterhaltung der Fließgewässer in Nord-
rhein-Westfalen (5. Auflage 1999)" zu beach-
ten. 
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2.1-1 I. SCHUTZGEGENSTAND  

   

 Naturschutzgebiet "Tal der Exter"  

   

 Die Grenze ist in der Festsetzungskarte so-

wie in der dazugehörigen Detailkarte festge-

setzt. Dabei ist im Zweifelsfall die Detailkarte 

maßgeblich. 

Das Naturschutzgebiet umfasst die Talaue 
und die bewaldeten Talhänge der Exter sowie 
die Unterläufe des Bremker Baches und der 
Alme. 

   

 DGK 18/19/31/47/65/84/103/123 Das Schutzgebiet ist ca. 177 ha groß. 

   

2.1-1 II. SCHUTZZWECK  

   

 Die Festsetzung als Naturschutzgebiet er-

folgt gemäß § 20 LG insbesondere 

Bei dem Naturschutzgebiet handelt es sich 
um ein breites Muldenbachtal. 

   

 - zur Erhaltung, Entwicklung und Wieder-
herstellung eines regional bedeutsamen 
breiten Muldenbachtales in den Land-
schaftsräumen "Heidelbecker Höhen", 
"Bösing-felder Becken" und "Alverdisser 
Höhen" als Lebensraum für seltene, ge-
fährdete sowie landschaftsraumtypische 
wildlebende Tier- und Pflanzenarten. 

 
 Hierbei handelt es sich vor allem um fol-

gende Lebensräume bzw. Biotoptypen: 
 

- naturnahe Bachläufe teilweise mit 
Steilabbrüchen und Ufergehölzsaum 
bzw. Auwaldresten 

Im Bereich zwischen Ullenhausen (ehemali-
ges Kloster) und dem südlichen Siedlungs-
rand von Bösingfeld besitzt das Tal eine bis 
zu 120 m breite Aue, die vornehmlich von 
Grünland eingenommen wird, stellenweise 
sind auch Ackerflächen vorhanden. Der Bach-
lauf ist bedingt naturnah; nach Begradigung 
beginnen sich wieder leichte Mäander auszu-
bilden. Das Ufer wird fast vollständig von ei-
nem alten Ufergehölzsaum begleitet, der sich 
stellenweise zu einem Erlenauenwald weitet. 
Das Grünland wird meist intensiv als Wiese o-
der Weide genutzt. Besonders wertvoll sind 
die südlich und nördlich von Eimke liegenden, 
großflächigen Feuchtgrünländer. In das Ge 

2.1-1 - naturnahe Quellbereiche in Wäldern, 
 

- Waldbereiche, wie wärmeliebende Ei-

chen- bzw. Eichen-Buchenmischwäl-

der und Buchenwälder, 

biet wurden die Grünlandflächen südlich Bö-
singfeld und die von Buchenwald dominierten 
östlichen Talhänge nördlich Eimke einbezo-
gen. In dem Gebiet sind mehrere kleine Sied-
lungen vorhanden, in deren Umfeld der Bach 
und die Aue stark überformt wurden. 
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    - Grünland verschiedener Feuchtestufen in 
den Auen und an den Talhängen Mager-
grünland, 

 
 -naturnahe Teiche. 
 
- zur Sicherung und Entwicklung eines Ver-

netzungs- und Trittsteinbiotops für Le-
bensgemeinschaften halboffener Land-
schaftsräume, welches ein wichtiges Bio-
topver-bundelement zur Weser darstellt, 

 
- zum Schutz der hier vorkommenden ge-

fährdeten Tier- und Pflanzenarten. 
 
 U. a. kommen folgende gefährdete Rote-

Liste-Pflanzenarten im Gebiet vor: 
 
 - Sumpfveilchen (Viola palustris, RL 3) 
 - Rauhe Nelke (Dianthus armeria, RL 3) 
 - Kartäusernelke (Dianthus carthosiano-

rum, RL 3) 
 - Gewöhnlicher Wundklee (Anthyllis vul-

neraria, RL 3) 
 - Gewöhnliches Kreuzblümchen (Polygala 

vulgaris, RL 3) 
 - Sumpf-Kreuzblümchen (Polygala ama-

rella, RL 3 N) 
 - Fuchs-Segge (Carex vultina, RL 3) 
 - Schnabel-Segge (Carex rostrata, RL 3) 
 - Ufer-Segge (Carex ripa, RL 3) 
 - Feldkresse (Lepidium campestre, RL 3 

Reg) 
 - Greiskraut (Senecio aquaticus, RL 2) 
 - Berg-Ulme (Ulmus glabra, RL 3) 

 

Im Bereich zwischen Bösingfeld und der Lan-
desgrenze wird die breite Talaue überwiegend 
von Grünland eingenommen und von meist 
steilen Talhängen begrenzt. Der Bach wird 
fast durchgehend von einem alten Gehölz-
saum begleitet, der auch im Siedlungsbereich 
weitgehend erhalten ist.  
Außerhalb der Siedlungen besitzt der Bach 
noch einen relativ naturnahen Verlauf. Klein-
flächig sind Feuchtgrünlandreste und ein Erle-
nauenwaldrest im Bereich des Unterlaufes 
des Bremker Baches erhalten. Zwei natur-
nahe Teiche befinden sich westlich und nörd-
lich von Rickbruch. 
Zwischen Almena und Gut Rickbruch sind 
Quellbäche und der Unterlauf der Alme in das 
Naturschutzgebiet einbezogen worden. 
Die Quellbäche liegen überwiegend in einem 
Buchen-Fichtenmischbestand; bachnah sind 
Auwaldreste vorhanden. Der Unterlauf der 
Alme ist begradig und wird von einem ge-
schlossenen Ufergehölzsaum begleitet. Die 
Aue wird von Grünland eingenommen. Die 
nördlichen Talhänge werden zwar vom nahen 
Hof aus intensiv als Pferdeweiden genutzt, 
sind jedoch durch alte Gehölzbestände reich 
gegliedert. Der naturnahe Waldbach und das 
durch Gehölze reich gegliederte Grünland, 
stellen ergänzende Strukturen zum Extertal 
dar und bereichern die ackerbaulich domi-
nierte Umgebung. 
In einem Nebensiek der Exter, südöstlich 
Rohbraken, befinden sich am Bach bzw. im 
Hang mehrere Findlinge (hauptsächlich Gra-
nite). Der größte von ihnen ist der sog. "Eva-
stein", ein 4 m langer bis 2 m breiter und bis 
1,6 m hoher heller Granitblock. Der Stein 

   
2.1-1  Weiterhin stellt sich das Gebiet als wert-

voller Bereich für Vögel (Hecken- und Ge-
büschbrüter, Wiesenvögel, Wasservögel, 
Höhlenbrüter), Schmetterlinge, Reptilien, 
Libellen, Amphibien, Molusken und Fische 
dar. 

 
 U. a. kommen folgende gefährdete Rote- 
 Liste-Tierarten im Gebiet vor: 
 

- Rotmilan (Milvus milvus, RL 2 N 
- Eisvogel (Alcedo atthis, RL 3 N) 
- Nachtigall (Luscinia megarynchos, RL 3) 
- Dorngrasmücke (Sylvia communis,RL 3) 
- Dachs (Meles meles, RL 3) 
 

- aus wissenschaftlichen, landeskundlichen, 
natur- und erdgeschichtlichen Gründen, 

weist auf einer Seite zwei tiefe 15 und 20 cm 
breite zueinander parallel verlaufende Rillen 
(Gletscherschrammen) auf. Neben dem "Eva-
stein" finden sich noch zahlreiche größere und 
kleinere Findlinge längs des Baches und an 
den Hängen. In einem weiteren kleinen Ne-
bensiek der Exter, nordwestlich des Knop-
shofs, befinden sich am Bach bzw. im Hang 
mehrere Findlinge. Der größte Stein, ein klot-
zig runder Granit im Bachbett, hat einen 
Durchmesser von 1,4 m. Auf der Oberfläche 
sind härtere Partien herauspräpariert. Die an-
gesprochenen Findlinge entstammen der 
Grundmoräne der Saaleeiszeit, durch  
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    - wegen der Seltenheit, besonderen Eigen-
art und der hervorragenden Schönheit ei-
nes wertvollen, breiten Wiesentales mit 
hohem Anteil an naturnahen Bachab-
schnitten. 

Solifluktionsvorgänge während des Jung-plei-
stozän sind sie im Bachtal angereichert. 
 
Im Bereich zwischen Bremke und der Landes-
grenze sind die steilen, westexponierten 

  Hänge des Extertales in das Naturschutzge-
biet einbezogen worden. Die Hänge sind 
überwiegend von Eichen-Buchenmischwald 
bedeckt, der z.T. aus ehemaligen Niederwäl-
dern hervorgegangen ist. Insbesondere an 
den wärmebegünstigten Südhängen treten 
Übergänge zu wärmeliebenden Eichenwäl-
dern u.a. mit Sommerlinde auf. Hier kommen 
gut ausgebildete Waldmäntel vor. Wertvolle 
Ergänzungen stellen die am Hang vorkom-
menden offenen Flächen mit lückigem Gins-
tergebüsch, Felspartien und eine Obstwiese 
dar. Die steilen Talhänge werden von mehre-
ren z.T. naturnahen, von Ufergehölzen be-
gleiteten Quellbächen durchzogen, die sich 
schluchtartig in das Gelände eingegraben ha-
ben. 

  Hier in diesem Bereich am ehemaligen Halte-
punkt Bremke steht in einem aufgelassenen 
Steinbruch östliche der Straße und in der 
Straßenböschung auf ca. 100 m Länge und 
ca. 20 m Höhe flach lagernder Steinmergel-
keuper im Bereich der Dohlenberg-Bank an. 
Es handelt sich um Ton-Mergelstein mit Dolo-
mit- und Gipsresiduen-Bänken. Im Inneren 
von Drusen sind oft "Schaumburger Diaman-
ten" (Bergkristalle) ausgebildet. Ebenfalls häu-
fig vorkommend ist Pyrit. Weiterhin zeigt ein 
aufgelassener ca. 100 m langer und 15 m ho-
her Steinbruch östlich der Straße am ehemali-
gen Haltepunkt Bögerhof den unteren Teil des 
Raets. Es sind tonig-sandige Fazies mit 
Bonebed-Bänken, Faziesdifferenzierung im 
Raethauptsandstein zu erkennen. Der Auf-
schluss wird stark durch Bäume verdeckt. 

   
2.1-1  Folgende geowissenschaftliche Objekte (geo-

logische Aufschlussbereiche / geomorphologi-
sche Einzelelemente) sind in das Naturschutz 
gebiet einbezogen worden (s. Anlage 4): 

   
  - Steinmergelkeuper-Aufschluss Bremke, 

nordöstlich Almena (GK-3820-001) 
   

  - Keuper-Aufschluss, Haltepunkt Bögerhof, 
östlich Silixen (GK-3820-003) 

   

  - Findlinge am Almenaer Berg, nördlich Al-
mena (GK-3820-007) 

   

  - Findling "Evastein", nordnordöstlich Al-
mena (GK-3820-008) 
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  Folgende Biotope im Naturschutzgebiet sind 
gemäß § 62 LG geschützt (s. Anlage 2): 

   

  - Fließgewässer/Auwälder/Nass- und 
Feuchtgrünland/Stillgewässer (GB 3920-
301) 

   

  - Fließgewässer/Auwälder/Nass- und 
Feuchtgrünland (GB 3820-403) 

   

  - Fließgewässer (GB 3820-436, GB 3820-
449) 

   

  - Fließgewässer/Auwälder (GB 3820-439) 

   

  - Stillgewässer (GB 3820-441, GB 3820-
446) 

   

  - Nass- und Feuchtgrünland (GB 3820-444) 

   

  - Fließgewässer/Auwälder/Nass- und 
Feuchtgrünland/Felsen/Blockhalden/ Höh-
len/Stollen (GB 3820-445). 

   

  Das Naturschutzgebiet ist durch mehrere 
Faktoren beeinträchtigt. In der Aue reichen 
die Gewerbeflächen von Bösingfeld und die 
Siedlungs- und Hofbereiche mehrerer Ort-
schaften bis an das Bachufer heran. Die stark 
frequentierte und breit ausgebaute Land-
straße 758 sowie eine Draisinenstrecke ver-
laufen im Tal und queren die Exter mehrmals. 

  Mehrere große Teichanlagen zur Fischzucht 
und Stromgewinnung sind in der Aue angelegt 
worden und werden von der Exter bzw. paral-
lelen Gräben gespeist. 

   

   

   

   

2.1-2 I. SCHUTZGEGENSTAND  

   

 Naturschutzgebiet "Rinnenberg"  

   

 Die Grenze ist in der Festsetzungskarte so-

wie in der dazugehörigen Detailkarte festge-

setzt. Dabei ist im Zweifelsfall die Detailkarte 

maßgeblich. 

Das Naturschutzgebiet umfasst die bewal-
dete Bergkuppe des Rinnenberges sowie das 
Grünland am Nord-Westhang des Rinnenber-
ges. 

   

 DGK 31/32 Das Schutzgebiet ist ca. 53 ha groß. 

   

 II. SCHUTZZWECK  

   

 Die Festsetzung als Naturschutzgebiet er-

folgt gemäß § 20 LG insbesondere 

Bei dem Naturschutzgebiet handelt es sich 
um einen bedeutsamen Wald-Grünland-kom-
plex. 
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 - zur Erhaltung, Entwicklung und Wieder-

herstellung eines landesweit bedeutsamen 

Grünland-Waldkomplexes im Landschafts-

raum "Rumbecker Höhen" als Lebens-

raum 

Die wärmeliebenden Eichen-Hainbuchen-wäl-
der und Eichenwälder sind auf dem flachgrün-
digen und mit steilen nord-, west- und südex-
ponierten Hängen ausgestatteten 

  "Rumbecker Höhen" als Lebensraum für 

seltene, gefährdete sowie landschafts- 

raumtypische wildlebende Pflanzen- und 

Tierarten. 

und südexponierten Hängen ausgestatteten 
Bergrücken als Ersatzgesellschaften des Bu-
chenwaldes durch Niederwaldwirtschaft ent-
standen bzw. gefördert worden. Die Nieder-
waldwirtschaft wurde in jüngster Zeit auf Teil  

  Hierbei handelt es sich vor allem um fol-
gende Lebensräume bzw. Biotoptypen:  

 
 - wärmeliebende Wälder wie Eichen- 

bzw. Eichen-Hainbuchenwälder, in Tei-
len als  Niederwald genutzt, 

 
 - extensiv genutztes Hanggrünland bzw.  

flächen wieder aufgenommen und sichert so 
das nutzungsbedingte Vorkommen der Els-
beere und weiterer seltener und gefährdeter 
Arten (u.a. Orchideen). Die Elsbeere besitzt 
hier eines der größten Vorkommen im Weser-
bergland und stößt hier an ihre nördliche Ver-
breitungsgrenze. Dies unterstreicht die über-
regionale Bedeutung des Gebietes. 

   Weiden, Magergrünland, 
 
 - Gehölzstrukturen wie Hecken, Gehölz-

 inseln und kleine Obstweiden. 
 

- zur Sicherung und Entwicklung eines Re-

fugial- und Trittsteinbiotops für Lebensge-

meinschaften trockenwarmer Wälder und 

Säume (Teil der Biotopverbundfläche 

"Rinnenberg, Saalberghang und Uf-

foburg"), 

Die Hänge des Rinnenberges sind durch un-
terschiedliche Grünlandnutzungen mit einer 
starken Gliederung durch Gehölze und 
Säume geprägt. Am Südhang des Rinnenber-
ges sind mehrere kleine Obstweiden auf ter-
rassiertem Gelände erhalten. 
 
Folgende Biotope im Naturschutzgebiet sind 
gemäß § 62 LG geschützt (s. Anlage 2): 

   

 - zum Schutz der hier vorkommenden ge-

fährdeten Tier- und Pflanzenarten, insbe-

sondere ist hier die Elsbeere (Sorbus ter-

minalis RL 3) zu nennen, 

- Wälder und Gebüsche trockenwarmer
 Standorte (GB-3820-011). 
 
Das Naturschutzgebiet ist beeinträchtigt  

  durch die mittig liegende Ferienhaussiedlung. 

 - zum Schutz und zur Entwicklung eines 

großen und kulturhistorisch bedeutsamen 

Waldgebietes mit Niederwaldnutzung, 

 

   

 - aus wissenschaftlichen, landeskundlichen, 

natur- und erdgeschichtlichen Gründen, 

 

   

 - wegen der Seltenheit, besonderen Eigen-

art und der hervorragenden Schönheit ei-

nes gut ausgebildeten Biotopkomplexes 

aus Wald, Hecken und Grünland. 

 

   

2.1-3 I. SCHUTZGEGENSTAND  

   

 Naturschutzgebiet "Bremker Bachtal"  

   

 Die Grenze ist in der Festsetzungskarte so-

wie in der dazugehörigen Detailkarte festge-

setzt. Dabei ist im Zweifelsfall die Detailkarte 

maßgeblich. 

Das Naturschutzgebiet umfasst die Talaue 
des Bremker Baches mit mehreren Zuflüssen 
zwischen Wiemke/Neu Goldbeck und 
Bremke. 
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    DGK 31/32/48 Das Schutzgebiet ist ca. 68 groß. 

   

 II. SCHUTZZWECKE  

   

 Die Festsetzung als Naturschutzgebiet er-

folgt gemäß § 20 LG insbesondere 

Bei dem Naturschutzgebiet handelt es sich 
um ein schwach kerbförmig ausgeprägtes 
Wiesenbachtalsystem. 

   

 - zur Erhaltung, Entwicklung und Wieder-

herstellung eines regional bedeutsamen, 

schwach kerbförmig ausgeprägten Wie-

senbachtalsystems im Landschaftsraum 

Die Aue wird vornehmlich von Grünland ein-
genommen. Lediglich in den Quellbereichen 
und in einem einbezogenen Hangbereich sto-
cken kleinere Waldbestände. Die Quell- 

  "Bösingfelder Becken" als Lebensraum für 

seltene, gefährdete sowie landschafts-

raumtypische wildlebende Tier- und Pflan-

zenarten. 

bereiche sind vielfach naturnah erhalten und 
werden von Ufergehölzen bzw. am südöstli-
chen Zufluss auch von einem Erlen-Auen-
wald begleitet. Bemerkenswert ist das Vor 

  

 Hierbei handelt es sich vor allem um fol-

gende Lebensräume bzw. Biotoptypen: 

kommen der Bergulme im westlichsten Quell-
bereich bei Wiemke. Der Bach weist auch im 
weiteren Verlauf mehrere naturnahe Ab-
schnitte auf und wird fast vollständig von ei-
nem al- 

  - naturnahe Bachabschnitte mit bachbe-
gleitenden Ufergehölzen bzw. Auwald-
resten, 

 

 - Quellgewässer in naturnahen Waldbe-

reichen, wie Erlen-Eschenwälder und  

ten Ufergehölzsaum begleitet. Kleinflächig 
sind in den Seitentälern Mager- bzw. Feucht-
grünlandreste und an einem Hang eine natür-
liche Felsformation erhalten. Bereichert wird 
das Gebiet durch alte Gehölzstreifen und 
Obstbaumbestände nahe den Hofstellen. 

 Buchen- bzw. Eichen-Buchenwälder,  

  
 - Mager-, Nass- und Feuchtgrünland-

reste mit Stillgewässern, 
 
 - Gehölzstrukturen wie Altholz- und 

Obstbaumbestände im Bereich von 
Hofstellen, 

 
 - natürliche Felsformationen. 
 

- zur Sicherung und Entwicklung eines Re- 

Folgende Biotope im Naturschutzgebiet sind 
gemäß § 62 LG geschützt (s. Anlage 2): 
 
- Fließgewässer (GB-3820-457)  
- Felsen, Blockhalden, Höhlen, Stollen (GB 

3820-458) 
- Stillgewässer/Nass- und Feuchtgrünland 

(GB-3820-459) 
- Magerwiesen und -weiden (GB-3820-460) 
- Quellbereiche/Fließgewässer (GB-3820-

462 / GB-3820-463). 

 fugial- und Trittsteinbiotops für auenge-

prägte Arten sowie eines Kernbereichs im 

Landschaftsraum für Feuchtgrünlandauen, 

 
Das Naturschutzgebiet ist verschiedenen 
Beeinträchtigungen ausgesetzt. Sie ergeben 

2.1-3  

- zum Schutz der hier vorkommenden ge-

fährdeten Tier- und Pflanzenarten, 

sich in den Siedlungsbereichen durch Bewei-
dung der Uferbereiche, Bachbegradigung und 
im südöstlichen Quellbereich durch Müllab- 

  

- aus wissenschaftlichen, landeskundlichen, 

natur- und erdgeschichtlichen Gründen, 

. 

lagerungen. Des Weiteren queren mehrere 
Wege und Straßen das Bachtal. 

 - wegen der Seltenheit, besonderen Eigen-

art und der hervorragenden Schönheit ei-

nes wertvollen Wiesentales mit hohem An-

teil an naturnahen Bachabschnitten, Quell-

bereichen und kleinflächig wertvollen 

Grünlandresten 

 

   

2.1-4 I. SCHUTZGEGENSTAND  
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 Naturschutzgebiet "Almetal"  

   

 Die Grenze ist in der Festsetzungskarte so-

wie in der dazugehörigen Detailkarte festge-

setzt. Dabei ist im Zweifelsfall die Detailkarte 

maßgeblich. 

Das Naturschutzgebiet umfasst das breite 
Muldental der Alme mit mehreren Quell-bä-
chen. 

   

 DGK 45/46/47/63/64/82 Das Schutzgebiet ist ca. 94 ha groß. 

 II. SCHUTZZWECK  

   

 Die Festsetzung als Naturschutzgebiet er-

folgt gemäß § 20 LG insbesondere 

Bei dem Naturschutzgebiet handelt es sich 
um ein muldenförmiges Wiesenbachtal. 

  

- zur Erhaltung, Entwicklung und Wieder-

herstellung eines regional bedeutsamen 

muldenförmigen Wiesenbachtals mit meh-

reren Quellbächen im Landschaftsraum 

"Bösingfelder Becken" als Lebensraum für 

seltene, gefährdete sowie landschafts-

raum-typische wildlebende Tier- und 

Pflanzenarten. 

 

 Hierbei handelt es sich vor allem um fol-

gende Lebensräume bzw. Biotoptypen: 

Die Aue wird vornehmlich von Grünland ein-
genommen, das Gehöfte und kleinere Sied-
lungen umgibt. Das Gebiet zeichnet sich be-
sonders durch die weitgehend naturnahen 
Quellbereiche aus, die innerhalb von boden-
sauren, teils alten Buchenwäldern entsprin-
gen. Im weiteren Verlauf sind große natur-
nahe Bachabschnitte mit altem Ufergehölz so-
wie kleinflächig wertvolle Biotope wie Auen-
wald, Feucht- und Nassgrünland erhalten. Die 
vielen in der Aue gelegenen Gehöfte sind von 
z. T. wertvollen Obstbeständen umgeben. 

  
 - naturnahe Bachabschnitte mit Steilabb-

rüchen, altem Ufergehölz bzw. Auwald-
resten,  

 

 - naturnahe Quellbereiche in bodensau-

 ren alten Buchenwäldern, 

Die Alme stellt als einer der größeren Zu-
flüsse zur Exter ein wichtiges Element im regi-
onalen Fließgewässersystem dar und die 
strukturreiche Aue ein wertvoller Lebensraum. 
Das Gebiet bereichert das Landschaftsbild in 
einer ackerbaulich dominierten Umgebung. 

  
 - Magerwiesen, -weiden, Grünland ver-

schiedener Feuchtestufen sowie Ufer-
hochstauden und Waldbinsenwiesen, 

Folgende Biotope im Naturschutzgebiet sind 
gemäß § 62 LG geschützt (s. Anlage 2): 
 
- Fließgewässer/Auwälder (GB-3920-306) 
- Magerwiesen und -weiden (GB-3820-007) 

 - Gehölzstrukturen wie alte Obstbe-

stände. 

- Nass- und Feuchtgrünland (GB-3820-411). 

  Das Naturschutzgebiet wird beeinträchtigt 

2.1-4 - zur Sicherung und Entwicklung eines Re-
fugial- und Kernlebensraum für Arten des 
feuchten Grünlandes und der Auen,  

 
- zum Schutz der hier vorkommenden ge 

durch die das Tal zweimal querende und pa-
rallel verlaufende Landstraße L 957 sowie die 
Siedlungsbereiche in der Aue, in deren unmit-
telbarer Umgebung der Bach meist begradigt 
und naturfern gestaltet ist. 

  fährdeten Tier- und Pflanzenarten.  
   
  U. a. kommen folgende gefährdete Rote-

Liste-Pflanzenarten im Gebiet vor: 
 

   
 - breitblättriges Knabenkraut 

 (Dactylorhiza majalis, RL 2) 
- gelbe Segge (Carex flava, RL 2) 
- behaarter Ginster (Genista pilosa, RL 3) 

 - Fuchs-Segge (Carex vulpina, RL 2) 
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     Weiterhin stellt sich das Gebiet als wert-
voller Bereich für Amphibien, Wiesenvögel 
und Höhlenbrüter dar. 

 

 

  U. a. kommt hier folgende Rote-Liste-Tier-
art vor: 

 

    
  - Roter Milan (Milvus milvus, RL 2 N)  
   
 - aus wissenschaftlichen, landeskundlichen, 

natur- und erdgeschichtlichen Gründen,  
 

 - wegen der Seltenheit, besonderen Eigen-
art und der hervorragenden Schönheit ei-
nes durch kulturhistorische Landnutzungs-
formen geprägtes Wiesentals mit einer ho-
hen strukturellen Vielfalt. 

 

   

2.1-5 I. SCHUTZGEGENSTAND  

   

 Naturschutzgebiet "Jürgensberg"  

   

 Die Grenze ist in der Festsetzungskarte so-

wie in der dazugehörigen Detailkarte festge-

setzt. Dabei ist im Zweifelsfall die Detailkarte 

maßgeblich. 

Das Naturschutzgebiet umfasst ein ehemali-
ges Niederwaldgebiet am Jürgensberg. 

  Das Schutzgebiet ist ca. 12 ha groß. 

 DGK 65  

   

 II. SCHUTZZWECK 
 

 

 Die Festsetzung als Naturschutzgebiet er-

folgt gemäß § 20 LG insbesondere 

Bei dem Naturschutzgebiet handelt es sich  
um einen bedeutsamen Wald-Grünland-Kom-
plex. 

 - zur Erhaltung, Entwicklung und Wieder-

her- stellung eines regional bedeutsamen 

Wald-Grünlandkomplexes im Landschafts-

raum "Bösingfelder Becken" als Lebens-

raum fürseltene, gefährdete sowie land-

schaftsraumtypische wildlebende Tier- 

und Pflanzenarten. 

Der westexponierte Hang des Jürgensbergs 
stellt den östlichen Talhang des Extertales 
nördlich Vallentrup dar. Der insbesondere im 
mittleren Abschnitt extrem steile Hang trägt 
vornehmlich durchgewachsene Eichen- und 
Eichen-Buchenwälder, in die Fichten und Kie-
fern z.T. parzellenweise eingebracht wor- 

  den sind. Im mittleren Abschnitt schließen 

2.1-5  Hierbei handelt es sich vor allem um fol-

gende Lebensräume bzw. Biotoptypen: 

sich nach Süden Grünlandbrachen und Gebü-
sche an, die nach Westen hin in unzu- 

  gängliche Magerstandorte und schließlich 

  - Niederwald unterschiedlicher Ausprä-

 gung, 

offene Felswände übergehen. Nach Süden 
hin folgen im steilen Abschnitt durchge- 

  wachsener Eichen-Niederwald, in flacheren  

  - magere Grünlandbereiche, wie Kalk-

 halbtrockenrasen und Magerwiesen, 

Partien bis zur Siedlungsgrenze Grünland mit 
einer artenreichen Mager-Grünland-Brache. 

  Die Wälder sind im oberen zugänglichen 

  - Steilabbrüche, Klippen und Felsen. Randbereich dicht geschlossen und weisen 
nur eine lückige Krautschicht auf, die sowohl 

 - zur Sicherung und Entwicklung eines Re-

fugial- und Trittsteinbiotops für Lebensge 

aus Basen- als auch Säurezeigern aufgebaut 
ist. In der Baumschicht treten stellenweise 
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     meinschaften trocken-warmer Wälder und 

Magergrünland bzw. eines Kernbereiches 

im Landschaftsraum für Niederwald diver-

ser Ausbildungen, 

Eschen, an anderer Stelle Birken hinzu. 

   

 - zum Schutz der hier vorkommenden ge-

fährdeten Tier- und Pflanzenarten. 

 

   

 U. a. kommen folgende gefährdete Rote-

Liste-Pflanzenarten im Gebiet vor: 

 

   

  - gewöhnliche Akelei (Aquilegia vulgaris, 
 RL 3) 

 - gewöhnlicher Wundklee (Anthyllis  

 

   vulneraria, RL 3)  

  - Färberginster (Genista tinctoria, RL 3).  

   

 Weiterhin stellt sich das Gebiet als wert-

voller Bereich für Reptilien dar. Insbeson-

dere ist hier die Rote-Liste-Tierart Zau-

neidechse (Lacerta agilis, RL 3) zu nen-

nen. 

 

   

 - aus wissenschaftlichen, landeskundlichen, 

natur- und erdgeschichtlichen Gründen, 

 

   

 - wegen der Seltenheit, besonderen Eigen-

art und der hervorragenden Schönheit ei-

nes Wald-Grünlandkomplexes als Relikt 

einer ehemaligen kleinbäuerlichen Kultur-

landschaft. 

 

   
2.1-6 I. SCHUTZGEGENSTAND  

   

 Naturschutzgebiet "Siekbachtal"  

   

 Die Grenze ist in der Festsetzungskarte so-

wie in der dazugehörigen Detailkarte festge-

setzt. Dabei ist im Zweifelsfall die Detailkarte 

maßgeblich. 

Das Naturschutzgebiet umfasst das Siek-
bachtal mit Seitentälern zwischen Goldbeck 
und Vallentrup. 

   

 DGK 65/66/67 Das Schutzgebiet ist ca. 98 ha groß. 

   

   

2.1-6 II. SCHUTZZWECK  

   

 Die Festsetzung als Naturschutzgebiet er-
folgt gemäß § 20 LG insbesondere 
 

- zur Erhaltung, Entwicklung und Wieder-

her- stellung eines regional bedeutsamen 

Bachtalsystems im Landschaftsraum "Bö-

singfel-der Becken" als Lebensraum für 

seltene,gefährdete sowie landschafts-

raumtypische wildlebende Tier- und Pflan-

zenarten. 

Bei dem Naturschutzgebiet handelt es sich 
um ein Bachtal, welches sich durch den fast 
weitgehend erhaltenen naturnahen Lauf des 
Hauptbaches und der Zuflüsse auszeichnet. 
Bachbegleitend sind Auenwaldreste, Feucht- 
und Nassgrünland sowie Röhrichte und natur-
nahe Teiche erhalten. An den Talhängen sind 
im unteren Bachabschnitt artenreiche Mager-
grünlandflächen mit Übergang zu Borstgrasra-
sen bemerkenswert. 
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     Hierbei handelt es sich vor allem um fol-
gende Lebensräume bzw. Biotoptypen:  

 

 - naturnahe Bachläufe und Quellberei-

che mit bachbegleitenden Auwaldres-

ten, 

Die leichtgeneigten Hangbereiche werden von 
Grünland mit gliedernden Heckenzügen, die 
stark geneigten Bereiche und die Hänge an 
den Oberläufen meist von Wald eingenom-
men. Bei den Waldflächen handelt es sich so-
wohl um Bereiche mit kleinparzellierten 

  - Hang-, Laub- und Schluchtwälder un-

terschiedlicher Ausprägung, wie Perl-

gras- und Hainsimsen-Buchenwälder, 

Laub- und Nadelholzflächen als auch um Bu-
chenwälder mit Edellaubhölzern im Über- 
gang zu Schluchtwald oder Eichen- Hainbu 

  

 - Grünlandflächen, wie Magerweiden, 

Borstgrasrasen, Nass- und Feucht-

grünland, 

chenwälder. Das Gebiet zeichnet sich durch 
das Vorkommen von Bergulme aus. Ergänzt 
wird das Gebiet von z.T. alten Obstweiden an 
den Siedlungsrändern. 

   

 - naturnahe Teiche, Folgende Biotope im Naturschutzgebiet sind 

  gemäß § 62 LG geschützt (s. Anlage 2): 

  - Gehölzstrukturen, wie Hecken und 

Obstwiesen, 

- Fließgewässer/Auwälder/Quellbereiche 
(GB 3920-209, GB 3920-214)  

 - zur Sicherung und Entwicklung eines 

Kern-bereichs im Landschaftsraum für ein 

Wald-Grünlandtalsystem sowie als Refu-

gial- und 

- Fließgewässer/Magerwiesen und -weiden/ 
Borstgrasrasen/Stillgewässer/ Schlucht-, 
Block-, Hangschuttwälder/ Auwälder/ Röh-
richt (GB 3920-210) 

  Trittsteinbiotop für Lebensgemeinschaften  - Nass- und Feuchtgrünland (GB 3920-212) 

  des Mager- und Feuchtgrünlandes, - Magerwiesen und -weiden (GB 3920-213) 

  

- zum Schutz der hier vorkommenden ge- 

- Fließgewässer (GB 3920-215, GB 3920-
252) 

  fährdeten Tier- und Pflanzenarten. - Stillgewässer (GB 3920-250). 

   

  U.a. kommen folgende gefährdete Rote-

Liste-Pflanzenarten im Gebiet vor: 

 

   

  - Sumpfveilchen (Viola palustris, RL 3) 
 - Rauhe Nelke (Dianthus armeria, RL 3) 
 - Sumpf-Baldrian (Valeriana dioica, RL 

3) 
 - Breitblättriges Knabenkraut (Dacty-

lorhiza majalis, RL 3 N) 
 - Langährige Segge (Carex elongata, RL 

3) 
 - Teufelsabbiss (Succisa pratensis, RL 

3) 
 - Flatter-Ulme (Ulmus laevis, RL 2) 
 - Berg-Ulme (Ulmus glabra, RL 3) 
 - Teichlinse (Spirodedela polyrhiza, RL 

3) 
 - Färber-Ginster (Genista tinctoria,  

 RL 3 N) 

 

   

2.1-6  Weiterhin stellt sich das Gebiet als wert-

voller Bereich insbesondere für Amphibien 

und Libellen dar. 

 

   

  U.a. kommt folgende gefährdete Rote-

Liste-Tierart im Gebiet vor: 

 

   

  - Heidegrashüpfer (Stenobothrus line-

atus, RL 3) 
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 - aus wissenschaftlichen, landeskundlichen, 

natur- und erdgeschichtlichen Gründen, 

 

   

 - wegen der Seltenheit, besonderen Eigen-

art und der hervorragenden Schönheit ei-

nes Wald-Grünlandtalsystems mit einer 

hohen strukturellen Vielfalt. 

 

   

2.1-7 I. SCHUTZGEGENSTAND  

   

 Naturschutzgebiet " Schwarzer Bach /  

Sellenbach" 

 

    

 Die Grenze ist in der Festsetzungskarte so-

wie in der dazugehörigen Detailkarte festge-

setzt. Dabei ist im Zweifelsfall die Detailkarte 

maßgeblich. 

Das Naturschutzgebiet umfasst das Bachtal-
system des Schwarzen Baches und des Sel-
lenbaches von den zahlreichen Quellberei-
chen bis zur Einmündung in die Exter. 

   

 DGK 64, 65, 82, 83, 84, 101, 102 Das Naturschutzgebiet ist ca. 195 ha groß. 

   

 II. SCHUTZZWECK  

   

 Die Festsetzung als Naturschutzgebiet er-

folgt gem. § 20 LG insbesondere  

Bei dem Naturschutzgebiet handelt es sich 
um eines der überregional bedeutsamsten  

  Bachtalsysteme im Naturraum des über- 

 - zur Erhaltung und Entwicklung und Wie-

derherstellung eines überregional bedeut-

samen und außergewöhnlich reich struktu-

rierten naturnahen Bachtalsystems in mul-

denförmiger Ausprägung einschließlich 

seiner Quellzuläufe im Landschaftsraum 

Bösingfelder Becken als Lebensraum für 

zahlreiche seltene, gefährdete sowie land-

schaftsraumtypische wildlebende Pflan-

zen- und Tierarten. 

wiegend ackerbaulich geprägten Bösingfelder 
Beckens. Es entwässert ein weitgehend flach-
welliges Hügelland. Die schmalen Kerbsoh-
lentäler mit steilen Böschungen weichen in ih-
rer geomorphologischen Struktur deutlich von 
der umgebenden Landschaft ab. Hierdurch er-
geben sich differenzierte Nutzungsformen. 
Die schmalen Auen sind durch Wege kaum 
erschlossen.  
Der Landschaftscharakter wird geprägt durch 
bachbegleitende Erlen- und Eichen-Hain- 

  buchenwaldsäume, die sich in Teilbereichen 

  Hierbei handelt es sich vor allem um fol-

gende Lebensräume bzw. Biotoptypen: 

 

- Quell-, Fließ- und natürliche Stillgewäs-

ser mit ihrer Unterwasservegetation, 

begleitenden Hochstaudenfluren, Röh 

zu altholzreichen Feldgehölzen ausweiten. 
In durch Quellaustritte vernässten Auewaldbe-
reichen haben sich Erlenwaldgesellschaften 
entwickelt. Dort, wo das Geländeprofil es er-
möglichte, wurden die ursprünglichen Wald-
gesellschaften in Grünland umgewandelt. 

 richtsäumen und Ufergehölzen,  

2.1-7 - naturnahe Waldbereiche, wie Auewäl-

der des bachbegleitenden Erlen- und 

Eschenwaldes, Hainsimsen- Buchen-

wäl 

Die feuchtesten Standorte sind vielfach wie-
der aus der Nutzung genommen und haben 
sich zu von Hochstauden dominierten Nass-
brachen mit beginnender Erlen-Gehölz-Suk-
zes- 

 der, Eichen-Buchen- und Buchenwäl- sion entwickelt. 

 der, Aufgrund dieser Strukturen ergibt sich ein  

  hoher Anteil an naturnahen und gefährdeten  
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    - Grünland verschiedener Feuchtestufen 

und Nutzungsintensität insbesondere 

Nass- und Feuchtgrünland, Flutrasen, 

Nassbrachen und Magergrünland, 

Lebensräumen, gekoppelt mit dem Vorkom-
men zahlreicher gefährdeter und seltener 
Tier- und Pflanzenarten. Besonders zu nen-
nen sind als Brutvögel Uhu, Kolkrabe und 
Schwarzstorch und als Fische die FFH - Tier-
arten  

  - Gehölzstrukturen, wie Hecken, Feldge-

hölze, Einzelbäume, Obstwiesen und -

bäume. 

Groppe und Bachneunauge. 
Neben den langen naturnahen Gewässerab- 
schnitten sind vor allem die vielen Auwaldflä- 

  chen und Feuchtgrünlandbereiche sowie die  

 - zur Sicherung einer landesweit bedeuten-

den Biotopverbundfläche mit wichtiger 

Funktion als Kernzone für auenorientierte 

Arten und Biotope sowie als Vernetzungs-

biotop für Lebensgemeinschaften der 

Wald- und Grünlandauen, 

hohe strukturelle Vielfalt in fast dem gesam-
ten, sehr ausgedehnten Bachtalsystemfür den 
hohen Wert des Gebietes aus- schlaggebend. 
 
Folgende Biotope im Naturschutzgebiet sind 
gemäß § 62 LG geschützt: 

   

 - zum Schutz der hier vorkommenden Tier- 

und Pflanzenarten. 

- Auwälder / Fliessgewässer / Quellbereiche 
/ Nass- und Feuchtgrünland (GB-3920-
314), (GB-3920-323), (GB-3920-324), 

 U.a. kommt im Gebiet folgende gefährdete 

Rote-Liste-Pflanzenart vor: 

- Auwälder / Fliessgewässer / Nass- und 
Feuchtgrünland (GB-3920-305)  

  

- Fuchssegge (Carex vulpina,RL 2). 

- Nass- und Feuchtgrünland / Stillgewässer 
(GB-3920-315), 

  

Das Gebiet stellt sich auch als wertvoller 

- Nass- und Feuchtgrünland / Fließgewässer 
(GB-3920-316), 

 Bereich für Amphibien, Fische, Hecken-  - Nass- und Feuchtgrünland (GB-3920-725), 

 und Gebüschbrüter, Höhlenbrüter, Libel-

len, Mollusken, Reptilien, Schmetterlinge 

und Wiesenvögel dar. 

- (GB-3920-297), (GB-3920-712), (GB 3920-
313),  

- Auwälder / Fliessgewässer (GB-3920-321), 

   (GB 3920-297), 

 U.a. kommen im Gebiet folgende gefähr-

dete Rote-Liste-Tierarten vor: 

- Magerwiesen und -weiden (GB-3920-
 317). 

   

 - Groppe (RL 01 3), 

- Bachneunauge (RL 01 3), 

- Uhu (Bubo bubo, RL 96 3N),  

- Schwarzstorch (Ciconia nigra, RL 96 2), 

- Eisvogel (Alcedo atthis, RL 96 3N 2), 
- Kolkrabe (Corvus corax, RL 96 2N),  

 

- aus wissenschaftlichen, landeskundlichen, 
natur- und erdgeschichtlichen Gründen, 

 

- wegen der Seltenheit teilweise großflächig 
vorkommender naturnaher Biotoptypen, 
der besonderen Eigenart und hervorra-
genden Schönheit der durch unterschiedli-
che Landnutzungsformen geprägten Soh-
lentäler. 

An der Sternberger Straße, in Nähe der  
Äechternhöfe, befindet sich ein ehemaliger 
Steinbruch, der heute als Parkplatz dient. 
In der ca. 8-10m hohen Wand stehen dünn- 
bänkige harte, schwarze, dolomitische Stein-
mergel an, die durch dünnere Ton- bis Ton-
mergellagen getrennt werden. Die Gesteine 
sind fossilfrei. Die Abfolge gehört in den Stein-
mergelkeuper (oberer mittlerer Keuper) und 
dürfte wohl der sogenannten "Detmold-
Gruppe" entsprechen. Die Schichten zeigen 
ein deutliches Einfallen (ca. 50 Nord). Sie sind 
intensiv geklüftet (Kleinklüftung) und weisen 
z. T. eine leicht wellige Lagerung auf. Am Fuß  

2.1-7  der Wand befindet sich eine kleinere 
Hangschutt-Halde. 

   

  Es handelt sich um folgenden geologischen 
Aufschlussbereich, der in das Naturschutzge-
biet einbezogen worden ist (s. Anlage 4): 
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     - Steinmergelkeuper-Aufschluss nördlich 
Linderhofe (GK-3920-006). 

   

  Das Naturschutzgebiet ist beeinträchtigt 
durch Gewässerbegradigung, Teichbau, Auf-
forstung mit nicht bodenständigen Gehölzen, 
Entwässerung sowie Quellfassungen. 

   

2.1-8 I. SCHUTZGEGENSTAND  

   

 Naturschutzgebiet „Wettsteinsiek"   

   

 Die Grenze ist in der Festsetzungskarte so-

wie in der dazugehörigen Detailkarte festge-

setzt. Dabei ist im Zweifelsfall die Detailkarte 

maßgeblich. 

Das Naturschutzgebiet umfasst weitgehend 
naturnah verlaufende Quellbäche.  
 
Das Naturschutzgebiet ist ca. 45 ha groß. 

   

 DGK 86, 87  

   

 II. SCHUTZZWECK  

   

 Die Festsetzung als Naturschutzgebiet er-

folgt gemäß § 20 LG insbesondere 

Bei dem Naturschutzgebiet handelt es sich 
um naturnahe Quellläufe, die im Unterlauf zu 
einem Wiesenbach zusammenfließen. Die  

 - zur Erhaltung, Entwicklung und Wieder-

herstellung eines lokal bedeutsamen  

reich strukturierten im Unterlauf stark mä-

andrierenden muldenförmigen Wiesenta-

les, mit naturnahen kerbtalförmig ausge-

prägten  

Bäche fließen naturnah mäandrierend inner-
halb von Waldflächen bzw. am Rande von 
Fettweiden und sind durchgehend von einem 
Ufergehölzsaum begleitet, der sich stellen-
weise zu Auenwäldchen weitet. 

   

  Quellzuläufen im Landschaftsraum "Rum-

becker Höhen" als Lebensraum für zahl-

reiche seltene, gefährdete sowie land-

schaftsraumtypische wildlebende Pflan-

zen- und Tierarten.  

 

 Hierbei handelt es sich vor allem um fol- 

gende Lebensräume bzw. Biotoptypen: 

 

Hervorzuheben sind artenreiche Feucht- und 
Magergrünlandflächen am nördlichen Zulauf. 
Die Talflanken werden z.T. von alten Buchen-
wäldern eingenommen. Ergänzt wird das Ge-
biet durch Obstweiden an den Gehöften am 
Beginn des südlichen Quellbaches. 
 
Folgende Biotope im Naturschutzgebiet sind 
gemäß § 62 LG geschützt (s. Anlage 2): 
 

 - Quell- und Fließgewässer mit Sand- 

und Kiesbänken sowie begleitendem 

Röhricht- bzw. Ufergehölzsaum, 

- Magerwiesen und -weiden / Fliessgewäs-
ser / Auwälder / Nass- und Feuchtgrünland 
(GB-3920-203). 

   

 - naturnahe Waldbereiche, wie Auewäl-

der des bachbegleitenden Erlen- und 

Eschenwaldes, Hainsimsen- Buchen-

wälder und alten Buchenwäldern in 

Hangbereichen, 

Das Naturschutzgebiet wird beeinträchtigt 
durch Fischteichanlagen am südlichen Zu-
fluss. Nach dem Zusammenfluss fehlt der 
Ufergehölzsaum weitgehend, der Bach ist im 
Unterlauf begradigt. Der südliche Zufluss ist  

2.1-8 - Grünland verschiedener Feuchtestufen 

und Nutzungsintensität insbesondere 

artenreiche Nass-, Feucht- und Mager-

grünlandreste, 

zu Fischteichanlagen aufgestaut. 
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    - Gehölzstrukturen, wie Hecken, Feldge-

hölze, Einzelbäume , Obstwiesen und 

–bäume;  

 

   

 - zur Sicherung eines Talbereiches als Ver-

netzungsbiotop für Arten offener und halb-

offener Landschaften und als Kernbereich 

silikatisch geprägten Feucht- und Mager-

grünlandes in Verbindung mit bodenstän-

digen Gehölzen, 

 

   

 - zum Schutz hier vorkommender gefährde-

ter Tier- und Pflanzenarten. 

 

   

 U.a. kommen folgende gefährdete Rote-

Liste-Pflanzenarten im Gebiet vor: 

 

   

 - Sumpffarn (Thelypteris palustris), RL99 

3,  

 

 - Sumpfveilchen (Viola palustris),  

- RL 99 3, 

 

 - Borstgras (Nardus stricta), RL  99 3,  

 - Ufer-Segge (Carex riparia), RL 99 3,  

 - Hirse-Segge (Carex panicea), RL 99 3  

 Gemeines Zittergras (Briza media),  

RL 99 3. 

 

   

  Weiterhin stellt sich das Gebiet auch als 

wertvoller Bereich für Amphibien, Libellen 

und Schmetterlinge dar, 

 

   

 - aus wissenschaftlichen, landeskundlichen, 

natur- und erdgeschichtlichen Gründen, 

 

   

 - wegen der Seltenheit, besonderen Eigen-

art und hervorragenden Schönheit eines 

durch kleinräumige Verzahnung von 

schutzwürdigen Biotopen geprägten Wie-

sentales. 

 

   

2.1-9 I. SCHUTZGEGENSTAND  

   

 Naturschutzgebiet „Heimbachtal “  

   

 Die Grenze ist in der Festsetzungskarte so-

wie in der dazugehörigen Detailkarte festge-

setzt. Dabei ist im Zweifelsfall die Detailkarte 

maßgeblich. 

Das Naturschutzgebiet umfasst den von Bu-
chenwald dominierten Bereich des ausge-
dehnten Waldgebietes östlich Bösingfeld mit 
dem Bachtalsystem des Heimbaches bis zur 
Landesgrenze. 

   

 DGK  86, 87, 105,106 Das Naturschutzgebiet ist ca. 99 ha groß. 

2.1-9 II. SCHUTZZWECK  
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    Die Festsetzung als Naturschutzgebiet er-

folgt gem. § 20 LG insbesondere 

 

- zur Erhaltung, Entwicklung und Wieder-

herstellung eines regional bedeutsamen 

muldenförmigen Bachtales mit einer Viel-

zahl kerbtalförmig ausgeprägter Quellzu-

läufe im Landschaftsraum "Alverdisser Hö-

hen" als Lebensraum für zahlreiche sel-

tene, gefährdete sowie landschaftsraumty-

pische wildlebende Pflanzen- und Tierar-

ten. 

 

Hierbei handelt es sich vor allem um fol-

gende Lebensräume bzw. Biotoptypen: 

Bei dem Naturschutzgebiet handelt es sich 
um das Bachtalsystem des Heimbaches bis 
zur Landesgrenze. Die Waldbereiche werden 
von altem, bodensaurem Buchenwald domi-
niert und stellen damit einen ungewöhnlich 
großen zusammenhängenden naturnahen 
Wald dar. Besonders hervorzuheben sind die 
zahlreichen naturnahen Quellen und Quellbä-
che, die das Gebiet durchziehen. Sie werden 
an vielen Stellen von Ufergehölzen und Auen-
wäldern begleitet.  
Außerhalb des Waldes, insbesondere am 
Siedlungsbereich des Heinebüchenbruchs tre-
ten Feucht- und Nassgrünland auf.  
Im südlichen Bereich des Gebietes liegt eine  

  vollständig verbuschte Mergelgrube, in der 

 - naturnahe Fließgewässerabschnitte mit 

begleitenden Hochstaudenfluren, Röh-

richtsäumen und altem Ufergehölz, na-

turnahe Quellen und Quellläufe in bo-

densauren alten Buchenwäldern, be-

gleitet von zahlreichen Auewaldresten 

sowie natürliche Stillgewässer, 

sich schutzwürdige Brachflächen befinden. 
Aufgrund der hohen Anzahl an naturnahen, 
unverbauten Quellbereichen, die zu einem 
Bach hin zusammenfließen, stellt das Gebiet 
einen einzigartigen Biotopkomplex in der  
Region dar. 

  Folgende Biotope im Naturschutzgebiet sind 

 - totholzreiche naturnahe Waldbereiche 

wie Hainsimsen- Buchenwälder, Ei-

chen-Buchenwälder, Erlen - Eschen-

wälder in ihrer gesellschaftstypischen 

Artenkombination, 

gemäß § 62 LG geschützt (s Anlage 2): 
 
- Nass- und Feuchtgrünland (GB 3921-001), 
- Fließgewässer/Quellbereiche (GB 3921-

204) 

  - Nass- und Feuchtgrünland/ Fließgewässer 

 - Grünland verschiedener Feuchtestufen 

und Nutzungsintensität insbesondere 

Nass- und Feuchtgrünland, Flutrasen, 

Feucht- und Nassbrachen sowie Röh-

richtbestände, 

 (GB 3920-205), 

- Fließgewässer (GB 3921-206), 

- Magerwiesen und –weiden (GB 3920-207), 

- Quellbereiche (GB 3920-246), 
- Fliessgewässer / Quellbereiche / Auwälder 

   (GB 3920-204). 

   

   

 - Gehölzstrukturen, wie Feldgehölze und 

ausgeprägte Waldmäntel mit mageren 

Säumen, 

Das Naturschutzgebiet wird beeinträchtigt 
durch Zerschneidungswirkungen von Straßen 
und einigen Teichanlagen. 

   

 - zur Sicherung wesentlicher Teilbereiche 

regional bedeutender Biotopverbundflä-

chen Vossberg und Hohe Asch, mit wichti-

gen Funktionen als Kernzone für Buchen-

wald und Quellbäche mit Auenwald sowie 

als Vernetzungsbiotop für Lebensgemein-

schaften des Laubwaldes, des Waldran-

des sowie der halboffenen Landschaft, 

 

   

 - zum Schutz der hier vorkommenden ge-

fährdeten Tier- und Pflanzenarten. 

 

   

2.1-9  U.a. kommt folgende gefährdete Rote-

Liste-Pflanzenart im Gebiet vor: 
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 - Sumpf-Weidenröschen (Epilobium 

 palustre) RL 99 3. 

 

   

  Weiterhin stellt sich das Gebiet auch als 

wertvoller Bereich für Fischarten der 

Sand-, Kies- und Geröllbäche, für Gerad-

flügler, Hecken-, Gebüsch- und Höhlen-

brüter, Schmetterlinge sowie Vogelarten 

der Fließgewässer dar.  

 

   

  U.a. kommt folgende gefährdete Rote-

Liste-Tierart im Gebiet vor: 

 

   

 - Eisvogel, RL 99 3N,  

   

 - aus wissenschaftlichen, erdgeschichtli-

chen, natur- und landeskundlichen Grün-

den, 

Folgender geologischer Aufschlussbereich ist 
in das Naturschutzgebiet einbezogen worden 
(s. Anlage 4): 

   

  - Mergelkuhle nördlich Reine (DGK 105). 

 - wegen der Seltenheit, der besonderen Ei-

genart und der hervorragenden Schönheit 

eines für die Region einzigartigen Biotop-

komplexes. 

 

   

2.1-10 I. SCHUTZGEGENSTAND  

   

 Naturschutzgebiet „Hummerbachtal"   

   

 Die Grenze ist in der Festsetzungskarte so-

wie in der dazugehörigen Detailkarte festge-

setzt. Dabei ist im Zweifelsfall die Detailkarte 

maß- geblich. 

Das Naturschutzgebiet umfasst das Bachtal 
des Hummerbaches zwischen Hummerbruch 
und Drostenhof sowie den durch Grünland 
und Hecken geprägten Südhang der Hohen 
Asch. 

   

 DGK 105 Das Gebiet ist ca. 68 ha groß. 

   

2.1-10 II. SCHUTZZWECK  

   

 Die Festsetzung als Naturschutzgebiet er-

folgt gemäß § 20 LG insbesondere  

Bei dem Naturschutzgebiet handelt es sich 
um den naturnahen Talbereich des Hummer-
baches und einen strukturreichen Laubwald- 

 - zur Erhaltung, Entwicklung und Wieder-

herstellung eines regional bedeutsamen, 

naturnahen Bachtales in muldenförmiger 

Ausprägung, einschließlich seines Quell-

bereiches und des angrenzenden struktur-

reichen Laubwald - Hecken - Grünland -

Komplexes im Landschaftsraum Alverdis-

ser Höhen als Lebensraum für seltene, 

gefährdete sowie landschaftsraumtypische 

wildlebende Pflanzen- und Tierarten. 

 

Hecken-Grünlandkomplex. 
 
Die Grünlandflächen weisen verschiedene 
Nutzungsintensitäten  und Feuchtstufen auf. 
Von einer gefassten Quelle aus, die von sehr 
altem Baumbestand umgeben ist, fließt der 
Bach zunächst begradigt durch Grünland bzw. 
Ackerbrachen. Im mittleren Abschnitt bis Lüt-
kenberg durchfließt der Bach kleine Erlenau-
enwäldchen, die z.Z. noch durch Pappelbe-
stockung bzw. hoher Deckungsgrade an 
Brennnessel untypisch ausgebildet sind. 
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   2.1-10 Hierbei handelt es sich vor allem um fol-

gende Lebensräume bzw. Biotoptypen: 

 

- Quell-, Fließ- und natürliche Stillgewäs-

ser mit ihrer Unterwasservegetation, 

begleitenden Hochstaudenfluren, Röh-

richtsäumen und Ufergehölzen,  

 

- naturnahe Waldbereiche, wie Auewald-

reste des bachbegleitenden Erlenwal-

des, Hainsimsen-Buchenwälder, Bu-

chen- und Buchenmischwälder,  

Fichtenforste wurden in jüngster Zeit gerodet 
und mit standorttypischen Gehölzen aufge-
forstet. Mehrere Teichanlagen sind entweder 
verlandet oder brachgefallen (Betonbecken). 
Östlich von Lütkenberg wird der begradigte 
Bach von einem Erlenufergehölzsaum beglei-
tet. Mehrere Teichanlagen sind auch hier 
vorhanden, wobei ein verlandeter Teich mit 
Röhrichtbestand erwähnenswert ist.  
Der südöstliche Bereich der Talaue stellt den 
wertvollsten Abschnitt dar. Hier hat sich auf 
nassem Untergrund, von einer Quelle ge-
speist, eine artenreiche Kohldistelwiese und 

  ein Kleinseggensumpf ausgebildet, der meh- 

 - Grünland verschiedener Feuchtestufen 

und Nutzungsintensität sowie Moore, 

Sümpfe, Riede und Röhrichte, 

 

rere gefährdete Pflanzenarten beherbergt. 
 
Genannt sei hier ein großes Vorkommen von 
Breitblättrigem Knabenkraut (Dactylorhiza 

 - Gehölzstrukturen, wie Hecken, Feldge-

hölze, Einzelbäume , Obstwiesen und 

-bäume, 

majalis). In diesem Bereich ist der Bach natur-
nah mit altem Ufergehölzsaum ausgebildet. 
Die angrenzende Wiese stellt sich als 

  

- zur Sicherung eines strukturreichen Bach-

tales als Kernbereich für Nass- und  

fragmentarische Kohldistelwiese dar, die ggf. 
durch extensive Pflege weiterentwickelt wer-
den kann. 

 Feuchtgrünland im Landschaftsraum so-

wie dem angrenzenden Wald-, Hecken- 

Grünlandkomplex als Pufferzone und Ver-

netzungslebensraum mit positiver Ent-

wicklungstendenz, 

 
Das Grünland außerhalb der Aue ist mäßig 
fett ausgebildet. Wertgebend sind hier die 
gliedernden, artenreichen Heckenzüge und 
das Vorkommen von Ulmen in den Ge- 

  
- zum Schutz der hier vorkommenden ge-

fährdeten Tier- und Pflanzenarten. 

hölzstreifen und an einem durch Beweidung 
stark beeinträchtigten Quellbereich. Der am 
Lütkenberg stockende, mittelalte Buchenwald 
ist Bestandteil des Gebietes. 

  Angrenzend an das Hummerbachtal befindet 

 U.a. kommen folgende gefährdete Rote 

Liste-Pflanzenarten im Gebiet vor: 

sich ein Laubwald-Hecken-Grünland-Kom-
plex. Das Gebiet umfasst den Südhang der 
Hohen Asch, der im östlichen Bereich von 
Wald be- 

 - Breitblättriges Knabenkraut (Dacty-

lorhiza majalis agg.) RL 2,  

deckt wird und sich durch seinen hohen Anteil 
an altem Buchenwald auszeichnet. Im west- 

  lichen Bereich löst sich der Wald in Feldgehöl- 

 - Gefleckter Schierling (Conium macula-

tum) RL 3, 

- Schachbrettblume (Fritillaria meleag-

ris), RL 1, vermutlich alteingebürgert, 

- Breitblättriges Wollgras (Eriophorum la-

tifolium), RL 99 2N, 

- Stern-Segge (Carex echinata) RL 99 

- Bergulme (Ulmus glabra), RL 99 3. 

ze und mehrreihige Hecken auf. die von Wie-
sen und z.T. brachgefallenen Äckern umge-
ben sind. Die Waldparzellen sind z.T. aus Nie-
derwäldern hervorgegangen. 
Der Wert des Gebietes ergibt sich aus dem-
hohen Anteil an altem Buchenwald und dem 
hohen Strukturreichtum der durch Hecken und 
Feldgehölze unterteilten landwirtschaftlichen 
Nutzflächen. 
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   2.1-10 Das Gebiet stellt sich auch als wertvoller 

Bereich für Amphibien, Fische, Hecken- 

und Gebüschbrüter, Libellen, Schmetter-

linge und Wiesenbrüter dar. 

 

U.a. kommen folgende gefährdete Rote-

Liste-Tierarten im Gebiet vor: 

 

- Bachforelle (RL 3),  

- Teichrohrsänger(RL 3),  

- Nachtigall (RL 3), 

 

- aus wissenschaftlichen, landeskundlichen 

natur- und erdgeschichtlichen Gründen, 

 

- wegen der Seltenheit verschiedener vege-

tationskundlich wertvoller Flächen, der be-

sonderen Eigenart und hervorragenden 

Schönheit sowie des Blütenreichtums in 

diesem strukturreichen Biotopkomplex. 

Folgende Biotope im Naturschutzgebiet sind 

gemäß § 62 LG geschützt (s. Anlage 2): 

 

- Röhrichte (GB 3920-008) 

- Stillgewässer (GB 3920-007) 
- Nass- und Feuchtgrünland (GB 3920-009) 
- Sümpfe und Riede (GB 3920-010, GB 

3920-011) 
- Fliessgewässer (GB 3920-012). 
 
Das Naturschutzgebiet ist beeinträchtigt 
durch Teichbau, Quellfassungen sowie Auf-
forstungen mit nicht bodenständigen Gehöl-
zen. 
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   2.2 LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETE  

   

 Aufgrund der §§ 19 und 21 LG werden die 

unter den Gliederungsnummern 2.2-1 bis  

2.2-30 bezeichneten und in die Festsetzungs-

karte eingetragenen Teile von Natur und 

Nach § 21 LG werden Landschaftsschutz-
gebiete festgesetzt, soweit dies  
 
a) zur Erhaltung oder Wiederherstellung der 

 Landschaft als Landschaftsschutzgebiete 

festgesetzt. 

 Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes o-
der der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 

   

  b) wegen der Vielfalt, Eigenart oder Schön-
heit des Landschaftsbildes, 

 
c) wegen ihrer besonderen Bedeutung für die 
Erholung erforderlich ist. 

   

 Die unter Glied.-Nr. 2.2 festgesetzten Berei-

che gliedern sich in: 

 

   

 "Östliches Lipper Bergland" 

(als großflächiges Landschaftsschutzgebiet 

2.2-1) 

  

   

 sowie  

   

 "Bachtäler, Sieke, Quellbereiche sowie 

Wald-Hecken-Grünlandkomplexe" 

 

 (als Landschaftsschutzgebiete mit besonde-

ren Festsetzungen 2.2-2 bis 2.2-30). 

 

   

   

2.2-1 I. SCHUTZGEGENSTAND  

   

 Landschaftsschutzgebiet "Östliches Lip-

per Bergland" 

 

    

   

 Die Grenze des Landschaftsschutzgebie-

tes 2.2-1 ist in der Festsetzungskarte festge-

setzt.  

 

   

 Die in dem Landschaftsschutzgebiet gelege-

nen "Gesetzlich geschützten Biotope nach  

§ 62 LG" sind in Anlage 2 und die "Gesetzlich 

geschützten Landschaftsbestandteile nach  

§ 47 LG" sind in Anlage 3 nachrichtlich dar-

gestellt. 

 

   

   

 II. SCHUTZZWECK  

   

 Die Festsetzung als Landschaftsschutzge-

biet erfolgt gem. § 21 LG, insbesondere 

 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst ei-
nen Teil der im Biotopkataster NRW enthalte-
nen Bereiche mit Bedeutung für den Biotop- 
und 
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   2.2-1 - zur Erhaltung und Wiederherstellung der 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 

mit seinen vielfältigen Funktionen Wasser-  

Artenschutz, Flächen mit Bedeutung für den 
Biotopverbund, wichtige unzerschnittene Le-
bensräume, prägende, belebende und glie 

  schutz, Klimaschutz, Bodenschutz, Biotop-

und Artenschutz,  

dernde Elemente sowie im Gebietsentwick-
lungsplan genannte wichtige Erholungsberei-
che. 

 - zur Erhaltung der Nutzungsfähigkeit der 

Naturgüter, 

 
Weiterhin wurden Gebiete mit besonderer  

  Wasserschutzfunktion, mit kleinklimatischer  

 - zur Erhaltung und Entwicklung des für den 

Planungsraum typischen Landschaftsbil-

des mit seinen prägenden Tälern, naturna-

hen Waldbeständen, geomorphologischen 

Ausprägungen und gliedernden und bele-

benden Elementen, 

Bedeutung, Bodenregulationsfunktion sowie 
mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit in 
das Landschaftsschutzgebiet einbezogen. 

   

 - zur Erhaltung und Sicherung der besonde-

ren Bedeutung des Planungsraumes für 

die Erholung. 

 

   

   

 III. VERBOTE  

   

  Zum Schutz der unter Landschaftsschutz 
stehenden Flächen sind nach § 34 (2) LG alle 
Handlungen verboten, die den Charakter des 
Gebietes verändern können oder dem Schutz-
zweck zuwiderlaufen. 

   

 Es ist verboten: Zur Erreichung des Schutzzweckes sind die 
festgesetzten Verbote notwendig.  

   

 1. Gehölze oder wildwachsende Pflanzen 

ganz oder in Teilen zu beseitigen, zu 

beschädigen, auszureißen, auszugra-

ben, Teile davon abzutrennen oder sie 

auf andere Weise in ihrem Wachstum, 

ihrem Weiterbestand oder ihrer Funkti-

on zu beeinträchtigen, 

Mit dem Begriff Gehölze werden hier definiert: 
Bäume, Sträucher, Feldgehölze, Gebüsche, 
Wallhecken, ebenerdige Hecken, Ufergehölze 
sowie Obstbäume. 
 
Eine Wachstumsgefährdung kann insbeson-
dere auch erfolgen durch: 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben - Beschädigung des Wurzelwerkes, 

   

 - die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der 

land-, forst-, fischereiwirtschaftlich, jagd-

lich, gartenbaulich oder gärtnerisch ge-

nutzten Flächen sowie das Freischneiden 

von  

-  Verdichten des Bodens im Wurzelbereich 
 von Bäumen, 
 
- Rinden- und Stammverletzungen an Bäu-

men, 

 Hochsitzen/Jagdkanzeln,  

  

- die ordnungsgemäße Pflege und Er-

haltung von Gehölzen, 

 

- Unterhaltungsmaßnahmen an Ver- und 

Entsorgungsanlagen und Erschlie-

ßungsanlagen, 

- Verwendung von Herbiziden.  
 
 Als Wurzelbereich gilt die Bodenfläche un-

ter der Krone von Bäumen zzgl. 1,5 m 
nach allen Seiten. 

 
Bei der Beseitigung von Impatiens glandu-

lifera 
  (drüsiges oder indisches Springkraut), Solida 
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   2.2-1 - die Entnahme von Obstbäumen aus 

Obstwiesen im Rahmen der ordnungs-

gemäßen Bewirtschaftung sofern ent-

sprechender Ersatz geleistet wird, 

go gigantea und Solidago canadensis (Rie-
sengoldrute und Kanadische Goldrute), Hera-
cleum mantegazzianum (Herculesstau-de) , 
Prunus serotina (Spätblühende Traubenkir-
sche) sowie Reynoutria sachalinense (Stau- 

 - die Entnahme von Nadel- und Zierge-
hölzen, 

  

- die Entnahme von Einzelbäumen an 

Straßen und Wegen aus Gründen der 

denknöterich) handelt es sich um Maßnah-
men, die Glied.-Nr. 2 A Unberührtheitsklausel  
entsprechen und als Pflegemaßnahme im 
Sinne des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege gelten. 

 Verkehrssicherheit in Abstimmung mit 

der unteren Landschaftsbehörde, 

 

   

 - Maßnahmen im Rahmen der ord-

nungsgemäßen Gewässerunterhal-

tung, 

 

   

 - die Mahd von Brachflächen im Turnus 

von 3-5 Jahren, 

Ausgenommen sind die Flächen, für die unter 
Glied.-Nr. 5 die natürliche Entwicklung festge-
setzt ist. 

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 2. wildlebende Tiere zu fangen, zu töten, 

zu verletzen oder mutwillig zu beunru-

higen, ihnen nachzustellen oder zu ih-

rem Fang geeignete Vorrichtungen an-

zubringen, ihre Puppen, Larven, Eier 

 

  oder sonstigen Entwicklungsformen zu 

sammeln oder zu beschädigen oder 

ihre Bauten, Brut- oder Wohnstätten 

fortzunehmen, zu zerstören oder zu be-

schädigen, 

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - die ordnungsgemäße Bewirtschaftung 

land-, forst-, fischereiwirtschaftlich, 

jagdlich, gartenbaulich oder gärtnerisch 

genutzter Flächen,  

 

    

 - Unterhaltungsmaßnahmen an Ver- und 

Entsorgungsanlagen und Erschlie-

ßungsanlagen,  

 

   
- Maßnahmen im Rahmen der ordnungs-

gemäßen Gewässerunterhaltung,  

 

   

 - Maßnahmen der ordnungsgemäßen 

Schädlingsbekämpfung, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 
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   2.2-1 3. Erstaufforstungen vorzunehmen oder 

Schmuckreisig- und Weihnachtsbaum- 

 

  kulturen außerhalb des Waldes anzu-  

  legen, auch wenn sie baumschulmäßig 

oder als Baumschule genutzt werden, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 
Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-
derhandelt; 

 

 

 4. Flächen außerhalb der befestigten Stra-

ßen, Wege, Park- und Stellplätze, Hof-

räume und Hausgärten mit Kraftfahr-

zeugen zu befahren, 

Als befestigt sind alle Wege anzusehen, die 
durch Einbringung von Wegebaumaterial her-
gerichtet sind; hierzu gehören auch alle 
Wege, deren Oberfläche nicht versiegelt ist, 
sondern durch wassergebundene Decke oder 
festes oder verfestigtes anstehendes Material 
gebildet wird. 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - die ordnungsgemäße Bewirtschaftung 

der land-, forst-, fischerei- und wasser-

wirtschaftlich genutzten Flächen oder 

die Ausübung jagdlicher Tätigkeiten so-

wie Tätigkeiten im Rahmen des Er-

werbsgartenbaues, 

 

   

 - das Befahren des Gebietes zum Zwe-

cke der Überwachung und Unterhaltung 

von Ver- und Entsorgungsanlagen so-

wie von Erschließungsanlagen,  

 

   

 - das Befahren des Gebietes durch den 

Eigentümer, 

 

   

 ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 5. im Gebiet Motorsport zu betreiben,  

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 6. Einrichtungen für den motorisierten 

Wasser- und Luftsport sowie für den 

entsprechenden Modellsport bereitzu-

stellen, anzulegen, zur Verfügung zu 

stellen oder zu ändern und/oder diese 

Sportarten zu betreiben,  

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  
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   2.2-1 - unvorausbestimmbare Landungen von 

Modellflugzeugen, Flugdrachen, Ultra-

leichtflugzeugen, Gleitschirmen und 

Ballons, 

 

   

 - das Betreiben von Flugmodellen und 

Modellbooten in Hof- und Gartenberei-

chen, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 7. im Gebiet zu reiten,  

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - das Reiten auf den vorhandenen We-

gen und Straßen, soweit die Freistel-

lungsregelung des Kreises Lippe für 

das Reiten in der freien Landschaft und 

im Wald nichts anderes vorsieht, 

Aufgrund der §§ 50 ff. LG werden im Kreis 
Lippe Waldbereiche ausgewiesen, in denen 
das Reiten nur auf rechtsverbindlich gekenn-
zeichneten Reitwegen gestattet ist oder für 
die ein Reitverbot unabhängig von den Fest-
setzungen des Landschaftsplanes gilt. In den  
übrigen Gebieten ist das Reiten in dem nach  
§§ 50 und 54a LG definierten Umfang freige-
stellt. 

  Ausnahme 
 

 Eine allgemeine Ausnahme von diesem 

Verbot gilt für: 

 

   
 - das Reiten in Hofräumen,  

   

 - das Reiten über Stoppelfelder, Hierfür ist die Zustimmung des Grundstücks-
eigentümers erforderlich. 

   

 - das Reiten durch den Eigentümer, Erb-

bau berechtigten und Nießbraucher, 

Unter den Begriff des Eigentümers fallen auch 
die Familienangehörigen. 

    

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 8. Werbeanlagen oder -mittel, Schilder, 

Beschriftungen oder Ähnliches zu er-

richten, anzubringen oder zu ändern, 

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - die Errichtung oder das Anbringen von 
Schildern oder Beschriftungen durch 
Behörden, soweit sie ausschließlich auf 
den Schutzzweck des Gebietes hinwei-
sen oder als Orts- und Verkehrshinwei-
se, Wegemarkierungen oder Warntafeln 
dienen, 
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   2.2-1 - die notwendige Beschilderung im Stre-

ckenverlauf vorhandener Ver- und Ent-

sorgungsanlagen, 

 

   

 - Aufklärungstafeln im Rahmen der Land-

, Forst-, Fischereiwirtschaft, des Natur-

schutzes und der Jagd, 

 

   

 - Wohn- oder Gewerbebezeichnungen an 

Wohnhäusern oder Betriebsstätten, 

 

 - Schilder, die Inhaber und Art gewerbli-

cher Betriebe kennzeichnen (Hinweis-

schilder), wenn sie vor Ortsdurchfahrten 

auf einer Tafel zusammengefasst sind, 

 

   

 - Beschilderungen, die auf landwirtschaft-

liche Betriebe und Vermarktung von 

Produkten und Dienstleistungen hinwei-

sen, 

 

   

 - Werbeanlagen an und auf Flugplätzen, 

Sportanlagen und Versammlungsstät-

ten, soweit sie nicht in die freie Land-

schaft wirken, 

 

   

 - Werbeanlagen auf Ausstellungs- oder 

Messegeländen, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 9. Verkaufsbuden, Verkaufsstände oder 

Verkaufswagen, Zelte, Wohnwagen, 

Wohnmobile, Mobilheime, Wohncontai-

ner o. ä. dem zeitweisen Aufenthalt von 

Menschen dienende Anlagen aufzustel-

len, 

 

   

 unberührt von diesem Verbot bleiben: 
 

- das zeitweilige Aufstellen von Ver-

kaufsständen an Straßen und auf Park-

plätzen und innerhalb von Hofräumen 

zum Verkauf im eigenen Betrieb gewon-

nener land- und forstwirtschaftlicher so-

wie gartenbaulicher Produkte, 

 

   

 - das zeitweilige Aufstellen von forstli-

chen Arbeitswagen, Bauwagen oder 

Schäferwagen und -karren, 

 

   

 - das zeitweilige Aufstellen von Verkaufs-

ständen im Rahmen von Feldvorführun-

gen auf Ackerflächen, 
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   2.2-1 - das zeitweilige Aufstellen eigengenutz-

ter Wohnwagen, Wohnmobile und Zelte 

innerhalb des Hof- und Gartenraums 

durch den Eigentümer, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 
Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-
derhandelt; 

 

   

   

 10. oberirdische oder unterirdische Ver-

sorgungs- oder Entsorgungsleitungen 

einschließlich Fernmeldeeinrichtungen 

außerhalb von Hof- und Gartenräumen 

zu verlegen oder wesentlich zu ändern, 

Als wesentliche Änderungen gelten nicht 
Maßnahmen wie Fundamentsanierungen, Iso-
latorenauswechslung, Auswechslung einzel-
ner Eisenteile und gleichartiger Masten, 
Seilauswechslungen sowie Anstriche.  

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - die vorübergehende Verlegung von in-

nerbetrieblichen Leitungen, die der 

Land-, Forstwirtschaft oder dem Garten-

bau dienen, 

 

   

 - das Verlegen von Leitungen in der 

Fahrbahn von Straßen und Wegen, 

 

   

 - das Verlegen von Leitungen in den Sei-

tenräumen von Straßen und Wegen, 

soweit dies vorher einvernehmlich mit 

der unteren Landschaftsbehörde abge-

stimmt wurde, 

Diese Regelung bezieht sich auf kleinere Ver- 
und Entsorgungsleitungen zur Erschließung 
von Hof- und Gebäudeflächen im Außenbe-
reich. Das Einvernehmen wird dann erteilt, so-
fern die Leitungen im Seitenstreifen, in der 
Bankette, in den Böschungen oder in den un-
mittelbar angrenzenden landwirtschaftlichen 
Flächen verlaufen und dadurch schützens-
werte Landschaftselemente nicht betroffen 
werden. 

   

 - Unterhaltungsmaßnahmen an Ver- und 
Entsorgungsanlagen und Erschlie-
ßungsanlagen, 

Sofern eine Leitung ersetzt werden muss, 
handelt es sich um eine Neuverlegung. Diese 
stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft 
dar. 

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 11. Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgra-

bungen, Ausschachtungen, Sprengun-

gen oder andere die Oberflächengestalt 

des Bodens verändernde Maßnahmen 

außerhalb von Hof- und Gartenräumen 

vorzunehmen,  

Hierzu gehört auch die Beschädigung von Bo-
den- und Kulturdenkmälern wie Hügelgräber, 
Wallanlagen, Landwehren sowie geowissen-
schaftliche Aufschlüsse, und die Veränderung 
von nicht befestigten (grünen) Wegen. 

    

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - Bodeneinschläge der zuständigen 

Forstbehörde, die der Untersuchung 
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   2.2-1 der Waldböden anlässlich der Wald-
schadensaufnahme oder der forstlichen 
Standortkartierung dienen, 

 

- Unterhaltungsmaßnahmen an unterir- 

 

   dischen Ver- und Entsorgungsanlagen  

   und Erschließungsanlagen,  

   

 - die Entnahme von Materialien in gerin-

gem Umfang für den Eigenbedarf, 

 

   

 - Maßnahmen im Rahmen der ordnungs-

gemäßen Gewässerunterhaltung, 

 

   

 - das Entfernen von Lesesteinen,  

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 12. Boden, Stoffe oder Gegenstände au-

ßerhalb der Hof- und Gartenräume zu 

lagern, abzulagern oder einzuleiten,  

Zu Stoffen zählen auch Gülle, Klärschlamm, 
Bioabfälle und Biozide. 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - die vorübergehende Lagerung von Pro-

dukten der Land- und Forstwirtschaft 

sowie des Gartenbaus,  

 

   

 - Maßnahmen im Rahmen der ordnungs-

gemäßen Gewässerunterhaltung, 

 

   

 - die Anlage von Silage- und Futtermie-

ten sowie die Lagerung von Rundbal-

len, Düngemittel und Klärschlamm im 

Rahmen der ordnungsgemäßen Land-

wirtschaft, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt, 

 

   

 13. Fischteiche bzw. Netzgehegeanlagen  

herzustellen sowie Wasserflächen au-

ßerhalb von Hof- und Gartenräumen 

anzulegen oder die Gestalt bestehen-

der Wasserflächen einschließlich ihrer 

Ufer oder ihren Wasserchemismus zu 

verändern, den Grundwasserstand zu 

ändern sowie andere den Wasserhaus-

halt des Gebietes verändernde Maß-

nahmen vorzunehmen, 

Maßnahmen der Gewässerunterhaltung sind 
von dem Verbot nicht erfasst. Es wird diesbe-
züglich auf das Beteiligungsgebot verwiesen. 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben  
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   2.2-1 - die Unterhaltung, Änderung oder Neu-

verlegung von Drainagen im Rahmen 

der ordnungsgemäßen Landwirtschaft 

und im Bereich von Hof- und Gartenräu-

men, 

Wartung, Instandsetzung und Unterhaltung 
des Drainagesystems sowie der Vorfluter wer-
den gewährleistet und werden am Eigentums-
recht des Kreises nicht scheitern. Über die 
Durchführung der Maßnahme selbst ist im 

  Falle kreiseigener Flächen vorab Einverneh-
men mit der unteren Landschaftsbehörde her-
zustellen. 

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 14. bauliche Anlagen im Sinne der Bau-

ordnung für das Land Nordrhein-West-

falen außerhalb von Gebäuden sowie 

Verkehrswege, Plätze, Wege und deren 

Nebenanlagen zu errichten, zu ändern 

oder deren Nutzung zu ändern, auch 

wenn sie keiner bauaufsichtlichen Ge-

nehmigung oder Anzeige bedürfen, 

Die Regelung des Landschaftsplanes führt 
nicht zu zusätzlichen ökonomischen Er-
schwernissen bei der Realisierung von Bau-
maßnahmen. 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

    

 - die Errichtung von Wildfütterungen, An-

sitzleitern, Hochsitzen bzw. Jagdkan-

zeln in landschaftsangepasster Holz-

bauweise, 

 

   

 - die Errichtung von offenen Melkständen 

oder offenen Schutzhütten für das Wei-

devieh in ortsüblicher Bauweise, 

 

   

 - die Errichtung von nach Art und Bau-

weise ortsüblichen Forstkultur- und 

Weidezäunen sowie die kulturtechnisch 

notwendige Einzäunung im Rahmen 

des Erwerbsgartenbaues für die Dauer 

der Kulturzeit, 

 

   

 - die Errichtung oder Änderung von Anla-

gen und Einrichtungen  

 

- gem. § 65 Abs. 1 Nr. 2, 3, 6, 8, 9, 14, 

18, 19, 20, 21, 27-29, 34-41, 44, 45, 48 

u. 49 Bauordnung Nordrhein-Westfalen 

(BauO NRW),  

 

   

 - gem. § 65 Abs. 2 und § 66 BauO 

NRW, 

 

   

 - gem. § 65 Abs. 1 Nr. 1, 11, 16, 22, 

24 und 25 BauO NRW im Hof- und 

Gartenbereich, 

 

   

 - gem. § 65 Abs. 1 Nr. 43 u. 47 BauO 

NRW auf dem Betriebsgelände, 
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   2.2-1 - ortsübliche Einfriedungen bis zu einer 

Höhe von 1,25 m über Geländeoberflä-

che bei Grundstücken, die bebaut sind 

oder deren Bebauung genehmigt ist, 

Als ortsübliche Einfriedungen sind Holzzäune, 
Maschendraht oder Gehölzanpflanzungen zu 
bezeichnen. 

 - der Bau von land- und forstwirtschaftli-

chen Wegen, die keinen Straßencha-

rakter haben und für deren Anlage we-

der Asphalt noch Beton verwendet wird 

und für die keine erheblichen Aufschüt-

tungen 

Auf die Bestimmungen des Runderlasses des 
MURL "Leitbild für den nachhaltigkeitsgerech-
ten forstlichen Wegebau in Nordrhein-West-
falen" vom 01.09.1999 – III A 35-00-00.00 – 
wird verwiesen. 

  oder oder Abgrabungen oder andere 

nachteilige oder erhebliche Verände-

rung der Bodengestalt erforderlich wer-

den, 

Bei der Verwendung von Recycling-Baustof-
fen ist der Verwertererlass des Landes NRW 
einzuhalten. 

   

 - das vorübergehende Aufstellen von 

Brutboxen im Rahmen der ordnungsge-

mäßen Fischereiwirtschaft. 

 

   

  Ausnahme 
 

 Die untere Landschaftsbehörde erteilt auf 

 

  Antrag nach Maßgabe von Glied.-Nr. 2 ei-

ne Ausnahme von diesem Verbot für 

 

   

 - die Errichtung von Windkraftanlagen in-

nerhalb einer gem. § 5 i. V. m. § 35 (3) 

Satz 3 BauGB rechtskräftig ausgewie-

senen Konzentrationszone, 

 

   

 - Vorhaben gem. § 35 (1) BauGB  

   sowie  

 - Vorhaben gem. § 35 (4) BauGB,  

   

  sofern diese nach Standort und Gestal-

tung der Landschaft angepasst werden 

und der Schutzzweck nicht entgegensteht, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 15. sonstige Tätigkeiten auszuüben, die zu 

einer Veränderung des Gebietscharak-

ters oder zu einer Beeinträchtigung der 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 

oder der Nutzungsfähigkeit der Natur-

güter führen können. 

 

   

   

2.2-1 IV. GEBOTE  

   

 Zur Erreichung des Schutzzweckes ist fol-

gendes Gebot durchzuführen: 

Das festgesetzte Gebot ist zur Erreichung des 
Schutzzwecks notwendig. 
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   2.2-1 - Maßnahmen der Gewässerunterhaltung 

sind im Einzelfall  vor Beginn im Be-

nehmen mit der unteren Landschafts-

behörde festzulegen. 

Das festgesetzte Gebot bezieht sich auf Maß-

nahmen im Rahmen von Unterhaltungsplänen 

an Fließgewässern. 

 

Die genannten Maßnahmen können im Ein-
zel- 

  fall einen Eingriff nach § 4 LG darstellen. Aus 
diesem Grunde sind im Einzelfall Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen notwendig. 

  Die Maßnahme kann untersagt werden, wenn 
die Belange von Naturschutz und Land-
schaftspflege im Range vorgehen. 

   

  Außerdem ist der Runderlass des Ministers 
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft 
vom 01.09.1989  (Ministerialblatt Nr.39 vom 
18.06.1999) "Richtlinie für naturnahen Ausbau 
und Unterhaltung der Fließgewässer in Nord-
rhein-Westfalen (5. Auflage 1999)" zu beach-
ten.  

   

   

2.2-2 I. SCHUTZGEGENSTAND  

bis   

2.2-30 Bachtäler , Sieke, Quellbereiche sowie 

Wald-Hecken-Grünlandkomplexe 

 

   

 Die Grenzen sind in der Festsetzungskarte 

sowie in der dazugehörigen Detailkarte fest-

gesetzt. Dabei ist im Zweifelsfall die Detail-

karte maßgeblich. 

 

   

 Die in den Schutzgebieten gelegenen "Ge-

setzlich geschützten Biotope nach § 62 LG" 

sind in Anlage 2 und "Geologische Auf-

schlussbereiche und geomorphologische Ein-

zelelemente" sind in Anlage 4 nachrichtlich 

dargestellt. 

 

   

2.2-2 Wemke Bachtal  

   

2.2-3 Silixer Bachtal  

   

2.2-4 Grünland-Gehölzkomplex bei Kükenbruch  

   

2.2-5 Laßbachtal  

   

2.2-6 Hamsterbachtal  

   

2.2-7 Magergrünland am Heinrichsberg  

   

2.2-8 Hanggrünland am Saalberg  

   

2.2-9 Hanggrünland östlich Rott  

   

2.2-10 Nösingfelder Bachtal  
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   2.2-11 Rickbachtal  

   

2.2-12 Siek zwischen Wiemke und Fütig  

   

2.2-13 Zuläufe zur Alme  

   

2.2-14 Bachtal bei Vogelsang  

   

2.2-15 Kollerbachtal  

   

2.2-16 Wald-Grünlandkomplex westlich Nalhof  

   

2.2-17 Bachtal mit Hanggrünland zwischen Siek-

feld und Vallentrup 

 

   

2.2-18 Beberbachtal östlich Schönhagen  

   

2.2-19 Wald- Grünlandkomplex am Grennerberg  

   

2.2-20 Beekebachtal  

   

2.2-21 Scharpker Bachtal  

   

2.2-22 Nordhagenbachtal  

   

2.2-23 Bachtal und Talhänge zwischen Winter- 

berg und Eimke 

 

   

2.2-24 Heckenlandschaft südlich Bösingfeld  

   

2.2-25 Döhmerbachtal  

   

2.2-26 Bachtal östlich Grüner Anger  

   

2.2-27 Terrassenkulturlandschaft nördlich Hohe 

Asch 

 

   

2.2-28 Humme- Bachtal mit Dewesiek   

   

2.2-29 Bachtal mit Grünland-Gehölzkomplex bei 

Hohensonne 

 

   

2.2-30 Wald-Grünlandkomplex südlich Laßbruch  

   

   

 SCHUTZGEBIETE  

   

2.2-2 Wemke Bachtal 
 

DGK 17/18/29 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst das 
Wemke Bachtal und den Unterlauf des Silixer 
Bachtales. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 50 ha groß. 
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   2.2-2  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um ein schwach ausgeprägtes Mul-
den-Bachtal in einer ackerbaulich genutzten 
Landschaft.  
 
Der Bachlauf entspringt aus mehreren natur-
nahen Quellen in einem Laub-Nadelwald auf 
dem Gebiet der Gemeinde Kalletal. Er durch-
fließt überwiegend Weideland, das nur an 
zwei Stellen, am Oberlauf beim Heidelbecker 

  Holz und nördlich von Silixen, als Feucht-
grünland ausgebildet ist. Die Aue wird im obe-
ren Abschnitt von z.T. steilen Hangkanten ab-
geschlossen, die von Gebüschen gesäumt 
sind. Der Bach ist weitgehend begradigt, wird 
jedoch stellenweise von alten Ufergehölzen, 
u.a. Kopfweiden, begleitet. Im mittleren und 
unteren Abschnitt mäandriert der Bachlauf 
leicht und ist naturnäher ausgebildet. Nördlich 
von Silixen weitet sich das Bachtal durch Zu-
fluss des Silixer Baches in eine weite Senke.  

   

  Im Gebiet kommen folgende § 62 LG-Biotop-
typen vor (s. Anlage 2): 

   

  - Fließgewässer (GB-3820-430) 

  - Quellbereiche / Nass- u. Feuchtgrünland
 (GB-3820-431) 

  - Nass- u. Feuchtgrünland (GB-3820-433) 

  - Fließgewässer / Nass- u. Feuchtgrünland 
(GB-3820-434) 

  - Stillgewässer (GB-3820-435). 

   

  Das Landschaftsschutzgebiet wird beein-
trächtigt durch Bachbegradigung, Uferbefesti-
gungen, Sohlabstürze, Quellverbauung und 
eine längere Verrohrung. 

   

2.2-3 Silixer Bachtal 

 

DGK 29/44/45 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst ei-
nen aus zwei Zuflüssen gespeisten Bach süd-
westlich von Silixen, der ein überwiegend mit 
Fichten bestocktes Waldgebiet durchfließt. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 41 ha groß. 

   

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um einen Bachlauf, der sich trotz der 
Nadelholzdominanz durch naturnahe Quellbe-
reiche und seinen fast auf der gesamten 
Fließstrecke erhaltenen naturnahen Verlauf 
auszeichnet. Das Gewässer bildet stellen-
weise starke Mäander und parallel verlau-
fende Bacharme aus. Auch innerhalb der 
Fichtenforste ist ein Erlenufergehölzsaum vor-
handen, der sich stellenweise zu einem klei-
nen Auenwald ausgedehnt hat. Der Bach ist 
einer der wenigen nicht begradigten Bäche im 
Naturraum. 
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   2.2-3  Im Bereich des Mittellaufs wird das Gebiet 
überwiegend durch als Weide genutztes 
Hanggrünland geprägt. Im Bereich des Ba-
ches besteht ein gut entwickelter Gehölz-
saum. 

   

  Am und im Bachbett südlich des Sportplatzes 
befinden sich mehrere größere und kleinere 
autochtone Findlinge. Es handelt sich hierbei 
um Granite. Der größte Stein misst etwa  
1,5 m im Durchmesser. Er ist halb unter Au-
enablagerungen vergraben. Die Findlinge ent-
stammen der Grundmoräne der Saaleeiszeit 
(GK-3820-006, s. Anlage 4). 
 

  Im Gebiet kommen folgende § 62-LG-Biotop- 

  typen vor (s. Anlage 2): 

   

  - Quellbereiche / Fließgewässer /Auewälder 
/ Nass- und Feuchtgrünland (GB-3820-
432). 

   

   

   

  Das Landschaftsschutzgebiet wird beein-
trächtigt durch großflächige Nadelholzauffors-
tungen. Durch Umwandlung der Fichtenforste 
in bodenständige Gehölzbestände im Auen-
bereich kann das Biotop zu einem außerge-
wöhnlich wertvollen Fließgewässer-Ökosys-
tem entwickelt werden. 

   

2.2-4 Grünland-Gehölzkomplex bei Kükenbruch 

 

DGK 29/30 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst ei-
nen nach Süden und Osten exponierten stei-
len Hang, der von einem Mosaik aus Mager-
grünland, Obstwiesen und Gehölzstrukturen 
bedeckt ist. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 24 ha groß. 
 

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um einen Grünland-Gehölzkomplex, 
bei dem insbesondere das artenreiche Mager-
grünland, z.T. mit Obstbäumen bestanden, 
und ehemalige Ackerflächen, die sich zu blü-
ten-pflanzenreichen Glatthaferwiesen entwi-
ckelt haben, hervorzuheben ist. 

  Sie bieten auf trocken bis frischen Standorten 
vielen Insekten Lebensraum. Das Grünland 
nimmt den etwas flacheren Unterhangbereich  

  und im westlichen Abschnitt steile, durch Ge-
hölze reich strukturierte Hangterrassen ein. 
Nach Osten hin sind die Terrassen verbuscht 
und gehen in einen altersheterogenen, struk-
turreichen Laub-Mischholzbestand über. Ins-
besondere einzelne alte Eichen sind hier be-
merkenswert. 
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   2.2-4  Der westliche Abschnitt wird von Wald einge-
nommen. Eine Pappelparzelle ist mit Buchen, 
ein alter lichter Buchenbestand mit Fichten 
unterpflanzt worden. Auch weitere kleinere 
Fichtenparzellen sind im Gebiet vorhanden. 

  Ergänzt wird die Fläche von zwei Obstgärten, 
die z.T. brach gefallen sind. 

   

  Im Gebiet kommen folgende § 62 LG-Biotop- 
typen vor (s. Anlage 2): 
 
- Magerwiesen und -weiden (GB-3820-
 416). 

   

  Das Landschaftsschutzgebiet wird beein-
trächtigt durch nicht standortgerechte Gehölz-
pflanzungen. 

   

2.2-5 Laßbachtal 

 

DGK 18/30/45/46 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst ein 
flaches Muldenbachtal zwischen Mühlenkamp 
und Laßbruch in einer vornehmlich ackerbau-
lich genutzten Landschaft. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 38 ha groß. 

   

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um ein schwach muldenförmig ausge-
prägtes Bachtal. 
 
Der Oberlauf des Laßbaches beginnt süd-
westlich von Laßbruch in einem Schwarzer-
len-Altbestand mit Pappeln und Urtica-Domi-
nanz. Nach Unterquerung der Straße 

  durchfließt der Bach eine artenreiche Nass-
wiese; im weiteren Verlauf wurde der begra-
digte Bach an den Rand eines Fettgrünlandes 
verlegt. Von Norden fließt ein teilweise natur-
naher Quellbach mit Ufergehölzsaum zu. 

   

  Nach Austritt aus dem Siedlungsbereich von 
Laßbruch durchfließt der Bach mit Ufergehölz-
saum und naturnahem Verlauf Acker- und 
Grünlandflächen. 
 
Im mittleren Abschnitt des Gebietes liegt die 
Siedlungsfläche von Kükenbruch. Hier ist der 
Bach begradigt und die Aue weist nur wenige 
naturnahe Elemente auf. 
 
Unterhalb der Siedlungsfläche liegt der wert-
vollste Bereich des Gebietes mit Auenwald, 
frei mäandrierendem Bachlauf, Feuchtgrün-
land und Röhrichtbereichen, die mosaikartig 
miteinander verwoben sind. In seiner Ausdeh-
nung und guten Ausprägung stellt dieser Be-
reich einen außergewöhnlich seltenen und 
wertvollen Lebensraum im Naturraum dar. 
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   2.2-5  Im Gebiet kommen folgende § 62 LG-Biotop- 
typen vor (s. Anlage 2): 

   

  - Fließgewässer (GB-3820-404) 

  - Quellbereiche / Fließgewässer (GB-3820-
405) 

  - Fließgewässer / Quellbereiche / Nass- und 
Feuchtgrünland (GB-3820-413) 

  - Stillgewässer (GB-3820-414) 

  - Fließgewässer / Quellbereiche /Stillgewäs-
ser / Auewälder / Röhrichte / 

   Nass- und Feuchtgrünland (GB-3820-
437). 

   

  Das Landschaftsschutzgebiet wird beein-
trächtigt durch naturferne Fischteichanlagen 
in einem von Westen zufließenden Seitentäl-
chen, die Ackernutzung in der Aue sowie die 

  Einengung und Zerschneidung durch Sied-
lungsflächen und Straßenbau. 
Weiterhin wird die Durchgängigkeit des Fließ-
gewässers durch Sohlabstürze und mehrere 
alte Wehranlagen eingeschränkt. 

   

2.2-6 Hamsterbachtal 

 

DGK 30/31 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst  
das Bachtal des Hamsterbaches zwischen 
Rohbraken und Bögerhof. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 17 ha groß. 

   

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um ein bewaldetes Bachtal, welches 
im Bereich des Gut Rohbraken beginnt und 
von hier aus mehrere Teiche durchfließt. 

  Während der am südlichsten gelegene Teich 
einen naturnahen Röhrichtsaum besitzt, sind 
die übrigen Teiche meist mit steilen Ufern und 
einem Erlengehölzsaum versehen. In einem 
kleinen aufgelassenen Teich in Werksnähe 
hat sich ein quelliger, feuchter Erlenbestand 
ausgebildet. Bei den übrigen Waldflächen 
handelt es sich um Pappelbestände mit mehr 
oder weniger hohem Erlen- und Eschenanteil. 
Der Bachlauf, der im oberen Talabschnitt be-
gradigt ist, mäandriert im unteren Bereich frei 
in der Talsohle. 

   

  Im Gebiet kommen folgende § 62-LG-Biotop-
typen vor (s. Anlage 2): 
 
- Stillgewässer (GB-3820-438). 

   

  Das Landschaftsschutzgebiet wird beein-
trächtigt durch Verrohrungen und die Anlage 
von Teichen, die das Gewässer im Hauptan-
schluss durchfließt. Weiterhin ist das Gebiet 
durch die benachbarte Abgrabung überformt. 



- 75 - 

Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   2.2-6  Das Gebiet könnte nach Beendigung der Ab-
grabungstätigkeit wieder naturnah gestaltet 
werden. Es besitzt aufgrund der noch vorhan-
denen naturnahen Elemente ein hohes Ent-
wicklungspotential. 

   

2.2-7 Magergrünland am Heinrichsberg 

 

DGK 32 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst 
brachgefallene Grünlandflächen nordöstlich 
der Ortschaft Rott an der Landesgrenze zu 
Niedersachsen. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 2,5 ha groß. 

   

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um Magergrünland, welches aufgrund 
der Höhenlage (225-230 ü. NN) und der 
Hangneigung in südöstlicher Ausrichtung  

   

   

  einen hohen Artenbestand an auf wärmelie-
bende und trockene Standorte angewiesene 
Magergrünlandpflanzengesellschaften besitzt. 
Die Lage der Fläche an einen Laubwald 

  angrenzend auf der Kuppe des Heinrichsber-
ges steigert die besondere Schutzwürdigkeit 
dieses Gebietes, da es zu ausgedehnten 
Saumlebensräumen zwischen Wald und Ma-
gergrünland kommt. Aufgrund der in der Ver-
gangenheit durchgeführten extensiven Nut-
zung und des derzeitigen Brachestadiums ist 
mit einer hohen Artenvielfalt sowohl von In-
sekten als auch von Vögeln zu rechnen. 

   

  Im Gebiet kommen folgende § 62 LG-Biotop-
typen vor (s. Anlage 2): 
 
- Quellbereiche / Nass- und Feuchtgrünland 

/ Borstgrasrasen (GB-3820-469) 
- Magerwiesen und -weiden (GB 3820-470). 

   

2.2-8 Hanggrünland am Saalberg 

 

DGK 32 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst ei-
nen von Grünland dominierten Hangbereich 
des Saalberges. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 20 ha groß. 

   

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um Hanggrünland, welches insbeson-
dere am Nordhang des Saalberges terrassen-
artig angeordnet und durch hecken- und blü-
tenpflanzenreiche Säume an den Gelände-
kanten gegliedert ist. Das Grünland ist in der 
Regel als fett anzusprechen; einige Flächen 
sind durch Neueinsaat ehemaliger Acker-
standorte entstanden. Es finden sich jedoch 
im nördlichen Teil Parzellen mit Magergrün 
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   2.2-8  land bzw. Glatthaferwiesen mit höherem An-
teil an Kräutern und Stauden. Im nordöstli-
chen Teil ist eine große Weidefläche als mä-
ßig mageres Grünland anzusprechen. 

   

  Im Gebiet kommen folgende § 62 LG-Biotop- 
typen vor (s. Anlage 2): 
 
- Magerwiesen und -weiden (GB-3820-466). 

   

2.2-9 Hanggrünland östlich Rott 

 

DGK 32/33 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst ei-
nen Grünland-Komplex mit gliedernden Ge-
hölzstrukturen zwischen Nösingfeld und Rott. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 40 ha groß. 

   

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um Hanggrünland, welches z.T. als 
mäßig fette Wiese mit feuchten Abschnitten 
ausgebildet ist und durch Hecken gegliedert 
wird. Am westlichen Rand der Fläche am Ro 

  tenberg befinden sich artenreiche Magergrün-
landflächen. 

  Westlich der Rotenbergstraße liegt ein stark 
eingekerbtes Seitental, welches zum Nösing-
felder Bach hin entwässert. 

  Im Gebiet kommen folgende § 62 LG-Biotop- 
typen vor (s. Anlage 2): 
 
- Magerwiesen und -weiden (GB-3820-
467/GB-3820-468). 

   

2.2-10 Nösingfelder Bachtal 

 

DGK 32/33 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst ein 
durch Wald- und Grünlandabschnitte gepräg-
tes Bachtal, welches sich von Friedrichswald 
(Niedersachsen) bis zur Einmündung in den 
Bremker Bach hin erstreckt. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 17 ha groß. 
 
Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um ein Bachtal, in dem kleinflächig 
Feuchtgrünland und Auwaldreste sowie natur-
nahe Bachabschnitte erhalten sind. 
 
Von der Mündung in den Bremker Bach ver-
läuft der Bach zunächst sehr geradlinig an 
Strassen und an einer Hangkante vorbei. Das 
Gewässer ist aus dem Tiefstpunkt der Aue 
verlegt worden. Die sehr schmale Aue wird 
überwiegend als Grünland genutzt. 
Im Bereich der Siedlung Nösingfeld dominie-
ren Gartenflächen und versiegelte Flächen, 
die tw. bis an den Bach herangehen. 
Nach der Siedlung geht das Tal in ein bewal-
detes Kerbtal über. 
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   2.2-10  Im Gebiet kommen folgende § 62 LG-Biotop- 
typen vor (s. Anlage 2): 
 
- Nass- und Feuchtgrünland (GB-3820-012) 
- Quellbereiche / Fließgewässer  /Aue-
wälder (GB-3820-464/GB-3820-465). 

   

  Das Landschaftsschutzgebiet wird beein-
trächtigt durch Nadelholzaufforstungen, Bach-
begradigungen und Fischteiche sowie die im 
Unterlauf parallel verlaufende Straße und die 
Siedlung. Die Durchgängigkeit des Gewäs-
sers wird beeinträchtigt durch Sohlabstürze, 
Durchlässe und einen Teich im Hauptan-
schluss. 

   

2.2-11 Rickbachtal 

 

DGK 47/48 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst ein 
überwiegend bewaldetes Bachtal östlich von 
Rickbruch. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 20 ha groß. 

   

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 

  es sich um ein Kerb- und Muldenbachtal, be-
ginnend am Rande eines Campingplatzes mit 
einem trockenen Eichen-Hainbuchen-wald, an 
dessen Westrand der Bach begradigt entlang 
fließt. Danach verläuft der Bachlauf, nur an 
zwei Stellen von Gehöften unterbrochen, na-
turnah durch das tief eingeschnittene Tal, 
dessen Hänge vornehmlich mit Eichen-Bu-
chenwald, im Unterlauf zunehmend mit Nadel-
hölzern bestanden sind. 

  Im mittleren Abschnitt sind bei geringerem 
Gefälle Mäander ausgebildet. Der steil zur Ex-
teraue abfallende Unterlauf zeichnet sich 
durch viele kleine Sohlabbrüche und einem 
moosreichen Wasserfall aus. Der enge, 
schluchtartige Charakter wird durch das Vor- 

  kommen von Edellaubhölzern wie Esche und 
Bergahorn im Ufergehölz und in den angren-
zenden Buchenwäldern unterstrichen. Ergänzt 
wird das Biotop durch mehrere Obstwiesen 
und Weideland an den Gehöften. 
 

  Im Gebiet kommen folgende § 62-LG-Biotop-
typen vor (s. Anlage 2): 
 
- Quellbereiche (GB-3820-010) 
- Auewälder / Fließgewässer / Felsen, Block-

halden, Höhlen, Stollen (GB-3820-451). 
 

  Das Landschaftsschutzgebiet wird beein-
trächtigt durch standortfremde Gehölze sowie 
im Bereich des Gewässers durch Sohlab-
stürze, Sohl- und Uferbefestigungn. 
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   2.2-12 Siek zwischen Wiemke und Fütig 

 

DGK 47/48 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst ein 
tief eingeschnittenes Siek, welches von der 
ackerbaulich dominierten Hochfläche bei 
Wiemke zum Tal der Exter führt. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 19 ha groß. 

   

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um ein tief eingeschnittenes Bachtal, 
dessen wertvollste Bereiche die naturnahen 
Bachabschnitte im mittleren und unteren 
Bachtalbereich darstellen. Das Tal ist hier 
sehr steil in den felsigen Untergrund einge-
schnitten. Der Bach mäandriert bzw.fällt in 
Sohlabbrüchen und Wasserfällen dem Exter-
tal zu. Der Bachlauf wird von einem Uferge-
hölz begleitet, der an den Hängen in Buchen-
wald bzw. Stieleichen-Hainbuchen-Wald mit 
Schluchtwaldelementen übergeht.  
Von Gut "Auf dem Fahren" fließt ein Seitenge-
wässer über mehrere Sohlabstürze, die als 
Wasserfälle ausgebildet sind, dem Hauptlauf 
zu. 

   

   

  Als weitere wertvolle Strukturen sind alte 
Obstwiesen bzw. Gärten und ein altes Eichen-
Feldgehölz um Gut "Auf dem Fahren" zu nen-
nen. 

   

  Auf fast der gesamten Bachlänge bzw. im 
Hang sowie in einem Nebenbach befinden 
sich neben einheimischem Material (quarziti-
sche Sandsteine) mehrere große sowie zahl-
reiche kleinere Findlinge (hauptsächlich Gra-
nite). Die Steine besitzen z.T. einen Durch-
messer von mehr als 2 m. Die Findlinge ent-
stammen der Grundmoräne der Saaleeiszeit, 
durch Solifluktionsvorgänge während des 
Jungpleistozäns sind sie im Bachtal angerei-
chert. In dem kleinen Nebenbach wird die 
Grenze zwischen mittlerem und oberem 

  Keuper angeschnitten. Die ersten harten 
quarzitischen Sandsteine des flach lagernden 
oberen Keupers erzeugen hier einen kleinen 
Wasserfall (insgesamt sehr selten in NRW), 
an dessen Rand sich eine Ruhebank, die sog. 
"Verlobungsbank" befindet. Talaufwärts ist in 
einem kleinen aufgelassenen Steinbruch un-
mittelbar am Bach auch der mittlere Keuper 
aufgeschlossen, es handelt sich mit hartem, 
mit grauen dolomitisch kiesigem Mergel um 
typische Gesteine des Steinmergelkeupers 
(oberer mittlerer Keuper). Ansonsten finden 
sich auch längs der Straße kleinere Auf-
schlüsse innerhalb der Keupergesteine (GK-
3820-010, s. Anlage 4). 
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   2.2-12  Im Gebiet kommen folgende § 62 LG-Biotop- 
typen vor (s. Anlage 2): 
 
- Fließgewässer / Quellbereiche /Auewälder 
/ Felsen, Blockhalden, Höhlen, Stollen (GB-
3820-450). 

   

  Das Landschaftsschutzgebiet wird beein-
trächtigt durch die das Gebiet mehrfach que-
rende Kreisstrasse. Im Siedlungsbereich von 
"Siek" ist das Bachtal verändert. Hier rei- chen 
die Siedlungsflächen bis an das Ufer heran. 
Der Quellbereich liegt im Siedlungsbe-reich 
von Wiemke und wurde zu Teichen aufge-
staut. Der anschließende Oberlauf ist bis zum 
Eintritt in den Wald begradigt und wird von tw. 
feuchten Ackerbrachen und we-nigen Grün-
landresten begleitet. 

   

2.2-13 Zuläufe zur Alme  

 

DGK 63 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst meh-
rere Zuläufe zur Alme westlich von Göstrup, 
deren Quellbereiche sich im Wittsieker Holz 
auf dem Gebiet der Gemeinde Kalletal befin-
den. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 13 ha groß. 

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um kerbförmige Seitenbachtäler zur 
Alme in einer intensiv genutzten Ackerland-
schaft. Die Bachtäler haben ihre Quellläufe im 
Wietsieker Holz. Im weiteren Verlauf treten 
die Bachläufe aus dem Wald heraus und wer-
den nur noch von schmalen Gehölzsäumen 
begleitet.  

   

  Im Gebiet kommen folgende § 62 LG-Biotop- 
typen vor (s. Anlage 2): 
 

- Auewälder / Fließgewässer (GB 3920-

264). 
   

  Das Landschaftsschutzgebiet wird beein-
trächtigt durch direkt angrenzende Ackerflä-
chen sowie durch Bachaufstauungen im Be-
reich Tinkoken und im  Wittensiek. 

   

2.2-14 Bachtal bei Vogelsang  
 

DGK  64 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst ei-
nen grünlandgeprägten Talbereich mit an-
grenzendem Hang- und Waldbereich. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 3 ha groß. 

   

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 

  es sich um einen Bachtalabschnitt mit Quell- 

  bereich bei Vogelsang mit angrenzendem 

   

  Hangbereich, der sich an den Höhenrücken 

  südöstlich des Almetales anschließt. 
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   2.2-14  Südöstlich der K 53 ist eine Hanggrünlandflä-
che brachgefallen. Weitere wertvolle Biotope 
stellen die naturnahen Quellbereiche und na-
turnahen Bachabschnitte mit Auenwaldresten 
und Feuchtgrünland zwischen der Siedlung 
Vogelsang und der K 53 dar. 

   

  Im Gebiet kommen folgende § 62 LG-Biotop-
typen vor (s. Anlage 2): 
 
- Fließgewässer / Auwälder / Nass- und 

Feuchtgrünland / Stillgewässer (GB 3920-
326). 

   

  Das Landschaftsschutzgebiet ist beein-
trächtigt durch wilde Müllablagerungen, Auf-
forstung nicht bodenständiger Baumarten und 
Eutrophierungserscheinungen. 

   

2.2-15 Kollerbachtal  

 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst ein 
flaches Muldental mit naturnahen Elementen. 

 DGK 64/65  

  Das Schutzgebiet ist ca. 29 ha groß. 

   

   

   

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um einen Talbereich, der sich im  obe-
ren Abschnitt entlang eines grabenartig  
verlaufenden Baches erstreckt. Hier sind noch 
Feuchtgrünlandflächen erhalten, die von Ge-
hölzen gegliedert werden. Der mittleren Ab-
schnitt zeichnet sich durch das Vorkommen 
eines Auenwaldrestes am begradigten Bach 
aus. Der Bachlauf verläuft im unteren Ab-
schnitt leicht mäandrierend und wird begleitet 
von einem alten Ufergehölzsaum. 
 

   

  Weitere wertvolle Lebensräume stellen die 
kleinen Laubwaldparzellen am Hang und 
mehrere Obstweiden dar. 

   

  Im Gebiet kommen folgende § 62 LG-Bio-
toptypen vor (s. Anlage 2): 
 
- Nass- und Feuchtgrünland / Stillgewässer 

(GB 3920-234/227) 
- Fließgewässer / Auwälder / Nass- und 

Feuchtgrünland (GB 3920-219) 
- Fließgewässer  (GB 3920-311). 

   

  Das Landschaftsschutzgebiet wird beein-
trächtigt durch Garten- und Fischteichnut-
zung. 
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   2.2-16 Wald-Grünlandkomplex westlich Nalhof  
 

DGK 65 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst ei-
nen Komplex aus schmalen Laubwaldberei-
chen sowie durch Hecken und Bäume geglie-
dertes Grünland. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 48 ha groß. 

   

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um einen vielfältig strukturierten, mor-
phologisch sehr bewegten Bereich. Der hier 
befindliche Wald wird vornehmlich von altem 
bis mittelaltem Buchenbestand gebildet, in 
dessen Krautschicht Festuca altissima hohe 
Deckungsgrade erreicht. Bemerkenswert ist 
die gute Waldrandausbildung. Von den Wald-
flächen aus reichen Heckenzüge und Feldge-
hölze in die benachbarten Ackerflächen und 
das Grünland hinein und stellen wertvolle 
Strukturen dar. 

   

  Das Grünland konzentriert sich im südlichen 
Abschnitt am ostexponierten Hang zur Exter. 
Es ist durch alte Einzelbäume und Baumgrup-
pen sowie Gebüsche und Feldgehölze reich 
gegliedert. In diesem Bereich hat sich eine 
blütenpflanzenreiche Magerwiese und ein Ma-
gerrasenrest erhalten. 

   

  Im Gebiet kommen folgende § 62 LG-Biotop-
typen vor (s. Anlage 2): 
 

  - Trocken- und Halbtrockenrasen (GB 3920-
226) 

 
  Das Landschaftsschutzgebiet wird beein-

trächtigt durch Müllablagerungen, Gartenab-
fälle, Eutrophierungen und Anpflanzung nicht 
bodenständiger Gehölze. 

   

2.2-17 Bachtal mit Hanggrünland zwischen Siek-

feld und Vallentrup 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst ein 
naturnahes Seitental der Exter mit angrenzen-
dem Hanggrünland. 

 DGK 65/ 66/84/85  

  Das Schutzgebiet ist ca. 55 ha groß. 

   

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um ein Bachtal nördlich von Bösing-
feld, das aus zwei Quellmulden entstehend in 
nordwestliche Richtung der Exter zufließt. Die 
nur leicht in die Umgebung eingetieften Täler 
der Quellbäche sind begradigt und die Quel-
len gefasst. Sie werden vornehmlich von be-
weidetem Grünland begleitet. In den ausge-
zäunten Bereichen hat sich ein Ufergehölz-
saum entwickeln können. 

  Weitere z.T. alte Gehölze sind auf hofnahen 

  Flächen als Baumgruppen und -reihen erhal- 
ten. 
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  Nach dem Zusammenfluss der Quellbäche 
bei Siekfeld ist die Talaue stärker eingetieft. 
Ufergehölze und Hecken an den Hang-kanten 
gliedern das umgebende Weidegrünland. Der 
Bach mäandriert überwiegend leicht, im Un-
terlauf bildet er deutliche Mäander und durch-
fließt einen naturnahen Erlen-Eschenbestand. 
Das Bachtal wird begleitet von angrenzendem 
Hanggrünland und Brachen. 

   

  Im Gebiet kommen folgende § 62 LG-Biotop-
typen vor (s. Anlage 2): 
Fließgewässer / Nass- und Feuchtgrünland / 
Auwälder / Stillgewässer (GB 3920-220). 

   

  Das Landschaftsschutzgebiet ist beein-
trächtigt durch Gewässerausbauten und 
Quellfassungen sowie Trittschäden im Uferbe-
reich. 

   

2.2-18 Beberbachtal östlich Schönhagen 
 

DGK 68/87 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst das 
Bachtal des Beberbaches mit Quellläufen. Es 
setzt sich im Land Niedersachsen fort. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 14 ha groß. 

   

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um das Bachtal des Beberbaches öst-
lich Schönhagen mit Quellbereichen.  

  Im Oberlauf verläuft der Bachlauf stark mä-
andrierend durch angrenzende Laubwaldbe-
stände. Als sehr wertvoll sind mehrere natur-
nahe Quellen und Auewaldreste anzuspre-
chen. Nach der Unterquerung der Kreisstraße 
ist zeitweise ein begradigter Bachlauf vorhan-
den, der im weiteren Unterlauf schließlich von 
Ufergehölzen begleitet in tw. schmale Grün-
landbereiche eingebettet ist. 

   

  Im Gebiet kommen folgende § 62 LG-Biotop-
typen vor (s. Anlage 2): 
 
- Fließgewässer / Auwälder (GB 3920-202) 
- Magerwiesen und -weiden (GB 3921-202). 
 

   

  Das Landschaftsschutzgebiet ist beein-
trächtigt durch Straßenquerungen, Gewässer-
ausbau und Aufforstungen mit nicht boden-
ständigen Baumarten. 

   

2.2-19 Wald- Grünlandkomplex am Grennerberg 
 

DGK 82 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst die 
Ausläufer eines sich im Gemeindegebiet  Kal-
letal als LSG 2.2-51 fortsetzendes Gebiet. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 12 ha groß. 
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   2.2-19  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um den als Grünland genutzten Hang 
im Bereich des Grennerberges. Im Nordwes-
ten befindet sich auf einem westexponierten, 
stark geneigten Hang extensiv genutztes 
Grünland. Landschaftsprägende Gehölzbe-
stände gliedern die als Weideland genutzten 
Flächen kleinteilig. 
 

  Im Süden grenzt im Gemeindegebiet Kalletal  
ein naturnaher Buchenwald mit z.T. gefährde-
ten Pflanzen in der Krautschicht an. 

   

2.2-20 Beekebachtal 
 

DGK 82/84/102/103 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst das 
Talsystem der Beeke mit naturnahen Ab-
schnitten und Biotopen. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 39 ha groß. 

   

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um das Talsystem der Beeke, das im 
Unterlauf südlich und nördlich des Gewerbe-
gebietes verläuft und in die Exter entwässert. 
 
Der nördliche Bach beginnt in einem Kerbtal 
mit naturnahen Quellbereichen. Die Talhänge 
tragen am Oberlauf alten Buchenwald, im wei-
teren Verlauf wird das Bachtal vornehmlich 
von Grünland eingenommen. Im mittleren Ab-
schnitt sind mehrere Fischteiche aneinander-
gereiht mit einzelnen Wasserpflanzen und Er-
lenufergehölz. Östlich der Teiche ist ein klei-
ner Auenwaldrest erhalten. 
 

  Der Bachlauf hat auch im Bereich der Sied-
lungen noch einen weitgehend mäandrieren-
den Verlauf behalten. Er wird von einem ge- 

  schlossenen, alten Ufergehölzsaum begleitet, 
der besonders landschaftsbildprägend ist und 
eine wichtige Biotopstruktur darstellt. 
 
Erwähnenswert ist ein vernässter Pappelbe-
stand im Bereich Asmissen-Kreuzweg, der 
eine artenreiche Krautschicht aus Auenwald-
arten trägt. 
 

  Das südliche Bachtal wird durchflossen von 
einem kurzen Bachlauf. Dieser wird zunächst 
beidseitig, entlang des neuen Gewerbeobjek-
tes einseitig, von einem Ufergehölzsaum be-
gleitet. Südlich schließt sich unmittelbar ein 

   

  schmales Feldgehölz aus alten bis mittelalten 
Laubhölzern an, das sich durch das Vorkom-
men von drei sehr alten Eichen und einer al-
ten Hainbuche auszeichnet. Im Unterwuchs 
kommt Salomonsiegel vor. 
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   2.2-10  Im Gebiet kommen folgende § 62 LG-Bio-
toptypen vor (s. Anlage 2): 
 
- Fließgewässer / Quellbereiche (GB-3920-

282) 
- Auewälder (GB-3920-282). 

   

  Das Landschaftsschutzgebiet ist beein-
trächtigt durch das unmittelbar anschließen-
de Gewerbegebiet, durch Fichtenbestockung 
im Uferbereich sowie durch Teichbau, Begra-
digung und angrenzende gärtnerische Nut-
zung im Bereich von Asmissen-Kreuzweg. 

   

2.2-21 Scharpker Bachtal  
 

DGK 104 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst das 
Bachtalsystem des Scharbker Baches südlich 
Bösingfeld. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 39 ha. groß. 

   

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um ein Bachsystem, das einen hohen  
Anteil an bedingt naturnahen Bachabschnitten 
mit Feuchtgrünland und einem naturnahen 
Teich als wertgebende Bereiche aufweist.  
 
Im südöstlichen Quellbereich findet sich eine 
Feuchtwiesenbrache, die durch einen verrohr-
ten Abschnitt vom übrigen Bachtal getrennt 
ist. Hier ist am östlichen Hang ein  strukturrei-
ches Mosaik aus Grünland und Hecken erhal-
ten.  
 
Im mittleren Abschnitt sind an zwei Quellar-
men alte bis mittelalte Buchenwäldchen erhal-
ten. In diesem Bereich ist Feuchtgrünland 
ausgebildet.  
 
Der Unterlauf zeichnet sich durch einen be-
dingt naturnahen Bachlauf mit altem Uferge- 

  hölzsaum aus.  

   

  Im Gebiet kommen folgende § 62 LG - Bio-
toptypen vor (s. Anlage 2): 
 
- Fließgewässer / Nass- und Feuchtgrünland 
/ Quellbereiche (GB 3920-228). 

   

  Das Landschaftsschutzgebiet ist beein-
trächtigt durch Gewässerausbau. 

   

2.2-22 Nordhagenbachtal 
 

DGK 85/86 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst die 
nur leicht in die Umgebung eingetiefte Talaue 
des Nordhagenbaches. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 14 ha groß. 
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   2.2-22  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um einen Bachlauf, der in einem 
Wäldchen nahe des Hofbereiches „Dunkert“ 
entspringt. 

   

  Er fließt als begradigter Wiesenbach zunächst 
in südliche Richtung. Oberhalb „Waldfrieden“ 
schwenkt der Bachlauf nach Westen bis er 
den Siedlungsrand von Bösingfeld erreicht. 
Der Bachlauf wird meist von z.T. alten Uferge-
hölzen gesäumt, stellenweise sind Kopfwei-
den ausgebildet. Im Bereich der Hofstellen 
befinden sich z.T. alte Obstweiden. Die Tal-
aue ist vornehmlich von Grünland eingenom-
men, das intensiv genutzt wird. Sowohl am 
Oberlauf als auch am westlichen Rand des 
Gebietes sind Feldgehölze vorhanden, die 
z.T. aus starkem Baumholz aufgebaut sind. 
Insbesondere das aus Eichen und Eschen 
aufgebaute Feldgehölz am Rande von Bö-
singfeld weist eine sehr gut entwickelte Kraut 

  schicht aus Basen- und Feuchtezeigern auf. 

   

  Das Gebiet stellt innerhalb der ackerbaulich 
dominierten Ebene einen wichtigen Komplex 
aus Gehölzstrukturen, Geländekanten und 
Grünland mit Fließgewässern dar. 

   

  Im Gebiet kommen folgende § 62 LG-Biotop-
typen vor (s. Anlage 2): 
 
- Quellbereiche (GB 3920-221). 

   

  Das Landschaftsschutzgebiet ist beein-
trächtigt durch Gewässerausbau. 

   

2.2-23 Bachtal und Talhänge zwischen Winter- 
berg und Eimke 
 

DGK 102/103 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst das 
Bachtalsystem sowie die teils von Wald teils 
von Grünland bedeckten Hänge eines Neben-
tales der Exter. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 76 ha. groß. 

   

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um einen Bachlauf mit stellenweise 
naturnahen Abschnitten, u.a. bestehend aus 

  Quellbereichen und Auwaldresten. Im übrigen 
Bereich ist der Bach begradigt und wird von 
Pappeln begleitet. Ab Winterhof bis nach 
Eimke ist der Bach verrohrt. 

   

  Die Hangbereiche werden zu einem großen 
Teil von Wiesen und Weiden eingenommen, 
die teils von alten Heckenzügen gegliedert 
sind. Stellenweise (bei Stratenberg, nördlich, 
östlich und westlich Winterhöfe) ist artenrei-
ches Magergrünland erhalten. Westlich  
Eimke wird der südexponierte Hang „Schiefer 
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   2.2-23  Brink“ von einem Komplex aus Acker, Acker-
brachen, Wiesen, Hecken und Säumen an 
Terrassenkanten eingenommen.  
 
Die Waldflächen konzentrieren sich auf den 
Bereich bei Winterberg und ziehen sich süd-
lich des Bachtales bis Winterhof. Es handelt 
sich bei den Wäldern um alte, bodensaure 
Buchenbestände und z.T. größere Fichtenpar-
zellen. 
 
Im östlichen Abschnitt kommen kleinere Feld-
gehölze vor, die am südexponierten Hang bei 
Eimke zwei ehemalige Mergelgruben mit stei-
len Felswänden beherbergen.  

   

  Das Gebiet weist insgesamt eine hohe Struk-
turvielfalt auf und zeichnet sich durch das Vor-
kommen von Magergrünland, Auenwald, alte 

  Buchenbestände und Heckenzüge aus. 

   

  Im Gebiet kommen folgende § 62 LG-Bio-
toptypen vor (s. Anlage 2): 

   

  - Magerwiesen und -weiden (GB-3920-
276/280/284) 

  - Fließgewässer / Stillgewässer (GB-3920-
279) 

  - Fließgewässer / Quellbereiche / Auwälder 
(GB-3920-285). 

   

  Das Landschaftsschutzgebiet ist beein-
trächtigt durch Gewässerausbau. 

   

2.2-24 Heckenlandschaft südlich Bösingfeld 
 

DGK  103 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst ei-
nen kulturhistorisch wertvollen terrassierten 
Hangbereich südlich Bösingfeld. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 4 ha. groß. 

   

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um einen nach Norden und Westen 
geneigten Hangbereich eines Bergrückens 
südlich von Bösingfeld, der von einem Mosaik 
aus landwirtschaftlichen Nutzflächen und al-
ten Heckenzügen  eingenommen wird.  
 

  Wertgebend für das Gebiet sind die alten, ar-
tenreichen Hecken, die z.T. große Ackerflä-
chen umgeben und z.T. an dem terrassierten 
Nordhang Grünlandbrachen eingrenzen. 

  Als wertvolle Kleinstrukturen sind ein naturna-
her Quellbach am Nordhang und eine kleine 
Feuchtgrünlandfläche am südlichen 

  Rand des Gebietes anzusprechen. 
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   2.2-24  Im Gebiet kommen folgende § 62LG-Biotop-
typen vor: 
 
- Quellbereiche / Fließgewässer (GB 3920-
 302). 

   

  Das Landschaftsschutzgebiet wird beein-
trächtigt durch Anpflanzungen von nicht-bo-
denständigen Gehölzen und Veränderungen 
der landwirtschaftlichen Bodennutzung. 

   

2.2-25 Döhmerbachtal 
 

DGK 103/104 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst ein  
überwiegend naturnahes Nebengewässer der 
Exter. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 10 ha groß. 

   

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um den mittleren und unteren Ab-
schnitt eines Bachtales, das von Osten kom-
mend der Exter zufließt. Das asymmetrische 
Bachtal besitzt eine leicht nach Süden ge-
neigte Talaue. Nach Norden schließt sich ein 

  bewaldeter Talhang mit hohem Anteil an al-
tem Buchenwald an, der sich nach Norden auf 
den Extertalhängen fortsetzt. Der Bachlauf ist 
überwiegend naturnah und wird von Uferge-
hölzen begleitet.  
 
Im weiteren Verlauf wird die Aue und der  
Unterhang von Grünland eingenommen, das 
z.T. als Magergrünland ausgebildet ist.  

   

  Im Gebiet kommen folgende § 62 LG-Biotop-
typen vor (s. Anlage 2): 
 
- Fließgewässer / Nass- und Feuchtgrün
 land / Auwälder (GB 3920-300). 

   

  Das Landschaftsschutzgebiet ist beein-
trächtigt durch Teichbau unterhalb des Cam-
pingplatzgeländes sowie am Hof „Döhmer-
berg“ und z.T. durch Aufforstungen mit nicht 
bodenständigen Baumarten. 

   

2.2-26 Bachtal östlich Grüner Anger 
 

DGK 104 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst ein 
anthropogen überformtes Bachtal mit naturna-
hen Strukturen. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 11 ha groß. 

   

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um ein  Bachtal, das aus mehreren 
z.T. bewaldeten, z.T. von Grünland begleite-
ten Quellbächen hervorgeht.  

   

  Der Hauptbach ist leicht in die Umgebung 

  eingetieft und durchfließt vornehmlich Grün- 
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   2.2-26  landparzellen, die stellenweise Feuchtezeiger 

  aufweisen. Der Bachlauf selbst ist begradigt 

  und durch mehrere, intensiv genutzte, im 

   Unterlauf auch aufgelassene Fischteichanla-
gen umgeformt worden.  
 
Ein wertgebender Bereich stellt u.a. ein Bu-
chenwäldchen im Bereich der Zusammen-
flüsse der Quellbäche dar. 
  
Im südlichen Bereich wird das Gebiet durch 
Gehölzstrukturen und Grünland abgeschlos-
sen. 

   

  Im Gebiet kommen folgende § 62 LG-Biotop-
typen vor (s. Anlage 2): 

- Nass- und Feuchtgrünland (GB 3920-323). 

Das Landschaftsschutzgebiet ist beein-
trächtigt durch die angrenzenden Fischteich-
anlagen, mehrere gefasste Brunnen und 
Quellen sowie weitere Wassergewinnungsan-
lagen. 

   

2.2-27 Terrassenkulturlandschaft nördlich Hohe 

Asch 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst den 
Nordhang der Hohen Asch. 

   

 DGK 104/105 Das Schutzgebiet ist ca. 40 ha. groß. 

   

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um einen kulturhistorisch wertvollen, 
terrassierten Acker-/Grünlandkomplex am 
Nordhang der Hohen Asch. 
 
Wertgebend ist die reiche Gliederung der Par-
zellen durch Gehölze und Grassäume entlang 
der zahlreichen Geländekanten und Wege. 
Während das Grünland meist von Gräsern do-
miniert ist und wenige Kräuter und Stauden 
enthält, sind die Wegsäume um so arten- und 
blumenreicher. Sie bieten blütenbesuchenden 
Insekten wie Schmetterlingen Lebensraum. 
Zudem kommen artenreiche Gehölzstreifen 
und nitrophile Säume vor. Die Ackerflächen 
waren zur Zeit der Begehung teilweise stillge-
legt und dienten damit ebenfalls Pflanzen- 
und Tierarten als Lebensraum. 

   

2.2-28 
 

Humme-Bachtal mit Dewesiek 
 

DGK 105/125/126 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst die 
schmale, grünlandbestimmte Bachaue der 
Humme einschließlich des Dewesieks nörd-
lich von Dudenhausen, im Grenzbereich zur 
Stadt Barntrup. Das Gebiet setzt sich im Land 
Niedersachsen fort. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 18 ha groß. 

   

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
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   2.2-28  es sich um eine seicht in die Umgebung ein 

  getiefte Bachaue mit ihren Seitentälern. 
  

  Die schmale Talaue wird vornehmlich von 

  Grünland eingenommen, das am nördlichen 
Zufluss und im mittleren Abschnitt vernässt 
ist. In diesem Bereich sowie an einem von 
Osten kommenden Zufluss haben sich Erle-
nauenwaldreste erhalten.  

  Der Bachlauf ist überwiegend begradigt. Nur 
im südlichen Abschnitt nach Unterquerung der 
Kreisstraße ist ein naturnaher Bachabschnitt 
mit Eschenauenwald erhalten, der sich auf 
niedersächsischer Seite fortsetzt. 
Die von Grünland eingenommene westliche 
Talflanke ist daher in das Gebiet einbezogen 
worden.  
 

  Besonders wertvoll sind die Auenwald- und 
Feuchtgrünlandreste, die am Bach erhalten 
sind. 

   

   

   

  Bei dem Buchenwald am Mühlenberg handelt 
es sich um mittelalten Wald ohne Unterwuchs.  
Das Bachtal stellt eine wichtige Struktur mit 
Gehölzen und Grünland in einer ackerbaulich 
dominierten Umgebung dar. 
 

  Das Nebental des Dewesieks stellt sich mit 
naturnahen Bachläufen dar, die in ausge-
dehnten alten Buchenwäldern auf Barntruper 
Gebiet entspringen. Nach Unterquerung der 
Kreisstraße im Stadtgebiet Barntrup fließen 
zwei Bäche parallel im Weidegrünland, der 
nördliche als begradigter Graben, der südliche 
hingegen naturnah, schwach mäandrierend 
mit Steilufern und geschlossenem, altem Er-
len-Ufergehölz. Das Grünland ist stellenweise 
quellig vernässt, in bachbegleitenden Mulden 
treten Flutrasen auf.  

   

  Im Gebiet kommen folgende § 62 LG-Biotop-
typen vor (s. Anlage 2): 
 
- Fließgewässer / Quellbereiche / Nass- 

und Feuchtgrünland / Auwälder (GB 
3920-345) 

- Auwälder / Fließgewässer (GB 3921-208) 
- Fließgewässer / Nass- und Feuchtgrün-

land / Quellbereiche / Magerwiesen und -
weiden (GB 3920-247). 

   

  Das Landschaftsschutzgebiet ist beein-
trächtigt durch Zerschneidung, Gewässeraus-
bau und Änderungen der landwirtschaftlichen 
Nutzung. 
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   2.2-29 Bachtal mit Grünland-Gehölzkomplex bei  
Hohensonne 
 

DGK 102/122/123 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst ei-
nen steil abfallenden vielseitig strukturierten 
Talhang mit Quellbach südlich Hohensonne 
sowie landschaftsprägendes Hanggrünland. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 21 ha groß. 
 

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um ein Mosaik aus teilweise intensiv 
genutztem Grünland, Gehölzstreifen, Wald-
parzellen (Laub- und Nadelwald), Obstbaum-
beständen sowie einen Quellbach mit altem 
Ufergehölz. Einige Parzellen sind brachgefal-
len.  
 
Aufgrund des kleinflächigen Nutzungswech-
sels besitzt das Gebiet eine hohe Strukturviel-
falt und eine große Bedeutung für das Land-
schaftsbild. Insbesondere die alten Gehölzbe-
stände und Obstwiesen sind wertgebende 
Elemente. 

   

   

  Das Landschaftsschutzgebiet ist beein-
trächtigt durch die Siedlungsnähe der Flächen 
mit der Folge des Baues von Zufahrten, Bach-
begradigungen, Teichanlagen und gärtneri-
sche Nutzung. 

   

2.2-30 Wald-Grünlandkomplex südlich Laßbruch Das Landschaftsschutzgebiet umfasst  

  einen Komplex aus meist altem Buchenwald 

 DGK 45/46/63 und Grünland mit Quellbereichen. 

   

  Das Schutzgebiet ist ca. 57 ha groß. 

   

  Bei dem Landschaftsschutzgebiet handelt 
es sich um einen Wald-Grünlandkomplex. Bei 
den Buchenwäldern handelt es sich um alte 
Bestände mit bodensauren Verhältnissen im 
nördlichen und basenreichen Verhältnissen im 
südlichen Bereich. Hervorzuheben ist das 
Vorkommen einzelner naturnaher Quellen und 
Quellbäche. Die zentral gelegenen Grünland-
flächen sind überwiegend nährstoffreiche 
Wiesen. Nur im westlichen Teil hat sich an ei-
nem nach Norden abschüssigen Hang ein 
Borstgrasrasenrest erhalten. Die Strukturviel- 
falt wird durch alte Gehölzzüge erhöht, die 

  das zentrale Grünland gliedern und entlang 

  von Wegen in die benachbarten Ackerflächen 
hineinreichen.  

   

  In das Gebiet ist am östlichen Rand eine ehe-
malige Mergelkuhle einbezogen worden. Die 
Grube wird von z.T. alten Gehölzen einge-
nommen. Es schließt sich westlich eine relativ 

  magere Brache an, die blütenreich und für In-
sekten von Bedeutung ist. 
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   2.2-30  Im Gebiet kommen folgende § 62 LG - Bio-
toptypen vor (s. Anlage 2): 

   

  - Quellbereiche (GB-3820-006/GB-3820-
 407) 
- Borstgrasrasen (GB-3820-408). 

   

   

2.2-2 
bis 

2.2-30 

II.  SCHUTZZWECK 
 

Die Festsetzung als Landschaftsschutzge-

biet erfolgt gem. § 21 LG, insbesondere 

 

   

 - zur Erhaltung und Wiederherstellung der 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes in 

ökologisch besonders wertvoll strukturier-

ten Bereichen mit Wasser-, Klima- und Bi-

otopschutzfunktionen,  

 

   

2.2-2 
bis 

2.2-30 

- zur Erhaltung und Wiederherstellung von 

Quellbereichen und naturnahen Fließge-

wässern, Grünland, Kalkhalbtrockenrasen 

und naturnahen Waldbereichen unter-

schiedlicher Feuchtestufen, Feldgehölzen, 

Hecken und Obstwiesen, 

 

   

 - zur Erhaltung morphologisch ausgeprägter 

Bereiche zur Sicherung der landschaftli-

chen Eigenart und Vielfalt für die Erho-

lung, 

 

   

 - zur Erhaltung wertvoller Biotopkomplexe 

aus Wald-Grünlandbereichen, Fließge-

wässern und Quellen sowie Biotopen nach 

§ 62 LG mit wichtigen Refugial-, Puffer-, 

Trittstein- und Vernetzungsfunktionen, 

 

   

 - zur Erhaltung und Wiederherstellung wich-

tiger Rückzugsräume für die bedrohte 

Tier- und Pflanzenwelt, 

 

   

 - zur Sicherung von kulturhistorisch bedeut-
samen Landschaften, z. B. Terrassenkul-
turlandschaften, 

 

- zur Sicherung der das Orts- und Land-

schaftsbild gliedernden und belebenden 

und die dörflichen Siedlungsstrukturen 

prägenden Freiraumelemente. 
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   2.2-2 
bis 

2.2-30 

III.  VERBOTE Zum Schutz der unter Landschaftsschutz ste-
henden Flächen sind nach § 34 (2) LG unter 
besonderer Beachtung von § 1 (3) LG und 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
alle Handlungen verboten, die den Charakter 
des Gebietes verändern können oder dem be-
sonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. 

   

 Es ist verboten: Zur Erreichung des Schutzzweckes sind die  

  festgesetzten Verbote notwendig. 

 1. Gehölze oder wildwachsende Pflanzen 
ganz oder in Teilen zu beseitigen, zu be-
schädigen, auszureißen, auszugraben, 
Teile davon abzutrennen oder sie auf 
andere Weise in ihrem Wachstum, ih-
rem Weiterbestand oder ihrer Funktion 
zu beeinträchtigen, 

 

 unberührt von diesem Verbot bleiben: 

 
Mit dem Begriff Gehölze werden hier definiert: 
 
Bäume, Sträucher, Feldgehölze, Gebüsche, 
Wallhecken, ebenerdige Hecken, Ufergehölze 
sowie Obstbäume. 
 
Eine Wachstumsgefährdung kann insbeson-
dere auch erfolgen durch: 

   

 - die ordnungsgemäße Bewirtschaftung 

der land-, forst-, fischereiwirtschaftlich, 

jagdlich, gartenbaulich oder gärtne-

risch genutzten Flächen sowie das Frei 

schneiden von Hochsitzen / Jagdkan-

zeln, 

- Beschädigung des Wurzelwerkes, 
- Verdichten des Bodens im Wurzelbereich 
 von Bäumen, 
- Rinden- und Stammverletzungen an 
 Bäumen, 
- Verwendung von Herbiziden. 

 - die ordnungsgemäße Pflege und Er-

haltung von Gehölzen, 

Als Wurzelbereich gilt die Bodenfläche unter 
der Krone von Bäumen zzgl. 1,5 m nach allen 
Seiten 

 - Unterhaltungsmaßnahmen an Ver- und 

Entsorgungsanlagen und Erschlie-

ßungsanlagen, soweit diese vorher 

einvernehmlich mit der unteren Land-

schaftsbehörde abgestimmt wurden, 

 

- die Entnahme von Obstbäumen aus 

Obstwiesen im Rahmen der ordnungs-

gemäßen Bewirtschaftung soweit ent-

sprechender Ersatz geleistet wird, 

Bei der Beseitigung von Impatiens glandu-
lifera (drüsiges oder indisches Springkraut), 
Solidago gigantea und Solidago canadensis 
(Riesengoldrute und Kanadische Goldrute), 
Heracleum mantegazzianum (Herculesstau-
de), Prunus serotina (Spätblühende Trauben-
kirsche) sowie Reynoutria sachalinense 
(Staudenknöterich) handelt es sich um Maß-
nahmen, die Glied.-Nr. 2 A Unberührtheits-
klausel  entsprechen und als Pflegemaß-
nahme im Sinne des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege gelten. 

 - die Entnahme von Nadel- und Zierge-
hölzen, 

 

   

 - Maßnahmen im Rahmen der ord-

nungsgemäßen Gewässerunterhal-

tung, soweit diese vorher mit der unte-

ren Landschaftsbehörde abgestimmt 

wurden, 

 

    

 - die Mahd von Brachflächen im Turnus 

von 3-5 Jahren, 

Ausgenommen sind die Flächen, für die unter 
Glied.-Nr. 5 die natürliche Entwicklungfestge-
setzt ist 

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 
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   2.2-2 
bis 

2.2-30 

2. wildlebende Tiere zu fangen, zu töten, 

zu verletzen oder mutwillig zu beunru-

higen, ihnen nachzustellen oder zu ih-

rem Fang geeignete Vorrichtungen an-

zubringen, ihre Puppen, Larven, Eier o-

der sonstigen Entwicklungsformen zu 

sammeln oder zu beschädigen oder 

ihre Bauten, Brut- oder Wohnstätten 

fortzunehmen, zu zerstören oder zu be-

schädigen, 

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - die ordnungsgemäße Bewirtschaftung 

land-, forst-, fischereiwirtschaftlich, 

jagdlich, gartenbaulich oder gärtnerisch 

genutzter Flächen,  

 

    

 - Unterhaltungsmaßnahmen an Ver- und 

Entsorgungsanlagen und Erschlie-

ßungsanlagen, soweit diese vorher ein-

vernehmlich mit der unteren Land-

schaftsbehörde abgestimmt wurden, 

 

   

 - Maßnahmen im Rahmen der ord-

nungsgemäßen Gewässerunterhal-

tung, soweit diese vorher mit der unte-

ren Landschaftsbehörde abgestimmt 

wurden, 

 

   

 - Maßnahmen der ordnungsgemäßen 

Schädlingsbekämpfung, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 3. gebietsfremde Gehölze, sonstige Pflan-

zen oder entwicklungsfähige Teile hier-

von anzusiedeln oder Tiere in das Ge-

biet einzubringen, 

Die Anpflanzung von Gehölzen in der freien 
Landschaft mit bodenständigen, einheimi-
schen, standortgerechten Arten sowie die An-
lage von Obstwiesen ist gemäß Glied.-Nr. 2 
eine Maßnahme im Rahmen der Aufgaben 
des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege. 

  unberührt von diesem Verbot bleiben: 

 

 

 - die ordnungsgemäße Bewirtschaftung 

land- und forstwirtschaftlich genutzter 

Flächen, 

 

   

 - das Aussetzen einheimischer und ge-

wässertypischer Fischarten im Rah-

men der ordnungsgemäßen fischerei-

wirtschaftlichen Hege, 

Bei der Erstellung von Hegeplänen ist eine Ab-
stimmung zwischen unterer Landschaftsbe-
hörde und Fischerei erforderlich. 
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   2.2-2 
bis 

2.2-30 

- Wiederansiedlung von ehemals heimi-

schen Tierarten, soweit dieses vorher 

einvernehmlich mit der unteren Land-

schaftsbehörde abgestimmt wurde,  

 

   

 - das Aussetzen jagdbaren, standortge-
rechten, heimischen Wildes und die 
Imkerei, soweit dies vorher mit der un-
teren Landschaftsbehörde abgestimmt 
wurde, 

 

   
  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 4. Erstaufforstungen vorzunehmen oder 

Schmuckreisig- und Weihnachtsbaum-

kulturen oder Baumschulen anzulegen,  

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 5. Wald-, Gehölz- oder Brachflächen oder 

andere landwirtschaftlich nicht ge-

nutzte Flächen zu düngen, zu kälken, 

auf ihnen Gülle, Klärschlamm, Bioab-

fälle oder Biozide auszubringen, Brach-

land zu bewirtschaften sowie Holz che-

misch zu behandeln, 

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - Maßnahmen der Gefahrenabwehr im 

Wald im Rahmen der ordnungsgemä-

ßen Forstwirtschaft,   

 

   

 - Maßnahmen zum vorbeugenden Ver-

biss- und Schälschutz und Schutz vor 

Borkenkäfern, einschließlich des 

Schutzes für liegendes Holz, 

 

   

 - Kompensationskalkung auf Waldflä-

chen, soweit dies vorher einvernehm-

lich mit der unteren Landschaftsbe-

hörde abgestimmt wurde, 

Hierbei wird auf den  Erlass des MURL vom 
18.04.1986, Az.: IV A 1 31-03-00.00, zur 
"Richtlinie zum Schutz der Waldböden in ihrer 
Fruchtbarkeit durch Kompensationsdüngung 
in NRW" verwiesen. 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 
Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-
derhandelt; 

 

   
 6. Grün- oder Brachland in eine andere 

Nutzungsart umzuwandeln, umzubre-

chen oder die Vegetationsdecke zu zer-

stören, 

Das Umwandlungsverbot für Grünland gilt für 
die Flächen, die zum Zeitpunkt der Genehmi-
gung des Landschaftsplans als Grünland ge-
nutzt wurden, mit Ausnahme der in Glied.- 

  Nr. 2 aufgeführten Sonderfälle. 
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   2.2-2 
bis 

2.2-30 

 ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 7. Flächen außerhalb der befestigten Stra-

ßen, Wege, Park- und Stellplätze zu be-

treten oder zu befahren, 

Als befestigt sind alle Wege anzusehen, die 
durch Einbringung von Wegebaumaterial her-
gerichtet sind; hierzu gehören auch alle 

  Wege, deren Oberfläche nicht versiegelt ist,  

  unberührt von diesem Verbot bleiben: sondern durch wassergebundene Decke oder  

  festes oder verfestigtes anstehendes Material 

 - die ordnungsgemäße Bewirtschaftung 

der land-, forst-, fischerei- und wasser-

wirtschaftlich genutzten Flächen oder 

die Ausübung jagdlicher Tätigkeiten, 

gebildet wird. 

   

 - das Betreten und Befahren des Gebie--

tes zum Zwecke der Überwachung und 

Unterhaltung von Ver- und Entsor-

gungsanlagen sowie von Erschlie-

ßungsanlagen, 

 

   

 - das Betreten durch den Eigentümer o-

der Nutzungsberechtigten, 

Unter den Begriff des Eigentümers fallen auch 
die Familienangehörigen. 

 - das Befahren des Gebietes durch den 

Eigentümer im Rahmen seiner Auf-

sichtspflicht, 

 

   

 - das Betreten von ausgewiesenen Wan-

derwegen sowie von Flächen im Rah-

men des Wintersports entsprechend 

der bisherigen Nutzung, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 8. im Gebiet Motorsport zu betreiben oder 

Sportveranstaltungen aller Art durchzu-

führen, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 9. Einrichtungen für den Wasser-, Eis- 

und Luftsport sowie für den entspre-

chenden Modellsport bereitzustellen, 

anzulegen, zur Verfügung zu stellen o-

der zu ändern und/oder diese Sportar-

ten zu betreiben, 

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - unvorausbestimmbare Landungen von 

Modellflugzeugen, Flugdrachen, Ultra-

leichtflugzeugen, Gleitschirmen und 
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   2.2-2 
bis 

2.2-30 

Ballons,  

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 10. im Gebiet zu reiten,  

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - das Reiten auf den vorhandenen We-

gen und Straßen, soweit die Freistel-

lungsregelung des Kreises Lippe für 

das Reiten in der freien Landschaft und 

im Wald nichts anderes vorsieht. 

Aufgrund der §§ 50 ff. LG werden im Kreis 
Lippe Waldbereiche ausgewiesen, in denen 
das Reiten nur auf rechtsverbindlich gekenn- 
zeichneten Reitwegen gestattet ist oder für 
die ein Reitverbot unabhängig von den Fest-
setzungen des Landschaftsplanes gilt. In den 
übrigen Gebieten ist das Reiten in dem nach 
§§ 50 und 54a LG definierten Umfang frei-ge-
stellt. 

   

   

  Ausnahme: 
 

 Eine allgemeine Ausnahme von diesem 

Verbot gilt für: 

 

   

 - das Reiten über Stoppelfelder, Hierfür ist die Zustimmung des Grundstücks-
eigentümers erforderlich. 

    

 - das Reiten durch den Eigentümer, Erb-

bauberechtigten und Nießbraucher, 

Unter den Begriff des Eigentümers fallen auch 
die Familienangehörigen. 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 11. Hunde außerhalb von Wegen frei lau-

fen zu lassen sowie Hundesportübun-

gen durchzuführen, 

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben  

   

 - die ordnungsgemäße Jagd, 

 

 

 - die Ausbildung und Prüfung von Jagd-

hunden,  

 

   

 - der Einsatz von Hunden im Rahmen 

der ordnungsgemäßen Beweidung, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 
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   2.2-2 
bis 

2.2-30 

12. zu lagern, Feuer zu machen oder in 

Wasserflächen zu baden, 

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - das Verbrennen von Schlagabraum im 

Rahmen der ordnungsgemäßen forst-

wirtschaftlichen Nutzung, sofern dies 

von der zuständigen Behörde zugelas-

sen ist,  

  

   

 - das Verbrennen von im Gebiet anfallen-
den pflanzlichen Abfällen auf landwirt-
schaftlich genutzten Flächen außerhalb 
der Hecken- und Gehölzflächen, sofern 
dies von der zuständigen Behörde zu-
gelassen ist,  

Grünabfälle und Strauchschnitt sind vorrangig 
einer stofflichen Verwertung zuzuführen. 
Hierzu sollten die anfallenden Grünabfälle am 
Entstehungsort zerkleinert und einer öffentli-
chen Kompostierungsanlage zugeführt wer-
den. 

   

 - die Unterhaltung eines Feuers im Wald 

von Waldbesitzern und Personen, die 

im Wald beschäftigt werden, von Per-

sonen, die aufgrund sonstiger Vor-

schriften zulässige oder behördlich an-

geordnete oder genehmigte Maßnah-

men  

 

  durchführen und die zur Jagdausübung 

Berechtigten sowie die Imker während 

der Ausübung ihrer Tätigkeit, 

 

   

 - das Baden durch den Eigentümer bzw. 

Nießbraucher, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 13. Werbeanlagen oder -mittel, Schilder, 

Beschriftungen o. ä. zu errichten, anzu-

bringen oder zu ändern, 

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - die Errichtung oder das Anbringen von 

Schildern oder Beschriftungen durch 

Behörden, soweit sie ausschließlich 

auf den Schutzzweck des Gebietes 

hinweisen oder als Orts- und Verkehrs-

hinweise, Wegemarkierungen oder 

Warntafeln dienen, 

 

   

 - die notwendige Beschilderung im Stre-

ckenverlauf vorhandener Ver- und Ent-

sorgungsanlagen, 
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   2.2-2 
bis 

2.2-30 

- Aufklärungstafeln im Rahmen der 

Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, 

des Naturschutzes und der Jagd, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 14. Verkaufsbuden, Verkaufsstände oder 

Verkaufswagen, Zelte, Wohnwagen, 

Wohnmobile, Mobilheime, Wohncontai-

ner o. ä. dem zeitweisen Aufenthalt von 

Menschen dienende Anlagen aufzustel-

len, 

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - das zeitweilige Aufstellen von Ver-

kaufsständen an Straßen und auf Park-

plätzen zum Verkauf im eigenen Be-

trieb gewonnener land- und forstwirt-

schaftschaftlicher sowie gartenbauli-

cher Produkte, 

 

   

 - das zeitweilige Aufstellen von forstli-

chen Arbeitswagen innerhalb des 

Durchführungszeitraumes von im Rah-

men der ordnungsgemäßen Waldbe-

wirtschaftung anfallenden Arbeiten, 

 

   

 - das zeitweilige Aufstellen von Ver-

kaufsständen im Rahmen von Feldvor-

führungen auf Ackerflächen, 

 

   

 - das zeitweilige Aufstellen von Schäfer-

wagen und -karren im Rahmen der 

Wanderschäferei, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 15. oberirdische oder unterirdische Ver-

sorgungs- oder Entsorgungsleitungen 

einschließlich Fernmeldeeinrichtungen 

zu verlegen oder wesentlich zu ändern, 

Als wesentliche Änderungen gelten nicht 
Maßnahmen wie Fundamentsanierungen, Iso-
latorenauswechslung, Auswechslung einzel-
ner Eisenteile und gleichartiger Masten, 
Seilauswechslungen sowie Anstriche. 

   

  Sofern eine Leitung ersetzt werden muss, 
handelt es sich um eine Neuverlegung. Diese 
stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft 
dar. 

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  
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   2.2-2 
bis 

2.2-30 

- die Verlegung von Leitungen für die 

Anlage und den Betrieb von Viehträn-

ken und elektrischen Weidezäunen im 

Rahmen der ordnungsgemäßen land-

wirtschaftlichen Nutzung, 

 

   

 - das Verlegen von Leitungen in der 

Fahrbahn von Straßen und Wegen, 

 

   

 - das Verlegen von Leitungen in den 
Seitenräumen von Straßen und We-
gen, soweit dies vorher einvernehmlich 
mit der unteren Landschaftsbehörde 
abgestimmt wurde, 

Diese Regelung bezieht sich auf kleinere Ver- 
und Entsorgungsleitungen zur Erschließung 
von Hof- und Gebäudeflächen im Außenbe-
reich. Das Einvernehmen wird dann erteilt, so-
fern die Leitungen im Seitenstreifen, in der 
Bankette, in den Böschungen oder in den un-
mittelbar angrenzenden landwirtschaftlichen 
Flächen verlaufen und dadurch schützens-
werte Landschaftselemente nicht betroffen 
werden.  

 - Unterhaltungsmaßnahmen an Ver- und 

Entsorgungsanlagen und Erschlie-

ßungsanlagen, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 16. Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgra-

bungen, Ausschachtungen, Sprengun-

gen oder andere die Oberflächengestalt 

des Bodens verändernde Maßnahmen 

vorzunehmen  

Hierzu gehört auch die Beschädigung von Bo-
den- und Kulturdenkmälern wie Hügelgräber, 
Wallanlagen, Landwehren sowie geowissen-
schaftliche Aufschlüsse, und die Veränderung 
von nicht befestigten (grünen) Wegen. 

    

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - Bodeneinschläge der zuständigen 
Forstbehörde, die der Untersuchung 
der Waldböden anlässlich der Wald-
schadensaufnahme oder der forstli-
chen Standortkartierung dienen, 

 

   

 - Unterhaltungsmaßnahmen an unterir-

dischen Ver- und Entsorgungsanlagen 

und Erschließungsanlagen, 

Sofern eine Leitung ersetzt werden muss, 
handelt es sich um eine Neuverlegung. Diese 
stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft 
dar. 

   

  Die Ausbesserung von vorhandenen Wirt-
schaftswegen soll mit ortsüblichem Material 
erfolgen. 

   

 - die Entnahme von Materialien in gerin-

gem Umfang für den Eigenbedarf, 

 

   

 - Maßnahmen im Rahmen der ord-

nungsgemäßen Gewässerunterhal-

tung, 
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   2.2-2 
bis 

2.2-30 

- das Entfernen von Lesesteinen auf 

Ackerflächen, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 17. Boden, Stoffe oder Gegenstände zu la-

gern, abzulagern oder einzuleiten,  

Zu Stoffen zählen auch Gülle, Klärschlamm, 
Bioabfälle und Biozide. 

   

  Die erlaubte Lagerung ist nur außerhalb von § 
62-Biotopen zulässig. 

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - die vorübergehende Lagerung von Pro-

dukten der Land- und Forstwirtschaft 

sowie des Gartenbaus,  

Hierzu zählt auch die Lagerung von Rundbal-
len. 

   

 - Maßnahmen im Rahmen der ord-

nungsgemäßen Gewässerunterhal-

tung, 

 

   

 - die Anlage von Silage- und Futtermie-

ten auf Ackerflächen, 

 

   

 ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt, 

 

   

 18..Fischteiche bzw. Netzgehegeanlagen  

herzustellen sowie Wasserflächen an-

zulegen oder die Gestalt bestehender 

Wasserflächen einschließlich ihrer Ufer 

oder ihren Wasserchemismus zu verän-

dern, den Grundwasserstand zu ändern 

sowie andere den Wasserhaushalt des 

Gebietes verändernde Maßnahmen vor-

zunehmen, 

Maßnahmen der Gewässerunterhaltung sind 
von dem Verbot nicht erfasst. Es wird diesbe-
züglich auf das Beteiligungsgebot verwiesen. 
 
Zu den den Wasserhaushalt verändernden 
Maßnahmen zählt auch das Verlegen oder 
Ändern von Drainagen. 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - die Unterhaltung von Drainagen und 
der Ersatz bestehender Drainagen 
durch solche gleicher Leistungsfähig-
keit, 

Wartung, Instandsetzung und Unterhaltung 
des Drainagesystems sowie der Vorfluter wer-
den gewährleistet. Im Rahmen des Ersatzes 
bestehender Drainagen durch solche gleicher 
Leistungsfähigkeit ist die Verwendung von 
PVC-Rohren mit dem kleinsten für diese Lei-
tung technisch üblichen Durchmesser gestat-
tet. Die genaue Ausführung wird im Einzelfall 
im Rahmen eines Ortstermins zwischen der 
unteren Landschaftsbehörde und dem Bewirt-
schafter einvernehmlich festgelegt. Diese Ab-
stimmung erfolgt auch bei notwendigen 
Durchleitungen durch das Landschaftsschutz-
gebiet mit besonderen Festsetzungen in 
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   2.2-2 
bis 

2.2-30 
 

 Folge der Verlegung von Drainagen auf Flä-
chen angrenzend an das Landschaftsschutz-
gebiet mit besonderen Festsetzungen. War-
tung, Instandsetzung und Unterhaltung des 
Drainagesystems werden am Eigentumsrecht 
des Kreises nicht scheitern. Über die Durch-
führung selbst ist im Falle kreiseigener Flä-
chen vorab Einvernehmen mit der unteren 
Landschaftsbehörde herzustellen. 

   

 ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 19. jagdliche Einrichtungen einschließlich 

Hochsitzen, Wildfütterungsplätzen und 

Wildfütterungsanlagen zu errichten, zu 

ändern oder zu unterhalten sowie Wil-

däcker, Wildäsungsflächen anzulegen 

oder Wild zu füttern, 

Vorhandene Anlagen genießen Bestands-
schutz.  
 
Das Fütterungsverbot bezieht sich nicht auf 
die Hegefütterung von Fasanen aus Futter-
rohren und die Fütterung von Rebhühnern. 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - Die Fütterung innerhalb von Notzeiten 

gemäß § 25 Abs. 1 Landesjagdgesetz 

(LJG) und die Gewöhnungsfütterung 

mit kräuterreichem Grasheu gemäß § 1 

Abs. 2 der Fütterungsverordnung an 

 

   

  den dazu vorgesehenen Stellen, soweit 
dies vorher einvernehmlich mit der un-
teren Jagd- und unteren Landschafts-
behörde abgestimmt wurde, 

 

   
 - das Aufstellen, die Errichtung und die 

Unterhaltung von Ansitzleitern im Rah-

men der ordnungsgemäßen Jagd, 

 

   

 - das Aufstellen, die Errichtung und die 

Unterhaltung von Jagdkanzeln in land-

schaftsangepasster Holzbauweise im 

Wald und am Waldrand, 

 

   

 - die Unterhaltung vorhandener Wild-

äsungsflächen, 

 

   

 - die Anlage von Wildäsungsflächen auf 

Acker, 

 

   

 - die Anlage von Kirrungen, soweit diese 

vorher einvernehmlich mit der unteren 

Jagd- und Landschaftsbehörde abge-

stimmt wurden, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 
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   2.2-2 
bis 

2.2-30 

20. bauliche Anlagen im Sinne der Bau-

ordnung für das Land Nordrhein-West-

falen außerhalb von Gebäuden sowie 

Verkehrswege, Plätze, Wege und deren 

Nebenanlagen zu errichten, zu ändern 

oder deren Nutzung zu ändern, auch 

wenn sie keiner bauaufsichtlichen Ge-

nehmigung oder Anzeige bedürfen, 

Die Regelung des Landschaftsplanes führt 
nicht zu zusätzlichen ökonomischen Er-
schwernissen bei der Realisierung von Bau-
maßnahmen. 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

    

 - die Errichtung von nach Art und Bau-

weise ortsüblichen Forstkultur- und 

Weidezäunen, 

 

   

 - die Errichtung oder Änderung von An-

lagen und Einrichtungen  

 

   

 - gem. § 65 Abs. 1 Nr. 2, 3, 6, 8, 9, 

14, 18, 19, 20, 21, 27-29, 34-41, 44, 

45, 48 u. 49 Bauordnung Nordrhein-

Westfalen (BauO NRW), 

 

   

 - gem. § 65 Abs. 2 und § 66 BauO 

NRW, 

 

   

   

 - ortsübliche Einfriedungen bis zu einer 

Höhe von 1,25 m über Geländeoberflä-

che bei Grundstücken, die bebaut sind 

Als ortsübliche Einfriedungen sind Holzzäune, 
Maschendraht oder Gehölzanpflanzungen zu 
bezeichnen. 

   

  oder deren Bebauung genehmigt ist,  

   

 - der Bau von forstwirtschaftlichen We-

gen, die keinen Straßencharakter ha-

ben und für deren Anlage weder As-

phalt noch Beton verwendet wird und 

für die keine erheblichen Aufschüttun-

gen oder Abgrabungen oder andere 

nachteilige oder erhebliche Verände-

rung der Bodengestalt erforderlich wer-

den, 

Auf die Bestimmungen des Runderlasses des 
MURL "Leitbild für den nachhaltigkeits-ge-
rechten forstlichen Wegebau in Nordrhein-
Westfalen" vom 01.09.1999 – III A 35-00-
00.00 – wird verwiesen. 
 
Bei der Verwendung von Recycling-Baustof-
fen ist der Verwertererlass des Landes NRW 
einzuhalten. 

   

 - das vorübergehende Aufstellen von 

Brutboxen im Rahmen der ordnungs-

gemäßen Fischereiwirtschaft. 

 

   

  Ausnahme 
 

 Die untere Landschaftsbehörde erteilt auf 

Antrag nach Maßgabe von Glied.-Nr. 2 

eine Ausnahme von diesem Verbot für 

 

   

 - Vorhaben gem. § 35 (1) BauGB  

  sowie  

 - Vorhaben gem. § 35 (4) BauGB,  
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   2.2-2 
bis 

2.2-30 

 sofern diese nach Standort und Gestaltung 
der Landschaft angepasst werden und der 
Schutzzweck nicht entgegensteht, 

 

 

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 21. Findlinge zu entfernen, zu transportie-

ren bzw. in ihrer natürlichen Lage zu 

verändern oder ihr Aussehen zu verän-

dern, 

Das Verbot bezieht sich auf Findlinge, die von 
der LANUV als geowissenschaftliche Objekte 
geführt werden (s. Glied.-Nr. 2.2-2 bis 2.2-30, 
I. Schutzgegenstand). 
 
Zu Veränderungen des Aussehens zählt auch 
das Anbringen von Gedenktafeln oder das 
Aufbringen von Farbe. 

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 22. sonstige Tätigkeiten auszuüben, die zu 

einer Veränderung des Gebietscharak-

ters oder zu einer Beeinträchtigung der 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 

oder der Nutzungsfähigkeit der Natur-

güter führen können. 

 

   

 IV. GEBOTE  

   

 Zur Erreichung des Schutzzweckes ist fol-

gendes Gebot durchzuführen: 

Das festgesetzte Gebot ist zur Erreichung des 
Schutzzwecks notwendig. 

   

 - Maßnahmen der Gewässerunterhaltung 

sind im Einzelfall vor Beginn im Beneh-

men mit der unteren Landschaftsbe-

hörde festzulegen. 

Das festgesetzte Gebot bezieht sich auf Maß-
nahmen im Rahmen von Unterhaltungsplänen 
an Fließgewässern. 

  Die genannten Maßnahmen können im Ein-
zelfall einen Eingriff nach § 4 LG darstellen. 
Aus diesem Grunde sind im Einzelfall Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen notwendig. 

   

  Die Maßnahme kann untersagt werden, wenn 
die Belange von Naturschutz und Land-
schaftspflege im Range vorgehen. 

   

  Außerdem ist der Runderlass des Ministers 
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft 
vom 01.09.1989  (Ministerialblatt Nr.39 vom 
18.06.1999) "Richtlinie für naturnahen Ausbau 
und Unterhaltung der Fließgewässer in Nord-
rhein-Westfalen (5. Auflage 1999)" zu beach-
ten.  
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   2.3 NATURDENKMALE  

   

 Aufgrund der §§ 19 und 22 LG werden die 
unter den Glied.-Nr. 2.3-1 bis 2.3-20 bezeich-
neten und in die Festsetzungskarte eingetra-
genen Einzelschöpfungen der Natur als  

Naturdenkmale festgesetzt. 

Nach § 22 LG werden Einzelschöpfungen der 
Natur oder entsprechende Flächen bis 5 ha 
als Naturdenkmale festgesetzt, soweit ihr be-
sonderer Schutz 
 

  

Die genauen Grenzen sind in der Festset-

zungskarte und in der dazugehörigen Detail- 

a) aus wissenschaftlichen, naturgeschichtli-
chen, landeskundlichen oder erdgeschichtli-
chen Gründen oder 

 karte festgesetzt. Dabei ist im Zweifelsfall die 
Detailkarte maßgeblich. 

 

 
b) wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder 
Schönheit 

   

  Als Naturdenkmal können z. B. festgesetzt  

  

 

werden: 
 
- Gehölze, 

   wie Einzelbäume, Baumgruppen, Baumrei-
hen oder Alleen, 

   

  - geomorphologische Einzelelemente, 

   

  - flächenbezogene Objekte, 
 wie geologische Aufschlüsse, Mergelkuhlen 

oder Quellbereiche. 
 

  Der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte 

hat Schäden an Naturdenkmalen oder Ge-

fahren, die von Ihnen ausgehen, unver-

züglich der unteren Landschaftsbehörde 

anzuzeigen. 

Nach § 34 Abs. 5 LG obliegt die Betreuung 
der besonders geschützten Teile von Natur 
und Landschaft unbeschadet des § 14 Abs. 1 
Nr. 3 LG der unteren Landschaftsbehörde. 

   

   

2.3-1 I. SCHUTZGEGENSTAND  

bis 
2.3-13 

  

und 
2.3-20 

Gehölze  
 

 

 Für die unter den Glied.-Nr. 2.3-1 bis 2.3-13 
und als Naturdenkmal festgesetzten Einzel-
bäume und Baumgruppen wird der Wurzelbe-
reich als Schutzfläche ausgewiesen. Als Wur-
zelbereich gilt die Bodenfläche unter der 
Krone von Bäumen zuzüglich 1,5 m nach al-
lenSeiten. 
 
Für Baumreihen und Alleen gilt der in der De-
tailkarte festgesetzte Schutzbereich. 
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   2.3.1 1 Eiche an der K 46 von Silixen in Rich-

tung Krankenhagen gegenüber der 

Gärtnerei 

Bei dem Naturdenkmal handelt es sich um 
eine stattliche und landschaftsbildprägende 
Stieleiche am nördlichen Ortsrand von  
Silixen. Der freistehende, über 20 m hohe 
Baum weist eine kugelförmige Krone auf. 

   

 Gemarkung Silixen 
Flur 11 

Flurstück 37 tw. 

 

  

DGK 18 

 

   

   

2.3-2 1 Eiche bei Bülte an der früheren Leib-

zucht 

Bei dem Naturdenkmal handelt es sich um-
eine kleinere, aber knorrig gewachsene Stiel-
eiche am früheren Altenteiler. Das Naturdenk-
mal wirkt besonders in Verbindung mit dem 
restaurierten Fachwerkhaus. 

   

 Gemarkung Bremke  

 Flur 1  

 Flurstück 143 tw.  

   

 DGK 31  

   

   

2.3-3 Hofplatane auf Gut Rickbruch Bei dem Naturdenkmal handelt es sich um-
eine, inmitten des Guthofes auf einer Rasen-
fläche stehende, Platane. Mit seiner imposan-
ten und weitausladenden Krone prägt der 
Baum das Gut im besonderen Maße. 

   

 Gemarkung Bremke   

 Flur 4  

 Flurstück 109 tw.  

   

 DGK 47  

   

   

2.3-4 1 Eiche am Petighof westlich von Hagen-

dorf 

Bei dem Naturdenkmal handelt es sich um 
eine schmale, aber sehr hochgewachsene 
Stieleiche. Das Naturdenkmal steht etwas ent-
fernt von den Hofgebäuden. 

   

 Gemarkung Meierberg  

 Flur 3  

 Flurstück 8 tw.  

   

 DGK 48  

   

   

2.3-5 1 Eiche  auf einer Waldlichtung südlich 

Malmershaupt 

Bei dem Naturdenkmal handelt es sich um 
eine mittelgroße Stieleiche von beindrucken-
der Schönheit. Der am Rande einer Lichtung 
stehende Baum wirkt im Besonderen durch 
seine knorrige Kronenform. 
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   2.3-5 Gemarkung Göstrup  

 Flur 3  

 Flurstück 31 tw.  

   

 DGK  64  

   

   

2.3-6 Ilexgruppe bei Twelen Bei dem Naturdenkmal handelt es sich um-
eine stattliche Gebüschpflanzung von mehre-
ren Exemplaren der Europäischen Stech-
palme. Das Naturdenkmal befindet sich auf ei-
ner ehemaligen Weide westlich der Bauern-
schaft Twelen. 

   

 Gemarkung Schönhagen  

 Flur 12  

 Flurstück 20 tw.  

   

 DGK 66  

   

   

2.3-7 2 Linden bei Twelen Bei dem Naturdenkmal handelt es sich um 
zwei kleinere, dicht beieinander stehende 
Sommerlinden in direkter Nachbarschaft zur 
unter Glied.-Nr. 2.3-6 genannten Ilexgruppe. 
Die Kronen ragen ineinander und wirken von 
Weitem betrachtet fast wie ein einzelner 
Baum. 

   

 Gemarkung Schönhagen  

 Flur 12  

 Flurstück 17 tw.  

   

 DGK 66  

   

   

2.3-8 1 Eiche westlich Twelen in der Feldflur am  

Wegesrand 

Bei dem Naturdenkmal handelt es sich um 
eine einzelnstehende Stieleiche mit weitaus-
ladenden Kronenästen. Von besonderer Be-
deutung ist die Prägung des Naturdenkmales-
für das Landschaftsbild. 

   

 Gemarkung Schönhagen  

 Flur 12  

 Flurstück 17 tw.  

   

 DGK 66  

   

   

2.3-9 3 Eichen nordöstlich von Steinegge auf ei-

ner Weide entlang des Schwarzenba-

ches 

Bei dem Naturdenkmal handelt es sich um 
eine Gruppe von ehemals vier Stieleichen.  

  Als alte Weidebäume gibt das Naturdenkmal 

 Gemarkung Nalhof Zeugnis einer aufgegebenen Nutzungsform 

 Flur 1 ab. Das in den Bäumen vorhandene Totholz 

 Flurstück 12 tw. ist von hohem ökologischen Wert. 
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   2.3-9 DGK 83  

   

   

2.3-10 Eichengruppe am Strunksberg Bei dem Naturdenkmal handelt es sich um 
eine aus sieben größeren Stieleichen beste-
hende Baumgruppe. Die Bäume stellen ein 
wichtiges landschaftsbildprägendes Element 
dar. Wichtig für die Tierwelt ist das vorhan-
dene Totholz. 

   

 Gemarkung Asmissen  

 Flur 1  

 Flurstück 14 tw.  

   

 DGK 83  

   

   

2.3-11 1 Eiche am Strunksberg in der Feldflur 

nordöstlich vom Hof Kamp 

Bei dem Naturdenkmal handelt es sich um 
eine von Wind und Wetter gezeichnete klei-  

  ne Stieleiche unweit des landwirtschaftlichen 

 Gemarkung Asmissen Betriebes. 

 Flur 1  

 Flurstück 14 tw.  

   

 DGK 83  

   

   

2.3-12 1 Eiche am Friedhof Asmissen Bei dem Naturdenkmal handelt es sich um 

  ein sehr großes und stattliches Exemplar  

 Gemarkung Asmissen einer Stieleiche. Das Naturdenkmal prägt das 

 Flur 2 Landschaftsbild westlich von Bösingfeld. 

 Flurstück 337 tw.  

   

 DGK 84  

   

   

   

2.3-13 1 Eiche bei Heinebüchenbruch nahe der 

Kreisgrenze 

Bei dem Naturdenkmal handelt es sich um 
eine landschaftsprägende Stieleiche von mitt- 

  lerer Größe in der Auenlandschaft bei Heine- 

 Gemarkung Schönhagen büchenbruch. 

 Flur 3  

 Flurstück 132 tw.  

   

 DGK 87  

   

   

2.3-20 1 Eiche zwischen Rott und Nösingfelde Bei dem Naturdenkmal handelt es sich um 
eine herausragende, landschaftsprägende Ei-
che in der freien Feldflur 

 Gemarkung Rott  

 Flur 7  

 Flurstücke 53 tw., 54 tw., 56 tw. und 166 tw.  

   

 DGK 32   
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   2.3-1 II. SCHUTZZWECK  

bis   

2.3-13 
und 

2.3-20 

Gehölze   

   

 Die Festsetzung der Gehölze als Naturdenk-

mal erfolgt gemäß § 22 LG wegen ihrer Sel-

tenheit, besonderen Eigenart und Schönheit 

als in besonderem Maße die Landschaft prä-

gende Elemente. 

 

   

   

   

 III.  VERBOTE  

   

  
 

 

Zum Schutz der Naturdenkmale sind nach 

§ 34 (3) LG nach Maßgabe der nachstehen-

den Bestimmungen alle Handlungen verbo-

ten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, 

Veränderung oder nachhaltigen Störung eines 

Naturdenkmals oder seiner geschützten 
Umgebung führen können. 

    

   Zur Erreichung des Schutzzwecks sind die 

   festgesetzten Verbote notwendig. 
 

   

 Es ist verboten:  

   

 1. das Naturdenkmal ganz oder in Teilen 

zu beseitigen, zu beschädigen, Teile da-

von abzutrennen oder es auf andere 

Weise in seinem Wachstum, Erschei-

nungsbild oder seiner Funktion zu be-

einträchtigen, 

  

Eine Wachstumsgefährdung kann insbeson-
dere auch erfolgen durch: 
 
- Beschädigung des Wurzelwerkes, 
 
- Rinden- oder Stammverletzungen, 
 

- Verwendung von Herbiziden, 

 

- Verdichten des Bodens im Wurzelbereich. 

 

Als Wurzelbereich gilt die Bodenfläche unter 

der Krone von Bäumen zuzüglich 1,5 m nach 

allen Seiten. 
   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

 

 

  - die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der 

land-, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch 

genutzten Flächen im Schutzbereich in 

der bisherigen Art und im bisherigen Um-

fang, 

 

   

 - die ordnungsgemäße Erhaltung und 

Pflege des Naturdenkmals soweit diese 

vorher einvernehmlich mit der unteren 

 



- 109 - 

Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   2.3-1 
bis 

2.3-13 
und 

2.3-20 

 Landschaftsbehörde abgestimmt wurde, 

 

- Unterhaltungsmaßnahmen an Ver- und 

Entsorgungsanlagen sowie Erschlie-

ßungsanlagen, soweit diese vorher ein-

vernehmlich mit der unteren Land-

schaftsbehörde abgestimmt wurden, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

     

  2. wildlebende Tiere zu fangen, zu töten, 

zu verletzen oder mutwillig zu beunru-

higen, ihnen nachzustellen oder zu ih-

rem Fang geeignete Vorrichtungen an-

zubringen, ihre Puppen, Larven, Eier o-

der sonstigen Entwicklungsformen 

zusammeln oder zu beschädigen oder 

ihre Bauten, Brut- oder Wohnstätten 

fortzunehmen oder zu beschädigen, 

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:   

   

  - die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der 

land-, forstwirtschaftlich, gärtnerisch oder 

jagdlich genutzten Flächen in der bisheri-

gen Art und im bisherigen Umfang, 

 

   

 - Unterhaltungsmaßnahmen an unter- 

 irdischen Ver- und Entsorgungsanlagen 

sowie Erschließungsanlagen, soweit diese 

vorher einvernehmlich mit der unteren 

Landschaftsbehörde abgestimmt wurden, 

 

   

 - Mäharbeiten im Rahmen der ordnungs-

gemäßen Straßen- und Wegeunterhal-

tung, 

 

 

   ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 3. Gehölze, sonstige Pflanzen oder ent-

wicklungsfähige Teile hiervon anzusie-

deln,  

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleibt:   

   

 - die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der 

land- und forstwirtschaftlich genutzten Flä-

chen, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   2.3-1 
bis 

2.3-13 
und 

2.3-20 

4. Brachflächen oder andere landwirt-

schaftlich nicht genutzte Flächen zu 

düngen, zu kälken oder auf ihnen Gülle, 

Klärschlamm, Bioabfälle oder Biozide 

auszubringen sowie Brachland zu be-

wirtschaften, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1  

  Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 5. im Schutzbereich zu lagern oder Feuer 

zu machen,  

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 6. Werbeanlagen oder -mittel, Schilder, 

Beschriftungen o.ä. zu errichten, an-zu-

bringen oder zu ändern, 

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - die Errichtung oder das Anbringen von 

Schildern oder Beschriftungen durch Be-

hörden, soweit sie ausschließlich auf den 

Schutzzweck des Gebietes hinweisen o-

der als Orts- und Verkehrshinweise, We-

gemarkierungen oder Warntafeln dienen 

und nicht am geschützten Gehölz selbst 

angebracht werden, 

 

   

 - die notwendige Beschilderung im Stre-

ckenverlauf vorhandener Ver- und Entsor-

gungsanlagen, soweit sie nicht am ge-

schützten Gehölz selbst angebracht wer-

den, 

 

   

 - die der amtlichen Kennzeichnung des Na-

turdenkmals dienende Beschilderung, 

 

   

 
 

 ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu- 

 widerhandelt; 

 

   

 7. Verkaufsbuden, Verkaufsstände oder 

Verkaufswagen, Zelte, Wohnwagen, 

Wohnmobile, Mobilheime, Wohncontai-

ner oder ähnliche dem zeitweisen Auf-

enthalt von Menschen dienende Anla-

gen aufzustellen, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu wi-

derhandelt; 
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   2.3-1 
bis 

2.3-13 
und 

2.3-20 

8. oberirdische oder unterirdische Versor-

gungs- oder Entsorgungsleitungen ein-

schließlich Fernmeldeeinrichtungen zu 

verlegen oder zu ändern, 

Das Verbot schließt auch die Verlegung ober-
irdischer Stromleitungen im Kronentrauf-be-
reich von Bäumen ein. 

   

   unberührt von diesem Verbot bleiben: 

 

 

 - Unterhaltungsmaßnahmen an Ver- und 

Entsorgungsanlagen und Erschließungs-

anlagen, soweit diese vorher einvernehm-

lich mit der unteren Landschaftsbehörde 

abgestimmt wurden, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 9. Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgra-

bungen, Ausschachtungen, Sprengun-

gen oder andere die Oberflächengestalt 

des Bodens verändernde Maßnahmen 

vorzunehmen, 

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben: 

 

 

  - Unterhaltungsmaßnahmen an unterirdi-

schen Ver- und Entsorgungsanlagen und 

Erschließungsanlagen, soweit diese vor-

her einvernehmlich mit der unteren Land-

schaftsbehörde abgestimmt wurden, 

 

   

   ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu- 

widerhandelt; 

 

   

 10. Boden, Stoffe oder Gegenstände 

zu lagern oder Tau- und Streusalz oder 

ähnlich wirkende Stoffe anzuwenden, 

Das Verbot umfasst auch die Anlage von Si-
lage- und Futtermieten. 

   

   

 

Zu Stoffen zählen auch Biozide, Bioabfälle, 
Gülle oder Klärschlamm. 
 

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 11. den Grundwasserstand zu ändern 

sowie andere den Wasserhaushalt des 

Gebietes verändernde Maßnahmen vor-

zunehmen, 

Zu den den Wasserhaushalt verändernden 
Maßnahmen zählt auch das Verlegen oder 
Ändern von Drainagen. 

   

  unberührt von diesem Verbot bleibt:  
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   2.3-1 
bis 

2.3-13 
und 

2.3-20 

- die Unterhaltung von Drainagen und der 

Ersatz bestehender Drainagen durch sol-

che gleicher Leistungsfähigkeit, 

Wartung, Instandsetzung und Unterhaltung 
des Drainagesystems sowie der Vorfluter 
werden gewährleistet. Wartung, Instandset-
zung und Unterhaltung des Drainagesystems 
wird am Eigentumsrecht des Kreises nicht 
scheitern. 

 
  

 

 ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 12. jagdliche Einrichtungen einschließlich 

Hochsitzen, Wildfütterungsplätzen und 

Wildfütterungsanlagen zu errichten o-

der zu ändern oder Wild zu füttern,  

Für vorhandene Anlagen besteht Bestands-
schutz. 
 
 

   

   ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 13. bauliche Anlagen im Sinne der Bau-

ordnung für das Land Nordrhein-West-

falen außerhalb von Gebäuden sowie 

Verkehrswege, Plätze, Wege und deren 

Nebenanlagen zu errichten, zu ändern 

oder deren Nutzung zu ändern, auch 

wenn sie keiner bauaufsichtlichen Ge-

nehmigung oder Anzeige bedürfen,  

 

   

   ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-

widerhandelt; 

 

   

 14.sonstige Handlungen auszuführen, die 

zu einer Zerstörung, Beschädigung, 

Veränderung oder nachhaltigen Stö-

rung des Naturdenkmals oder seiner 

geschützten Umgebung führen können. 

 

   

2.3-14 I. SCHUTZGEGENSTAND  

   

 Geomorphologisches Einzelelement  

   

 Für das unter der Glied.-Nr. 2.3-14 als Natur-

denkmal festgesetzte geomorphologische 

Einzelelement wird eine Schutzfläche festge-

setzt, die einen 1 m breiten Streifen um das 

Objekt einbezieht. 

 

   

 2 Findlinge am Eingang der Schlucht am 

Weg zur Uffoburg 

 

Gemarkung Rott 

Flur 7 

Flurstück 92 tw. 

Bei dem Naturdenkmal handelt es sich um 
Granite, die der Grundmoräne der Saale-Eis-
zeit entstammen und durch Solifluktionsvor-
gänge während des Jungpleistozäns im Bach-
tal am Graf-Uffo-Weg angereichert wurden. 

   

 DGK 32  
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   2.3-14 II. SCHUTZZWECK  

   

 Die Festsetzung als Naturdenkmal erfolgt 

gem. § 22 LG insbesondere zur Sicherung 

der geomorphologischen Einzelschöpfung 

aus natur- und erdgeschichtlichen Grün-

den sowie aufgrund ihrer besonderen Ei-

genart und Bedeutung für das Land-

schaftsbild. 

 

   

   

 III. VERBOTE  

  Zum Schutz der Naturdenkmale sind nach  
§ 34 (3) LG nach Maßgabe der nachstehen-
den Bestimmungen alle Handlungen verbo-
ten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, 
Veränderung oder nachhaltigen Störung eines 
Naturdenkmals oder seiner geschützten Um-
gebung führen können. 

   

  Zur Erreichung des Schutzzwecks sind die 
festgesetzten Verbote notwendig. 

   

 Es ist verboten:  

   

 1. Gehölze, sonstige Pflanzen oder ent-

wicklungsfähige Teile hiervon anzusie-

deln, 

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleibt:  

   

 - die ordnungsgemäße Bewirtschaftung 

land- und forstwirtschaftlicher Flächen, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-

widerhandelt; 

 

   

 2. im Schutzbereich zu lagern oder Feuer 

zu machen, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-

widerhandelt; 

 

   

 3. Werbeanlagen oder -mittel, Schilder, 

Beschriftungen o.ä. zu errichten, anzu-

bringen oder zu ändern, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-

widerhandelt; 
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rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   2.3-14 4. Verkaufsbuden, Verkaufsstände oder 

Verkaufswagen, Zelte, Wohnwagen, 

Wohnmobile, Mobilheime, Wohncontai-

ner oder ähnliche dem zeitweisen Auf-

enthalt von Menschen dienende Anla-

gen aufzustellen, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-

widerhandelt; 

 

   

 5. Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgra-

bungen, Ausschachtungen, Sprengun-

gen oder andere die Oberflächengestalt 

des Bodens verändernde Maßnahmen 

vorzunehmen, 

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleibt:  

   

 - Unterhaltungsmaßnahmen an unterirdi-

schen Ver- und Entsorgungsanlagen und 

Erschließungsanlagen, soweit diese vor-

her einvernehmlich mit der unteren Land-

schaftsbehörde abgestimmt wurden, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-

widerhandelt; 

 

   

 6. Boden, Stoffe oder Gegenstände zu la-

gern,  

 

    

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 7. bauliche Anlagen im Sinne der Bauord-

nung für das Land Nordrhein-Westfalen 

außerhalb von Gebäuden sowie Ver-

kehrswege, Plätze, Wege und deren Ne-

benanlagen zu errichten, zu ändern o-

der deren Nutzung zu ändern, auch 

wenn sie keiner bauaufsichtlichen Ge-

nehmigung oder Anzeige bedürfen,  

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-

widerhandelt; 

 

   

 8. Findlinge zu beschädigen, zu transpor-

tieren bzw. in ihrer natürlichen Lage zu 

verändern oder ihr Aussehen zu verän-

dern, 

Zur Veränderung des Aussehens zählt auch 
das Anbringen von Gedenktafeln oder das 
Aufbringen von Farbe. 
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rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   2.3-14  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-

widerhandelt; 

 

   

 9. sonstige Handlungen auszuführen, die 

zu einer Zerstörung, Beschädigung, 

Veränderung oder nachhaltigen Stö-

rung des Naturdenkmals oder seiner 

geschützten Umgebung führen können. 

 

   

   

   

2.3-15 
bis 

I. SCHUTZGEGENSTAND  

2.3-19   
 

 
Flächenbezogene Objekte  
 

Für die unter Glied.-Nr. 2.3-15 bis 2.3-19 als 

Naturdenkmal festgesetzten Flächenobjekte 

ergibt sich der jeweilige Schutzbereich aus 

der Festsetzungskarte und der Detailkarte 

 

   

   

2.3-15 Steinbruch im Silixer Hagen zwischen 

Lassbruch und Kükenbruch 

Bei dem Naturdenkmal handelt es sich um 
einen aufgelassenen Steinbruch, in dem der  

  Rhät-Tonstein (6 m Mächtigkeit) über dem  

 Gemarkung Laßbruch Hauptsandstein des Oberen Keupers (8m  

 Flur 2 Mächtigkeit) aufgeschlossen ist. 

 Flurstück 10 tw., 11 tw.  

   

 DGK  29  

   

   

2.3-16 Steinbruch am Nüllberg westlich des 
Schießstandes 
 
Gemarkung Kükenbruch 
Flur 4 
Flurstück 54 tw. 
 

DGK 46 

Bei dem Naturdenkmal handelt es sich um 
eine ca. 20m hohe Felswand in einem aufge-
lassenen Steinbruch in Schichten des obers-
ten Mittleren Keuper (Steinmergelkeuper, 
km4). Aufgeschlossen sind dort braune und 
graue, kalkhaltige, harte Mergelsteine (Stein-
mergel), die eine markante Gelände-stufe mit 
steilen Böschungen bilden. Die Gesteine ent-
standen in einem trocken-heißen Klima am 
Rand eines flachen Binnenmeeres. Sie wur-
den wegen ihres Kalkgehaltes in zahlreichen 
Gruben abgebaut, um in erster Linie zum 
"Mergeln" der Felder eingesetzt zu werden. 
Der Steinbruch am Nüllberg wurde vermutlich 
um das Jahr 1900 angelegt. 

   
2.3-17 Geotopkomplex am Hilkerberg Bei dem Naturdenkmal handelt es sich um 

einen aufgelassenen Steinbruch mit einer 
Wandhöhe von ca. 12-15m, die den obersten 
Mittleren Keuper und die Rhätbasis erschließt. 
Es sind große Kluftflächen aufgeschlossen. In 
unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich ein 
kleiner Nebenbach der Exter, in dem die 
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Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   2.3-17  Grenze zwischen Mittlerem und Oberem Keu-
per angeschnitten wird. Die ersten harten 
quarzitischen Sandsteine des flach lagernden 
Oberen Keuper erzeugen hier einen kleinen 
Wasserfall. 
 
In der Nähe der Straße befinden sich außer-
dem 4 große und mehrere kleine Findlinge 
(v.a. Granite), die der Grundmoräne der  
Saale-Eiszeit entstammen. Sie sind nach ih-
rem Ablagerungsort als autochthon einzustu-
fen. 

   

 Gemarkung Bremke  

 Flur 4 

Flurstücke 88 tw.,22 tw. 

 

   

   

 DGK  47  

   

2.3-18 Bent nordwestlich Linderbruch Bei dem Naturdenkmal handelt es sich um-
eine kleine Restmoorfläche, die einen der  
wenigen Zwischenmoorstandorte der Region 
darstellt. Er liegt auf einem Höhenrücken am 
Rande eines Fichtenforstes. Am westlichen 
Rand befindet sich ein kleiner verlandeter 
Tümpel, der sich naturnah entwickelt hat. Der 
übrige Bereich wird aus einem Mosaik aus 
Zwischenmoor, Kleinseggensumpf und Nass-
grünland gebildet. Östlich schließt sich eine 
Fettwiese an, die als Pufferfläche dient und 
ggfls langfristig ausgehagert werden sollte. 

   

 Gemarkung Göstrup  

 Flur 5 

Flurstück 5 tw. 

 

   

 DGK 63, 64  

   

   

2.3-19 Steinbruch östlich Hohensonne Bei dem Naturdenkmal handelt es sich um 
eine aufgelassene Mergelgrube in Schichten 
des untersten Mittleren Keuper (Gipskeuper, 
km1). Sie bestehen aus rot bis grau gefärb-
ten, mürben Ton- und Schluffsteinen in denen 
verkieselte Steinmergelbänke und knollige La-
gen auftreten. Häufig sind Kalzitdrusen, die 
durch Auslaugung von Gips entstanden sind. 
Die Gesteine dokumentieren ein wüsten- 
haftes Klima und eine trocken fallende Groß-
lagune. Der Steinbruch östlich Hohensonne 
wurde bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
(vor 1910) angelegt. 

   

 Gemarkung Asmissen  
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   2.3-19 Flur 9 
Flurstück 24 
Flur 15 

Flurstücke 30 tw.,170 tw. 

 

   

 DGK 123  

   

   

2.3-15 
bis 

2.3-19 

II. SCHUTZZWECK 

 

Flächenbezogene Objekte 

 

   

 Die Festsetzung als Naturdenkmal erfolgt   

 gemäß § 22 LG insbesondere  

   

 - zur Sicherung landeskundlich, natur- und  

  erdgeschichtlich bedeutsamer Bereiche,  

   

 - zur Erhaltung von geologischen Auf-

schlüssen, einzigartiger Trittsteinbiotope 

und kulturhistorischen Elementen aus wis-

senschaftlichen Gründen, 

 

   

 - zum Schutz von erhaltenswerten typi-

schen Lebensgemeinschaften. 

 

   

   

2.3-15 III.  VERBOTE  

bis   

2.3-19  
 

 

Zum Schutz der Naturdenkmale sind nach 

§ 34 (3) LG nach Maßgabe der nachstehen-

den Bestimmungen alle Handlungen verbo-

ten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, 

Veränderung oder nachhaltigen Störung eines 

Naturdenkmals oder seiner geschützten 
Umgebung führen können. 

    

   Zur Erreichung des Schutzzwecks sind die 

   festgesetzten Verbote notwendig. 

   

 Es ist verboten:  

   

 1. Gehölze oder wildwachsende Pflanzen 

ganz oder in Teilen zu beseitigen, zu 

beschädigen, auszureißen, auszugra-

ben, Teile davon abzutrennen oder sie 

auf andere Weise in ihrem Wachstum, 

Erscheinungsbild oder ihrer Funktion 

zu beeinträchtigen, 

Mit dem Begriff Gehölze werden hier definiert: 
 
Bäume, Sträucher, Feldgehölze, Gebüsche, 
Wallhecken, ebenerdige Hecken, Ufergehölze 
sowie Obstbäume. 
 
Eine Wachstumsgefährdung von Gehölzen 
kann insbesondere auch erfolgen durch: 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben: 

 

- Beschädigung des Wurzelwerkes, 

- Rinden- und Stammverletzungen, 

- Verwendung von Herbiziden, 

- Verdichten des Bodens im Wurzelbereich 
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   2.3-15 
bis  

2.3-19 
 

 Als Wurzelbereich gilt die Bodenfläche unter 
der Krone von Bäumen zuzüglich 1,5 m nach 
allen Seiten. 
 
Das Verbot umfasst auch das Aufasten, Aus-
lichten oder Beschneiden von Bäumen soweit 
es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen der 
Unberührtheitsklauseln unter Glied.-Nr. 2 han-
delt. 
 

  - die ordnungsgemäße Bewirtschaftung 

der land-, forstwirtschaftlich, jagdlich  

oder gärtnerisch genutzten Flächen in 

der bisherigen Art und im bisherigen 

Umfang, 

 

   

 - die ordnungsgemäße Erhaltung und 

Pflege von Gehölzen, soweit diese vorher 

einvernehmlich mit der unteren Land-

schaftsbehörde abgestimmt wurden. 

 

  
 

 

- Unterhaltungsmaßnahmen an unterirdi-

schen Ver- und Entsorgungsanlagen so-

wie Erschließungsanlagen, soweit diese 

vorher einvernehmlich mit der  

unteren Landschaftsbehörde abgestimmt 

wurden, 

 

  Bei der Beseitigung von Impatiens glandulife-
ra (drüsiges oder indisches Springkraut), Soli-
dago gigantea und Solidago canadensis 
(Riesengoldrute und Kanadische Goldrute), 
Heracleum mantegazzianum (Her-
culesstaude), Prunus serotina (Spätblühende 
Traubenkirsche) sowie Reynoutria sachali-
nense (Staudenknöterich) handelt es sich um 
Maßnahmen, die Glied. Nr. 2 A Unberührt-
heitsklausel entsprechen und als Pflegemaß-
nahmen im Sinne des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege gelten. 

   

 - die Entnahme von Nadel- und Ziergehöl-

zen, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-

widerhandelt; 

 

   

 2. wildlebende Tiere zu fangen, zu töten, 

zu verletzen oder mutwillig zu beunru-

higen, ihnen nachzustellen oder zu ih-

rem Fang geeignete Vorrichtungen an-

zubringen, ihre Puppen, Larven, Eier o-

der sonstigen Entwicklungsformen zu 

sammeln oder zu beschädigen oder 

ihre Bauten, Brut- oder Wohnstätten 

fortzunehmen oder zu beschädigen, 
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   2.3-15 
bis  

  unberührt von diesem Verbot bleiben:   

2.3-19  - die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der 

land-, forstwirtschaftlich, jagdlich  

oder gärtnerisch genutzten Flächen in der 

bisherigen Art und im bisherigen Umfang, 

 

   

 - Unterhaltungsmaßnahmen an unterirdi-

schen Ver- und Entsorgungsanlagen so-

wie Erschließungsanlagen, soweit diese 

vorher einvernehmlich mit der unteren 

Landschaftsbehörde abgestimmt wur-

den, 

 

 

   ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-

widerhandelt; 

 

   

 3. Gehölze, sonstige Pflanzen oder ent-

wicklungsfähige Teile hiervon anzusie-

deln oder Tiere in das Gebiet einzubrin-

gen, 

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleibt:   

   

 - die ordnungsgemäße Bewirtschaftung 

land- und forstwirtschaftlicher Flächen, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-

widerhandelt; 

 

   

  4. Erstaufforstungen vorzunehmen oder 

Schmuckreisig-, Weihnachtsbaumkul-

turen oder Baumschulen anzulegen, 

 

   

    ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-

widerhandelt; 

 

 5. Wald-, Gehölz-, Brachflächen oder an-

dere landwirtschaftlich nicht genutzte 

Flächen zu düngen, zu kälken oder auf 

ihnen Gülle, Klärschlamm, Bioabfälle o-

der Biozide auszubringen, Brachland 

zu bewirtschaften sowie Holz chemisch 

zu behandeln, 

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:   

   

 - Maßnahmen der Gefahrenabwehr im Rah-

men der ordnungsgemäßen Forst-wirt-

schaft auf Anordnung der unterenForstbe-

hörde, soweit diese vorher einvernehmlich 

mit der unteren Landschaftsbehörde abge-

stimmt wurden, 
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   2.3-15 
bis 

2.3-19 

- Maßnahmen zum vorbeugenden Ver-
biss- und Schälschutz und Schutz vor 
Borkenkäfern, einschließlich des Schut-
zes für liegendes Holz,  

 

 

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-wi-

derhandelt; 

 

 

   

  6. Grün- oder Brachland in eine andere 

Nutzungsart umzuwandeln, umzubre-

chen oder die Vegetationsdecke zuzer-

stören,  

Das Umwandlungsverbot für Grünland gilt für 

die Flächen, die zum Zeitpunkt der Bekannt-

machung der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 

zum Landschaftsplan als Grünland genutzt 

wurden mit Ausnahme der in Glied.-Nr. 2 auf-

geführten Sonderfälle. 
 

   

   

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-

widerhandelt; 

 

   

 7. den Schutzbereich außerhalb der befes-

tigten Straßen, Wege, Park- und Stell-

plätze zu betreten und zu befahren, 

 

 

 

 

Als befestigt sind alle Wege anzusehen, die 
durch Einbringung von Wegebaumaterial her-
gerichtet sind; hierzu gehören auch alle 
Wege, deren Oberfläche nicht versiegelt ist, 
sondern durch wassergebundene Decke oder 
festes sowie verfestigtes anstehendes Mate-
rial gebildet wird. 

  unberührt von diesem Verbot bleiben:   

   

 - die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der 

land- und forstwirtschaftlich genutz-ten 

Flächen oder die Ausübung jagdli-cher Tä-

tigkeiten, 

 

   

   - das Betreten und Befahren des Ge-bietes 

zum Zwecke der Überwachung und Unter-

haltung von Ver- und Entsorgungsanlagen 

und Erschließungsanlagen,  

 

 - das Betreten des Gebietes durch den Ei-

gentümer oder Nutzungsberechtigten, 

Unter den Begriff des Eigentümers fallen auch 
die Familienangehörigen. 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-

widerhandelt; 

 

  8. im Gebiet Motorsport zu betreiben oder 

Sportveranstaltungen aller Art durchzu-

führen, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-

widerhandelt; 
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   2.3-15 
bis 

2.3-19 

9. Einrichtungen für den Wasser-, Eis- 

und Luftsport sowie für den entspre-

chenden Modellsport bereitzustellen, 

anzulegen, zur Verfügung zu stellen o-

der zu ändern und/oder diese Sportar-

ten zu betreiben, 

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - unvorausbestimmbare Landungen von 

Modellflugzeugen, Flugdrachen, Ultra-

leichtflugzeugen, Gleitschirmen und  

Ballons, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-

widerhandelt; 

 

   

 10. im Gebiet zu reiten,  

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-

widerhandelt; 

 

   

 11. Hunde außerhalb von Wegen frei lau-

fen zu lassen sowie Hundesportübun-

gen durchzuführen,  

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:   

   

 - die ordnungsgemäße Jagd, 

 

- der Einsatz von Hunden im Rahmen der 

ordnungsgemäßen Beweidung, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

 

 12. im Schutzbereich zu lagern, Feuer zu 

machen oder in Wasserflächen zu  

baden,  

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 13. Werbeanlagen oder -mittel, Schilder, 

Beschriftungen o.ä. zu errichten, anzu-

bringen oder zu ändern, 

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben:  
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   2.3-15 
bis 

2.3-19 

- die Errichtung oder das Anbringen von 

Schildern oder Beschriftungen durch 

Behörden, soweit sie ausschließlich auf 

den Schutzzweck des Gebietes hinwei-

sen oder als Orts- und Verkehrshin-

weise, Wegemarkierungen oder Warn-

tafeln dienen, 

 

  

- die notwendige Beschilderung im Stre-

ckenverlauf vorhandener Ver- und Ent-

sorgungsanlagen, 

 

 

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-wi-

derhandelt; 

 

   

 14. Verkaufsbuden, Verkaufsstände oder 

Verkaufswagen, Zelte, Wohnwagen, 

Wohnmobile, Mobilheime, Wohncontai-

ner oder ähnliche dem zeitweisen Auf-

enthalt von Menschen dienende  

Anlagen aufzustellen, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 15. oberirdische oder unterirdische Ver-

sorgungs- oder Entsorgungsleitungen 

einschließlich Fernmeldeeinrichtungen 

zu verlegen oder zu ändern, 

Das Verbot schließt auch die Verlegung ober-
irdischer Stromleitungen im Kronentrauf-be-
reich von Bäumen ein. 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben: 

 

 

 - Unterhaltungsmaßnahmen an Ver- und 

Entsorgungsanlagen und Erschließungs-

anlagen, soweit diese vorher einvernehm-

lich mit der unteren Landschaftsbehörde 

abgestimmt wurden, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 16. Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgra-

bungen, Ausschachtungen, Sprengun-

gen oder andere die Oberflächengestalt 

des Bodens verändernde Maßnahmen 

vorzunehmen, 

 

   

  unberührt von diesem Verbot bleiben: 
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   2.3-15 
bis 

2.3-19  

- die Entnahme von Materialien in geringem 

Umfang für den Eigenbedarf durch den Ei-

gentümer bzw. Nutzungsberechtigten, so-

weit dies vorher einvernehmlich mit der 

unteren Landschaftsbehörde abgestimmt 

wurde, 

 

   

  - Unterhaltungsmaßnahmen an unterirdi-

schen Ver- und Entsorgungsanlagen und 

Erschließungsanlagen, soweit diese vor-

her einvernehmlich mit der unteren Land-

schaftsbehörde abgestimmt wurden, 

 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-

widerhandelt; 

 

   

 17. Boden, Stoffe oder Gegenstände zu la-

gern oder Tau- und Streusalz oder ähn-

lich wirkende Stoffe anzuwenden, 

Das Verbot umfasst auch die Anlage von Si-
lage- und Futtermieten. 
 
Zu Stoffen zählen auch Biozide, Bioabfälle, 
Gülle oder Klärschlamm. 
 

   

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 18. Wasserflächen einschl. Fischteiche 

bzw. Netzgehegeanlagen herzustellen o-

der die Gestalt bestehender Wasser- flä-

chen einschl. ihrer Ufer oder ihren Was-

serchemismus zu verändern, den 

Grundwasserstand zu ändern sowie an-

dere den Wasserhaushalt des Gebietes 

verändernde Maßnahmen vorzunehmen, 

  

Zu den den Wasserhaushalt verändernden 
Maßnahmen zählt auch das Verlegen oder 
Ändern von Drainagen. 
 

   

  unberührt von diesem Verbot bleibt:  

   

  - die Unterhaltung von Drainagen und der 

Ersatz bestehender Drainagen durch 

solche gleicher Leistungsfähigkeit, 

 

Wartung, Instandsetzung und Unterhaltung 
des Drainagesystems sowie der Vorfluter wer-
den gewährleistet. Wartung, Instandsetzung 
und Unterhaltung des Drainagesystems 
wird am Eigentumsrecht des Kreises nicht 
scheitern. 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-

widerhandelt; 

 

   

 19. jagdliche Einrichtungen einschließlich 

Hochsitzen, Wildfütterungsplätzen und 

Wildfütterungsanlagen zu errichten o-

der zu ändern oder Wild zu füttern,  

Für vorhandene Anlagen besteht Bestands-
schutz. 
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   2.3-15 
bis 

2.3-19  

 ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zuwi-

derhandelt; 

 

   

 20. bauliche Anlagen im Sinne der Bau-

ordnung für das Land Nordrhein-West-

falen außerhalb von Gebäuden sowie 

Verkehrswege, Plätze, Wege und deren 

Nebenanlagen zu errichten, zu ändern 

oder deren Nutzung zu ändern, auch 

wenn sie keiner bauaufsichtlichen Ge-

nehmigung oder Anzeige bedürfen,  

 

   

   

  unberührt von diesem Verbot bleibt: 

 

 

 - die Errichtung von nach Art und Bau-

weise ortsüblichen Forstkultur- und  

Weidezäunen, 

 

   

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-

widerhandelt; 

 

   

 21. Findlinge zu beschädigen, zu transpor-

tieren bzw. in ihrer natürlichen Lage zu 

verändern oder ihr Aussehen zu verän-

dern, 

Zur Veränderung des Aussehens zählt auch 
das Anbringen von Gedenktafeln oder das 
Auftragen von Farbe. 

   

  ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 

Nr. 2 LG handelt, wer diesem Verbot zu-

widerhandelt; 

 

   

 22. sonstige Handlungen auszuführen, die 

zu einer Zerstörung, Beschädigung, 

Veränderung oder nachhaltigen Stö-

rung des Naturdenkmals oder seiner 

geschützten Umgebung führen können. 

 

   

   

   

3. ZWECKBESTIMMUNG FÜR BRACHFLÄ-

CHEN 

 

   

   

  - entfällt -  
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   4. BESONDERE FESTSETZUNGEN FÜR DIE 

FORSTLICHE NUTZUNG 

 

   

 Aufgrund des § 25 LG werden für die unter 
der Glied.-Nr. 4 bezeichneten sowie in die 
Festsetzungskarte eingetragenen Flächen 
besondere Festsetzungen für die forstliche 
Nutzung getroffen. 

 

Die Grenzen der einzelnen Gebiete mit be-

sonderen Festsetzungen für die forstliche 

Nutzung sind in der Festsetzungskarte fest-

gesetzt. 

Der Landschaftsplan kann gem. § 25 LG in 
Naturschutzgebieten nach § 20 LG im Einver-
nehmen mit der unteren Forstbehörde 
 
- für Erstaufforstungen die Verwendung  be-
stimmter Baumarten vorschreiben oder 
 ausschließen, 
 - für Wiederaufforstungen die Verwendung 
 bestimmter Baumarten vorschreiben oder 
 ausschließen sowie 
- eine bestimmte Form der Endnutzung un-

tersagen, 
 
soweit dies zur Erreichung des Schutzzwecks 
erforderlich ist. 

   

  Gem. § 35 Abs. 1 LG sind die forstlichen Fest-
setzungen nach § 25 LG bei der forstlichen 
Bewirtschaftung zu beachten. 

   

  Soweit nach Betriebsplänen oder Betriebsgut-
achten gewirtschaftet wird, sind die Festset-
zungen nach § 25 LG in diese aufzunehmen. 

   

  Die Durchführung forstlicher Maßnahmen soll 
vertraglich gem. § 36 Abs. 1 LG auf die Forst-
behörden übertragen werden.  

   

  Nach § 35 Abs. 2 LG überwacht die untere 
Forstbehörde die Einhaltung der Vorgaben 
dieser forstlichen Ge- und Verbote. Sie trifft im 
Einvernehmen mit der unteren Landschafts-
behörde die notwendigen Anordnungen. 

   

   

4.1 Wiederaufforstung mit bestimmten Baum-

arten 

 

   

 Für die unter Glied.-Nr. 4.1-1 bis 4.1-10 be-

zeichneten sowie in die Festsetzungskarte 

eingetragenen Flächen mit besonderen Fest-

setzungen für die forstliche Nutzung ist fest-

gesetzt, dass die Wiederaufforstung mit 

Laubholz der potentiell natürlichen Waldge-

sellschaften erfolgen muss.  

Die Festsetzung der Wiederaufforstung mit 
bestimmten Baumarten dient der Erhöhung 
bzw. Beibehaltung des Laubwaldanteils im 
Plangebiet, der Erhaltung von Lebensstätten 
für Pflanzen und Tiere und der Erhöhung der 
visuellen Vielfalt der Landschaft. 

   

 Ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1  

Nr. 5 LG handelt, wer entgegen § 35 Abs. 1 

Satz 1 LG diese Festsetzungen des Land-

schaftsplanes für die forstliche Bewirtschaf-

tung nicht beachtet. 
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   4.1-1 Waldflächen im NSG 2.1-1 "Tal der Exter"  

   

 Gemarkung Asmissen 
 
Flur 5 
Flurstücke 75 tw., 76 tw., 77 tw., 78 tw., 79, 
81, 82, 83, 80, 
 
Flur 7 
Flurstücke 24 tw., 53 tw., 55 tw., 56 tw. 
 
Flur 15 

Flurstücke 4 tw., 98 tw., 165  

DGK 18/30/31/46/47/65/84/103/123 

   

 Gemarkung Bremke 
 
Flur 1 
Flurstücke 10, 13 tw., 14 tw., 15, 50 tw.,  
51 tw., 53 tw., 54 tw., 55 tw., 58 tw., 61 tw., 
64 tw., 66 tw., 67 tw., 98 tw., 100, 105, 
112 tw., 140, 145 tw., 147 tw., 148 tw.,  
155 tw., 157 tw., 158 tw.,  
 
Flur 2 

Flurstücke 12 tw., 124,  

 

   

 Gemarkung Kükenbruch 
 
Flur 1 

Flurstücke 13, 22, 100 tw., 101 tw., 114 tw., 

117 tw.,118, 135, 136, 190, 191 tw., 207 tw., 

208 tw., 211 tw., 212 tw., 214 tw., 216 tw., 

222, 223, 224, 225,   

 

   

 Gemarkung Almena 
 
Flur 1 
Flurstücke 11, 12, 13, 14, 15, 17 tw., 18 tw., 
19 tw., 20 tw., 24 tw., 176 tw., 212, 225, 

226 tw., 244 tw., 261 tw. 

 

   

4.1-2 Waldflächen im NSG 2.1-2 "Rinnenberg"  

   

 Gemarkung Rott 
 
Flur 1 

Flurstücke 18 tw., 24, 27, 130 tw., 138, 140, 

301, 306, 307, 360, 552 tw. 

DGK 31/32 

   

 Gemarkung Bremke 
 
Flur 1 
Flurstücke 23, 24, 149 tw., 
 
Flur 2 

Flurstücke 11 tw., 12 tw. 
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   4.1-3 Waldflächen im NSG 2.1-3 "Bremker Bach-

tal" 

DGK 31/32/48/49 

   

 Gemarkung Bremke 
 
Flur 3 

Flurstück 10 tw.,  

 

   

 Gemarkung Rott 
 
Flur 5 
Flurstücke 29 tw., 36 tw., 37 tw., 38 tw. 
 
Flur 6 

Flurstücke 10 tw., 11 tw., 13 tw., 15 tw., 16, 

17, 18 tw., 31 tw., 72 tw., 73 tw., 104 tw., 

110,  

 

   

 Gemarkung Meierberg 
 
Flur 3 
Flurstücke 2 tw., 33 tw., 34,  
 
Flur 4 
Flurstücke 8 tw., 9 tw., 12 tw., 101 tw.,  
113 tw., 114 tw., 116 tw., 133, 135 tw.,  
137 tw., 138 tw., 139, 140, 141, 146 tw.,  

165 tw,  

 

   

4.1-4 Waldflächen im NSG 2.1-4 "Almetal"  

   

 Gemarkung Göstrup 
 
Flur 1 
Flurstücke 1, 3, 4, 6 tw., 92 tw. 

 

DGK 46/63/64/82 

 Flur 2 
Flurstücke 13 tw., 16, 17 tw., 23 tw., 27 tw., 
28 tw., 37,  
 
Flur 3 
Flurstück 29 tw.,  
 
Flur 4 
Flurstücke 6 tw., 7, 8, 9, 10 tw.,  
 
Flur 5 
Flurstücke 7 tw., 9 tw., 25 tw., 29 tw., 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 37 tw., 40 tw., 45 tw., 48 tw., 
49 tw., 51 tw., 61 tw., 64 tw., 65 tw.  
 
Flur 6 

Flurstücke 43 tw., 46, 47,  

 

   

 Gemarkung Almena 
 
Flur 4 

Flurstücke 113 tw., 329 tw.,  
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   4.1-5 Waldflächen im NSG 2.1-5 "Jürgensberg"  

   

 Gemarkung Nalhof  
 
Flur 6 

Flurstücke 29 tw., 123 tw., 124, 125, 188 tw., 

DGK 65 

   

 Gemarkung Meierberg 
 
Flur 6 

Flurstücke20, 21, 22 tw.,  

 

   

   

4.1-6 Waldflächen im NSG 2.1-6 "Siekbachtal"  

   

 Gemarkung Nalhof 
 
Flur 8 

Flurstücke 5, 10, 13 tw., 27, 28 tw., 91 tw.  

DGK 65/66/67 

   

 Gemarkung Schönhagen 
 
Flur 11 
Flurstücke 9 tw., 18 tw., 19 tw., 20 tw., 21 tw., 
25, 26 tw., 28, 29, 32, 37 tw., 54 tw., 55 tw.,  
 
Flur 12 

Flurstücke 3 tw., 4 tw., 17 tw., 20 tw., 22 tw., 

43 tw. 

 

   

 Gemarkung Bösingfeld 
 
Flur 1 
Flurstücke 2, 3, 4, 5, 6, 194, 202 tw.  
Flur 12 
Flurstück 1 tw.,  
 
Flur 15 

Flurstück 6 tw.  

 

   

 Gemarkung Meierberg 
 
Flur 5 
Flurstücke 57 tw., 69 tw.,  
 
Flur 6 

Flurstücke 34 tw., 35 tw.,  

 

   

   

4.1-7 Waldflächen im NSG 2.1-7 "Schwarzer 

Bach/Sellenbach" 

 

   

 Gemarkung Nalhof 

 

DGK 82/83/84/102 

 Flur 1 
Flurstücke 1 tw., 4 tw., 12 tw., 14 tw., 16 tw., 
17 tw., 19 tw., 20 tw., 42 tw., 48 tw., 55 tw.,  

58 tw., 
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   4.1-7 Flur 2 

Flurstücke 8, 9 tw. 

 

   

 Gemarkung Asmissen 
 
Flur 1 
Flurstücke 15 tw., 17 tw., 18 tw., 19 tw.,  
21 tw., 32 tw., 34 tw.,  
 
Flur 2 
Flurstücke 21 tw., 22 tw., 31 tw., 33 tw., 
444 tw. 
 
Flur 3 
Flurstücke 31 tw., 34 tw., 36 tw., 63 tw.,  
64 tw.,  
 
Flur 11 
Flurstücke 30 tw., 32 tw., 33 tw., 82 tw., 
91 tw., 96 tw., 151 tw.,  

 

 

 Flur 12 
Flurstücke 21 tw., 68 tw., 69 tw., 179, 180, 
181 tw., 185 tw., 203 tw., 302 tw.,  
 
Flur 13 
Flurstücke  3 tw., 4 tw., 18 tw., 22 tw., 25 tw., 
32, 35 tw., 36, 37 tw., 38, 41 tw.,  
 
Flur 14 
Flurstücke 20 tw., 24 tw., 26 tw., 27 tw., 

31 tw.,  

 

   

   

4.1-8 Waldflächen im NSG 2.1-8 "Wettsteinsiek"  

   

 Gemarkung Bösingfeld 
 
Flur 14 

Flurstücke 97, 98, 99, 105, 106, 107, 108, 

109, 110, 111, 112, 113 tw., 114, 117, 

118, 119, 120, 121, 122, 144 tw., 

DGK 86/87 

   

 Gemarkung Schönhagen 
 
Flur 1 
Flurstücke 36 tw., 63 tw., 64 tw., 
 
Flur 3 
Flurstücke 149 tw., 151 tw.,  
 
Flur 4 

Flurstücke 2 tw., 4 tw., 9 tw., 10 tw., 12 tw., 

13 tw.,  
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   4.1-9 Waldflächen im NSG 2.1-9 "Heimbachtal"  

   

 Gemarkung Bösingfeld 
 
Flur 4 

Flurstücke 7tw., 8 tw., 9, 

DGK 86/87/105/106 

   

 Gemarkung Schönhagen 
 
Flur 5 
Flurstücke 3, 6 tw., 25 tw., 26 tw., 27 tw.,  

28 tw., 29 tw., 30 tw., 31 tw., 48 tw., 50, 52, 

53 tw., 56 tw., 57 tw., 90 tw., 91 tw.,  

 

   

   

4.1-10 Waldflächen im NSG 2.1-10 "Hummer-

bachtal" 

 

   

 Gemarkung Bösingfeld 
 
Flur 5 
Flurstücke 62, 111 tw., 
 
Flur 6 

Flurstück 114 tw., 

DGK 104/105 

  
Gemarkung Schönhagen 
 
Flur 6 
Flurstücke 4, 48 tw., 60 tw.,  
 
Flur 7 
Flurstücke 3 tw., 4 tw., 5 tw., 6 tw., 7, 8,  
10 tw., 25 tw., 26, 30, 40 tw., 46 tw., 48, 50, 
51 tw., 65 tw., 70 tw.,  
 
Flur 8 

Flurstück 54 tw.,  

 

   

   

4.2 Untersagung einer bestimmten Form der 

Endnutzung 

 

   

 Für die unter Glied.-Nr. 4.2-1 bis 4.2-10 be-

zeichneten sowie in die Festsetzungskarte 

eingetragenene Flächen mit besonderen 

Festsetzungen für die forstliche Nutzung 

ist es verboten: 

 

- Kahlhiebe über 0,3 ha innerhalb von drei 

Jahren vorzunehmen, 

Die Festsetzung dient dazu, den Fortbestand 
hiebsreifer Bestände in ihrem äußeren Er-
scheinungsbild sowie hinsichtlich ihrer Leis-
tungen für den Naturhaushalt nachhaltig si-
cherzustellen, da Kahlhiebe auf größeren Flä-
chen den Erholungs- und Schutzwert auf 
Jahre hinaus einschränken, erhebliche Stö-
rungen hervorrufen und das Landschaftsbild 
beeinträchtigen. 

   

 unberührt von diesem Verbot bleiben:  

   

 - Maßnahmen im Rahmen der Umwandlung 

von Nadelholz- in Laubholzbestände. 
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   4.2 Ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1  

Nr. 5 LG handelt, wer entgegen § 35 Abs. 1 

Satz 1 LG diese Festsetzungen des Land-

schaftsplanes für die forstliche Bewirtschaf-

tung nicht beachtet. 

 

   

   

   

4.2-1 Waldflächen im NSG 2.1-1 "Tal der Exter"  

   

 Gemarkung Asmissen 
 
Flur 5 
Flurstücke 75 tw., 76 tw., 77 tw., 78 tw., 79, 
81, 82, 83, 80,  
 
Flur 7 
Flurstücke 24 tw., 53 tw., 55 tw., 56 tw. 
 
Flur 15 

Flurstücke 4 tw., 98 tw., 165 

DGK 18/30/31/46/47/65/84/103/123 

   

 Gemarkung Bremke 
 
Flur 1 
Flurstücke 10, 13 tw., 14 tw., 15, 50 tw.,  
51 tw., 53 tw., 54 tw., 55 tw., 58 tw., 61 tw.,  
64 tw.,  66 tw., 67 tw., 98 tw., 100, 105,  
112 tw., 140, 145 tw., 147 tw., 148 tw.,  

155 tw., 157 tw., 158 tw.,  

 

  
Flur 2 

Flurstücke 12 tw., 124,  

 

   

 Gemarkung Kükenbruch 
 
Flur 1 

Flurstücke 13, 22, 100 tw., 101 tw., 114 tw., 

117 tw.,118, 135, 136, 190, 191 tw., 207 tw., 

208 tw., 211 tw., 212 tw., 214 tw., 216 tw., 

222, 223, 224, 225,  

 

   

 Gemarkung Almena 
 
Flur 1 
Flurstücke 11, 12, 13, 14, 15, 17 tw., 18 tw., 
19 tw., 20 tw., 24 tw., 176 tw., 212, 225,  

226 tw., 244 tw., 261 tw. 

 

   

   

4.2-2 Waldflächen im NSG 2.1-2 "Rinnenberg"  

   

 Gemarkung Rott 
 
Flur 1 

Flurstücke 18 tw., 24, 27, 130 tw., 138, 140, 

301, 306, 307, 360, 552 tw. 

DGK 31/32 
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

      

4.2-2 Gemarkung Bremke 
 
Flur 1 
Flurstücke 23, 24, 149 tw., 
 
Flur 2 
Flurstücke 11 tw., 12 tw. 

 

 

   

4.2-3 Waldflächen im NSG 2.1-3 "Bremker Bach-

tal" 

 

   

 Gemarkung Bremke 
 
Flur 3 

Flurstück 10 tw.,  

DGK 31/32/48/49 

   

 Gemarkung Rott 
 
Flur 5 
Flurstücke 29 tw., 36 tw., 37 tw., 38 tw. 
 
Flur 6 

Flurstücke 10 tw., 11 tw., 13 tw., 15 tw., 16, 

17, 18 tw., 31 tw., 72 tw., 73 tw., 104 tw., 

110, 

 

   

 Gemarkung Meierberg 
 
Flur 3 
Flurstücke 2 tw., 33 tw., 34,  
 
Flur 4 
Flurstücke 8 tw., 9 tw., 12 tw., 101 tw.,  
113 tw., 114 tw., 116 tw., 133, 135 tw.,  
137 tw., 138 tw., 139, 140, 141, 146 tw.,  

165 tw.,  

 

   

   

4.2-4 Waldflächen im NSG 2.1-4 "Almetal"  

   

 Gemarkung Göstrup 
 
Flur 1 
Flurstücke 1, 3, 4, 6 tw., 92 tw. 

 

DGK 46/63/64/82 

 Flur 2 
Flurstücke 13 tw., 16, 17 tw., 23 tw., 27 tw., 
28 tw., 37,  
 

Flur 3 
Flurstück 29 tw.,  
 

Flur 4 

Flurstücke 6 tw., 7, 8, 9, 10 tw.,  
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

    Flur 5 

Flurstücke 7 tw., 9 tw., 25 tw., 29 tw., 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 37 tw., 40 tw., 45 tw., 48 tw.,  

49 tw., 51 tw., 61 tw., 64 tw., 65 tw. 

 

4.2-4 Flur 6 

Flurstücke 43 tw., 46, 47,  

 

   

 Gemarkung Almena 
 
Flur 4 

Flurstücke 113 tw., 329 tw.,  

 

   

   

4.2-5 Waldflächen im NSG 2.1-5 "Jürgensberg"  

   

 Gemarkung Nalhof  
 
Flur 6 

Flurstücke 29 tw., 123 tw., 124, 125, 188 tw.,  

DGK 245, 267, 268, 269, 291, 292 

   

 Gemarkung Meierberg 
 
Flur 6 

Flurstücke 20, 21, 22 tw.,  

 

   

   

4.2-6 Waldflächen im NSG 2.1-6 "Siekbachtal"  

   

 Gemarkung Nalhof 
 
Flur 8 

Flurstücke 5, 10, 13 tw., 27, 28 tw., 91 tw. 

DGK 65/66/67 

   

 Gemarkung Schönhagen 
 
Flur 11 
Flurstücke 9 tw., 18 tw., 19 tw., 20 tw., 21 tw., 
25, 26 tw., 28, 29, 32, 37 tw., 54 tw., 55 tw.,  
 
Flur 12 

Flurstücke 3 tw., 4 tw., 17 tw.,  20 tw., 22 tw., 

43 tw. 

 

   

 Gemarkung Bösingfeld 
 
Flur 1 
Flurstücke 2, 3, 4, 5, 6, 194, 202 tw.  
 
Flur 12 
Flurstück 1 tw.,  
 
Flur 15 

Flurstück 6 tw. 
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

    Gemarkung Meierberg 
 
Flur 5 

Flurstücke 57 tw., 69 tw.,  

 

  
Flur 6 

Flurstücke 34 tw., 35 tw.,  

 

   

4.2-7 Waldflächen im NSG 2.1-7 "Schwarzer 

Bach/Sellenbach" 

 

   

 Gemarkung Nalhof 
 
Flur 1 
Flurstücke 1 tw., 4 tw., 12 tw., 14 tw., 16 tw., 
17 tw., 19 tw., 20 tw., 42 tw., 48 tw., 55 tw.,  
58 tw.,  

 

DGK 82/83/84/102 

 Flur 2 

Flurstücke 8, 9 tw. 

 

   

 Gemarkung Asmissen 
 
Flur 1 
Flurstücke 15 tw., 17 tw., 18 tw., 19 tw., 
21 tw., 32 tw., 34 tw.,  
 
Flur 2 
Flurstücke 21 tw., 22 tw., 31 tw., 33 tw.,  
444 tw. 
 
Flur 3 
Flurstücke 31 tw., 34 tw., 36 tw., 63 tw.,  
64 tw.,  
 
Flur 11 
Flurstücke 30 tw., 32 tw., 33 tw., 82 tw.,  
91 tw., 96 tw., 151 tw.,  

 

 

 Flur 12 
Flurstücke 21 tw., 68 tw., 69 tw., 179, 180, 
181 tw., 185 tw., 203 tw., 302 tw.,  
 
Flur 13 
Flurstücke  3 tw., 4 tw., 18 tw., 22 tw., 25 tw., 
32, 35 tw., 36, 37 tw., 38, 41 tw.,  
 
Flur 14 
Flurstücke 20 tw., 24 tw., 26 tw., 27 tw., 

31 tw., 

 

   

   

4.2-8 Waldflächen im NSG 2.1-8 "Wettsteinsiek"  

   

 Gemarkung Bösingfeld DGK 86/87 

   

 Flur 14  

 Flurstücke 97, 98, 99, 105, 106, 107, 108,  
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   4.2-8 109, 110, 111, 112, 113 tw., 114, 117, 118, 

119, 120, 121, 122, 144 tw., 

 

   

 Gemarkung Schönhagen 
 
Flur 1 
Flurstücke 36 tw., 63 tw., 64 tw., 
 
Flur 3 
Flurstücke 149 tw., 151 tw.,  
 
Flur 4 

Flurstücke 2 tw., 4 tw., 9 tw., 10 tw., 12 tw., 

13 tw.,  

 

   

   

4.2-9 Waldflächen im NSG 2.1-9 "Heimbachtal"  

   

 Gemarkung Bösingfeld 
 
Flur 4 

Flurstücke 7tw., 8 tw., 9,  

DGK 86/87/105/106 

   

 Gemarkung Schönhagen 
 
Flur 5 
Flurstücke 3, 6 tw., 25 tw., 26 tw., 27 tw., 

28 tw., 29 tw., 30 tw., 31 tw., 48 tw., 50, 52, 

53 tw., 56 tw., 57 tw., 90 tw., 91 tw.,  

 

   

   

4.2-10 Waldflächen im NSG 2.1-10 "Hummer-

bachtal" 

 

   

 Gemarkung Bösingfeld 
 
Flur 5 
Flurstücke 62, 111 tw., 
 
Flur 6 
Flurstück 114 tw., 

 

DGK 104/105 

   

 Gemarkung Schönhagen 
 
Flur 6 
Flurstücke 4, 48 tw., 60 tw.,  
 
Flur 7 
Flurstücke 3 tw., 4 tw., 5 tw., 6 tw., 7, 8,  
10 tw., 25 tw., 26, 30, 40 tw., 46 tw., 48, 50, 
51 tw., 65 tw., 70 tw.,  
 
Flur 8 

Flurstück 54 tw., 
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   5. ENTWICKLUNGS-, PFLEGE- UND  

ERSCHLIEßUNGSMAßNAHMEN 

 

   

 Aufgrund des § 26 LG werden die folgenden 
unter den Glied.-Nrn. 5.1 bis 5.3 be-
zeichneten Entwicklungs-, Pflege- und 
Erschließungsmaßnahmen festgesetzt: 

 
5.1. Anlage, Wiederherstellung oder  

Pflege naturnaher Lebensräume 
 
5.2. Anpflanzungen 

Der Landschaftsplan hat die Entwicklungs-, 
Pflege- und Erschließungsmaßnahmen 
festzusetzen, die zur Verwirklichung der Ziele 
und Grundsätze nach den §§1 und 2 LG und 
der Entwicklungsziele nach § 18 LG sowie zur 
Erreichung des Schutzzweckes der nach den 
§§ 19 bis 22 LG besonders zu schützenden 
Teilen von Natur und Landschaft erforderlich 
sind. 

   

 5.3. Herrichtung von geschädigten oder 

nicht mehr genutzten Grundstücken 

sowie Beseitigung störender Anlagen. 

Hierunter fallen insbesondere die 
 
1. Anlage, Wiederherstellung oder Pflege 

   naturnaher Lebensräume (Biotope) ein 

 Hierbei ist die Festsetzung im Text bzw. im 

Text und in der Festsetzungskarte im  

M 1:10000 maßgeblich. 

 schließlich der Maßnahmen zum Schutz 
und zur Pflege der Lebensgemeinschaften 
sowie der Tiere und Pflanzen wildlebender 
Arten, insbesondere der geschützten Ar-
ten, im Sinne des 5. Abschnittes des Bun-
desnaturschutzgesetzes, 

   

  2. Anlage, Pflege oder Anpflanzung von Flur-
gehölzen, Hecken, Bienenweidegehölzen, 
Schutzpflanzungen, Alleen, Baumgruppen 

   und Einzelbäumen, 

   

  3. Herrichtung von geschädigten oder nicht 
mehr genutzten Grundstücken einschließ-
lich der Beseitigung verfallener Gebäude 
oder sonstiger störender Anlagen, die 

   auf Dauer nicht mehr genutzt werden, 

   

  4. Pflegemaßnahmen zur Erhaltung oder 
Wiederherstellung des Landschaftsbildes, 
insbesondere zur Erhaltung von Tal- und 
Hangwiesen sowie von Grünflächen in 

   Verdichtungsgebieten,  

   

  5. Anlage von Wanderwegen, Parkplätzen, 
Liege- und Spielwiesen 

   

  Die Festsetzungen werden gem. § 26 (2) LG 
sowohl abgegrenzten Landschaftsräumen als 
auch bestimmten Grundstücksflächen zuge-
ordnet. 
 

  Bei den abgegrenzten Landschaftsräumen 
handelt es sich um Naturschutzgebiete (NSG 
2.1-1 bis 2.1-10), Landschaftsschutzgebiete 
mit besonderen Festsetzungen (LSG 2.2-2 bis 
2-2-29) und Naturdenkmale (ND 2.3-1 bis  
2.3-20) sowie um die in der Festsetzungskarte 
dargestellten Anreicherungsräume im LSG 
2.2-1. 
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   5.  Anreicherungsräume sind Landschaftsräume 
mit wenigen gliedernden und belebenden 
Landschaftselementen. 
 

  Die Festsetzungen in den abgegrenzten 
Landschaftsräumen und auf Einzelflächen 
können im Rahmen verfügbarer Haushaltsmit-
tel realisiert werden. Ein Rechtsanspruch auf 
die Umsetzung der Festsetzungen besteht 
nicht. 
 
Für die Flächen, auf denen in den abgegrenz-
ten Landschaftsräumen Maßnahmen durch-
geführt werden sollen, ist die fachliche Eig-
nung vor der Umsetzung im Einzelfall durch 
die untere Landschaftsbehörde festzustellen. 
 
Für die Umsetzung der Maßnahmen werden 
freiwillige Vereinbarungen mit den jeweiligen 
Grundstückseigentümern und Bewirtschaftern 
abgeschlossen  

   

  Auf die Gemeinde Extertal und den Landes-
verband Lippe findet das Prinzip der Freiwillig-
keit ebenfalls Anwendung. 

   

  Die Festsetzung von Maßnahmen erfolgt un-
abhängig von anderen Gesetzen, Rechtsvor-
schriften, einzuhaltenden Genehmigungen, 
Bewilligungen, Erlaubnissen und Bestimmun- 
gen oder notwendigen Anzeigen. 

   

  Die Berücksichtigung von Anlagen der Ver- 
und Entsorgung, Drainleitungen bzw. der Vor-
flut oder Sichtdreiecken und Ähnlichem erfolgt 
bei der Realisierung der Festsetzungen. 

   

   

5.1 Anlage, Wiederherstellung oder Pflege na-

turnaher Lebensräume 

 

   

 Aufgrund des § 26 (1) Nr. 1 LG werden die 

unter den Glied.-Nr. 5.1-1 bis 5.1-23 bezeich-

neten Maßnahmen zur Anlage, Wiederher-

stellung oder Pflege naturnaher Lebens-

räume zum einen in abgegrenzten Land-

schaftsräu-men textlich festgesetzt. Zum an-

deren erfolgt bei Festsetzungen auf bestimm-

ten Grundstücksflächen eine textliche und 

eine kartenmäßige Festsetzung in der Fest-

setzungskarte im M 1:10000. 

Die Anlage, Wiederherstellung oder Pflege 
naturnaher Lebensräume dient der Siche-
rung des Naturhaushaltes, der Schaffung und 
Verbesserung von Lebensstätten gefährdeter 
oder empfindlicher Tier- und Pflanzenarten 
sowie der Gestaltung des Landschaftsbildes. 
Die neu geschaffenen Bereiche erfüllen dar-
über hinaus Trittstein- bzw. Vernetzungsfunk-
tionen. Sie dienen der Erhöhung der bioti-
schen Leistungsfähigkeit des Naturhaushal-
tes. 

 Folgende Maßnahmen werden in abge-

grenzten Landschaftsräumen textlich fest-

gesetzt: 

 

   

5.1-1 Umwandlung von Acker in Grünland bzw. 

Brachfläche oder Auwald 

Zu Ackerflächen zählen auch Wildäcker.  
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   5.1-1 Diese Festsetzung gilt in den Landschafts-

räumen: 

 

   

 NSG 2.1-1 Tal der Exter  

 NSG 2.1-3 Bremker Bachtal  

 NSG 2.1-4 Almetal  

 NSG 2.1-5 Jürgensberg  

 NSG 2.1-6 Siekbachtal  

 NSG 2.1-7 Schwarzer Bach/ Sellenbach  

 NSG 2.1-9 Heimbachtal  

 NSG 2.1-10 Hummerbachtal  

   

 LSG 2.2-2 Wemke Bachtal  

 LSG 2.2-3 Silixer Bachtal  

 LSG 2.2-5 Laßbachtal  

 LSG 2.2-8 Hanggrünland am Saalberg  

 LSG 2.2-9 Hanggrünland östlich Rott  

 LSG 2.2-10 Nösingfelder Bachtal  

 LSG 2.2-11 Rickbachtal  

 LSG 2.2-12 Siek zwischen Wiemke und 

 Fütig 

 

 LSG 2.2-13 Zuläufe zur Alme  

 LSG 2.2-15 Kollerbachtal  

 LSG 2.2-16 Wald-Grünlandkomplex 

 westlich Nalhof 

 

 LSG 2.2-17 Bachtal mit Hanggrünland 

 zwischen Siekfeld und  Va-

llentrup 

 

 LSG 2.2-20 Beekebachtal  

 LSG 2.2-21 Scharpker Bachtal  

 LSG 2.2-22 Nordhagenbachtal  

 LSG 2.2-23 Bachtal und Talhänge zwi

 schen Winterberg und Eimke 

 

 LSG 2.2-24 Heckenlandschaft südlich 

 Bösingfeld 

 

 LSG 2.2-26 Bachtal östlich Grüner Anger  

 LSG 2.2-27 Terrassenkulturlandschaft 

 nördlich Hohe Asch 

 

 LSG 2.2-28 Humme-Bachtal mit  

 Dewesiek 

 

 LSG 2.2-30 Wald-Grünlandkomplex 

 südlich Laßbruch 

 

   

5.1-2 Extensivierung von Grünlandbereichen  

 

 

 Diese Festsetzung gilt in den Landschafts-
räumen: 

 

Die Extensivierung von Grünlandbereichen 
beinhaltet z.B. folgende Maßnahmen: 

 NSG 2.1-1 Tal der Exter  

NSG 2.1-2 Rinnenberg  

- Verzicht oder Einschränkung der Bewei-
dung, Düngung, Kälkung oder Biozid- 

 NSG 2.1-3 Bremker Bachtal  
NSG 2.1-4 Almetal  

NSG 2.1-5 Jürgensberg 

ausbringung entsprechend den Regelun-
gen des Kreiskulturlandschaftsprogram-
mes, 

 NSG 2.1-6 Siekbachtal  

NSG 2.1-7 Schwarzer Bach/ Sellenbach 

NSG 2.1-8 Wettsteinsiek 

 
 die Aufhebung bzw. den Verzicht auf Un-

terhaltung von Drainagen und Entwäs- 
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   5.1-2 NSG 2.1-9 Heimbachtal  
NSG 2.1-10  Hummerbachtal  
 

LSG 2.2-2 Wemke Bachtal 

serungseinrichtungen. Hierbei ist zur Ver-
meidung negativer Auswirkungen auf 
Nachbargrundstücke die Vorflutfunktion zu 
beachten. 

 LSG 2.2-3 Silixer Bachtal  

 LSG 2.2-4 Grünland-Gehölzkomplex 

 bei Kückenbruch 

 

 LSG 2.2-5 Laßbachtal  

 LSG 2.2-7 Magergrünland am Habichts-

berg 

 

 LSG 2.2-8 Hanggrünland am Saalberg  

 LSG 2.2-9 Hanggrünland östlich Rott  

 LSG 2.2-10 Nösingfelder Bachtal  

 LSG 2.2-11 Rickbachtal  

 LSG 2.2-12 Siek zwischen Wiemke und 

 Fütig 

 

 LSG 2.2-13 Zuläufe zur Alme  

 LSG 2.2-14 Bachtal bei Vogelsang  

 LSG 2.2-15 Kollerbachtal  

 LSG 2.2-16 Wald-Grünlandkomplex 

 westlich Nalhof 

 

 LSG 2.2-17 Bachtal mit Hanggrünland 

 zwischen Siekfeld und Va-

llentrup 

 

 LSG 2.2-18 Beberbachtal östlich 

 Schönhagen 

 

 LSG 2.2-19 Wald-Grünlandkomplex am 

Grennerberg 

 

 LSG 2.2-20 Beekebachtal  

 LSG 2.2-21 Scharpker Bachtal  

 LSG 2.2-22 Nordhagenbachtal  

 LSG 2.2-23 Bachtal und Talhänge zwi-

schen Winterberg und Eimke 

 

 LSG 2.2-24 Heckenlandschaft südlich Bö-

singfeld 

 

 LSG 2.2-25 Döhmerbachtal  

 LSG 2.2-26 Bachtal östlich Grüner Anger  

 LSG 2.2-27 Terrassenkulturlandschaft 

nördlich Hohe Asch 

 

 LSG 2.2-28 Humme-Bachtal mit Dewe-

siek 

 

 LSG 2.2-29 Bachtal mit Grünland-Gehölz-

komplex bei Hohensonne 

 

 LSG 2.2-30 Wald-Grünlandkomplex süd-

lich Laßbruch 

 

   

5.1-3 Pflege von Brachflächen  

   

 Diese Festsetzung gilt in den Landschafts-
räumen:  

 

Zur Pflege von Brachflächen sind je nach 
Einzelfall folgende Maßnahmen notwendig: 

 NSG 2.1-1 Tal der Exter 
NSG 2.1-2 Rinnenberg  

NSG 2.1-3 Bremker Bachtal 

- abschnittsweise Mahd alle 2- 5 Jahre im 
Herbst mit Entfernung des Mahdgutes, 

 

 NSG 2.1-4 Almetal 
NSG 2.1-5 Jürgensberg 

alternativ 
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    NSG 2.1-6 Siekbachtal  

NSG 2.1-7 Schwarzer Bach/ Sellenbach 

NSG 2.1-8 Wettsteinsiek 

- mulchen der Brachflächen zur Erhaltung 
der Offenlandlebensräume und Verhinde-
rung der Verbuschung. 

 NSG 2.1-9 Heimbachtal  

 NSG 2.1-10  Hummerbachtal  

 LSG 2.2-2 Wemke Bachtal  

 LSG 2.2-3 Silixer Bachtal  

 LSG 2.2-4 Grünland-Gehölzkomplex bei 

Kückenbruch 

 

 LSG 2.2-5 Laßbachtal  

 LSG 2.2-7 Magergrünland am Habichts-

berg 

 

 LSG 2.2-8 Hanggrünland am Saalberg  

 LSG 2.2-9 Hanggrünland östlich Rott  

 LSG 2.2-10 Nösingfelder Bachtal  

 LSG 2.2-11 Rickbachtal  

 LSG 2.2-12 Siek zwischen Wiemke und 

Fütig 

 

 LSG 2.2-13 Zuläufe zur Alme  

 LSG 2.2-14 Bachtal bei Vogelsang  

 LSG 2.2-15 Kollerbachtal  

 LSG 2.2-16 Wald-Grünlandkomplex west-

lich Nalhof 

 

 LSG 2.2-17 Bachtal mit Hanggrünland 

zwischen Siekfeld und  

Vallentrup 

 

 LSG 2.2-18 Beberbachtal östlich Schön-

hagen 

 

 LSG 2.2-19 Wald- Grünlandkomplex am 

Grennerberg 

 

 LSG 2.2-20 Beekebachtal  

 LSG 2.2-21 Scharpker Bachtal  

 LSG 2.2-22 Nordhagenbachtal  

 LSG 2.2-23 Bachtal und Talhänge zwi-

schen Winterberg und Eimke 

 

 LSG 2.2-24 Heckenlandschaft südlich Bö-

singfeld 

 

 LSG 2.2-25 Döhmerbachtal  

 LSG 2.2-26 Bachtal östlich Grüner Anger  

 LSG 2.2-27 Terrassenkulturlandschaft 

nördlich Hohe Asch 

 

 LSG 2.2-28 Humme-Bachtal mit  

Dewesiek 

 

 LSG 2.2-29 Bachtal mit Grünland-Gehölz-

komplex bei  

Hohensonne 

 

 LSG 2.2-30 Wald-Grünlandkomplex 

südlich Laßbruch 

 

   

5.1-4 Pflege von Sonderbiotopen  

  Bei den Sonderbiotopen handelt es sich um 
folgende Biotoptypen: 
 

  Magergrünland 

  Trocken- und Halbtrockenrasen 

  Borstgrasrasen 
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   5.1-4  - Nass- und Feuchtgrünland 

  - Röhrichte, Groß- und Kleinseggenriede 

  - Moorflächen  
 

 Magergrünland Zur Pflege von Magergrünland sind je nach 
Einzelfall folgende Maßnahmen notwendig: 

   

 Diese Festsetzung gilt in den Landschafts- 
räumen: 
 
NSG 2.1-1 Tal der Exter 

- Mahd jährlich ab Mitte Juli bzw. in Abhän-
gigkeit vom Verlauf der Vegetationsperi-
ode; das Mahdgut ist von der Fläche abzu-
fahren, 

 NSG 2.1-2 Rinnenberg -  
 NSG 2.1-3 Bremker Bachtal  

NSG 2.1-4 Almetal 
NSG 2.1-5 Jürgensberg 

- Extensive Beweidung mit Rindern, Schafen 
oder Pferden geeigneter Rassen bei ange-
passtem Viehbesatz 

 NSG 2.1-6 Siekbachtal  
 NSG 2.1-7 Schwarzer Bach/ Sellenbach 

NSG 2.1-8 Wettsteinsiek 
NSG 2.1-9 Heimbachtal 
 
LSG 2.2-4 Grünland-Gehölzkomplex bei 

Kückenbruch 
LSG 2.2-7 Magergrünland am  

Habichtsberg  
LSG 2.2-8 Hanggrünland am Saalberg  
LSG 2.2-9 Hanggrünland östlich Rott 
LSG 2.2-16 Wald-Grünlandkomplex west-

lich Nalhof 

LSG 2.2-23 Bachtal und Talhänge  

zwischen Winterberg und 

Eimke 

 

 LSG 2.2-25 Döhmerbachtal  

   

 Trocken- und Halbtrockenrasen 

 

Diese Festsetzung gilt in dem Landschafts-

raum: 

 

LSG 2.2-16 Wald-Grünlandkomplex west-

lich Nalhof 

Zur Pflege von Trocken- und Halbtrockenra-
sen sind je nach Einzelfall folgende Maß- 
nahmen notwendig: 
 
- Mähen je nach Untergrund und Exposi-

tion; das Mahdgut ist von der Fläche ab-
zufahren, 

   

  - Freistellen der Fläche nach Bedarf. 

   

 Borstgrasrasen Zur Pflege von Borstgrasrasen sind je nach 
Einzelfall folgende Maßnahmen notwendig: 

   

 Diese Festsetzung gilt in den Landschafts-
räumen: 

- Mahd jährlich ab Mitte Juli. bzw. in Abhän- 
 gigkeit vom Verlauf der Vegetationsperio-- 

   de; das Mahdgut ist von der Fläche abzu- 

 NSG 2.1-6 Siekbachtal  fahren, 

 LSG 2.2-7 Magergrünland am  

Habichtsberg  

LSG 2.2-30 Wald-Grünlandkomplex  

südlich Laßbruch 

 
- Extensive Beweidung mit Rindern, Scha-

fen oder Pferden geeigneter Rassen bei 
angepasstem Viehbesatz. 
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   5.1-4 Nass- und Feuchtgrünland  
 
Diese Festsetzung gilt in den Landschafts- 
räumen:  

Zur Pflege von Nass- und Feuchtgrünland 
sind je nach Einzelfall folgende Maßnahmen 
notwendig: 
 

  
NSG 2.1-1 Tal der Exter 
NSG 2.1-3 Bremker Bachtal  
NSG 2.1-4 Almetal 

- Mähen je nach Feuchtegrad; das Mahdgut 
ist von der Fläche abzufahren, 

- Freistellen der Fläche im Turnus von 5 
bis 8 Jahren. 

 NSG 2.1-6 Siekbachtal  

 NSG 2.1-7 Schwarzer Bach/ Sellenbach 
NSG 2.1-8 Wettsteinsiek 
NSG 2.1-9 Heimbachtal 
NSG 2.1-10  Hummerbachtal 

 

 

 LSG 2.2-2 Wemke Bachtal 
LSG 2.2-3 Silixer Bachtal  
LSG 2.2-5 Laßbachtal  
LSG 2.2-7 Magergrünland am 

Habichtsberg  

LSG 2.2-10 Nösingfelder Bachtal 

 

 LSG 2.2-14 Bachtal bei Vogelsang  

 LSG 2.2-15 Kollerbachtal  

 LSG 2.2-16 Wald-Grünlandkomplex west-

lich Nalhof 

 

 LSG 2.2-17 Bachtal mit Hanggrünland 

zwischen Siekfeld und  

Vallentrup 

 

 LSG 2.2-21 Scharpker Bachtal  

 LSG 2.2-23 Bachtal und Talhänge zwi-

schen Winterberg und Eimke 

 

 LSG 2.2-28 Humme-Bachtal mit Dewe-

siek 

 

   

 Röhrichtbestände/Groß- und Kleinseggen 

riede 

Zur Pflege der Röhrichtbestände/Groß- und 
Kleinseggenriede ist je nach Einzelfall 

  folgende Maßnahme notwendig: 

 Diese Festsetzung gilt in dem Landschafts-
raum: 
 
LSG 2.2-5 Laßbachtal  

 

 
- abschnittsweise Mahd der Röhrichtbe-

stände und Seggenriede alle 3 Jahre au-
ßerhalb der Vegetationsperiode; das 
Mahdgut ist aus dem Gebiet zu entfernen. 

   

 Moorflächen 
 
Diese Festsetzung gilt in dem Landschafts-
raum: 
 

ND 2.3-18 Bent nordwestlich Linder-

bruch 

Zur Pflege der Moorfläche ist je nach Ein-zel-
fall folgende Maßnahme notwendig: 
 
- Freihalten der Moorflächen durch Entbu-

schen alle 5-8 Jahre. 
 

   

5.1-5 Freihalten geologischer Aufschlussberei-

che von Gehölzaufwuchs und Erosions-

material 

Die geologischen Aufschlussbereiche in Na-
turschutzgebieten und Landschaftsschutzge-
bieten mit besonderen Festsetzungen sind  

  kartenmäßig in Anlage 4 dargestellt. 

 Diese Festsetzung gilt in den Landschafts-
räumen: 
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   5.1-5 NSG 2.1-1 Tal der Exter 

 Keuper-Aufschluss, Haltepunkt 

Bögerhof, östlich Silixen  

(GK-3820-003). 

 

   

 NSG 2.1-1 Tal der Exter 

 Steinmergelkeuper-Aufschluss 

Bremke, nordöstlich Almena 

(GK-3820-001)  

 

   

 NSG 2.1-9 Heimbachtal 

 Mergelkuhle nördlich Reine, 

 

   

 LSG 2.2-12 Siek zwischen Wiemke und Fü-
tig (GK-3820-010) 

 

 

 LSG 2.2-30 Wald-Grünlandkomplex südlich 
Laßbruch Mergelkuhle nordöst-
lich Malmershaupt 

 

 

 ND 2.3-15  Steinbruch im Silixer Hagen 

zwischen Lassbruch und Kü-

kenbruch 

 

   

 ND 2.3-16  Steinbruch am Nüllberg west-

lich des Schießstandes 

 

   

 ND 2.3-17  Geotopkomplex am Hilkerberg   

   

5.1-6 Entfernen von Gehölzaufwuchs in einem 

1m-Radius um geomorphologische Ele-

mente 

Die geomorphologischen Elemente in Natur-
schutzgebieten und Landschaftsschutzgebie-
ten mit besonderen Festsetzungen sind kar 

  tenmäßig in Anlage 4 dargestellt. 

 Diese Festsetzung gilt in den Landschafts- 
räumen: 

 

 

 NSG 2.1-1 Tal der Exter  

 Findlinge am Almenaer Berg, 

nördlich Almena (GK-3820-

007) 

 

   

 NSG 2.1-1 Tal der Exter 

 Findling "Evastein", nordöstlich 

Almena (GK-3820-008), 

 

   

 LSG 2.2-3 Silixer Bachtal  

 Findlinge am Grenzbach süd-

westlich Silixen (GK-3820-006) 

 

   

 LSG 2.2-12 Siek zwischen Wiemke und Fü-
tig 

 Findlinge und Wasserfall öst-

lich Almena(GK-3820-010) 

 

   

 ND 2.3-14 2 Findlinge am Eingang der 

Schlucht am Weg zur Uffoburg 
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   5.1-7 Pflege von Gehölz-Naturdenkmalen 

 

 

 Diese Festsetzung gilt in den Landschafts- Hierbei handelt es sich um folgende Maß- 

 räumen:  nahmen: 
 

 ND 2.3-1 1 Eiche an der K 46 von  
Silixen in Richtung Krankenha-
gen gegenüber der Gärtnerei  

ND 2.3-2 1 Eiche bei Bülte an der frühe-
ren Leibzucht  

ND 2.3-3 Hofplatane auf Gut Rickbruch  

ND 2.3-4 1 Eiche am Petighof westlich 

von Hagendorf 

- Ausschneiden und Behandeln der mor-
schen und beschädigten Stellen im 
Stammbereich, 

- Entfernen der befestigten Deckschicht im 
Wurzelbereich, Auflockerung des Bodens 
und Aufbringen von Oberboden, 

-  Entfernen von Gehölzaufwuchs im 
Schutzbereich. 

 ND 2.3-5 1 Eiche  auf einer Waldlichtung 

südlich Malmershaupt 

 

 ND 2.3-6 Ilexgruppe bei Twelen  

 ND 2.3-7 2 Linden bei Twelen  

 ND 2.3-8 1 Eiche westlich Twelen in der 

Feldflur am Wegesrand 

 

 ND 2.3-9 3 Eichen nordöstlich von 

Steinegge auf einer Weide ent-

lang des Schwarzenbaches 

 

 ND 2.3-10 Eichengruppe am Strunksberg  

 ND 2.3-11 Eiche am Strunksberg in der 

Feldflur nordöstlich vom Hof 

Kamp 

 

 ND 2.3-12 Eiche am Friedhof Asmissen  

 ND 2.3-13 Eiche bei Heinebüchenbruch 

nahe der Kreisgrenze 

 

   

5.1-8 Pflege von Hecken/Feldgehölzen   

  
Diese Festsetzung gilt in den Landschafts-
räumen:  
 
NSG 2.1-2 Rinnenberg  
NSG 2.1-6 Siekbachtal  
NSG 2.1-7 Schwarzer Bach/ Sellenbach 
NSG 2.1-8 Wettsteinsiek  
NSG 2.1-9 Heimbachtal  

NSG 2.1-10  Hummerbachtal 

Zur Pflege von Hecken ist folgende Maß-
nahme notwendig: 
 
abschnittweises Auf-den-Stock-Setzen im 
Turnus von 8 bis 12 Jahren; Abschnittslänge 
höchstens ¼ der Gesamtheckenlänge; Entfer-
nung des Schnittgutes, ein Teil des Schnittgu-
tes kann ggf. als Verbissschutz auf der ge-
schnittenen Fläche gelagert werden; Erhal-
tung von Einzelbäume als Überhälter 

   

 LSG 2.2-4 Grünland-Gehölzkomplex bei 
Kückenbruch  

LSG 2.2-7 Magergrünland am  
Habichtsberg  

LSG 2.2-8 Hanggrünland am Saalberg  

LSG 2.2-9 Hanggrünland östlich Rott 

 

 LSG 2.2-16 Wald-Grünlandkomplex west-

lich Nalhof 

 

 LSG 2.2-17 Bachtal mit Hanggrünland zwi-

schen Siekfeld und  

Vallentrup 

 

 LSG 2.2-23 Bachtal und Talhänge  

zwischen Winterberg und 

Eimke 
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   5.1-8 LSG 2.2-24  Heckenlandschaft südlich Bö-

singfeld  

 

 LSG 2.2-27  Terrassenkulturlandschaft 

nördlich Hohe Asch 

 

 LSG 2.2-30 Wald-Grünlandkomplex südlich 
Laßbruch 

 

   

5.1-9 Pflege von Kopfweiden  

 

 

 Diese Festsetzung gilt in den Landschafts-
räumen:  
 
NSG 2.1-1 Tal der Exter  

NSG 2.1-3 Bremker Bachtal 

Zur Pflege von Kopfweiden sind folgende 
Maßnahmen notwendig: 
 
- Schneiteln alle 7-10 Jahre, Beachtung der 
charakteristischen Kopfbildungen. 

 NSG 2.1-4 Almetal  

 NSG 2.1-6 Siekbachtal 

NSG 2.1-7 Schwarzer Bach/ Sellenbach 

 

 NSG 2.1-9 Heimbachtal 

NSG 2.1-10  Hummerbachtal 

 

   

 LSG 2.2-2 Wemke Bachtal  

 LSG 2.2-10 Nösingfelder Bachtal  

 LSG 2.2-11 Rickbachtal  

 LSG 2.2-26 Bachtal östlich Grüner Anger  

 LSG 2.2-29 Bachtal mit Grünland-Gehölz-

komplex bei  

Hohensonne 

 

 LSG 2.2-22 Nordhagenbachtal  

   

5.1-10 Pflege von Obstbäumen 
 

 

 Diese Festsetzung gilt in den Landschafts-
räumen:  
 
NSG 2.1-1 Tal der Exter  
NSG 2.1-3 Bremker Bachtal  
NSG 2.1-4 Almetal  

NSG 2.1-6 Siekbachtal 

Zur Pflege von Obstbäumen sind folgende 
Maßnahmen notwendig: 
 
- Erziehungsschnitt an Jungbäumen vom 

1.bis zum 8. Jahr, 
- fachgerechter Ertrags- bzw. Erhaltungs-
 schnitt an Altbaumbeständen. 

 NSG 2.1-7 Schwarzer Bach/ Sellenbach  

 NSG 2.1-8 Wettsteinsiek 
NSG 2.1-9 Heimbachtal 
NSG 2.1-10  Hummerbachtal 

 

 

 LSG 2.2-4 Grünland-Gehölzkomplex bei 

Kückenbruch 

 

 LSG 2.2-12 Siek zwischen Wiemke und 

Fütig 

 

 LSG 2.2-15 Kollerbachtal   

 LSG 2.2-17 Bachtal mit Hanggrünland zwi-

schen Siekfeld und  

Vallentrup 

 

 LSG 2.2-21 Scharpker Bachtal  

 LSG 2.2-27 Terrassenkulturlandschaft 

nördlich Hohe Asch 
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   5.1-11 Renaturierung von Fließgewässern  

 

 

 Diese Festsetzung gilt in den Landschafts-

räumen: 

Zur Renaturierung von Fließgewässern sind 
im Einzelfall folgende Maßnahmen notwendig, 
die überwiegend auch Bestandteil des Fließ-
gewässerkonzeptes der Gemeinde Extertal 
sind: 
 

 NSG 2.1-1 Tal der Exter - Entnahme von Verrohrungen, 

 NSG 2.1-3 Bremker Bachtal - Entfernung von künstlichen Sohlabstürzen, 

 NSG 2.1-4 Almetal  
NSG 2.1-6 Siekbachtal 

NSG 2.1-7 Schwarzer Bach/ Sellenbach 

 Sohlverbau, Uferbefestigungen und Wehr-
anlagen 

- Erhöhung der Sohle, 

 NSG 2.1-8 Wettsteinsiek  
NSG 2.1-9 Heimbachtal  

NSG 2.1-10  Hummerbachtal 

- Einbau von Sohlgleiten, 
- Entfernung von Teichen aus dem Hauptan- 

schluss durch Verlandung bzw. Schaffung 

  
LSG 2.2-2 Wemke Bachtal  
LSG 2.2-3 Silixer Bachtal 
LSG 2.2-5 Laßbachtal 
LSG 2.2-6 Hamsterbachtal 
LSG 2.2-10 Nösingfelder Bachtal 
LSG 2.2-11 Rickbachtal 
LSG 2.2-12 Siek zwischen Wiemke und 

Fütig  
LSG 2.2-13 Zuläufe zur Alme  
LSG 2.2-14 Bachtal bei Vogelsang  
LSG 2.2-15 Kollerbachtal  
LSG 2.2-16 Wald-Grünlandkomplex west-

lich Nalhof 

LSG 2.2-17 Bachtal mit Hanggrünland 

 zwischen Siekfeld und Val-

 lentrup 

 einer Umgehung, 
- Verlegung von Gewässern bei beengten 

Platzverhältnissen, z.B. an Strassen, 
- Beseitigung von Quellfassungen, 
- Herstellung der natürlichen Ufermorpholo-

gie, 
- Anlage von Uferstreifen. 
- Die Breite der Uferstreifen wird im Rahmen 

der Vereinbarungen festgelegt. Sie beträgt 
in den Landschaftsschutzgebieten mit be-
sonderen Festsetzungen mindestens 10m 
und in den Naturschutzgebieten mindes-
tens 25m 

 LSG 2.2-18 Beberbachtal östlich  

Schönhagen 

 

 LSG 2.2-20 Beekebachtal  

 LSG 2.2-21 Scharpker Bachtal  

 LSG 2.2-22 Nordhagenbachtal  

 LSG 2.2-23 Bachtal und Talhänge zwi-

schen Winterberg und Eimke 

 

 LSG 2.2-25 Döhmerbachtal  

 LSG 2.2-26 Bachtal östlich Grüner Anger  

 LSG 2.2-28 Humme-Bachtal mit Dewe-

siek 

 

 LSG 2.2-29 Bachtal mit Grünland-Gehölz-

komplex bei Hohensonne 

 

   

   

5.1-12 Renaturierung von Fischteichen und Still-
gewässern  

 

 

 Diese Festsetzung gilt in den Landschafts-
räumen: 
 
NSG 2.1-1 Tal der Exter  
NSG 2.1-4 Almetal  
NSG 2.1-6 Siekbachtal  
NSG 2.1-7 Schwarzer Bach/ Sellenbach 
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   5.1-12 NSG 2.1-8 Wettsteinsiek Zur Renaturierung von Fischteichen und Still-
gewässern sind im Einzelfall folgende Maß-
nahmen notwendig: 
 
- Verzicht auf eine fischereiliche Nutzung 

bzw. eine Extensivierung der fischereiwirt-
schaftlichen Nutzung, 

- Beseitigung der Fischteiche,  
 NSG 2.1-9 Heimbachtal - Umwandlung in Artenschutzgewässer, 

 NSG 2.1-10  Hummerbachtal - Anlage von Verlandungszonen, 

  - Entfernung von Sohl- und Uferverbau, 

 LSG 2.2-3 Silixer Bachtal - Abflachung von Uferbereichen, 

 LSG 2.2-5 Laßbachtal - Entschlammung. 

 LSG 2.2-6 Hamsterbachtal  

 LSG 2.2-10 Nösingfelder Bachtal  

 LSG 2.2-12 Siek zwischen Wiemke und 

Fütig 

 

 LSG 2.2-13 Zuläufe zur Alme  

 LSG 2.2-14 Bachtal bei Vogelsang  

 LSG 2.2-15 Kollerbachtal  

 LSG 2.2-17 Bachtal mit Hanggrünland 

zwischen Siekfeld und Va-

llentrup 

 

 LSG 2.2-18 Beberbachtal östlich Schön-

hagen 

 

 LSG 2.2-20 Beekebachtal  

 LSG 2.2-21 Scharpker Bachtal  

 LSG 2.2-22 Nordhagenbachtal  

 LSG 2.2-26 Bachtal östlich Grüner Anger  

 LSG 2.2-28 Humme-Bachtal mit Dewe-

siek 

 

 LSG 2.2-29 Bachtal mit Grünland-Gehölz-

komplex bei Hohensonne 

 

 ND 2.3-18 Bent nordwestlich Linder-

bruch 

 

   

   

5.1-13 Anlage von Artenschutzgewässern  

   

 NSG 2.1-1 Tal der Exter  

 NSG 2.1-4 Almetal  

 NSG 2.1-7 Schwarzer Bach/ Sellenbach  

 NSG 2.1-8 Wettsteinsiek  

 NSG 2.1-9 Heimbachtal  

 NSG 2.1-10  Hummerbachtal  

   

 LSG 2.2-2 Wemke Bachtal  

 LSG 2.2-13 Zuläufe zur Alme  

 LSG 2.2-14 Bachtal bei Vogelsang  

 LSG 2.2-15 Kollerbachtal  

 LSG 2.2-17 Bachtal mit Hanggrünland 

zwischen Siekfeld und  

Vallentrup 

 

 LSG 2.2-18 Beberbachtal östlich Schön-

hagen 

 

 LSG 2.2-20 Beekebachtal  
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   5.1-13 LSG 2.2-21 Scharpker Bachtal  

 LSG 2.2-22 Nordhagenbachtal  

 LSG 2.2-26 Bachtal östlich Grüner Anger  

 LSG 2.2-29 Bachtal mit Grünland-Gehölz-

komplex bei 

Hohensonne 

 

   

5.1-14 Umwandlung von nicht bodenständigen 
Waldbereichen bzw. Gehölzbeständen im 
Auebereich oder in Wald- und Grünland-
komplexen in bodenständigen Laub-
wald/Gehölzbestand 

 

 

 LSG 2.2-2 Wemke Bachtal  

 LSG 2.2-3 Silixer Bachtal  

 LSG 2.2-4 Grünland-Gehölzkomplex bei 

Kückenbruch 

 

 LSG 2.2-5 Laßbachtal  

 LSG 2.2-6 Hamsterbachtal  

 LSG 2.2-8 Hanggrünland am Saalberg  

 LSG 2.2-10 Nösingfelder Bachtal  

 LSG 2.2-11 Rickbachtal  

 LSG 2.2-12 Siek zwischen Wiemke und 

Fütig 

 

 LSG 2.2-13 Zuläufe zur Alme  

 LSG 2.2-18 Beberbachtal östlich  

Schönhagen 

 

 LSG 2.2-20 Beekebachtal  

 LSG 2.2-23 Bachtal und Talhänge  

zwischen Winterberg und 

Eimke 

 

 LSG 2.2-25 Döhmerbachtal  

 LSG 2.2-28 Humme-Bachtal mit 

Dewesiek 

 

 LSG 2.2-30 Wald-Grünlandkomplex süd-

lich Laßbruch 

 

   

   

5.1-15 Erhaltung von 5-10 starken Bäumen des 

Oberstandes je ha (insbesondere Horst- 

und Höhlenbäume) in über 120jährigen 

Laubwaldbeständen für die Zerfallsphase 

Die hierfür vorgesehene Nutzungsentschädi-
gung erfolgt nach Maßgabe der zu der jeweils 
geltenden Förderrichtlinie und Waldbewer-
tungsrichtlinie NRW enthaltenen Holzpreise. 

   

 Diese Festsetzung gilt in den Landschafts-

räumen: 

 

   

 NSG 2.1-1 Tal der Exter  

 NSG 2.1-2 Rinnenberg  

 NSG 2.1-3 Bremker Bachtal  

 NSG 2.1-4 Almetal  

 NSG 2.1-5 Jürgensberg  

 NSG 2.1-6 Siekbachtal  

 NSG 2.1-7 Schwarzer Bach/ Sellenbach  

 NSG 2.1-8 Wettsteinsiek  

 NSG 2.1-9 Heimbachtal  

 NSG 2.1-10  Hummerbachtal  
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   5.1-16 Bewirtschaftung von Niederwaldflächen 

 

 

 Diese Festsetzung gilt in den Landschafts-
räumen: 

 

Zur Bewirtschaftung von Niederwaldflächen 
sind folgende Maßnahmen notwendig: 
 

 NSG 2.1-2 Rinnenberg 

NSG 2.1-5 Jürgensberg 

Abschnittsweise Auf-den-Stock-setzen der 
Bäume nach einer Umtriebszeit von 15 bis 30 
Jahren. 

   
   

5.1-17 Förderung des lebensraumtypischen 
Baumartenanteils in FFH-Gebieten 

 

 

 Diese Festsetzung entfällt in diesem Land-

schaftsplan. 

 

   

   

   

 Folgende Maßnahmen werden bestimmten 
Grundstücken zugeordnet und zusätzlich 
zu den textlichen Festsetzungen in der 
Festsetzungskarte M 1: 10000 parzellen-
scharf festgesetzt: 

 

   

   

5.1-18 Pflege von Obstwiesen, Obstbäumen, He-

cken, Feldgehölzen und/oder Kopfbäumen 

Die erforderlichen Maßnahmen sind unter den 
Erläuterungen zu den Glied.-Nrn 5.1-8 bis  
5.1-10 beschrieben. 

   

 Diese Festsetzung gilt für folgende Grundstü-

cke im LSG 2.2-1 Östliches Lipper Bergland: 

 

   

5.1-18a Gemarkung Schönhagen Pflege einer Obstwiese 

 Flur 12  

 Flurstück 41 tw.  

   

5.1-18b Gemarkung Göstrup Pflege eines Feldgehölzes/Alteichenbestan- 

 Flur 5 des 

 Flurstück 2  

 Flur 4  

 Flurstück 13  

   

5.1-18c Gemarkung Schönhagen 
Flur 6 

Flurstück 56 

Pflege einer Obstwiese 

   

   

5.1-19 Pflege von Magergrünland, Trocken- und 

Halbtrockenrasen, Borstgrasrasen, Nass- 

und Feuchtgrünland, Röhrichten, Groß- 

und Kleinseggenrieden und Moorflächen  

Die erforderlichen Maßnahmen sind unter den 
Erläuterungen zu der Glied.-Nr. 5.1-4 be-
schrieben. 

   

 Diese Festsetzung gilt für folgende Grundstü-

cke im LSG 2.2-1 Östliches Lipper Bergland: 

 

   
5.1-19a Gemarkung Asmissen Nass- und Feuchtgrünland 

 Flur 5  
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   5.1-19a Flurstück 59 tw.  

   

5.1-19b Gemarkung Bösingfeld Nass- und Feuchtgrünland 

 Flur 7  

 Flurstücke 130 tw.,387 tw.  

   

5.1-19c Gemarkung Meierberg Nass- und Feuchtgrünland 

 Flur 6  

 Flurstück 5 tw.  

   

5.1-19d Gemarkung Meierberg Nass- und Feuchtgrünland 

 Flur 6  

 Flurstücke 7 tw., 8 tw.  

   

 Gemarkung Nalhof  

 Flur 6  

 Flurstück 14 tw.  

   

5.1-19e Gemarkung Bösingfeld Nass- und Feuchtgrünland 

 Flur 3  

 Flurstücke 85 tw, 108 tw., 109 tw., 110 tw., 

652 tw., 706 tw., 

 

 Flur 4 

Flurstück 22 tw., 

 

   

5.1-19f 
 

Gemarkung Asmissen 
Flur 10 

Flurstück 43 tw., 

Borstgrasrasen 

   

5.1-19g 
 

Gemarkung Schönhagen 
Flur 3 

Flurstück 103 tw. 

Magergrünland 

   

   

5.1-20 Pflege von Brachflächen Zur Pflege von Brachflächen sind je nach  

  Einzelfall folgende Maßnahmen notwendig: 

 Diese Festsetzung entfällt in diesem Land-

schaftsplan. 

 
- abschnittsweise Mahd alle 2- 5 Jahre im 

Herbst mit Entfernung des Mahdgutes;al-
ternativ 

  - Mulchen der Brachflächen zur Erhaltung 
der Offenlandlebensräume und Verhinde-
rung der Verbuschung. 

   

   

5.1-21 Renaturierung von Fließgewässern  
 

Diese Festsetzung gilt für folgende Grundstü-

cke im LSG 2.2-1 Östliches Lipper Berg-

land: 

Zur Renaturierung von Fließgewässern sind 
folgende Maßnahmen notwendig, die z.T. 
auch Bestandteil des Fließgewässerkonzep-
tes der Gemeinde Extertal sind: 

  - Entnahme von Verrohrungen, 

5.1-21a Gemarkung Göstrup - Beseitigung von Quellfassungen, 

 Flur 3 

Flurstücke 36 tw., 37 tw.,  

- Entfernung von Teichen aus dem Hauptan-
schluss durch Verlandung bzw. Schaffung 
einer Umgehung, 
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   5.1-21b 
 

Gemarkung Nalhof 
Flur 5 

Flurstücke 44 tw., 45 tw., 

- Anlage von Uferstreifen. 
Die Breite der Uferstreifen wird im Rahmen 
der Vereinbarungen festgelegt. Sie beträgt 
im LSG 2.2-1 mindestens 5m. 

   
5.1-21c 

 
Gemarkung Nalhof 
Flur 5 

Flurstücke 76 tw., 78 tw., 79 tw.,  

 

   

5.1-21d 
 

Gemarkung Laßbruch 
Flur 3 

Flurstücke 108 tw., 110 tw., 111 tw., 

 

   

5.1-21e 
 

Gemarkung Rott 
Flur 1 
Flurstücke 69tw., 70 tw., 396 tw., 
Gemarkung Bremke 
Flur 2 

Flurstücke 15 tw., 182 tw., 183 tw., 338 tw.,  

 

   

5.1-21f 
 

Gemarkung Meierberg 
Flur 1 
Flustück 41 tw., 
Flur 5 

Flurstück 127 tw., 

 

   

5.1-21g 
 

Gemarkung Nalhof 
Flur 3 
Flurstück 18 tw., 
Gemarkung Almena 
Flur 2 

Flurstücke 367 tw., 381 tw., 464 tw., 468 tw., 

561 tw., 

 

   

5.1-21h 
 

Gemarkung Asmissen 
Flur 11 

Flurstück 119 tw., 

 

   

5.1-21i 
 

Gemarkung Almena 
Flur 4 

Flurstücke 184 tw., 187 tw., 383 tw., 397., 

 

   

5.1-21j 
 

Gemarkung Asmissen 
Flur 7 

Flurstück 49 tw.,  

 

   

   

5.1-22  Renaturierung von Stillgewässern 

 

 

 Diese Festsetzung gilt für folgende Grundstü-
cke im LSG 2.2-1 Östliches Lipper Bergland: 
 
Gemarkung Göstrup 
Flur 6 

Flurstück 95 tw., 

Hierbei handelt es sich vor allem um folgende 
Maßnahmen: 
 
- Nutzungsextensivierung  
- Anlage von Verlandungszonen, 
- Entfernung von Sohl- und Uferverbau, 
- Abflachung von Uferbereichen, 
- Entschlammung. 
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   5.1-23 Wiederherstellung der ursprünglichen 

Morphologie  

Hierbei handelt es sich vor allem um folgende 
Maßnahmen: 

   

 Diese Festsetzung gilt für folgende Grundstü-

cke: 

- Wiederherstellung des Ursprungsprofiles, 
 einschließlich von Hangkanten, 

  - Entnahme von  Bodenauffüllungen, 

 LSG 2.2-1 - Wiederaufnahme der ehemaligen Nut- 

 Gemarkung Laßbruch  zung. 

 Flur 4  

 Flurstücke 75 tw., 76 tw., 299 tw., 300 tw.,  

422 tw., 

 

   

 LSG 2.2-1 
Gemarkung Nalhof 
Flur 4 

Flurstück 22 tw., 

 

   

 NSG 2.1-1  

 Gemarkung Bremke 
Flur 1 

Flurstück 98 tw., 

 

   

   

5.2 Anpflanzungen  

   

 Aufgrund des § 26 (1) Nr. 2 LG werden die 
unter den Glied.-Nrn. 5.2-1 bis 5.2-8 bezeich-
neten Anpflanzungen zum einen in abge-
grenzten Landschaftsräumen textlich festge-
setzt. Zum anderen erfolgt bei Festsetzungen 
auf bestimmten Grundstücksflächen eine 
textliche und eine kartenmäßige Festsetzung 
in der Festsetzungskarte im M 1:10000.  
 

Anpflanzungen auf öffentlichen Flächen 

werden so umgesetzt, dass sie in den folgen-

den 5 Jahren die Grenze der Nachbarflächen 

nicht überschreiten. Für eine ordnungsge-

mäße Pflege in der Zukunft wird Gewähr ge-

tragen. 

Die Anpflanzungen dienen der Schaffung 
von Lebensstätten, dem Schutz und der Ver-
netzung von Biotopen, der Abgrenzung der 
Landschaftsschutzgebiete mit besonderen 
Festsetzungen/Naturschutzgebiete gegenüber 
angrenzenden Ackerflächen, dem Boden-
schutz, dem Ufer- und Gewässerschutz, der 
Waldrandgestaltung, der Verbesserung des 
Kleinklimas und des Bodenwasserhaushalts, 
dem Immissions- und Emissionsschutz, der 
Eingliederung von Gebäuden, Siedlungen, 
Verkehrswegen und sonstigen Anlagen in das 
Landschaftsbild sowie der Gliederung, Bele-
bung und Bereicherung des Landschaftsbil-
des. 

   

 Bei den Anpflanzungen sind in der Regel 

bodenständige, heimische, standortgerechte 

Gehölzarten zu verwenden. Bei Obstbaum-

pflanzungen sollen regionaltypische Obstsor-

ten gewählt werden. Bei der Qualität sind die 

BdB-Bestimmungen zu berücksichtigen. 

 

Die Regelbreite einer mehrschichtig aufge-

bauten Gehölzpflanzung in der Flur beträgt 

zwei oder drei Pflanzreihen mit Reihenab-

ständen von 1 m, der Pflanzabstand in der 

Reihe 1 m (auf Lücke gesetzt). An Gewäs-

sern wird die 1. Pflanzreihe an der Mittelwas-

serlinie bzw. am Gewässerrand mit 1,50m 

Pflanzabstand 

Zu den Anpflanzungen rechnen nicht Erstauf-
forstungen und Wiederaufforstungen (einschl. 
Voranbau, Unterbau und Nachbau) im forst-
fachlichen Sinne. 
 
Bei Pflanzungen auf Waldflächen erfolgt die 
Festlegung der Baumarten im Einvernehmen 
mit der unteren Forstbehörde. 
 
Angepflanzt werden können: 
 
- Feldgehölze, Baumreihen, Baumgruppen, 

Einzelbäume, Gehölzstreifen oder Gehölz-
gruppen. Obstbäume. 
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   5.2 in der Reihe ausgeführt. Bei beengten Platz-
verhältnissen können die Pflanzungen auch 
einreihig durchgeführt werden.  
 

Die Pflanzgrößen sind in der Regel als Sträu-

cher oder Heister der Pflanzgröße 2 x ver-

pflanzt, 80 - 100 cm Höhe zu wählen. 

Die vorzunehmenden Anpflanzungen sollen 
vor allem an Straßen, Wegen, Flussläufen, 
Böschungen, Gräben sowie angrenzend an 
bebaute Gebiete realisiert werden. Es bieten 
sich insbesondere auch Ergänzungen von 
vorhandenen Pflanzungen an zum Aufbau 
und Ergänzung des Biotopverbundsystems. 

   

 Die Anlage von Waldrändern soll - sofern die 

natürliche Sukzession nicht zum Zuge kommt 

- durch eine Waldvorpflanzung in mindestens 

10m Breite mit einem vorgelagerten minde-

stens 5m breiten Saum erfolgen. 

 

Die Bepflanzung von Straßenrändern soll in 

der Regel als geschlossene Baumreihe 

durchgeführt werden. Der Pflanzabstand be-

trägt bei großkronigen Bäumen 1. Ordnung 

(z.B. Eichen, Linden) 20 m, bei kleinkronigen 

Bäumen (z.B. Hainbuchen) 10 m. Als Regel-

qualität für die zu verwendenden Bäume sind 

Hochstämme mit durchgehendem Leittrieb, 

2 x v, 12/14 mit Ballen anzunehmen. 

Im Plangebiet sollen insbesondere folgende 
Pflanzenarten verwendet werden: 
 
a) Zum Aufbau naturnaher Feldgehölze und 

Gehölzstreifen:  
 
 Acer platanoides, Spitzahorn 
 Acer pseudoplatanus,Bergahorn  
 Acer campestre, Feldahorn 
 Carpinus betulus, Hainbuche 
 Cornus sanguinea, Hartriegel 
 Corylus avellana, Hasel  
 Crataegus spec., Weißdorn 
 Fagus sylvatica, Buche 
 Fraxinus excelsior, Esche  
 Euonymus europaeus, Pfaffenhütchen 

   Ilex aquifolium, Stechpalme 

 Um ein Anwachsen der Neuanpflanzungen 
nachhaltig sicherzustellen, müssen über ei-
nen Zeitraum bis zu 5 Jahren nach der An-
lage der Pflanzung 
 
- die Pflanzen gegen Wildverbiss geschützt 
 werden, 
 
- sich in der Neuanpflanzung entwickelnder 
 Krautwuchs mit mechanischen Mitteln  
 niedrig gehalten werden. 
 
Ausgefallene Pflanzen sind durch Neuan-
pflanzungen zu ersetzen. 
 
Kopfweiden sind in einem Abstand von ca. 

 Malus sylvestris, Wildapfel 
 Prunus avium, Vogelkirsche  
 Prunus spinosa, Schlehe 
 Pyrus pyraster, Wildbirne 
 Quercus petraea, Traubeneiche 
 Quercus robur, Stieleiche 
 Rosa canina, Hundsrose 
 Salix caprea, Salweide 
 Sambucus nigra, Holunder 
 Sambucus racemosa, Traubenholunder 
 Sorbus aucuparia, Eberesche  
 Sorbus domestica, Speierling  
 Sorbus torminalis, Elsbeere 
 Ulmus minor, Feldulme 

Ulmus glabra, Bergulme 

 10m zu pflanzen und innerhalb eines Zeitrau  

 mes von 7 –10 Jahren zu beschneiden. b) Zum Aufbau naturnaher Ufergehölze: 

  
Obstbäume sind in einem Abstand von 
12,5x12,5m zu pflanzen und innerhalb der 
ersten 8 Jahre mit regelmäßigen Erziehungs- 
schnitten zu pflegen. Die Mindestgröße von 
neu anzulegenden Obstwiesen beträgt  

2500qm. 

 
 Alnus glutinosa, Erle 
 Carpinus betulus, Hainbuche 
 Corylus avellana, Hasel 
 Fraxinus excelsior, Esche 
 Prunus padus, Traubenkirsche 
 Populus nigra, Schwarzpappel 

   Quercus robur, Stieleiche 
 Salix alba, Silberweide (auch als Kopf-

weide) 
 Salix aurita, Öhrchenweide 
 Salix cinerea, Aschweide 
 Salix fragilis, Bruchweide (auch als Kopf-

weide ) 
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   5.2   Salix purpurea, Purpurweide (auch als 
Kopfweide ) 

   Salix viminalis, Korbweide (auch als Kopf-
weide )  

 Viburnum opulus, Wasserschneeball 
   

  c) Für Pflanzungen zur Gliederung des Land-
schaftsbildes an Straßen zusätzlich zu den 
unter a) genannten Arten: 

   

   Aesculus hippocastanum, Kastanie 
 Betula pendula, Birke 
 Tilia cordata, Winterlinde 
 Tilia platyphyllos, Sommerlinde 

   

  d) Regionaltypische Obstsorten: 

   

   Entlang von Straßen und landwirtschaftli-
chen Wegen sind aufgrund ihrer relativ 
schmalen Krone folgende Sorten geeignet: 

   

   Äpfel: 

   

  Rote Sternrenette 
Rheinischer Bohnapfel 
Landsberger Renette 
Boskoop (für breite Straßenbankette) 
Dülmener Rosenapfel (für breite Straßen-
bankette) 
Biesterfelder Renette (für gute Anbaula-
gen) 
Gelber Edelapfel 
Ontarioapfel 
Kaiser Wilhelm 
Graue Herbstrenette 
Weißer Klarapfel 
Roter Bellefleur 
Wiedenbrücker 

 Winterglockenapfel 
   

  Birnen:  
 
Köstliche von Charneu 
Westfälische Speckbirne (auch Westf.Glo-
ckenbirne oder Kuhfuß) 
Clapps Liebling 
Bunte Juli 
Conference 
Gellert's Butterbirne 
Alexander Lucas 
Gute Graue 
Neue Poiteau  

   

   Pflaumen: 

   

  Hauszwetsche 
Graf Althanns Reneklode 
Große grüne Reneklode 
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   5.2  Ouillins Reneklode  

  Für die Anlage von Obstwiesen ergänzend: 
 

Äpfel 
 
Tannkrüger 
Jakob Lebel 
Extertaler 
Westfälischer Gülderling 
Gravensteiner 
Jakob Fischer 
Rheinischer Bohnapfel 
Riesenboikenapfel 

 Westfälische Tiefenblüte 
  Schöner aus Nordhausen 

Grahams Jubiläumsapfel   
 

  Birnen 
 
Doppelte Philipsbirne 
Mariannenbirne 
Pastorenbirne 
Rote Bergamotte 

 
  Kirschen 

 
Heidelberger Riesenkirsche 
Große schwarze Knorpelkirsche 
Schneider's späte Knorpelkirsche 
Regina 
Große Prinzessin 
 

 Speierling (Wildobstart)  
   

 Folgende Maßnahmen werden in abge-

grenzten Landschaftsräumen textlich fest-

gesetzt: 

 

   

5.2-1 Anlage von Waldrandgesellschaften 
 

 

 Diese Festsetzung gilt in den Landschafts-

räumen: 

Hierbei handelt es sich vor allem um folgende 
Maßnahmen: 

   

 NSG 2.1-1 Tal der Exter 

NSG 2.1-2 Rinnenberg 

NSG 2.1-3 Bremker Bachtal 
NSG 2.1-4 Almetal 
NSG 2.1-5 Jürgensberg 
NSG 2.1-6 Siekbachtal  

NSG 2.1-7 Schwarzer Bach/ Sellenbach 

NSG 2.1-8 Wettsteinsiek 

NSG 2.1-9 Heimbachtal 

NSG 2.1-10  Hummerbachtal 

- Entwicklung über natürliche Sukzession, 
 
- randlicher Aufhieb in einem Bereich von 

bis 
 zu 30 Meter, natürliche Sukzession und 

teilweise Ergänzung durch gezielte Pflan-
zung von Traubenkirsche, Wildbirne, 
Speierling und anderen Gehölzen, 

 
- Anpflanzung eines Waldrandes (Waldvor- 
 pflanzung) mit vorgelagertem Krautsaum. 

 LSG 2.2-4 Grünland-Gehölzkomplex bei 

Kückenbruch  

LSG 2.2-6 Hamsterbachtal  

LSG 2.2-11 Rickbachtal 
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   5.2-1 LSG 2.2-12 Siek zwischen Wiemke und 

Fütig 

LSG 2.2-15 Kollerbachtal 

LSG 2.2-17 Bachtal mit Hanggrünland 

zwischen Siekfeld und  

Vallentrup 

LSG 2.2-18 Beberbachtal östlich  

Schönhagen 

LSG 2.2-20 Beekebachtal 

LSG 2.2-21 Scharpker Bachtal 

LSG 2.2-23 Bachtal und Talhänge zwi-

schen Winterberg und Eimke 

LSG 2.2-25 Döhmerbachtal 

 

   

5.2-2 Anlage und Ergänzung von Obstwiesen 

bzw. Obstbaumreihen 

 

   

 Diese Festsetzung gilt in den Landschafts-
räumen: 

 

 

 NSG 2.1-2 Rinnenberg  

 NSG 2.1-3 Bremker Bachtal  

 NSG 2.1-4 Almetal  

 NSG 2.1-6 Siekbachtal  

 NSG 2.1-7 Schwarzer Bach/ Sellenbach  

 NSG 2.1-8 Wettsteinsiek  

 NSG 2.1-9 Heimbachtal  

 NSG 2.1-10  Hummerbachtal  

   

 LSG 2.2-4 Grünland-Gehölzkomplex bei 

Kückenbruch 

 

 LSG 2.2-8 Hanggrünland am Saalberg  

 LSG 2.2-10 Nösingfelder Bachtal  

 LSG 2.2-11 Rickbachtal  

 LSG 2.2-12 Siek zwischen Wiemke und 

Fütig 

 

 LSG 2.2-19 Wald - Grünlandkomplex am 

Grennerberg 

 

 LSG 2.2-1 Anreicherungsraum Die Anlage von Obstwiesen im Anreiche-
rungsraum bezieht sich auf Ortsränder 

  - 

5.2-3 Anpflanzung und Ergänzung von Hecken, 

Feldgehölzen und Baumgruppen  

. 

   

 Diese Festsetzung gilt in den Landschafts-

räumen: 

 

   

 NSG 2.1-2 Rinnenberg  
 NSG 2.1-6 Siekbachtal  
 NSG 2.1-7 Schwarzer Bach/Sellenbach  
 NSG 2.1-9 Heimbachtal  
 NSG 2.1-10  Hummerbachtal  
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   5.2-3 LSG 2.2-4 Grünland-Gehölzkomplex bei 
Kückenbruch  

LSG 2.2-7 Magergrünland am 
Habichtsberg 

LSG 2.2-9 Hanggrünland östlich Rott 
LSG 2.2-17 Bachtal mit Hanggrünland 

zwischen Siekfeld und  
Vallentrup  

LSG 2.2-18 Beberbachtal östlich Schön-
hagen 

LSG 2.2-1 Anreicherungsraum 

 

   

5.2-4 Anlage und Ergänzung von Baumreihen 

und Alleen 

 

   

 Diese Festsetzung gilt in dem Landschafts-

raum: 

 

   

 LSG 2.2-1 Anreicherungsraum   

   

5.2-5 Anpflanzung von Ufergehölzen   

   

 Diese Festsetzung gilt in den Landschafts-

räumen: 

 

   

 NSG 2.1-1 Tal der Exter  

 NSG 2.1-3 Bremker Bachtal  

 NSG 2.1-4 Almetal  

 NSG 2.1-6 Siekbachtal  

 NSG 2.1-7 Schwarzer Bach/Sellenbach  

 NSG 2.1-8 Wettsteinsiek  

 NSG 2.1-10  Hummerbachtal  

   

 LSG 2.2-2 Wemke Bachtal  

 LSG 2.2-3 Silixer Bachtal  

 LSG 2.2-5 Laßbachtal  

 LSG 2.2-10 Nösingfelder Bachtal  

 LSG 2.2-11 Rickbachtal  

 LSG 2.2-12 Siek zwischen Wiemke und 

Fütig 

 

 LSG 2.2-13 Zuläufe zur Alme  

 LSG 2.2-14 Bachtal bei Vogelsang  

 LSG 2.2-15 Kollerbachtal  

 LSG 2.2-17 Bachtal mit Hanggrünland 

zwischen Siekfeld und Vallen-

trup 

 

 LSG 2.2-18 Beberbachtal östlich Schön-

hagen 

 

 LSG 2.2-20 Beekebachtal  

 LSG 2.2-21 Scharpker Bachtal  

 LSG 2.2-22 Nordhagenbachtal  

 LSG 2.2-23 Bachtal und Talhänge zwi-

schen Winterberg und Eimke 

 

 LSG 2.2-25 Döhmerbachtal  

 LSG 2.2-26 Bachtal östlich Grüner Anger  

 LSG 2.2-28 Humme-Bachtal mit Dewesiek  
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   5.2-5 LSG 2.2-29 Bachtal mit Grünland-Gehölz-

komplex bei Hohensonne 

 

   

 Folgende Maßnahmen werden bestimmten 

Grundstücken zugeordnet und zusätzlich 

zu den textlichen Festsetzungen in der 

Festsetzungskarte M 1: 10000 parzellen-

scharf festgesetzt: 

 

   

5.2-6 Anpflanzung und Ergänzung einer Hecke  

   

 Diese Festsetzung gilt für folgende Grundstü-

cke im LSG 2.2-1 Östliches Lipper Bergland: 

 

   

 Gemarkung Bösingfeld  

 Flur 5 

Flurstück76 tw., 

 

 Flur 6  

 Flurstück 207 tw.,  

   

5.2-7 Anpflanzung und Ergänzung eines Uferge-

hölzes 

 

   

 Diese Festsetzung gilt für folgende Grundstü-

cke im LSG 2.2-1 Östliches Lipper Bergland: 

 

   

 Gemarkung Asmissen 
Flur 11 

Flurstück 119 tw., 

 

   

 Gemarkung Almena 
Flur 4 

Flurstücke 184 tw., 187 tw., 383 tw., 397., 

 

   

 Gemarkung Schönhagen 
Flur 11 

Flurstückee 3 tw., 4 tw.,  

 

   

 Gemarkung Asmissen 
Flur 1 

Flurstücke 34 tw., 40.,  

 

   

 Gemarkung Bösingfeld 
Flur 3 

Flurstücke 78tw., 83 tw., 123 tw., 

 

   

5.2-8 Ergänzung einer Obstwiese, Baumreihe o-

der Allee 

 

   

 Diese Festsetzung gilt für folgende Grundstü-

cke im LSG 2.2-1 Östliches Lipper Bergland: 

 

   

 Gemarkung Bösingfeld Ergänzung einer Allee 

 Flur 14  

 Flurstücke 12 tw., 13 tw., 17 tw., 32 tw., 33 

tw., 52 tw., 77 tw., 78 tw., 79 tw., 80 tw., 125 

tw., 128 tw., 141 tw., 
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Gliede-
rungs-

Nr. 
Textliche Darstellungen  Erläuterungen 

   5.2-8 Gemarkung Schönhagen 
Flur 1 

Flurstücke 35 tw., 36 tw., 37 tw., 38 tw., 39 

tw., 59 tw., 

 

   

5.3 Herrichtung von geschädigten oder nicht 

mehr genutzten Grundstücken sowie Be-

seitigung störender Anlagen 

Diese Festsetzung entfällt in diesem Land-
schaftsplan. 
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6. GENEHMIGUNGSVERMERK 
 
 Planbestandteile 
 
Der Landschaftsplan besteht aus folgenden satzungsgemäß festgelegten Teilen: 
 
- der Entwicklungskarte (aufgeteilt in 4 Blätter) 
- den textlichen Darstellungen und Erläuterungen der Entwicklungsziele 
- der Festsetzungskarte (aufgeteilt in 4 Blätter) 
- den textlichen Festsetzungen und Erläuterungen  
- den folgenden Detailkarten (M 1:2000) :  
 

2.1-1  NSG Tal der Exter (aufgeteilt in 16 Blätter) 

2.1-2 NSG Rinnenberg (aufgeteilt in 2 Blätter)  

2.1-3 NSG Bremker Bachtal (aufgeteilt in 6 Blätter) 

2.1-4 NSG Almetal  (aufgeteilt in 7 Blätter) 

2.1-5 NSG Jürgensberg (aufgeteilt in 1 Blatt) 

2.1-6 NSG Siekbachtal (aufgeteilt in 6 Blätter)  

2.1-7 NSG Schwarzer Bach/Sellenbach (aufgeteilt in 10 Blätter)  

2.1-8  NSG Wettsteinsiek (aufgeteilt in 2 Blätter) 

2.1-9  NSG Heimbachtal (aufgeteilt in 5 Blätter) 

2.1-10 NSG Hummerbachtal (aufgeteilt in 2 Blätter)  
 

2.2-2 LSG Wemke Bachtal (aufgeteilt in 4 Blätter)  

2.2-3 LSG Silixer Bachtal (aufgeteilt in 4 Blätter)  

2.2-4 LSG Grünland-Gehölzkomplex bei Kükenbruch (aufgeteilt in 2 Blätter)  

2.2-5 LSG Laßbachtal (aufgeteilt in 5 Blätter)  

2.2-6 LSG Hamsterbachtal (aufgeteilt in 3 Blätter)  

2.2-7 LSG Magergrünland am Heinrichsberg (aufgeteilt in 1 Blatt)  

2.2-8 LSG Hanggrünland am Saalberg (aufgeteilt in 1 Blatt)  

2.2-9 LSG Hanggrünland östlich Rott (aufgeteilt in 2 Blätter)  

2.2-10 LSG Nösingfelder Bachtal (aufgeteilt in 3 Blätter)  

2.2-11 LSG Rickbachtal (aufgeteilt in 2 Blätter)   

2.2-12 LSG Siek zwischen Wiemke und Fütig (aufgeteilt in 2 Blätter)  

2.2-13 LSG Zuläufe zur Alme (aufgeteilt in 2 Blätter)  

2.2-14 LSG Bachtal bei Vogelsang (aufgeteilt in 1 Blatt)  

2.2-15 LSG Kollerbachtal (aufgeteilt in 3 Blätter)   

2.2-16 LSG Wald-Grünlandkomplex westlich Nalhof (aufgeteilt in 3 Blätter)  

2.2-17 LSG Bachtal mit Hanggrünland zwischen (aufgeteilt in 4 Blätter)  
 Siekfeld und Vallentrup 

2.2-18 LSG Beberbachtal östlich Schönhagen (aufgeteilt in 3 Blätter)  

2.2-19 LSG Wald-Grünlandkomplex am Grennerberg (aufgeteilt in 1 Blatt)  

2.2-20 LSG Beekebachtal (aufgeteilt in 4 Blätter)  

2.2-21 LSG Scharpker Bachtal (aufgeteilt in 3 Blätter) 

2.2-22 LSG Nordhagenbachtal (aufgeteilt in 2 Blätter) 

2.2-23 LSG Bachtal und Talhänge zwischen (aufgeteilt in 3 Blätter)  
 Winterberg und Eimke 

2.2-24 LSG Heckenlandschaft südlich Bösingfeld (aufgeteilt in 1 Blatt)  

2.2-25 LSG Döhmerbachtal (aufgeteilt in 2 Blätter) 

2.2-26 LSG Bachtal östlich Grüner Anger (aufgeteilt in 2 Blätter)  

2.2-27 LSG Terrassenkulturlandschaft nördlich (aufgeteilt in 1 Blatt)  
 Hohe Asch 
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2.2-28 LSG Humme-Bachtal (aufgeteilt in 3 Blätter)  

2.2-29 LSG Bachtal mit Grünland-Gehölzkomplex (aufgeteilt in 2 Blätter) 
 bei Hohensonne  

2.2-30 LSG Wald-Grünlandkomplex südlich (aufgeteilt in 3 Blätter) 
 Laßbruch 

 

2.3-1 ND 1 Eiche an der K 46 von Silixen in Richtung Krankenhagen gegenüber der Gärtnerei 

2.3-2 ND 1 Eiche bei Bülte an der früheren Leibzucht 

2.3-3 ND Hofplatane auf Gut Rickbruch 

2.3-4 ND 1 Eiche am Petighof westlich von Hagendorf 

2.3-5 ND 1 Eiche  auf einer Waldlichtung südlich Malmershaupt 

2.3-6 ND Ilexgruppe bei Twelen 

2.3-7 ND 2 Linden bei Twelen 

2.3-8 ND 1 Eiche westlich Twelen in der Feldflur am Wegesrand 

2.3-9 ND 3 Eichen nordöstlich von Steinegge auf einer Weide entlang des Schwarzenbaches 

2.3-10 ND Eichengruppe am Strunksberg 

2.3-11 ND 1 Eiche am Strunksberg in der Feldflur nordöstlich vom Hof Kamp 

2.3-12 ND 1 Eiche am Friedhof Asmissen 

2.3-13 ND 1 Eiche bei Heinebüchenbruch nahe der Kreisgrenze 

2.3-14 ND 2  Findlinge am Eingang der Schlucht am Weg zur Uffoburg  

2.3-15  ND Steinbruch im Silixer Hagen zwischen Lassbruch und Kükenbruch 

2.3-16  ND Steinbruch am Nüllberg westlich des Schießstandes 

2.3-17  ND Geotopkomplex am Hilkerberg 

2.3-18 ND Bent nordwestlich Linderbruch 

2.3-19  ND Steinbruch östlich Hohensonne 

 

 

-  Anlage 1 Umweltbericht 

- Anlage 2  "Gesetzlich geschützte Biotope nach § 62 LG"  

-  Anlage 3  "Gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile nach § 47 LG  

- Anlage 4  "Geologische Aufschlussbereiche und geomorphologische Einzelelemente in Na-
turschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit besonderen Festsetzungen"  
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Aufstellungsbeschluss 
 
Der Kreistag des Kreises Lippe hat am 28.06.2004 gem. § 27 Abs. 1 in Verbindung mit § 29 Abs 1 des 
Landschaftsgesetzes beschlossen, den Landschaftsplan Nr. 5 "Extertal" aufzustellen. Der Beschluss 
wurde am 10.05.2005 ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Detmold, den 12.05.2005       
 
 
 Der Landrat  Schriftführerin 
 gez. Heuwinkel  gez. Otto 
 
 
 

F.d.R.: Der Landrat 
I.A. 

gez. Diekmann 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, Vereine und Stellen 
 
Eine 1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, Vereine und Stellen wurde aufgrund des Schrei-
bens vom 22.10.2004 in der Zeit vom 22.10.2004 bis 30.11.2004 durchgeführt.  
 
Detmold, den 03.10.2004 
 
 
 

F.d.R.: Der Landrat 
I.A. 

gez. Diekmann 
 
 
 
 
 
 
Frühzeitige Bürgerbeteiligung  
 
Die öffentliche Darlegung und Anhörung gem. § 27b des Landschaftsgesetzes wurde in der Zeit vom 
19.05.2005 bis zum 07.06.2005 durchgeführt. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 
10.05.2005. 
 
Detmold, den 10.06.2005   

 
 

  
Der Landrat 

I.A. 
gez. Diekmann 
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Öffentliche Auslegung 
 
Der Kreistag des Kreises Lippe hat am 25.09.2006 gemäß § 27 c des Landschaftsgesetzes diesen 
Entwurf gebilligt und seine öffentliche Auslegung beschlossen. 
 
Detmold, den 27.09.2006 
 
 
 Der Landrat  Schriftführerin 
 gez. Heuwinkel     gez. Otto 
 
 

F.d.R.: Der Landrat 
I.A. 

gez. Diekmann 
 
 
 
 
 
 
Der Entwurf dieses Landschaftsplanes hat gem. § 27 c des Landschaftsgesetzes nach ortsüblicher 
Bekanntmachung vom 28.09.2006 in der Zeit vom 09.10.2006 bis 10.11.2006 einschl. öffentlich aus-
gelegen. 
 
Detmold, den 13.11.2006 
 
 

Der Landrat 
I.A. 

gez. Diekmann 
 
 
 
 
 
 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, Vereine und Stellen 
 
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der nach §§ 58 ff. Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) anerkannten Vereine gem. § 27 a Landschaftsgesetz i.V.m. § 11 der Verordnung zur 
Durchführung des Landschaftsgesetzes wurde aufgrund des Schreibens vom 04.10.2006 in der Zeit 
vom 09.10.2006 bis zum 30.11.2006 durchgeführt. 
 
Detmold, den 04.12.2006 
 

 
Der Landrat 

I.A. 
gez. Diekmann 
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Satzungsbeschluss 
 
Der Kreistag des Kreises Lippe hat in seiner Sitzung am 26.03 2007 gem. § 16 Abs. 2 des Land-
schaftsgesetzes in Verbindung mit § 3 Abs. 1 und § 20 Abs. 1 Buchstabe g) der Kreisordnung für das 
Land NW in der zurzeit geltenden Fassung den Landschaftsplan in dieser Fassung als Satzung be-
schlossen. 
 
Detmold, den 27.03.2007 
 
 
 Der Landrat Schriftführerin 
 gez. Heuwinkel gez. Otto 
 
 

F.d.R.: Der Landrat 
I.A. 

gez. Diekmann 
 
 
 
 
 
 

Genehmigung 
 
Dieser Landschaftsplan ist gem. § 28 Abs. 1 Landschaftsgesetz mit Verfügung vom heutigen Tage  
genehmigt worden. 
 
Detmold, den 05.06.2007 
 
 

Bezirksregierung Detmold 
Höhere Landschaftsbehörde 

I.A. 
gez. Bremer 

 
 
 
 
 
 
Inkrafttreten, Einsichtnahme 
 
Die Genehmigung des Landschaftsplanes gem. § 28 Abs. 2 Landschaftsgesetz sowie Ort und Zeit sei-
ner öffentlichen Auslegung sind im Kreisblatt, Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Ge-
meinden, am 25.06.2007 bekannt gemacht worden (KrBl. Lippe Nr. 27, S. 214 f.). 
  
Detmold, den 26.06.2007 

 
 

Der Landrat 
I.A. 

gez. Diekmann 
 

 
 
 
 
 
Entwurfsbearbeitung 
 
Dipl. Ing. Petra Dreher, Dipl. Ing. Hilde Kapper, Kreis Lippe – untere Landschaftsbehörde 



- 165 - 

Außerkrafttreten bestehender Verordnungen / Satzungen 
 
Mit Inkrafttreten dieses Landschaftsplanes treten gem. § 73 Abs. 1 in Verbindung mit § 42 a, Abs. 1, 
Satz 6 Landschaftsgesetz folgende Verordnungen über die Ausweisung von besonders geschützten 
Teilen von Natur und Landschaft im Geltungsbereich dieses Landschaftsplanes außer Kraft: 
 
 
- Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im Landkreis Lemgo vom 22.1..1968, Amtliches 

Verkündungsblatt für den Landkreis Lemgo und seine Gemeinden Nr. 3-69 vom 30.Januar 1969 
 
- Ordnungsbehördliche Verordnung zur Sicherung von Naturdenkmalen im Kreis Lippe in den 

Städten Bad Salzuflen, Barntrup, Blomberg, Detmold, Lage, Lemgo, Lügde, Oerlinghausen sowie 
in den Gemeinden Dörentrup, Extertal und Leopoldshöhe vom 13.08.1999, Amtsblatt für den Re-
gierungsbezirk Detmold, 184. Jg., Nr. 39 vom 27.09.1999, S. 265 – 267 

 
- Ordnungsbehördliche Verordnung für das Naturschutzgebiet "Hummerbachtal" in der Gemeinde 

Extertal, Kreis Lippe, vom 03. März 1994, Abl. Reg. Dt. 1994, S. 65-67. 
 
Die Außerkraftsetzung der angeführten Verordnungen erfolgt nur für die Bereiche, die im Geltungsbe-
reich des Landschaftsplanes liegen. 
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KREIS LIPPE 
 

 

Landschaftsplan Nr. 5 
„Extertal“ 

 
 
 
 
 

Anlage 1 
 
 

- Umweltbericht - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Landrat 
Untere Landschaftsbehörde 
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0. Vorbemerkungen 
 

Im Kreis Lippe wird der Landschaftsplan Nr. 5 "Extertal" aufgestellt. Dieser umfasst das Gebiet der 
Gemeinde Extertal. Der entsprechende Beschluss des Kreistages wurde am 28.06.2004 gefasst. 
In der Zeit vom 19.05.2005 bis 07.06.2005 wurde der Landschaftsplan erstmals der Öffentlichkeit 
vorgestellt. 
 
Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Einführung einer Strategischen Umweltprüfung und zur Umset-
zung der Richtlinie 2001/42/EG (SUPG) am 25. Juni 2005 ist vor Rechtskraft von Plänen und Pro-
grammen - auch für die Landschaftsplanung - eine vertiefte Prüfung ihrer Auswirkungen auf die 
Umwelt vorgeschrieben. Diese werden in einem Umweltbericht dargestellt. Dieser Umweltbericht 
enthält alle Angaben, die mit zumutbarem Aufwand ermittelt werden können und berücksichtigt 
das Wissen anderer Behörden und der Öffentlichkeit. Ziel ist es, nachteilige Umweltfolgen einer 
Planung bereits frühzeitig im Planungsprozess zu erkennen und zu beachten. 
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Landschaftsplanes "Extertal" wird den betroffenen Be-
hörden und der Öffentlichkeit gem. § 9 (1) sowie § 14 h, 14 i und 14 j des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) Gelegenheit zur Einsicht und Äußerung im Hinblick auf die 
Abgrenzung des Untersuchungsraumes sowie Art und Umfang des Umweltberichtes einschließ-
lich sämtlicher dazugehöriger Planunterlagen gegeben. 
 
Nach Abschluss der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung werden die eingegangenen Stel-
lungnahmen und Äußerungen geprüft und die Auswertung mit dem überarbeiteten Landschafts-
plan/Umweltbericht dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Kreistag beschließt den 
Landschaftsplan/Umweltbericht als Satzung. Gem. § 14 l UVPG wird die Annahme des Planes öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
 
1.   Landschaftsplan "Extertal" 
 
Dieses Kapitel umfasst Aussagen zur Lage des Untersuchungsraumes, zur naturräumlichen Ein-
ordnung des Gebietes, eine Kurzdarstellung der wichtigsten Ziele und Inhalte sowie die Bezie-
hung zu anderen relevanten Plänen/Programmen. 
 
 
1.1   Lage des Untersuchungsraumes 
 
Der hier vorliegende Landschaftsplan umfasst das Gebiet der Gemeinde Extertal in ihren politi-
schen Grenzen mit einer Gesamtgröße von ca. 93 qkm. 
 
Im Westen grenzt der rechtskräftige Landschaftsplan Nr. 4 "Kalletal“ an und im Süden der im Au-
gust 2006 offengelegte Landschaftsplan Nr. 6 "Oberes Begatal". 
 

 Im Norden und Osten stellt die Plangebietsgrenze gleichzeitig die Landesgrenze zu Niedersach-
sen dar mit den Landkreisen Schaumburg und Hameln-Pyrmont. 
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1.2   Naturräumliche Einordnung 
 
Das Plangebiet liegt im Naturraum Lipper Bergland (Meysel 1959). 

 
Das Plangebiet gehört zu der aus erdmittelalterlichen Gesteinen aufgebauten Mittelgebirgsregion. 
Das Landschaftsbild des Plangebietes wird geprägt durch das Talsystem der Exter, die von deutlich 
ausgeprägten, meist bewaldeten Höhenzügen des Keuper umgeben ist. 

 
Aus geomorphologischer Sicht lassen sich folgende Landschaftsräume unterscheiden, die das 
Landschaftsbild und die land- und forstwirtschaftliche Nutzung entscheidend beeinflussen: 

 

- Bachniederungen, 

 

- Keuper-Bergland, 

 

- Bereiche eiszeitlicher Ablagerungen. 

 

 

1.3   Ziele und Inhalte 

 
Ziele 
 

 Ziel des Landschaftsplanes "Extertal" ist es, über die Darstellung von Entwicklungszielen für die 

Landschaft, die Ausweisung von besonders geschützten Teilen von Natur und Landschaft sowie 

gezielten Pflege-, Entwicklungs- und Erschließungsmaßnahmen nach  

 § 16ff Landschaftsgesetz (LG), die in den §§ 1 und 2 LG genannten Ziele und Grundsätze des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege zu verwirklichen. Es geht zusammenfassend darum, 

die Lebensgrundlagen des Menschen, also den Naturhaushalt mit seinen Bestandteilen Boden, 

Wasser, Klima, Pflanzen- und Tierwelt sowie das Landschaftsbild so zu schützen, zu pflegen und 

zu entwickeln, dass auch künftigen Generationen eine lebenswerte Umwelt zuteil wird. Insoweit 

ist der Landschaftsplan "Extertal" ein wichtiger Beitrag für die Umweltvorsorge mit einer flächen-

deckenden Gesamtkonzeption. 

 

 Inhalte 

 

 Diesen Anforderungen wird der Landschaftsplan "Extertal" durch entsprechende Inhalte gerecht. 

Diesen Inhalten liegen gesetzliche Grundlagen, Ortsbegehungen und verschiedenste Fachdaten 

u.a. über besonders wichtige Bereiche für den Biotop- und Artenschutz und den Biotopverbund 

zugrunde. 

 

 Zunächst sind entsprechend § 18 LG flächendeckend Entwicklungsziele (EZ) dargestellt. Von 

räumlich herausragender Bedeutung ist vor allem das Ziel "Erhaltung einer mit naturnahen Le-

bensräumen oder sonstigen natürlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig ausgestatte-

ten Landschaft" (EZ 1), das in seinen kartenmäßigen Darstellungen die naturnahen Bereiche wie 

z.B. Waldgebiete überdeckt und textlich darauf ausgerichtet ist, die jetzige Landschaftsstruktur zu 

sichern. 

  
Mit erheblich geringerer räumlicher Verteilung ist das Entwicklungsziel "Anreicherung einer Land-
schaft mit naturnahen Lebensräumen und gliedernden belebenden Elementen" (EZ 2) dargestellt. 
Dieses Entwicklungsziel überdeckt kartenmäßig die intensiver ackerbaulich genutzten Bereiche, 
in denen der Schwerpunkt der Planung auf dem Entwicklungsaspekt liegt. 

 

Aus der Darstellung der Entwicklungsziele "Sicherung und Entwicklung" (EZ 6) und "Sicherung 

und Verbindung" (EZ 9) lassen sich die Festsetzungen von Naturschutzgebieten und von Land-

schaftsschutzgebieten mit besonderen Festsetzungen ableiten. 

 

 Als Gebiete mit besonderer Bedeutung sind im Landschaftsplan "Extertal" 10 Naturschutzgebiete 

mit einem Flächenanteil von ca. 9% der Plangebietsgröße festgesetzt worden. Die Palette der 

gesicherten Biotoptypen reicht vom Wald-Grünlandkomplex über Niederwaldbereiche bis hin zum 
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Talraum der Exter einschließlich wertvoller Zuläufe. 

 

 Die Landschaftsschutzgebiete mit besonderen Festsetzungen (LSG-Kernzonen) umschließen 

Bachtäler, Sieke, Quellbereiche sowie Hecken-Grünlandkomplexe und sind darauf ausgerichtet, 

neben der Biotopschutz- vor allem Biotopvernetzungsfunktionen zu- erfüllen. Weiterhin dienen 

LSG-Kernzonen dienen aber auch dazu, die übrigen Funktionen des Naturhaushaltes und die jet-

zige Landschaftsstruktur zu sichern. Sie nehmen einen Anteil in Höhe von ca. 8,5% der Plange-

bietsfläche ein.  

 

 Das flächige Landschaftsschutzgebiet dient vor allem der Erhaltung der Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes als Erholungsgrundlage für den Menschen. 

 
Um diese beschriebenen Funktionen zu sichern und zu verbessern, sind unterschiedlichste Maß-
nahmen festgesetzt, die von Gewässerrenaturierungen bis hin zur Pflege bestimmter Biotopstruk-
turen reichen. 
 
 
1.4  Beziehung zu anderen Fachplanungen 
 
In § 16 LG ist bestimmt, welche Planungsvorgaben der Landschaftsplan bei seiner Aufstellung zu 
beachten hat. 
 
Raumordnung und Landesplanung  
 
Landschaftspläne sind unter Beachtung der Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Lan-
desplanung aufzustellen. Wesentlich ist hierfür der Gebietsentwicklungsplan, der auf der Ebene 
der Bezirksregierung aufgestellt wird und wiederum die übergeordneten Ziele aus dem Landes-
entwicklungsprogramm und den Landesentwicklungsplänen der ministeriellen Ebene berücksich-
tigt. Der Gebietsentwicklungsplan ist in seiner Funktion als Landschaftsrahmenplan auch eine 
fachliche Vorgabe für den Landschaftsplan. 
 
Gemeindliche Bauleitplanung 
 
Der Flächennutzungsplan ist in dem Umfang zu beachten, wie er den Zielen der Raumordnung 
und Landesplanung entspricht. Auf Flächen der Bebauungspläne kann sich der Landschaftsplan 
dann beziehen, wenn hier Festsetzungen nach § 9 (1) BauGB, etwa Flächen für Kompensations-
maßnahmen, öffentliche Grünflächen usw. getroffen sind. Die Einbeziehung in den Landschafts-
plan ist nur dann möglich, wenn diese Flächen in Zusammenhang mit dem baulichen Außenbe-
reich stehen. 
 
Sonstige planerische Festsetzungen 
 
Bei der Aufstellung von Landschaftsplänen sind neben den genannten Plänen auch bestehende 
planerische Festsetzungen anderer Fachplanungen zu beachten. Dies erfolgt im Textteil des 
Landschaftsplanes "Extertal", indem bestimmt wird, dass die erteilten Genehmigungen oder vor-
handene Planfeststellungsbeschlüsse usw. in ihren Wirkungen nicht eingeschränkt werden. 
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2.  Beschreibung und Bewertung der einzelnen Schutzgüter 

 

Im folgenden Kapitel erfolgt entsprechend § 2 UVPG eine detaillierte Untersuchung der Schutz-

güter Boden, Wasser, Klima/Luft, Biotop- und Artenschutz, Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und 

Sachgüter sowie den Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern.  

 
 
2.1  Schutzgut Boden 
 
In Abhängigkeit von den wechselnden Ausgangssubstraten und anderen bodenbildenden Fakto-
ren (Wasserverhältnisse, Oberflächenverhältnisse, klimatische Bedingungen) haben sich im Plan-
gebiet sehr unterschiedliche Böden entwickelt. Im Plangebiet können aufgrund des Einflusses 
des Wasserhaushaltes auf die Bodenbildung grundwasser- und stauwasserbeeinflusste Boden-
gesellschaften sowie Böden frischer, mäßig trockener bis steiniger Standorte unterschieden wer-
den. 
 
 
2.1.1   Ausprägung des Schutzgutes Boden im Plangebiet 
 
 In den Bachtälern des Plangebietes dominieren Grundwasserböden. In Abhängigkeit von den 
morphologischen Verhältnissen haben sich durch unterschiedlich hohen Grundwasserstand be-
dingt Gleye und Auengleye gebildet. Kleinflächig kommen im Tal der Exter Moorböden aus Nieder-
moortorf mit Übergängen zum Moorgley vor.  
 
Auf den Keuperformationen, die im Plangebiet den überwiegenden Anteil ausmachen, haben sich 
Braunerden gebildet. Sie weisen zum Teil nur dünne Lößbedeckung auf. Es handelt sich um leh-
migen Ton in einer Mächtigkeit von 30-70cm, der teilweise auch steinig ist. In Abhängigkeit von der 
Keuperformation sind unterschiedliche Nährstoffgehalte vorhanden. 

 
Eine weitere Differenzierung ist im Hinblick auf die Böden der eiszeitlichen Ablagerungen mög-
lich, die sich vor allem im nördlichen Plangebiet befinden. Hier sind in Abhängigkeit von der Was-
serdurchlässigkeit bzw. der Mächtigkeit der Ablagerungen Braunerden aus humosem, z.T. auch 
sandig-steinigem Lehm entstanden.  
 
Bei Stau des Niederschlagswassers auf Keuper oder Lias - wie z.B. im Tal der Exter zwischen 
Lassbruch und Almena - haben sich Pseudogley-Braunerden gebildet. 
Im Bereich von Sandablagerungen bei fehlender Lößüberdeckung ist es kleinflächig auch zu Pod-
solbildungen gekommen. 
 
Zusammenfassend kann für das Plangebiet gefolgert werden, dass eine besondere ökologische 
Bedeutung im Hinblick auf die grund- und stauwasserbeeinflussten Böden vorliegt.  
 
 
2.1.2   Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 
 
Mit dem Landschaftsplan sind keine Maßnahmen verbunden, die zu einer Beeinträchtigung oder 
Zerstörung von Bodenstrukturen führen. 
 
Folgende im Landschaftsplan festgesetzte, vertraglich mit Eigentümer und Bewirtschafter zu ver-
einbarende Maßnahmen, führen dagegen zu einer Verbesserung bzw. Sicherung des Schutzgutes 
Boden: 
 

- Umwandlung von Acker in Grünland, v.a. in Hangbereichen und Bachtälern 
- Anpflanzung von Hecken, Feldgehölzen, Baumgruppen und –reihen  
- Anlage von Uferstreifen 
- Anpflanzung und Pflege von Ufergehölzen. 
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2.1.3   Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 
 
Als abiotische Ausgangsbasis der Entwicklung einer Landschaft bestehen Wechselwirkungen des 
Schutzgutes Boden mit allen anderen Schutzgütern. Einerseits wird die Ausprägung eines Boden-
typs von allen anderen Faktoren bestimmt, andererseits bedingt er in seiner spezifischen Ausprä-
gung einen ebenso spezifischen Wasserhaushalt und eine spezifische Vegetationsentwicklung, die 
in ihrer Vielfalt die positive Wirkung des Landschaftsbildes im Planungsraum entscheidend mitbe-
stimmt. 
Die geplanten Maßnahmen wirken sich positiv auf den Erhalt der Ertragsfunktion des Bodens und 
damit auf das Schutzgut Mensch aus. Sie helfen auch, Substanzverluste der Deckschicht zu ver-
meiden, die z.B. durch Abtrag infolge Wind- oder Wassererosion entstehen und wirken sich daher 
positiv auf das Schutzgut Wasser in Form des Grundwassers aus. 
 
 
2.2   Schutzgut Wasser 

 

Gewässer sind Bestandteile des Naturhaushaltes. Sie dienen als Lebensraum und zur Versor-

gung der Fauna und Flora sowie des Menschen. Beim Schutzgut Wasser sind die Bereiche 

Grund- und Oberflächenwasser zu unterscheiden. 
 
 
2.2.1   Ausprägung des Schutzgutes Wasser im Plangebiet 
 
Oberflächengewässer 
 
Der größte Teil des Plangebietes gehört zum Einzugsbereich der Exter, die aus mehreren Quel-
len westlich und südwestlich von Alverdissen entspringt und bei Rinteln in die Weser mündet. 
Wichtige, der Exter zufließende Gewässer sind z.B. Wemke, Lassbach, Alme, Schwarzen-
bach/Sellenbach, Kollerbach und Bremker Bachtal. Östlich von Bösingfeld verläuft die Wasser-
scheide. Die hier entspringenden Bäche wie z.B. der Hummerbach oder der Heimbach fließen 
der Humme zu, die östlich von Alverdissen an der Grenze nach Niedersachsen entsteht und bei 
Klein-Berkel in die Weser mündet. 
 
Sowohl die Exter als auch die Hümme mit ihren Nebentälern stellen sich noch überwiegend struk-
turreich dar. Die  Fließgewässer verlaufen streckenweise stark mäandrierend mit ausgeprägten 
Flach- und Steilufern. 
 

Nach der Gewässergütekarte des Kreises Lippe, Stand 2003, befinden sich im Bereich des Plan-

gebietes keine untersuchten Gewässer der Güteeinstufung I (unbelastet bis sehr gering belastet). 

Allerdings weist das Gebiet der Gemeinde Extertal im Vergleich zum Gesamtkreis Lippe die 

höchste Zahl der Gewässer auf, die im Rahmen der Untersuchung den Wert I-II (gering belastet) 

erreichen. Hierzu gehören z.B. Schwarzenbach/Sellenbach, Bremker Bach, Nösingfelder Bach 

und die Hümme einschließlich ihrer untersuchten Nebengewässer. Die Exter selbst ist überwie-

gend der Gütestufe II (mäßig belastet) zugeordnet, zwischen Fahrenplatz und Almena ist sie je-

doch mit Gütestufe III noch in den Bereich kritisch belastet einzuordnen. Mit einer Einstufung in 

Gütestufe III (stark verschmutzt) hat die Beeke im Westen von Bösingfeld am schlechtesten ab-

geschnitten. 

 
Grundwasser 
 
Art und Umfang der Grundwasserneubildung und -anreicherung werden neben den klimatischen 
und vegetationskundlichen Bedingungen im Wesentlichen durch die Versickerungsmöglichkeiten 
sowie durch Beschaffenheit und Lage der geologischen Schichten bedingt. Für die Quantität und 
Qualität des Grundwassers sind insbesondere die Zahl der Grundwasserstockwerke, die Art ihrer 
Überlagerung und damit ihre Regenerationsmöglichkeiten von besonderer Bedeutung. 
 
Die großräumigen und quantitativ relevantesten Grundwasservorkommen befinden sich im Keu-
per. Unterer Keuper, Schilfsandstein und Steinmergelkeuper sind aufgrund der Beschaffenheit 
des Gesteins und der damit verbundenen Klüftigkeit Grundwasserleiter. Sie werden von tonig-
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mergligen Schichten größerer Mächtigkeit getrennt, die kaum wasserdurchlässig sind. In der Re-
gel liegen die Aquifers mit ihrer Basis über dem Niveau der örtlichen Vorflut und werden flächig 
entwässert. An den Schichtgrenzen wasserdurchlässiger und undurchlässiger Formationen ent-
stehen so zahlreiche Quellen. 
In der Regel wird für die Wasserversorgung der 80m mächtige Steinmergelkeuper erschlossen. 
Im Plangebiet befinden sich verschiedene Brunnen. 
 
In den Bachniederungen können lokal hohe Grundwasserstände auftreten, die meist mit dem 
Wasserstand des Baches korrespondieren, z.T. auch aus Schichtwasser der angrenzenden 
Hänge gespeist werden. Diese Grundwasservorkommen werden nicht genutzt.  
 
Die eiszeitlichen Ablagerungen weisen keine grundwasserleitenden Schichten auf. Die Liastone 
führen ebenfalls kein Grundwasser. In diesen Bereichen ist die Feuchte des Oberbodens durch 
das Auftreten wasserstauender Schichten in Oberflächennähe bestimmt. So finden sich z.T. in 
kleinflächigem Wechsel Bereiche mit hoher Oberflächenvernässung  
oder mit schneller Versickerung bei anfallenden Niederschlägen. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Grundwasserverhältnisse in allen Bereichen, hier ins-
besondere durch die Aspekte Quellen, hohes Grundwasservorkommen in Bachtälern und Oberflä-
chenvernässung durch stauende Schichten, eine hohe Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz 
haben. Im Hinblick auf das Grundwasserdargebot zeigt sich, dass es im Bereich des Landschafts-
plangebietes als mittel bis hoch einzuschätzen ist.  
 
 
2.2.2   Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 
 
Mit dem Landschaftsplan sind keine Maßnahmen verbunden, die zu einer Verschlechterung des 
Schutzgutes Wasser führen. 
 
Folgende, im Landschaftsplan festgesetzte, vertraglich mit Eigentümer und Bewirtschafter zu ver-
einbarende Maßnahmen führen dagegen zu einer Verbesserung bzw. Sicherung des Schutzgutes 
Wasser: 
 
- Umwandlung von Acker in Grünland, 
- Extensivierung von Grünlandbereichen, 
- Renaturierung von Fließgewässern, 
- Renaturierung von Fischteichen und Stillgewässern, 
- Anlage von Uferstreifen, 
- Anpflanzung und Pflege von Ufergehölzen. 
 
 
2.2.3   Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 
 
Wechselwirkungen des Schutzgutes Wasser bestehen vorrangig mit den Schutzgütern Boden, Bi-
otop- und Artenschutz sowie dem Menschen. 
 
Die Grundwasserneubildung ist abhängig von boden- und vegetationskundlichen Faktoren. Gleich-
zeitig wird die Boden- und Vegetationsentwicklung vom Faktor Wasser bestimmt. Wasser dient 
daneben zu Trink- und Gebrauchszwecken dem Menschen. 
 
Die geplanten Maßnahmen wirken sich positiv auf den Erhalt des Schutzgutes Wasser und damit 
den Biotop- und Artenschutz sowie den Menschen aus. Sie unterstützen die Verminderung des 
Schadstoffeintrages in die Gewässer selbst und verbessern die Gewässerauen im Hinblick auf die 
Biotop- und Artenschutzfunktion. 
 
 
2.3  Schutzgut Klima/Luft 
 
Unter Klima wird die für einen Ort oder Landschaft typische Zusammenfassung aller bodennahen 
Zustände der Atmosphäre und der Witterung verstanden, die Böden, Pflanzen, Tier und Mensch 
beeinflussen. Klima ist demnach die Gesamtheit aller Witterungen an einem Ort mit einer für die-
sen Ort charakteristischen Verteilung der mittleren, aber auch der extremen Werte. Ergeben sich 
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klimatische Unterschiede aus der Geländegestaltung, spricht man von einem Gelände- oder auch 
Lokalklima.  
2.3.1 Ausprägung des Schutzgutes Klima/Luft im Plangebiet 
 
Das Plangebiet gehört zum Klimabereich "Nordwest-Deutschland" und besitzt als Klimabezirk 
"Oberes Weserbergland" ein noch maritim beeinflusstes Mittelgebirgsklima. Die Höhenunter-
schiede zwischen 90 m über NN am Austritt der Exter aus dem Plangebiet bis 393 m über NN im 
Bergland des Plangebietes (Dörenberg) wirken ebenso wie die Nutzung des Geländes, die durch 
Wald, Landwirtschaft und Siedlungen geprägt ist, auf das regionale und besonders auf das Ge-
ländeklima des Planungsraumes ein.  
 
Das langjährige Jahresmittel der Lufttemperatur variiert im östlichen Teil Nordrhein-Westfalens 
nur wenig. Extreme Temperaturen sind somit selten. Trockenwarme Sommer und trockenkalte 
Winter sind nur dann die Folge, wenn sich Großwetterlagen mit östlicher Luftzufuhr ausbilden. 
Für das Plangebiet liegen die mittleren Jahresniederschlagsmengen zwischen 750 und 850 mm. 
Dies liegt über dem Niveau anderer Teile Lippes mit 700-750mm. 
Im Hinblick auf die Temperatur zeigt der Durchschnitt eine durch die Höhenlage bedingte niedri-
gere Temperatur als in anderen Teilen des Kreisgebietes. 
 
Das Geländeklima des Plangebiets wird geprägt durch sein abwechslungsreiches Relief und 
durch die vorliegende Nutzungsstruktur. Die bewaldeten Bereiche des Plangebiets besitzen ein 
im Tagesverlauf ausgeglichenes Temperatur- und Luftfeuchte-Klima mit nur geringen Tages-
schwankungen. Tags sind die Wälder kühler als ihre Umgebung und es kann ein thermischer 
Ausgleich zu wärmeren Nachbarflächen hin entstehen. 
 
Im Tagesverlauf besitzen die Acker- und Grünlandflächen bzw. alle Flächen mit nur einer niedri-
gen Vegetationsbedeckung eine deutlich höhere Temperaturschwankung. Sie sind tags wärmer 
als die Waldflächen, wobei die verstärkte Erwärmung auch in bodenfeuchteren Bereichen nur teil-
weise durch die erhöhte Verdunstung reduziert wird. 
 
Infolge der hohen Anteile von Bodenversiegelungen, die eine intensive Wärmespeicherung besit-
zen, liegen die Temperaturen der Siedlungsflächen tags und nachts über denen der Wald- und 
Freiflächen. Dieser thermische Effekt schwächt sich bei kleineren Siedlungen ab und wird daher 
bei Weilern, deren Gärten, unversiegelte Hof- und Dorfflächen den Ort vollständig durchdringen, 
fast vernachlässigbar klein sein. Größere Siedlungen wie Bösingfeld mit einer intensiveren Be-
bauungsdichte, einem reduzierten Anteil an vegetationsbestandenen Garten- und Freiflächen 
bzw. einem vergleichsweise hohen Anteil von versiegelten Flächen werden gegenüber ihrer Um-
gebung deutlich wärmer sein. Gärten, Parkanlagen und unverbaute Einlasszonen für Flurwinde 
und Kaltluftansammlungen aus der Umgebung können tags und besonders nachts die auftreten-
den thermischen Extreme zwischen kühlem Umland und warmen Siedlungsbereichen mildern o-
der sogar ausgleichen. 
 
 
2.3.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft 
 
Mit dem Landschaftsplan sind keine Maßnahmen verbunden, die sich negativ auf das Schutzgut 
Klima/Luft auswirken. 
 
Folgende im Landschaftsplan festgesetzte, vertraglich mit Eigentümer und Bewirtschafter zu ver-
einbarende Maßnahmen führen dagegen zu positiven Auswirkungen auf das Geländeklima: 
 
 -  Umwandlung von Acker in Grünland bzw. Brachfläche 
 -  Anlage von Waldrandgesellschaften 
 -  Anpflanzung von Hecken, Feldgehölzen, Baumgruppen und –reihen. 
 
 
2.3.3 Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 
 
Das Klima wirkt sich auf das Wohlbefinden des Menschen aus. Für die Vegetation ist das Gelän-
deklima ein Standortfaktor. Vegetationsbestände übernehmen lufthygienische Ausgleichsfunktio-
nen, woraus sich wieder Wechselwirkungen zum Schutzgut Mensch ergeben. 
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2.4   Schutzgut Arten und Biotope 
 
Unter einem Biotop wird der Lebensraum einer Biozönose (Lebensgemeinschaft) verstanden, der 
eine gewisse Mindestgröße und eine einheitliche gegenüber seiner Umgebung abgrenzbare Be-
schaffenheit aufweist. Ein Biotop ist ein landschaftsökologisch definierter und im Gelände wieder-
erkennbarer Landschaftsausschnitt. 
 
 
2.4.1 Ausprägung des Schutzgutes Arten und Biotope 
 
Zur Erfassung der Biotopstrukturen im Plangebiet wurden das Biotopkataster/Biotopverbundpla-
nung der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten (LÖBF) sowie der ökologische 
Fachbeitrag zum Landschaftsplan "Extertal" ausgewertet und eigene Begehungen vorgenom-
men. Einige der wertvollsten Biotope, die im Landschaftsplan als Naturschutzgebiete ausgewie-
sen sind, werden im Folgenden - den jeweiligen naturräumlichen Einheiten zugeordnet - kurz be-
schrieben.  
 
Das Plangebiet liegt in der naturräumlichen Haupteinheit "Lipper Bergland"/"Östliches Lipper 
Bergland" und lässt sich in folgende Untereinheiten untergliedern (Meisel 1959): 
 

 -  Bösingfelder Becken (Flächengröße im Plangebiet ca. 5500 ha) 
 

Der Naturraum ist durch die Exter und ihre Nebenbäche stark gegliedert und sowohl morpholo-
gisch als auch von den Nutzungsarten her sehr vielfältig. Aus ökologischer Sicht besonders be-
deutsame Nebenbäche sind im Westen Schwarzer Bach/Sellenbach und Alme, im Osten Siek-
bach und Bremker Bach. Die Bedeutung dieses Naturraums für den Biotop- und Artenschutz wird 
unterstrichen durch die besonders im Süden vorkommenden weiten Quellhorizonte, in denen ne-
ben Waldstandorten noch ein relativ großer Grünlandanteil erhalten ist. 
  
Aufgrund dieser Strukturen ergibt sich ein hoher Anteil an naturnahen und seltenen Lebensräu-
men gekoppelt mit dem Vorkommen zahlreicher gefährdeter und seltener Tier- und Pflanzenar-
ten. 
 

 -  Tal der Exter 
 

Die Exter durchfließt das Plangebiet von Süd nach Nord auf einer Länge von ca. 13 km in einer 
bis zu 200m breiten, oftmals grünlandgenutzten Aue. Die Gewässerbreite beträgt bis zu 8m. 
Es handelt sich um einen überwiegend naturnah mäandrierenden Bachlauf mit einem zumeist 
kiesigen Grundsubstrat und offenen Kiesflächen im Gewässer. Die Exter wird meist von Uferge-
hölz begleitet. In lückigen Abschnitten sind Hochstaudenfluren vorhanden. 
In ihrem Verlauf bzw. der ihr zuzuordnenden Aue sind unterschiedlichste Biotoptypen zu finden. 
Hierzu gehören z.B. Auewaldreste, Quellbereiche, Grünland unterschiedlichster Feuchtestufen 
mit den typischen hier vorkommenden oft gefährdeten  Tier- und Pflanzenarten. 
 

 -  Schwarzer Bach/Sellenbach 
 

Die Nebenläufe der Exter Schwarzer Bach und Sellenbach gehören zu den überregional bedeut-
samsten Bachtalsystemen im Naturraum des überwiegend ackerbaulich geprägten Bösingfelder 
Beckens. Die schmalen Kerbsohlentäler mit steilen Böschungen weichen in ihrer geomorphologi-
schen Struktur deutlich von der umgebenden Landschaft ab. Hierdurch ergeben sich differen-
zierte Nutzungsformen, die von durch Quellaustritte entstandene Nassbrachen bis hin zu Aue-
waldbereichen reichen. 
 

 -  Alme 
 

Die Alme fließt naturnah mäandrierend als muldenförmiges Wiesenbachtal durch eine vornehm-
lich von Grünland eingenommenen Aue, welche Gehöfte und kleinere Siedlungen umgibt. Das 
Gebiet zeichnet sich besonders durch die weitgehend naturnahen Quellbereiche aus, die inner-
halb von bodensauren, teils alten Buchenwäldern entspringen. Im weiteren Verlauf sind große 
naturnahe Bachabschnitte mit altem Ufergehölz sowie kleinflächig wertvolle Biotope wie Auen-
wald, Feucht- und Nassgrünland erhalten.  
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 -  Bremker Bach 
 
 
Der Bremker Bach liegt im Grenzbereich zwischen Bösingfelder Becken und Rumbecker Höhen. 
Er fließt naturnah mäandrierend als schwach kerbförmig ausgeprägtes Wiesenbachtalsystem 
durch eine vornehmlich von Grünland eingenommene Aue unterschiedlicher Feuchtestufen, die 
im Unterlauf bis 100m breit ist. 
Die Breite des Gewässers beträgt bis ca. 4m, die Uferformen sind zwischen flach und steil wech-
selnd ausgebildet. Der Bachlauf wird begleitet von einem fast lückenlosen alten Ufergehölz mit 
Arten des Bach-Erlen-Eschenwaldes. 
 
 -  Siekbach 

 
Das Siekbachtal zeichnet sich durch den fast weitgehend erhaltenen naturnahen Lauf des Haupt-
baches und der Zuflüsse aus. Bachbegleitend sind Auenwaldreste, Feucht- und Nassgrünland 
sowie Röhrichte und naturnahe Teiche erhalten. Die leicht geneigten Hangbereiche werden von 
Grünland mit gliedernden Heckenzügen, die stark geneigten Bereiche und die Hänge an den 
Oberläufen meist von Hainsimsen-Buchenwald eingenommen 

 
Die Exter und ihre Nebenflüsse haben wichtige  Funktionen eines Vernetzungs- und Trittsteinbio-
tops für Lebensgemeinschaften halboffener Landschaftsräume, welches ein wichtiges Biotopver-
bundelement zur Weser darstellt, 

 
-  Rumbecker Höhen (Flächengröße im Plangebiet ca. 1300 ha) 

 

Bewaldete Höhen, Rücken, Kuppen aus Sandsteinen, Mergeln und Tonen des Keupers erstre-

cken sich in Nord-Südrichtung und bilden die Wasserscheide zwischen Bösingfelder Becken, Är-

zener Talmulde und dem Wesertal. Hochflächen und breite Rücken, die nur randlich stärker zertalt 

sind, bestehen vorwiegend aus Sandsteinen, die stellenweise unter einer dünnen Lößdecke lie-

gen. Im Bereich der bewaldeten Höhen kommen Buchen-Traubeneichenwälder, Luzula-Eichen-

Hainbuchenwälder und auf den höchten Lagen Buchenwälder vor, die insgesamt eine hohe Be-

deutung für den Biotop- und Artenschutz als auch als Vernetzungsfunktionen haben 

 

-  Rinnenberg 

 

Hierbei handelt es sich um einen bedeutsamen Wald-Grünlandkomplex, der exemplarisch das 

Naturraumpotential der Rumbecker Höhen widerspiegelt. Die wärmeliebenden Eichen-Hainbu-

chenwälder und Eichenwälder sind auf dem flachgründigen und mit steilen nord-, west- und süd-

exponierten Hängen ausgestatteten Bergrücken als Ersatzgesellschaften des Buchenwaldes 

durch Niederwaldwirtschaft entstanden bzw. gefördert worden. 

Die Hänge des Rinnenberges sind durch unterschiedliche Grünlandnutzungen mit einer starken 

Gliederung durch Gehölze und Säume geprägt. 

Insgesamt hat das Gebiet neben seiner kulturhistorischen Bedeutung wichtige Funktionen als Le-

bensraum für eine bedrohte Pflanzen- und Tierwelt. 
 

-  Alverdisser Höhen(Flächengröße im Plangebiet ca. 1.300 ha) 
 

 Breite, wenig zertalte Rücken und Hochflächen (meist über 300m) aus Keupersandstein und -

mergel mit wenigen schwach eingesenkten flachen Mulden. Hier befinden sich die aus Biotop- 

und Artenschutzgründen besonders wertvollen Wald-Grünlandkomplexe am Hummerbach und 

am Heimbach. Beide Bachläufe entwässern zur Hümme. 
 

-  Heimbach 

 
Das Bachtalsystem des Heimbaches ist geprägt durch zahlreiche naturnahe Quellen und Quell-
läufe, die das Gebiet durchziehen.  
Die Waldbereiche werden von altem, bodensaurem Buchenwald dominiert und stellen einen un-
gewöhnlich großen zusammenhängenden naturnahen Wald dar, während außerhalb des Waldes 
ausgeprägte Feucht- und Nassgrünlandbereiche zu finden sind. 
Diese unterschiedlichen Biotopstrukturen machen das Bachtal zu einem einzigartigen Biotopkom-
plex in der Region. 
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 -  Hummerbachtal 

 
Das grünlandbestimmte naturnahe Bachtal des Hummerbaches ist umgeben von strukturreichen 
Laubwald- Hecken –Grünlandkomplexen, die den Wert des Gebietes entscheidend mitbestim-
men.  
Die Waldbereiche werden von alten Buchenwäldern dominiert, in den Feuchtwiesen im Bachtal 
selbst befinden sich stark gefährdete Pflanzenarten.  

 
Sowohl das Heimbach- als auch das Hummerbachtal haben wesentliche Vernetzungsfunktionen 
für den Biotop- und Artenschutz im Plangebiet. 

 
-  Heidelbecker Höhen (Flächengröße im Plangebiet ca. 1300 ha) 

 
Die Bedeutung des Keuper-Sandsteinrückens dieses Naturraumes für den Biotop- und Arten-
schutz liegt insbesondere im Vorkommen hier noch vorhandener Buchenwaldbereiche sowie als 
Quellgebiet für naturnahe Bachläufe. 

 
-  Krankenhagener Kuppen (Flächengröße im Plangebiet ca. 100 ha) 

 
Das unruhig bewegte Hügelland südlich von Rinteln besteht aus Eiszeitablagerungen. Vielfach 
bergen die Kuppen sandig-kiesiges Material, das im Rahmen der Rohstoffgewinnung abgebaut 
wird. Im Plangebiet dominiert die ackerbauliche Nutzung, so dass aus Biotop- und Artenschutz-
gründen hier ein Raum für Anreicherungsmaßnahmen festgesetzt wird. 

 
 
2.4.2   Auswirkungen auf das Schutzgut Arten und Biotope 
 
Durch die Landschaftsplanung werden keine Lebensräume vernichtet bzw. beeinträchtigt, so 
dass keine negativen Auswirkungen zu erwarten sind. 
 
Folgende im Landschaftsplan festgesetzte, vertraglich mit Eigentümer und Bewirtschafter zu ver-
einbarende Maßnahmen führen dagegen zu einer Erhöhung von schützenswerten Biotopstruktu-
ren bzw. zu einer positiven Entwicklung von bestehenden Biotopstrukturen (Naturschutzgebiete 
und Landschaftsschutzgebiets-Kernzonen) und damit zu einer Verbesserung von Lebensräumen 
für bedrohte Tier- und Pflanzenarten: 
 
- Umwandlung von Acker in Grünland bzw. Brachfläche, 
- Extensivierung von Grünlandbereichen, 
- Pflege von Brachflächen, Sonderbiotopen, Gehölzbeständen, 
- Renaturierung von Fließgewässern, Fischteichen und Stillgewässern, 
- Umwandlung von nicht bodenständigen Waldbereichen bzw. Gehölzbeständen, 
 in bodenständige Laubwälder bzw. Gehölzbestände, 
- Erhaltung von 5 bis 10 starken Bäumen des Oberstandes je Hektar  
 in über 120jährigen Laubwaldbeständen für die Zerfallsphase, 
- Wiederherstellung von gestörten Biotopen, 
- Anpflanzung/Ergänzung von Hecken, Ufergehölzen, Feldgehölzen und Baumgruppen, 
- Anlage von Waldrandgesellschaften, 
- Anlage und Ergänzung von Obstwiesen und Obstbaumreihen, 
- Anpflanzung von Baumreihen und Alleen, 
- Herrichtung von geschädigten oder nicht mehr genutzten Grundstücken sowie 
 die Beseitigung störender Anlagen. 
 
2.4.3 Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 
 
Wechselwirkungen bestehen vorrangig mit den Schutzgütern Wasser, Landschaftsbild und 
Mensch. 
 
Die geplanten landwirtschaftlichen Extensivierungsmaßnahmen wirken sich insbesondere positiv 
auf den Grundwasserhaushalt aus während sich die Renaturierungsmaßnahmen im Bereich der 
Oberflächengewässer positiv auf die Fließ- und Stillgewässer auswirken. 
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Die geplanten Anpflanzungen bereichern das Landschaftsbild und fördern damit die Erholung des 
Menschen in der freien Landschaft. 
 
2.5   Schutzgut Landschaftsbild 
 
Der Begriff Landschaftsbild umfasst die für den Menschen wahrnehmbaren Eigenschaften von 
Natur und Landschaft, also Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft. Das Land-
schaftsbild ist damit nicht nur auf den visuellen Teil der Wahrnehmung beschränkt, da Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit ebenso alle anderen Sinne ansprechen.  
 
 
2.5.1 Ausprägung des Schutzgutes Landschaftsbild im Plangebiet 
 
Die Landschaft im Plangebiet ist Bestandteil einer land- und forstwirtschaftlich geprägten Kultur-
landschaft des Lipper Berglandes. 
 
Das Plangebiet war vor der menschlichen Besiedlung beinah vollständig von Wald bedeckt. Do-
minant waren hierbei Buchen- bzw. Buchenmischwälder sowie Eichen-Hainbuchenwälder und 
Bacherlen-Eschenwälder im Bereich der Bachläufe und Niederungen. Abhängig vom Standort 
sowie von Art und Intensität der menschlichen Nutzung sind aus diesen naturnahen Ökosyste-
men unterschiedliche Kulturlandschaften hervorgegangen, wobei die seit dem 19. Jahrhundert 
bestehenden Hauptnutzungsformen - Ackerbau, Grünland und Waldbewirtschaftung - auch heute 
noch die größten Flächenanteile einnehmen. Die Waldflächen sind zwar weitgehend erhalten ge-
blieben, jedoch sind größere Anteile an Laub- und Mischwäldern in reine Nadelholzforsten umge-
wandelt worden. 
 
Das Dauergrünland in Form von Wiesen und Weiden hat gegenwärtig im Plangebiet gegenüber 
der ackerbaulichen Nutzung eine untergeordnete Bedeutung. Es liegt zu einem großen Teil in 
den Bachtälern, in denen infolge des hoch anstehenden Grundwassers oder Stauwassers eine 
andere Nutzung nicht ohne erhebliche Standortveränderungen möglich ist. Eine Umstrukturierung 
der landwirtschaftlichen Nutzung brachte Veränderungen in der Artenzusammensetzung des 
Grünlandes und der Ackerunkrautfluren mit sich. Zusätzlich führte sie zum Verlust von gliedern-
den und belebenden Landschaftselementen (Feldgehölze, Hecken, Baumreihen). 
 
Bedeutsame Verluste an wichtigen Landschaftsstrukturen, die das Landschaftsbild prägten, tra-
ten durch die Ausdehnung der besiedelten Bereiche (vor allem Bösingfeld) ein. Die zunehmende 
Erschließung durch überregionale Straßen und regionale Verkehrsverbindungen führte neben 
den Verlusten an Landschaftsstrukturen zusätzlich zu einer erheblichen Zerschneidung der Land-
schaft. 
 
Insbesondere wird das Landschaftsbild durch die morphologische Situation, die Wälder und 
durch das Tal der Exter  mit den zuführenden Nebentälern bestimmt. 
 
 
2.5.2   Auswirkung auf das Schutzgut Landschaftsbild 
 
Mit der Landschaftsplanung sind keine Maßnahmen verbunden, die zu einer Zerstörung von 
Landschaftsstrukturen, die das Landschaftsbild prägen, führen. 
 
Folgende im Landschaftsplan festgesetzte, vertraglich mit Eigentümer und Bewirtschafter zu ver-
einbarende Maßnahmen führen dagegen zu einer Verbesserung bzw. Sicherung der Struktur der 
Landschaft und des Landschaftsbildes: 
 
- Umwandlung von Acker in Grünland, 
- Renaturierung von Fließgewässern, Fischteichen und Stillgewässern, 
- Anlage und Ergänzung von Obstwiesen/Obstbaumreihen, 
- Anpflanzung von Hecken, Feldgehölzen, Baumgruppen und –reihen 
 in Landschaftsräumen mit nur wenigen gliedernden und belebenden Elementen, 
- Ausweisung von besonders prägenden Einzelbäumen als Naturdenkmale, 
- Herrichtung von geschädigten oder nicht mehr genutzten Grundstücken sowie 
 die Beseitigung störender Anlagen. 
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2.5.3   Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 
 
Wechselwirkungen bestehen vorrangig mit den Schutzgütern Arten/Biotope und Mensch. Der äs-
thetische Eigenwert einer Landschaft wird maßgeblich durch seine Natürlichkeit, Eigenart und 
Vielfalt bestimmt. Mit diesen Parametern wird vor allem die optimale (landschaftstypische) Aus-
stattung eines Raumes mit landschafts- bzw. standortgerechten Vegetationsbeständen (z.B. Wäl-
der, Feldgehölze) und Landschaftselementen (z.B. Bachläufe) beschrieben. Je optimaler die Pa-
rameter Natürlichkeit, Eigenart und Vielfalt ausgeprägt sind, umso besser sind in der Regel auch 
die Bedingungen für eine landschaftsentsprechende Flora und Fauna. Eine vielfältig strukturierte 
Landschaft ist wertbestimmend für die Erholung des Menschen in Natur und Landschaft. 
 
 
2.6 Schutzgut "Mensch" 
 
Für das Schutzgut "Mensch" sind sowohl wohnumfeldabhängige Faktoren wie beispielsweise Er-
holungs- und Freizeitfunktion, Infrastruktur, etc., als auch wirtschaftliche Funktionen wie z.B. die 
Landwirtschaft, von Bedeutung. 
 
 
2.6.1 Ausprägung des Schutzgutes "Mensch" im Plangebiet 
 

Das Plangebiet ist in wesentlichen Teilbereichen ein zukunftsträchtiger Agrarstandort, 
gekennzeichnet durch Böden mittleren bis hohen Ertragspotentials und gut strukturierte 
Ackerlagen. Es haben sich spezialisierte Betriebe in der Bodenproduktion und Viehhal-
tung entwickelt mit Betriebsstandorten vorwiegend in entwicklungsfähigen Einzelhofla-
gen. 
 
Weite Teile des Plangebietes eigenen sich aufgrund der landschaftlichen Ausstattung zur land-
schaftsbezogenen Erholung, wie Wandern, Joggen, Reiten, Angeln, Fahrradfahren.  
 
 
2.6.2 Auswirkungen auf das Schutzgut "Mensch" 
 
Mit der Landschaftsplanung sind keine Verluste von land- und forstwirtschaftlich genutzten Böden 
sowie eine Einschränkung der landschaftsverträglichen Erholung verbunden. 
 
Folgende im Landschaftsplan festgesetzte, vertraglich mit Eigentümer und Bewirtschafter zu ver-
einbarende Maßnahmen führen dagegen zu einer Steigerung der "Attraktivität" des Landschafts-
raumes und damit zu einer verbesserten Erholungseignung: 
 
- Anlage und Ergänzung von Obstwiesen/Obstbaumreihen, 
- Anpflanzung von Hecken, Feldgehölzen, Baumgruppen und –reihen 
 in Landschaftsräumen mit wenigen gliedernden und belebenden Elementen, 
- Ausweisung von besonders prägenden Einzelbäumen als Naturdenkmal (ND), 
- die Renaturierung von Fließgewässern, Fischteichen und Stillgewässern. 
 
 
2.6.3 Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 
 
Eine landschaftsbezogene Erholung kann negative Auswirkungen auf den Lebensraum einer Art 
haben. Gleichzeitig ist aber das Erleben einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt wertbestimmend 
für die Erholung in Natur und Landschaft. 
 
Wechselwirkungen bestehen auch zwischen den Siedlungsgebieten des Menschen als Wohn-
funktion und den Schutzgütern Boden, Wasser und Luft/Klima. Die Überbauung führt zu einer 
Versiegelung von Boden und einer Verminderung des Niederschlagsrückhaltes. Eine Bebauung 
beeinflusst ferner die einzelnen Klimaelemente, so dass unterschiedliche Lufttemperaturen und 
Windverhältnisse entstehen. 
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Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung kann Auswirkungen auf die Schutzgüter Wasser und 
Boden haben.  
2.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Unter dem Schutzgut werden vornehmlich geschützte oder schützenswerte Kultur-, Bau- oder 
Bodendenkmäler, historische Kulturlandschaften und Landschaftsteile von besonderer charakte-
ristischer Eigenart verstanden. 
 
2.7.1 Ausprägung des Schutzgutes Kultur- und Sachgüter im Plangebiet 
 
Folgende Bodendenkmäler kommen im Plangebiet vor: 
 
Nr. 1 Frühzeitlicher Brunnen, Bösingfeld 
Nr. 2  Grabhügelgruppe, Rott  
Nr. 3  Grabhügel , Rott 
Nr. 4  Grabhügel, Rott 
Nr. 5  Grabhügel, Göstrup 
Nr. 6  Grabhügel, Asmissen 
Nr. 7  Wallburg und Hohlwege, Asmissen 
Nr. 8  Grabhügel, Silixen 
Nr. 9  Wallburg, Laßbruch 
Nr. 10  Grabhügel, Göstrup 
Nr. 11 Grabhügel, Rott 
Nr. 12  Grabhügelgruppe, Göstrup 
Nr. 13  Wallburg/Uffoburg, Rott 
Nr. 14  Grabhügelgruppe, Rott 
Nr. 15  Grabhügel, Nalhof 
Nr. 16  Grabhügel, Nalhof 
Nr. 17  Wallburg/Uffoburg, Rott 
Nr. 18  Grabhügel, Silixen 
Nr. 19  Burganlage Sternberg (Vorgängerbebauung), Asmissen 
 
Weiterhin kommen im Plangebiet folgende Naturdenkmale vor: 
 
- mehrere Einzelbäume und Baumgruppen, 
- 4 Steinbrüche, 
- 1 Geotopkomplex, 
- eine Mergelkuhle, 
- ein kleiner Moorbereich. 
 
 
2.7.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Mit der Landschaftsplanung sind keine Maßnahmen verbunden, die zu einer Zerstörung bzw. Be-
einträchtigung von Bodendenkmälern führen könnte. 
 
Im Rahmen der Landschaftsplanung sind Neuausweisungen von Naturdenkmalen vorgenommen 
worden und einige bestehende Naturdenkmale sind aufgrund mangelnder Naturdenkmalwürdig-
keit gestrichen worden. 
 
Folgende im Landschaftsplan festgesetzte, vertraglich mit Eigentümer und Bewirtschafter zu ver-
einbarende Maßnahmen dienen der Sicherung und der Pflege von Naturdenkmalen: 
 
- Freihalten geologischer Aufschlussbereiche von Gehölzaufwuchs und Erosionsmateri- al, 
 
- Entfernen von Gehölzaufwuchs in einem Bereich von einem Meter um geomorphologische 

Einzelelemente, 
 
- Pflege von Gehölznaturdenkmalen; hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen: 
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 - Ausschneiden und Behandeln der morschen und beschädigten Stellen im Stamm 
 bereich, 

 - Entfernen der befestigten Deckschicht im Wurzelbereich,  
  Auflockerung des Bodens und Aufbringen von Oberboden, 
 - Entfernen von Gehölzaufwuchs im Schutzbereich, 
 
- Erhalt des Naturdenkmales in seinem Erscheinungsbild und seiner Funktion. 
 
 
2.7.3 Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 
 
Eine Wechselwirkung besteht vorrangig mit dem Schutzgut Landschaftsbild in Bezug auf den Er-
halt von landschaftsprägenden Einzelbäumen, Baumgruppen, Baumreihen und Alleen. 
 
 
3. Alternativen 
 
Wesentlich unterschiedliche Lösungen (Alternativen) sind im Landschaftsplangebiet bei den 
Schutzfestsetzungen grundsätzlich nicht möglich, da Lage, Art und Größe (Situationsgebunden-
heit) vorgegeben sind. Auch besteht bei der Festsetzung gesetzlich geschützter Teile von Natur 
und Landschaft kein Planungsspielraum (s. Erlass des MUNLV vom19.04.06 "Durchführung der 
Strategischen Umweltprüfung – SUP – bei der Aufstellung und Änderung von Landschaftsplä-
nen).  
 
 
4. Monitoring 
 
Nach § 14m UVPG sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die sich aus der Durchführung 
des Landschaftsplanes "Extertal" ergeben, zu überwachen. Diese Überwachung dient dazu, früh-
zeitig unvorhergesehene Auswirkungen zu ermitteln und geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergrei-
fen. 
 
Obwohl, wie in den Vorkapiteln ausgeführt, sich negative Umweltauswirkungen durch den Land-
schaftsplan "Extertal" nicht ergeben, werden Monitoringmaßnahmen durchgeführt. Speziell zu be-
trachten sind hierbei die Naturschutzgebiete . 
 
Weiterhin werden sich an die Durchführung von Maßnahmen Effizienzkontrollen anschließen. 
Vorgesehen sind Dauerquadrate, in denen die Vegetationsentwicklung im Turnus von 3 bis 5 
Jahren im Hinblick überprüft wird. Voraussetzung ist eine Basiserfassung, die für ein Natur-
schutzgebiet bereits im Rahmen eines Biotopmanagementplanes vorliegt.  
 
Solche Effizienzkontrollen finden bereits heute im Turnus von 5 Jahren stichprobenartig auf den 
Flächen statt, die nach den Bestimmungen des Kreiskulturlandschaftsprogrammes im Rahmen 
des Vertragsnaturschutzes extensiviert worden sind. 
 
Inwieweit sich die hier getroffenen Prognosen über seine positiven Wirkungen auf die Fläche und 
den Gesamtartenbestand hin erfüllen, wird sich mittel- bis langfristig bei der Aktualisierung der 
Biotopkartierung durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen (LANUV) und im Zuge einer eventuellen Fortschreibung der Landschaftsplanung zei-
gen. 
 
 
5. Zusammenfassende Bewertung 
 
Die Inhalte des Landschaftsplanes Extertal sind nach dem Landschaftsgesetz unmittelbar auf die 
Sicherung des Landschaftsbildes und des Naturhaushaltes und damit der Schutzgüter Boden, 
Wasser, Klima/Luft, Biotop- und Artenschutz sowie den Schutz der Kulturgüter ausgerichtet. Eine 
wesentliche Rolle bei der Betrachtung der Umweltwirkungen spielt der Mensch. 
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass negative Umweltauswirkungen vom Land-
schaftsplan auf die o.a. Schutzgüter nicht ausgehen. Dagegen ziehen  die Festsetzungen – wie 
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es auch dem Sinn der Landschaftsplanung entspricht – eine Vielzahl positiver Wirkungen nach 
sich. 
 
Die Maßnahmen des Landschaftsplanes unterstützen den Erhalt der Bodenfunktion, die Verbes-
serung der Gewässergüte, leisten einen wesentlichen Beitrag zum Stop des Artenrückgangs und 
dienen damit der zukunftsorientierten Erhaltung der Lebensgrundlagen des Menschen.  
 
Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern sind mannigfaltig vorhanden, füh-
ren aber ebenfalls keinesfalls zu negativen Umweltauswirkungen. Die ganzheitliche Betrachtung 
sowie die Sicherung und mögliche Verbesserung des natürlichen und durch Menschen geschaf-
fenen "Kulturerbes“ im Plangebiet führen in der Summe zu einer positiven Bewertung. 
 
Damit stehen einem Inkraftsetzen des Planes und der dazu gehörigen „zusammenfassenden Er-
klärung“ über die Berücksichtigung der Umweltbelange nach UVPG keine Vorbehalte entgegen, 
die sich aus den Inhalten dieses Berichtes ableiten ließen. 
 
 


